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Uoriiiort

Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, den Prozeß und die Komplexität der

rechtlichen und politischen Beurertung städtischer Erholungsflächen trans

parent zu machen durch geographische Standort- und Merkmalsanalyse. Die

Untersuchung möge dazu beitragen, den sich mit der Stadt befassenden Dis

ziplinen geographische Grundlagen zu städtischen Erholungsflächen anzu

bieten, Schamberg bekundet, es "würde selbst das beste Planungsrecht

noch keinen guten Städtebau garantieren. Dafür fehlen der Städtebaiadis-

senschaft zu vielen wichtigen Teilaspekten gegenwärtig hinreichend gesi

cherte Erkenntnisse. Das Bundesstädtebauministerium wäre gut beraten,

wenn es sich intensiver der reasortüberschreitenden Stadtforsching an

nehmen ... würde" (Schamberg 25).

Die Geographie ist der Aufforderung nach fächerübergreifender Forschung

bisher nur zaghaft nachgekommen, und zwar aus recht vordergründigen Moti

ven, wie Schöller konstatiert: "Das beziehungswissenschaftlich-kauaale

Denken zu Beginn unseres Jahrhunderts führte vielfach zu dem, was ich die

"geographische Verkürzung" eines Problems nennen möchte - eine Gefahr, die

auch heute vornehmlich durch die Sorge, die Grenzen des eigenen Faches zu

überschreiten und die Furcht, "ungeographisch" zu arbeiten oder doch in

dieser Hinsicht gerügt zu werden, noch nicht völlig gebannt ist: Die bis

zur Einseitigkeit mögliche Beschränkung der Erkenntnis auf unmittelbar

geographischen Ausdruck, auf bestimmte Fachkoordinaten und auf geographisch

"anerkannte" Relationen, statt die allseitige Klärung eines Problems anzu

streben ... So wichtig die Konzeption eines Faches ist - über ihr rangiert

die allgemeine Leitidee wissenschaftlicher Forschung, die auf der Suche

nach der Wahrheit und der vollen Erkenntnis keine fachlichen Begrenzungen

kennen darf." (Schöller 97-98).

Auskünfte und Anregungen von Fachleuten haben die Untersuchung deutlich

bereichert. Den Herren Professoren K.A. Boesler, Bonn und C. ülemer,

Irvine danke ich für großzügige Förderung meiner Arbeit. Finanziell wurde

sie ermöglicht durch ein Research Fellowship der University of Califomia

und durch ein Habilitandenstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Beiden Institutionen bin ich zu Dank verpflichtet.

Bonn, im April 1976 Klaus Wiek
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I. Die Prafilierung kammunaler ErholungsflMchen im gesellschaftlichen

lilertsystem

II. Rahmenbedingungen einer rechtsgeographischen Analyse vcn Erholungs-

flächen

H.a. Geographischer und begrifflicher Gültigkeitsbereich der Untersuchung

In diesem Kapitel soll die Stellung der städtischen Erholungsflächen im

gesellschaftlichen lilertsystem eines Staates abgesteckt uerden. Absicht

lich beschränken uiir uns auf einen einzelnen Staat (Bundesrepublik Deutsch

land), da lilertsysteme selbst bei Nationen, die viele geographische, uirt-

schaftliche, politische und soziale Gemeinsamkeiten aufuieisen, voneinan

der abtiieichen, und zuar hinsichtlich des Stellenuiertes des städtischen

Erholungsfunktion. DaB derartige Abtiieichungen in geringerem Maße auch

von Stadt zu Stadt innerhalb eines Staates bestehen, sei am Rande be

merkt.

Andererseits läßt sich das uieltueite Phänomen der städtischen Erholungs

flächen nicht abstecken, ohne über die Grenzen eines Staates hinauszu

gehen. Bei der Suche nach unterschiedlichen Ausprägungen der Erholungs

flächen beschränken uir uns Jedoch auf Beispiele solcher Länder, in de

nen die V/erklammerung von städtischer Freifläche und deren gesellschaft

licher Befrachtung mit Aufgaben sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer

Art besonders komplex ist. Die von uns ausgeiiiählten Beispiele stammen

aus den U.S.A., Frankreich und der BR Deutschland und decken damit einen

Teil der ujeltujeiten Ausprägungen des Erholungsflächenphänomens. Da die

Beispiele aus hoch industrialisierten westlichen Nationen stammen, könn

te die Vermutung entstehen, die aufgeführten Beispiele seien repräsen

tativ für die Erholungsflachenentwicklung in den drei Ländern und für eine

Reihe wirtschaftlich ähnlich entwickelter Länder. Beide Annahmen schei

nen nicht vertretbar. Einerseits umspannen die Beispiele nicht den Radius

der Erholungsflächenentwicklung in jeder der genannten Nationen; so stehen

die deutschen Beispiele nicht stellvertretend für die Gesamtentwicklung

des städtischen Erholungsflächenkomplexes in der Bundesrepublik usw. An

dererseits - das ergibt sich aus dem ersten Punkt - sind sie nicht ty

pisch für alle Staaten, die wirtschaftlich hoch entwickelt sind. Sie

können zwar hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Charakteristika bei

spielsweise mit Rostow definiert werden, als Jene Staaten, die "the age

of high mass-consumption" erreicht haben und sich im Übergang zu einer
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noch nicht genauer konturierten Phase "beyond comsumption" befinden

(Rostaui 10-12); dieser uirtschaftlichen Einstufung folgt nicht ohne

weiteres eine ähnlich einheitliche Ausprägung des Erholungsflächen-

kcmplexes. Denn die wirtschaftlichen Ausrichtungen dieser Nationen

sind bei aller Ähnlichkeit nur Teilaspekte des Erholungsflächenkom

plexes und somit nur sehr begrenzte Indikatoren des letzteren.

Aus diesen Einschränkungen ergibt sich, daß die gewählten Beispiele

einzig und allein dem Abgreifen der Bandbreite des städtischen Erho

lungsflächenkomplexes dienen soll. Dabei sei an dieser Stelle ange

merkt, daß die jeweiligen Auswahlen einen festgelegten Gültigkeitsbe

reich haben; das lilertebündel, das für die Bundesrepublik Deutschland

skizziert ist, steht nicht stellvertretend für irgendein anderes Land,

aber jedes andere Land hätte mit ähnlicher Verfahrenstechnik wertsy-

stemmäßig analysiert werden können. Insofern ruht die Beschränkung der

Darstellung auf ein einziges nationales Wertsystem in Zeit- und Auf

wandsgründen.

11.b. Stellenwerte einiger Bezugssysteme innerhalb des gesellschaftli

chen liJertsystems (Abb. Il.b.)

Nach dem Abstecken des geographischen Gültigkeitsbereichs des Uertsy-

stems ist eine begriffliche Klärung des Themas der städtischen Erho

lungsflächen nötig. Über den Inhalt des Begriffs 'Erholung' ist ein

gesellschaftlicher Konsensus breitester Schichten weder denkbar noch

erforderlich. Anders steht es mit dem Phänomen 'städtische Erholungs

fläche'. Dieser Flächennutzungstyp umspannt zwar den Begriff der Er

holung, bindet ihn aber an - u.a. ökologische - Eigenschaften eines

städtischen Grundstücks sowie an das Netz der städtischen Funktionen

und entschärft dadurch seine Unbestimmtheit. Ein gesellschaftlicher

Konsensus über die Rolle der städtischen Erholungsflächen ist notwen

dig und kann im positiven Sinne als erreicht angesehen werden, wenn

in einem Gesetz der Begriff der zur "Erholung dienenden Fläche" benutzt

und in Ausführungsbestimmungen operationeil definiert wird. Die üpera-

tionalisierung kann dadurch Zustandekommen, daß Lagemerkmale von Erho

lungsflächen festgesetzt werden; Lagemerkmale können ebenso wie quan

titative Angaben als Bewertung des Begriffs der städtischen Erholungs

flächen betrachtet werden. Die gesellschaftlich verbindliche Benutzung
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des Begriffs der städtischen Erholungsfläche ist bereits vollzcgen -
auf Landesebene legislativ (vgl. Landesentuicklungsprogranm für
Nordrhein-lJestfalen, s. Lit.verz.), auf Bundesebene in der Recht

sprechung (vgl. Bundesverfassungsgericht, s. Lit.verz.).

Der Begriff der ErhclungsflMchen, uiie er in dieser Untersuchung benutzt
uird, umspannt z.B. sowohl Hüblers "Gebiete für die Erholung im her-
köimilichen Sinne" als auch seine "Gebiete für erholsame Freizeitaktivi

täten" (Hübler 2). Es erscheint sinnvoller, definitionsmäßig die Erho

lung aus der Fläche zu entwickeln anstatt die geographischen Merkmale
einer Freifläche nach einem vorgegebenen Erholungsbegriff festzulegen.

Sämtliche im ersten Kapitel, aber auch in den übrigen Kapiteln aufge

führte Fälle sind reale oder potentielle städtische Erholungsflächen.

Wir halten uns nicht mit dem allgemeinen Begriff Erholungsfläche auf,

sondern stellen ihn auf die städtische Situation zugeschnitten vor. Ent

sprechend definieren wir Erholungsflächen als städtische Freiflächen,
die - potentiell oder tatsächlich - durch ein optimales geographisches
Merkmalsbündel hohe Wahrscheinlichkeit bieten, daß von ihnen städtische

Erholungssuchende angezogen werden. Flächen, die nach diesem Merkmal
suboptimal hinsichtlich Größe, Form, Funktionenvielfalt, Flächenstandard
und Einzugsbereich ausgestattet sind, bieten eingeschränkte Erholungs
möglichkeiten. Die Festlegung eines optimalen Merkmalsbündels erfolgt
in den Kapiteln 2 und 3. Es besteht aus Normen geographischer Einzel
merkmale, die anstelle empirisch und wertkritisch abgesicherter und von
einem gesellschaftlichen Konsensus getragener Gptima eingesetzt werden.
Noch stehen derartige verbindliche Festsetzungen für die Erholungsfunk

tion aus, während sie für andere städtische Funktionen wie z.B. für das

Verkehrs- und Wohnwesen vielfach vorliegen. Daher setzen wir die von uns

gewählten oder übernommenen Normen stellvertretend an und nennen sie ihrem
Charakter nach Formalsubstitute.

Die Erfassung der Werte, welche die Gesellschaft für Erholungsflächen

prägt und der Wertungen, die Erholungsflächen betreffen, sei zunächst
anhand einer Übersicht (Abb. 11.b.) versucht. Eine Wertfestsetzung kann

vorgestellt werden als eine Markierung (Stellenwert), die auf einer Meß
latte (Bezugssystem) erscheint. In Abb. 11.b. sind Stellenwerte des

städtischen Erholungsflächenphänomens innerhalb ausgewählter Bezugssysteme
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aufgezeigt. Wir bieten in dieser Abbildung ein Ziel-Mittel-Schema

an, da es sich dazu eignet, eine große Fülle von beuertetem Material

in eine systematische Ordnung zu bringen. Dabei muß betont uerden,

daß uir uns der Gefahr eines zu rigorosen Ziel-Mittel-Oenkena bewußt

sind. Die Gefahr (bei Brösae, 11, zu knapp referiert) liegt einmal

darin, die Systeme nach Ziel und Mittel festzuschreiben, so als sei

ein Ziel immer ein solches und nie ein Mittel zu einem anderen Ziel,

und umgekehrt ein Mittel nie ein Ziel. Um diesen Aspekt wenigstens

andeutungsweise auszuräumen, haben wir zu dem Uorbereitungsmittel-

system in Klammem ihren mdglichen Zielcharakter angegeben. (Die

Wörter Durchführungsmittel, Uorbereitungsmittel sind von Meinhold

entlehnt und von uns mit eigenem Inhalt versehen worden.)

Zum anderen besteht die Gefahr, die Bezugssysteme auf das Organisa

tionssystem aufzuteilen, so daß dann eine Institution bzw. ein Instru

mentariumsblock vorwiegend oder ausschließlich ziel-, zweck- oder

mittelorientiert ist. Dem ist entgegenzuhalten, daß unseres Erachtens
die räumliche Orgenisationsebene von der Ziel-Mittel-Fixierung frei
gehalten werden muß. Andernfalls verlieren die üJertsetzungsinstitutio-
nen ihre Flexibilität und vernachlässigen ihre Pflicht, neuen Aufga
ben gegenüber Ziele oder Mittel neu zu formulieren.

Die räumliche Einfassung des Stellenwertschemas ergibt sich aus der
Beurteilung nach räumlicher Kompetenz der wertaetzenden Institutionen

und der räumlichen Relevanz der Inhalte der Wertsetzungsinstrumente
(Gesetze, Urteile, Satzungen u.a.). Dabei ist jedes der beiden Krite
rien auf die städtischen Erholungsflächen in diesem speziellen Falle

ausgerichtet worden. Keineswegs kann das Gesamtschema unverändert auf

alle anderen atädtischen Flächennutzungen übernommen werden, da die

Wertsetzungsmechanismen der gesellschaftlichen Grundfunktionen (Wirt
schaften, Wohnen, Erholen, Kommunizieren usw.) unterschiedlich weit

und unterschiedlich eigengesetzlich entwickelt sind und deshalb Orga
nisationssystem wie auch Bezugssysteme je nach Thema der Grundfunktion
(hier; Flächenpolitik der Erholungsfunkticn) unterschiedlich greifen.
Auch die Dauer der für den Raum geltenden Wertsetzung ist nach Kompe
tenz unterschiedlich. Dabei kann generell gelten, daß die gesetzgebe
rischen Institutionen mit V/oll- und Teilkompetenz länger ohne Änderun

gen ihrer Wertsetzungen auskommen als die fallkompetenten Rechtspre-
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chungainstitutionen. Letztere haben jednch den für eine flexible

Rauminwertsetzung entscheidenden Vorteil, daß jene ihrer lilert-

setzungen, die nicht akzeptabel erscheinen, angefechten und bei

gut begründeter Revision, mit großer Aussicht auf Erfolg relativ

schnell (in einigen Jahren) kassiert werden. Dagegen ist die Uoll-

und Teilkompetenz ein schwerfälligeres Attribut; notwendige Novel

lierungen von Gesetzen oder neue Besetze kcmmen nur in großen Zeit

abständen (Jahrzehnten) zustande. Das verleiht der üJertsetzung al

lerdings jene Stabilität der räumlichen Einflußnahme, die gegen die

Mobilität der wertsetzenden Rechtsprechung notwendig wird.

Die gewählten Institutionen verstehen sich nicht ausschließend. Bei

der Landesgesetzgebung müssen wir beispielsweise alle legislativen

Befugnisse, die zwischen den Institutionen von Bund und Gemeinden

eingerichtet sind, uns mitaufgeführt vorstellen. Das gilt für die

wachsende legislative De-facto-Position der Regionalbehörden, wie

etwa der Bezirksregierungen, und der Uerwaltungsapparate im allge

meinen.

Das Flußdiagramm ist so angelegt, daß die lilertsetzer die Bezugssyste

me 'anstoßen', so daß letztere ein Produkt der ersteren sind. Organi

sationssystem und Bezugssysteme sind nioht als unabhängige Größen zu

sehen, die die mit Signaturen belegte Matrix gewissermaßen paritätisch

produzieren. Das Organisationssystem fächert seine Entscheidungen in

die Bezugssysteme und konkretisiert erstere dadurch für den Maßnahmen

vollzug. Die Bindesgesetzgebung liefert über das Instrument des BBaüG

im Bezugssystem Finanzordnung durch das Erschließungsbeitragsrecht

einen Maßnahmenkatalog der erholungsflächenfreundliche und erholungs-

flächenfeindliche Auswirkungen zeitigt. Beeinflussungen und Verflech

tungen des Stellenwerts "Beitragsrecht" sind nicht markiert worden,

da das graphisch nicht möglich schien. Bewußt sind Stellenwerte bei

spielhaft im Bezugssystem zusammengefaßt worden, denn ein positivi-

stischer Anlauf, der jeden Stellenwert bis ins letzte als ein- und

abgrenzbar behandelt, verbietet sich angesichts der Komplexität des

gesellschaftlichen tiJertsystems.

Das Flußdiagraim belegt weiterhin, daß die 'angestoßenen' Bezugssysteme

Ergebnisse, offensive wie defensive, zeitigen. Dir beziehen sie auf die

Erholungsflächenpolitik und definieren sie im Eingang zum L. Kapitel.
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Auf die Abb.11.b. bezogen, werden Ergebnisse offensiver Erholungsflä-

chenpolitik als Erfolge bei der Erfüllung des im Zielsystem angelegten

Aufgabenkatalogs registriert. Eine durch das Organisationssystem be

wirkte defensive Erholungsflächenpolitik wird zu erkennen sein an

Zielkonflikten, Ziel-Mittel-Konflikten, mangelhafter Gperationalität

der Bezugssysteme (einschl. der Zielsysteme), falsche Prioritäten.

Beide Arten von Resultaten ergeben die räumliche Erscheinung der Uert-

setzung und fließen als Informations- und Erfahrungsschatz dem Organi

sationssystem in einer Art Lernprozeß zur Verarbeitung laufend zu

(feedback). Ob es von dieser Praxisanbindung Nutzen zieht, bleibt im

einzelnen Erholungsflächenfall zu untersuchen (u.a. durch die Fallstu

dien des Abschnitts ̂ »1).

Uertvorstellungen lassen sich in Form verschiedener Arrangements regiona

ler, schichtenspezifischer und ähnlicher Art als Systeme apostrophieren.

Daher können wir auch jene Uertvorstellungen, die sich mit Erholungs

flächen befassen, als ein System ansehen, das sich auf das geographische

Phänomen der Erholungsfläche bezieht; mehr als dieser gemeinsame Bezug

der Uertvorstellungen ist mit dem Uort System nicht beabsichtigt. Uenn

wir von dem Uertsystem der Gesellschaft hinsichtlich städtischer Erho

lungsflächen sprechen, seien damit Uertvorstellungen erwähnt, die meh

reren nationalen Gesellschaften gemein sein können, aber auch solche,

die sich nur auf eine individuelle regionale Situation beziehen (z.B.

nur auf die BRD oder nur auf den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk).Denn

mit allgemein gültigen Uertvorstellungen erfassen wir nur eine Seite der

gesellschaftlichen Bewertung von Erholungsflächen; die andere Seite be

steht aus individuellen und lokal gebundenen Vorstellungen.

Ein Uertsystem enthält explizite und implizite Uerte, die ersteren

werden durch direkte Uerturteile offenbar, die letzteren müssen von

Verhaltensweisen abgeleitet werden (vgl. Albert 288). Um ein Beispiel

zu geben: Die Gesellschaft belegt die städtischen Erholungsflächen

in der Rechtsprechung schriftlich mit Festsetzungen; die Flächen werden

aber auch durch Verhaltensweisen ihrer Besucher gekennzeichnet, die

teils implizit durch Beobachtung, teils explizit durch Befragung ermit

telt werden können. Uichtiger als diese Unterscheidung ist die admini

strative Reichweite der Verbindlichkeit dieser Vorstellungen. Es gibt

Institutionen der Gesellschaft, beispielsweise die Landesgesetzgebung,
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denen höchste Uerbindlichkeit für ein Bundesland zukommt. Sie äußert

sich in der Möglichkeit, die Wertvcrstellung in die geographische

Wirklichkeit in diesem Bundesland umzusetzen. Damit gewinnen für

unsere Zielsetzung gesellschaftliche Institutionen an Interesse,

die eine große Umsetzungspotenz aufweisen.

In diesem ersten Kapitel befassen wir uns mit expliziten Wertvorstel

lungen von Institutionen, die eine hohe Lknsetzungspotenz haben. Ihre

Uorstellungen greifen geographisch weit aus, indem sie für eine na

tionale Gesellschaft oder eine ihrer regionalen Gesellschaften ver

bindlich sind. Eine weitgehende Verknüpfung des wertsetzenden Materi

als mit geographischen Einzelsituationen kann zum gegenwärtigen Zeit

punkt noch nicht angeboten werden. "Recognition of the fluid State

of value studies may be used as a safeguard against the dengers in-

herent in the ambiguity of the term "value" and in a premature com-

mitment to a method or theory." (Albert 2BB).

11.c.Rechtsphilosophische Grundlagen der Analyse

11.C.1. Sozialer und politischer Bezug des geltenden Rechts

Die Position der städtischen Erholungsflächen soll gekennzeichnet

werden durch die Werte, mit der die Gesellschaft die Erholungsflächen

belegt, und zwar auf dem Weg über die Merkmale, die ihnen aufgrund der

verbindlich fixierten (gesetzlichen) Werteordnung der Gesellschaft an

geheftet werden. Dieser Zielsetzung folgend, sei zunächst die rechts

philosophische Position der Gesellschaft der Bundesrepublik skizziert.

Rechtswissenschaftler in der Bundesrepublik sind sich einig in der

Ablehnung eines "unpolitischen Selbstverständnisses" des Rechts (Gör

litz Sl'f). Bezüglich der uns interessierenden Verwaltungsgerichtsbar

keit ist dieser Irrweg folgendermaßen zu charakterisieren: "Dieses

Selbstverständnis spiegelt die Auffassung, daß Gesetzgebung Politik,

Verwaltung Gesetzesausführung und Verwaltungsgerichtsbarkeit Auafüh

rungskontrolle sei, sofern die Verwaltungstätigkeit die Interessen des

Bürgers tangiert. ... Der Rechtsstaat ... war jetzt zum formalen Gerüst

erklärt, um das sich beliebige Werte ranken konnten. Nunmehr ging es

in erster Linie darum, daß die Form, d.h. das Recht, gewahrt wurde. ...

Da das Recht aber nur die äußere Ordnung regelte, blieb der innere

Kern dieser Ordnung, das Politische, von der Kontrolle ausgenommen."

(Görlitz
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Das führte in der Vergangenheit zu einem Rechtspasitivismus oder besser

Rechtsformalismus: "lilährend der allgemeine Positivismus das positive

Material in sozialen Fakten sucht, kapselt sich der rechtsuissenschaft-

liche Positiviamus gerade in einer in der älteren Jurisprudenz nicht

gekannten lileise von der sozialen Problem- und Faktenuelt ab und sucht

seine positive Grundlage allein in möglichst lupenreinen juristischen

Begriffen. Die Sozialuislt uird also gerade ausgeblendet, die rechtlich-

soziale Entwicklung uird nicht durch Erkenntnis der Realität gesteuert,

sondern nur in dem vorgegebenen abstrakt-formalen Rahmen der Juristi

schen Begriffe." (Dilcher 511).

Demgegenüber stellt Dilcher die sozialpolitische Einflußnahme des Rechts

auf die Gesellschaftsentuicklung als lilesensmerkmal des Rechts fest: "In

dem die Rechtsuissenschaft die rechtlichen Begriffe uie Tatsachen behan

delt, verdrängte sie das Bewußtsein davon, daß sie Gestaltungs- und nicht

Faktenuissenschaft ist, daß sie es mit lilertungen und nicht allein mit

Befinden zu tun hat. Ich sage: verdrängte sie, denn in der vom V/emunfts

recht begründeten, von Savigny noch aufgenommenen Unterscheidung in histo

rische und philosophische Elemente der Rechtswissenschaft war das Bewußt

sein einer hJissenschaft, die es sowohl mit einer - gewordenen - Gesell

schaft wie mit der wertenden Gestaltmg dieser Gesellschaft zu tun hat,

enthalten." (Dilcher 512). Noll sekundiert für die Gesetzgebung, sie sei

"die wichtigste Aufgabe der Politik." (Noll 56).

Auch die von uns im 1. Kapitel zitierte Rechtsprechung versteht sich -

in Abhebung von diesem Formalismus - als Instrument der Gesellschaft

zur Beurteiluig und Steuerung gesellschaftlicher hlertvorstellungen.

Das ist insofern wichtig, als diese Gerichtbarkeit sich auch bewußt ist,

daß sie nicht repräsentativ alle in einer pluralistischen Gesellschaft

auftretenden legitimen Werturteile zur Geltung kommen lassen kann. Ihre

Selektion von Werturteilen - als eigenes Werturteil vorgetragen - steht

stellvertretend - nicht alle anderen Vorstellungen repräsentierend -

für alle übrigen Vorstellungen.

11.C.2. Wertrezeption und Wertfestschreibung

Nach dieser Feststellung der sozial- und politikbezogenen Rolle des Rechts

wenden wir uns der spezifischen Weise zu, in der Gesetzgebung und Recht-
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sprechung hlertvorstellungen der Gesellschaft aufnehmen und ihre

selektierten hlertvorstellungen an die Gesellschaft uieder abgeben.

Dabei lassen sich grundlegende Uhterschiede zuischen Gesetzgebung

und Rechtsprechung feststellen. Beginnen uiir mit der Art und hieise

uie die Gesetzgebung sich den gesellschaftlichen hlertvorstelluigen

öffnet.

Die Gesetzgebung ist gekennzeichnet durch eine vielfältige Offen

heit, und zuiar hinsichtlich der Identität des 'Gesetzgebers' und der

über ihn in die Gesetzgebung einfließenden Vorstellungen. Der Gesetz

geber (als laumaker) ist "bald IndividuLBii, bald ein Gerichtshof, eine

Kommission, eine Legislative, eine Behörde, die Exekutive, eine pri

vate Organisation, eine presaure group" (Noll k5). Einzigartig ist

die Offenheit dieser Gesetzgeber nach allen gesellschaftlichen Rich

tungen hin. "Der formell legitimierte Gesetzgeber sieht sich ständig

einer tmibegrenzbaren Fülle von Gedanken, Forderungen und Impulsen

ausgesetzt, die den Inhalt seiner Erlasse beeinflussen." (Noll '♦6).
Das darf nicht nur und nicht voruiegend negativ gesehen uerden, iitozu
man, uenn man von der Strenge und Reglementierung der Rechtsprechung
kommt, leicht neigt. Im Gegensatz zur Rechtsprechung ist "das Gesetz
gebungsverfahren teils zu Recht, teils zu Unrecht viel offener, form
loser, informellen Einflüssen praktisch schrankenlos ausgesetzt."
(Noll 1*6), Somit bestehen "keinerlei Garantien für die Uhabhängigkeit
und Unbefangenheit der gesetzgeberiechen Inatanzen" (Noll 56). Idas
für die Gesetzgebung abträglich erscheint, ist nicht diese ungeregelte
Rezeption von gesellschaftlichen Einflüssen, sondern die geringe Über
einstimmung von Gesetzgebmg und Gesellschaft hinsichtlich gesellschaft
licher Prioritäten. Der Gesetzgeber wählt seine Themen nicht im Hin
blick auf ihre gesellschaftliche Relevanz aus. "Gegenwärtig besteht ...
keinerlei Gewähr dafür, daß der Gesetzgeber sich mit allen wichtigen
und nur mit den wichtigen Problemen der Gesellschaft befaßt. ... Priori
täten werden vielmehr nach lilillkür und Zufall gesetzt." (Noll 56) Zu
dieser Auffassung kann sicherlich auf die Themenwahl nach (parteipoli
tischem) Kalkül einschränkend hingewiesen werden, aber der Grundtenor
des Zitats bleibt davon unberührt. Der Vorwurf, der auf dem Gesetzgeber
lastet - mangelnde Repräsentanz der gesellschaftlichen Probleme in
seinen gesetzgeberischen Vorhaben - fällt allerdings auf die Gesellschaft
zurück. Denn sie hat den Gesetzgebungsapparat in der mängelbehafteten
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lüBlse geschaffen. Die Eigenart des Gesetzgebers ist somit ein Spiegel

bild der jeureiligen Gesellschaft und ist damit ein Kemgegenstand un

seres 1. Kapitels. Hier uiird sich zu der Gesetzgebung (z.0. soucit sie

im Bundesbaugesetz manifestiert uird) eine Bewertung hinsichtlich ihrer

gesellschaftlichen Relevanz anbieten.

Die rechtlichen Pfeiler "Gesetzgebung" und "Rechtsprechung" sind sehr

ungleiche Rezipienten von lilertvorstellungen. Die Gesetzgebung läßt

sich in vieler Hinsicht als Antipode der Rechtsprechung sehen, was in ei

nem Vergleich der beiden verdeutlicht wird. "Auf die Normierung der

richterlichen Inatanz wunde in der ganzen Geschichte des Rechtsstaats

größte rechtspolitische Sorgfalt verwendet, so daß man ohne Übertrei
bung sagen kann, daß der Rechtsstaat selbst mit dem Ausbau von Recht-

sprechungainstanzen sich entwickelte, wenn nicht sogar mit ihm identisch

ist. Der Richter gilt als 'objektiv', weil er unabhängig, unbestechlich,

nicht beliebig absetzbar, an Verfahrensregeln gebunden ist, die ihm jede

Voreingenomncnheit erschweren. Für den Gesetzgeber gilt dies alles nicht.

Darum ist es auch kein Zufall, daß Versuche, die Gesetzgebung an elemen

tarste Prinzipien wie Wahrheitspflicht hinsichtlich der dem Entscheid

unterstellten Tatsachen zu binden, bisher fast nur dadurch verwirklicht

wurden, daß man richterliche Instanzen einsetzte, ... die nachträglich

die richterlichen Qualitäten in den Gesetzgebungsprozeß einbringen."

(Noll 45-55).

Der Gegensatz zur Rechtsprechung ist aber nicht durchgängig. Beide

Rechtspfeiler zeichnen sich durch eine gemeinsame wichtige Prämisse

des Rechtssystems der Bundesrepublik aus, die man als "Veränderbarkeit

der Gesetzeslage" umschreiben könnte. Es herrscht unter Juristen heute

die Meinung vor, daß die Änderbarkeit des Rechts das wichtigste Anzeichen

dafür ist, daß die Gesellschaft das Recht als ein gesellschaftspoliti

sches Instrument zur Institutionalisierung sich anbahnender Veränderun

gen in der Gesellschaft handhaben will. "Erst dann gilt Recht positiv,

wenn ... die Änderbarkeit des Rechts permanente Gegenwart wird. ...

Zur Positivität gehört, daß das 'jeweils' geltende Recht als Selektion

aus anderen Möglichkeiten bewußt wird und kraft dieser Selektion gilt.

Das jeweils geltende positive Recht schließt diese anderen Möglichkei

ten zwar aus, eliminiert sie aber nicht aus dem Horizont des Rechtser-
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lebens, snndem hält sie als mägliche Themen des Rechts präsent und

verfügbar für den Fall, daß eine Änderung des geltenden Rechts oppor

tun erscheint." (IM. Luhmann, zit. nach Riegel 312). V/eränderbarkeit

ist ein notuiendiges Gegengeuicht gegen die schon erwähnte Tatsache,

daß in einer pluralistiachen Gesellschaft ein wertender Standpmkt

von Seiten des Rechts nur selektiven Charakter haben kann. "Da die

Institution des Rechts in der modernen Gesellschaft nicht auf einen

für alle Gruppen, Verbände, Parteien, Organisationen verbindlichen

Konsens über Werte, Grundanschauungen und Legitimitätsvorstellungen

zurückgreifen ... kann, müssen Integrationsmechanismen gefunden werden,

die zumindest eine vorläufige Regelung sozialer Konflikte durch recht

liche Normierung erlauben. ... So löst z.B. die Bindung der Konfliktgruppen

an das formale Verfahren rechtlicher Entscheidungainstanzen den Konsens

über vorgängig geteilte Werte und Normen ab." (Riegel 313-1^).

Gesetzestexte und Gerichtsentscheidungen haben also stellvertretenden

und nicht notwendigerweise repräsentativen Charakter. Dieser strahlt

nun auf die Gesellschaft aus, wobei die Publizität der rechtlichen

Äußerungen direkten Einfluß auf die Ausstrahlungskraft hat. Sämtliche

Gesetzestexte werden publiziert und sind frei käuflich, im Gegensatz

zu Gerichtsentscheidungen. Diese werden von der Rechtsprechung als zu

sätzlicher gesetzesähnlicher Kodex neben den Gesetzen verwendet, bleiben

aber der Öffentlichkeit weitgehend verborgen. "Von den richterlichen

Urteilen werden, auch wenn sie präjudizielle Bedeutung haben, nur iicnige

publiziert. Dennoch berufen sich die Gerichte ohne Bedenken auch auf un-

publizierte Urteile." (Noll 57).

Die Einflußnahme der Gesetzgebung ist damit weitaus größer. Die Bezug

nahme der Rechtsprechung auf weite Kreise der Gesellschaft erscheint

im Gegensatz zu der Sorgfalt, mit der sie strukturell ausgestattet wurde:

denn diese Einflußnahme auf die Wertbildung der Gesellschaft bleibt fast

gänzlich auf den abgeurteilten Fall beschränkt.

An dieser Stelle sei angemerkt, daß es der Verwaltung ähnlich wie der

Rechtsprechung ergeht. Ihre wertsetzende Rolle wird durch schlechte

Öffentlichkeitsarbeit behindert. Bei dem fehlenden Vertrauensverhältnis

zwischen öffentlichem Verwaltungsplaner (z.B. Landesplaner) und den

'Beplanten' ist der schwache Öffentlichkeitsbezug des Verwaltungshandelns

häufig kritisiert worden (vgl. Schäfers, v. Schrötter).
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Sa läßt sich zu dieaem Punkt der geaellachaftlichen Beeinfluaaung

durch Rechtainatitutionen kcnatatieren, daß diese fragmentariach

und nur von Fall zu Fall einachätzbar iat. Damit muß für die im

1, Kapitel angeführten Fälle die l/orbemerkung gemacht uerden, daß

die Auaatrahlung der Gesetzgebungsuertaetzung und der Rechtspre-

chungsujerturteile auf die Gesellschaft müglicheruieise viel geringer
iat ala umgekehrt die vargenannte Einflußnahme der Gesellachaft

auf die Voratellungen der Rechtainatituticnen. Damit wird aber den

Urteilen und Gesetzeatexten nichts von ihrer Bedeutung genommen,
nur die Perspektive, unter der sie Bedeutung haben, iat damit be

stimmt: sie beeinflussen die Geaellschaft damit geuiiaaermaßen mehr

in dem Maße, in dem die Gesellschaft ihren eigenen Einfluß in ihnen

uiiedereiHcennt« Auf die z.T. eigenuilligen Werturteile einzelner

Gerichte legt sich die Gesellschaft aber kaum fest.

11.C.3. Die usrtende Wissenschaft als Rechtszuträgerin

So lohnt es sich, nun zu fragen, uie der Prozeß der gesellschaftli
chen Einflußnahme auf die Institution Recht geregelt wird. Damit kommt

unsere eigene UerfahrenstiEise und Daratellungaform (wissenschaftliche

Werturteile) in die Diskusaion. Wie schon in 11.c.2. kritisch angemerkt
wurde, muß das Recht danach trachten, möglichst unfaasende Erkenntnis

über die Wertvorstellungen der Geaellschaft, für die es Recht setzt

und spricht, zu erlangen, um die eigenen Warstellungen weniger
stellvertretend als vielmehr auch repräsentativ für die gesellschaft
lichen Uoratellungen einzusetzen. Uhi das zu erreichen, bedarf das Recht
des Rates der Wisaenschaften wie auch anderer gesellachaftstragender
Kräfte. Wie sollen die Wissenschaften ihren Rat einbringen, Fakten aus
breitend oder Fakten bewertend? Längst ist erkannt, daß das Postulat,
etwa Max Webers, einer wertfreien Wissenschaft selbst Ausdruck eines

wohlkonturierten Wertsystems ist (vgl. Buttimer 9; Stavenhagen 61D).
Auf der Fiktion der wertfreien Wissenschaft basiert eine auch heute
noch vorhandene Auffassung, nach der die Rolle der Wissenschaft folgende
ist: "Die Wissenschaften liefern der Gesetzgebung ... Daten, stellen
Prognosen und zeigen Alternativen auf; die Politik setzt Wertprioritäten,
wählt zwischen den möglichen Alternativen aus und fällt die Entschei
dung." (Noll 59). Noll dagegen optiert für eine wertende Wissenschaft
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als Zuträgerin des Gesetzgebers: "tJertungsoffenheit, nicht üJertmgs-

abstinenz uiäre zu postulieren. Auch für den Gesetzgeber ist nicht

viel geuKinnen, wenn die ihn beratende üJissenschaft sich aller oierten-

den Schlüsse enthält und ihre Ausführungen auf eine Aneinanderreihung

van Fakten beschränkt." (Noll 59). Damit wird ein Teil der gesell

schaftlichen üJertvorstellungen an den Gesetzgeber direkt herangetragen.

Iiiegen dieses Vorteils ist "ein lüertungsmonopol der Politik und des

Parlaments" abzulehnen (Noll 60).

Eine wertende Wissenschaft kann es unternehmen, Gesetze und Gerichts

entscheidungen in ihren üJertsetzungen zu analysieren. Diese Analyse,

die wir im 1. Kapitel anbieten, ist ebenfalls wertend. "Für jede Wer

tung gilt, daß ... ihre Annehmbarkeit für die Gesellschaft nur disku

tierbar ist als Diskussion der Folgen der Wertung für die Gesellschaft"

und diese Folgen sind "ebenfalls unter Wertgesichtspunkten zu diskutie

ren" (Podlech 209). Damit ist der Weg des 1. Kapitels darstellungs-

mäßig vorgezeichnet: Wertsetzungen werden aufgrund ihrer potentiellen

Folgen von uns gewertet. Eine solche Werturteilsanalyse ist im Gegen

satz zu anderen wissenschaftlichen Konzepten schwierig und wenig formal

elegant: es gibt keine ausgeprägte Hierarchie der Werte, ihre Abhängigkei

ten und Stellenwerte wechseln.

Bei der Bewertung müssen wir also unterscheiden und durchgehend trennen

die quellenmäßigen Werturteile und die von uns gegebenen und als solche

im Text gekennzeichneten. Was die zitierten Quellen angeht, so muß bei

ihnen die sie hervorbringende Institution mitbedacht werden. Wer versucht,

interdisziplinär zu arbeiten, entdeckt, daß jede Berufsgruppe eigene

Wertsysteme beachtet, durch die eine neue Idee gefiltert und bei starren

Werturteilen auch abgefangen wird. So ist ein Bauleitplaner mit einem

anderen beruflichen Wertsystem befrachtet als ein die soziale und kultu

relle Infrastruktur Planender im gleichen Stadtplanungsapparat. Damit er

scheint die Gesellschaft als Verband einer relativ kleinen Zahl von

Berufsgruppen, die aus ihrem beruflichen Werturteilsrahmen das gesell

schaftliche Wertsystem konstituieren und institutionalisieren. Viele

Planungsmodelle - Wirtschaftsflächen - und z. B. Freiflächenmodelle

sind darin gleich - werden entworfen mehr um den sie in Auftrag geben

den Institutionen zu dienen als den Menschen oder Städten, für die sie

entworfen wurden. Diese Verzerrung muß als Beiprodukt eines Jeden gesell

schaftlichen Vorschlags beachtet werden. Die Landesplanung sucht politi-
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sehe Ziele zu veruirklichen, die durchaus nicht mit den Zielen

einer einzigen Gemeinde harmonieren müssen: damit ist bieder eine

Initiative der einen noch der anderen Uerwaltungseinheit disquali

fiziert; nur muß anerkannt werden, daß es eine über beiden stehen

de absolute üJehrheit und Weisheit, also eine objektive, uierturteils-

freie Lösung nicht gibt.

Auf diesem Hintergrund beginnt die gesellschaftliche Aufgabe des

wertenden und bewertenden Forschers, sich als eine werturteils

analytische Arbeit abzuzeichnen, die nur zwischen den Fronten, nie

über den Fronten stattfinden und Resultate zeitigen kann.

Die von uns gefällten Werturteile verstehen wir als Fortschreibungen

gesellschaftlicher Vorstellungen. Zu den von uns gestützten Wertaus-

sagen werden Alternativen angeboten. Beispielsweise wird im 3. Kapitel

unserem Postulat der Zugangsgleichheit zu Erholungsflächen für alle

Bewohner als Alternative die Vorstellung der Stadt Philadelphia aufge

führt, nach der die Bewohner in aufgelockert bebauten Stadtteilen be

nachteiligt werden. Wie schon ausgeführt, lassen sich diese Alterna

tiven weniger aus sich selbst heraus, sondern vielmehr durch die Beur

teilung der Folgen für die Gesellschaft annehmen oder ablehnen.

Wissenschaftliche Wertungsbeiträge werden dringend erforderlich, weil

das Verwaltungsrecht zunehmend zur Zukunftsgestaltung herangezogen

wird. So fordert Rinken, das Verwaltungsrecht werde "Bestandteil eines

umfassenden Werkes gesellschaftlicher und politischer Planung werden

müssen." (Rinken 521). Die Wissenschaften können dabei nach zwei Sei

ten hin vermitteln: übereilte Reformen wie auch verschleppte Reformen

steuern. Dadurch wird eine Hypothek der Rechtstradition abgebaut, die

der neuen Planungsrolle des Verwaltungsrechts diametral entgegengesetzt

ist. "Denn dem Recht wird häufig die Funktion zugeschrieben, sich an

bahnenden Entwicklungen gerade entgegenzuwirken." (Lüderssen 353).

11.C.A. Das rechtliche regionale Instrumentarium

Wie läßt sich die rechtliche Wertesetzung für städtische Erholungsflä

chen Operationen erfassen? Die Bewußtseinäbildung dessen, was in dem

Wertvorstellungssystem der Gesellschaft das Phänomen "Erholungsfläche"

ausmacht, kann erreicht werden durch die geographische Sortierung und
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ülichtmg von Gesetzen und Rechtsentscheidungen zim Bau- und Bcdenrecht,

Die geographische Sortierung entspricht der Gliederung der Abschnitte

In ihnen ist rechtliches Material aus verschiedenen lilertset-

zungsebenen vertreten. Nach der Entscheidungskompetenz kann das uiert-

setzende Instrumentarien in der Bundesrepublik foLgendermaBen geglie

dert tiierden:

1. Die Bundesgesetzgebung erläßt Rahmenvorschriften (z.B. das Bundes

raumordnungsgesetz von 1965) und detaillierte Baugesetze (z.B. das

Bundesbaugesetz von 1960). Ihr steht als Interpretationsinstanz ndt

der höchsten Entscheidungskompetenz die Bundesrechtsprechung gegen

über; zu Raumordnungsfragen nimmt vorwiegend das Bundesverwaltungs

gericht Stellung.

2. Die Landesgesetzgebung schafft regionale Planungsgesetze (z.B. das
Landesentwicklungsprogramm für Nordrhein-Ulestfalen von 197't), die

Bundesrecht nicht verletzen dürfen. Die Landesrechtsprechungsinatanz

repräsentieren die Gberverwaltungsgerichte in Fragen des Bau- und

Bodenrechts.

3. Eine dritte Ebene bilden gemeindeübergeordnete Uerwaltungsbehörden,

in der Regel die dem Kreis übergeordneten Territorialbehörden, denen

kaum eine Bedeutung für unser Thema zufällt. Im Gegensatz dazu bilden

die auf dieser Ebene operierenden Verwaltungsgerichte die wichtige

untere Rechtsprechungsinstanz.

k. Die Gemeinde ist dank der ihr verliehenen Planungshoheit die wich

tige, territorial kleinste üJertsetzungsebene.

Da sich die der Bundesgesetzgebung nachgeordneten übrigen blertesetzer

nach dieser richten müssen, werden wir vorrangig die Bundesgesetze auf

ihre Erholungsflächenabsichten hin untersuchen, und diese durch landes

gesetzliche Facetten der Erholungsflächenvorstellung ergänzen. Entspre

chend überflügelt auf dem Rechtsprechungssektor die Interpretation des

Bundesverwaltungsgerichts die übrigen Instanzen, jedoch hat sie in un

serem Rahmen gleiche Bedeutung wie die Entscheidungen von Oberverwal-

tungsgerichten. Die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts werden

wir so vollständig wie möglich darstellen, während wir uns bei der Ebene

der Oberverwaltungsgerichte beispielhaft auf Nordrhein-faJestfalen be

schränken.

Ausgewählt wurden Urteile, die Arten, Aufgaben, Standortpositionen, Eigen

schaften und Entwicklungsmöglichkeiten von Erholungsflächen besonders
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programmatiach behandeln. Bei der geographischen Beurteilung des recht

lichen Materials verfahren mir in Fortn einer Gegenüberstellung. Die

geographische Substanz der gesellschaftlichen Festsetzung wird meist

in Zitatform vorgestellt. Zu ihrer Beuiertung uird ein geographisches

Merkmalsbündel herangezogen, das dann im 2. Kapitel genau bestimut wird.

Dieser geographische Kommentar untersucht den Realitütsbezug der Ge

setze iffid Urteile. Neben die rechtsräumliche Wirklichkeit tritt somit

die funktionalräumliche Realität.

Bei der Herausstellung der geographischen Substanz des Rechtstextes

genügt es nicht, beispielsweise festzustellen, daß nichtprivilegierte

Vorhaben zum AuBenbereich selten Zugang haben. Es sind auch die Mecha

nismen anzudeuten, durch die diese Regelung wirksam wird und durch die

Ausnahmen möglich werden. Diese Ausführungen erhellen die Komplexität

des wertesetzenden Rechtssystems. Sie hat nicht nur sachbezogene und

systembedingte Komponenten, sondern wandelt sich auch zeitlich. Um

wertgeschichtliche Erörterungen aus der Uhtersuchung herauszulassen,
beschränken wir diese auf einen engen Zeitraum von der Uerkündung des

Bmdesbaugesetzes am 23. Juni 1960 bis zur Gegenwart.
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12. Gesellschaftlich verbindliche Festsetzungen der Arten und Aufgaben

van Erhclungsflachen

Als potentielle Träger von Erholungs- und Freizeitbetätigungen betrach

ten uir die im BBauG unterschiedenen Freiflächenarten 'Grünflächen'

und 'Grünanlagen'.

12.8. 'Grünfläche' im BBauG

12.a.1. Die Differenzierung des Begriffs 'Grünfläche'

Das Bundesbaugesetz erfaßt in seinem ersten Teil, der die "Bauleitplanung"

regelt, die öffentlichen Freiflächen mit dem Begriff der 'Grünfläche':

"Der Bebauungsplan setzt ... fest ... die Grünflächen, uie Parkanlagen,

Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe".

(§9Abs1Nr6BBauG). Der Begriff der Grünfläche versammelt unter sich hete

rogene Flächennutzungen, die u.a. besitzmäßig, nutzungsmäßig, nutzungs

periodisch und standortmäßig unterschiedlich ausgerichtet sind. Besitz

mäßig sind es Flächen, die der öffentlichen Hand gehören (Parkanlagen),

von der öffentlichen Hand verpachtet werden (Dauerkleingärten), die

Uereinsbesitz (Sportplatz) oder Privatbesitz (Zeltplatz) sein können.

Nach den Ertragsquellen können u.a. unterschieden werden: Flächen mit

wirtschaftlichen Erträgen ohne Marktbasis (Kleingärten), mit wirtschaft

lichen Erträgen auf Marktbasis (Vermietung von Zeltplätzen), ind mit

nichtwirtschaftlichem, sozialem Nutzen (Parkanlagen). Zeitlich sind

einige Flächen ganzjährig nutzbar, andere nur zu bestimmten Jahres

zeiten (Kleingärten). Diese zitierten Flächen bilden keine Standort

gemeinschaft mit Erholungsbezug. Während sich ein öffentlicher Erho-

lungsbezug aus Parkanlagen und Sport-, Spiel-, Zelt- ind Badeplätzen

konstruieren läßt, sind Dauerkleingärten und Friedhöfe funktional anders

artige Flächennutzungen. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, daß der

Gesetzgeber offenbar durch die Subsummierung verschiedener Flächennut

zungen eine stärkere Differenzierung der Grünflächen angestrebt hat.

Lkngekehrt verleitet aber der Oberbegriff gerade wegen der im Bundes

baugesetz vorgenommenen Untergliederung zu einer einheitlichen Behand

lung der lediglich beispielhaft genannten Flächennutzungen.

Diese Schwierigkeit konnte auch die Rechtsprechung nicht ausräumen. Sie

hatte zunächst im Vertrauen auf die Zweckmäßigkeit des Oberbegriffver

fahrene alle subsummierten Begriffe raumplanerisch als austauschbar
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interpretiert: Demnach ist es nicht einmal nötig im Bebauungsplan an

zugeben, ob eine "Grünfläche z.B. als Spcrtplatz, als Kinderspielplatz

oder als Parkanlage vorgesehen ist." (Ü\/G Münster. BRS 20,^t?). In die

sem Zitat tdird eine Austauschbarkeit lediglich für jene Begriffe ange

deutet, die noch eine Standortgemeinschaft bilden können; ihre mter-

schiedliche funktionale Spannuieite ist jedoch so groB, daß eine Aus

tauschbarkeit dazu führen könnte, daß statt kostspieliger großer

Parkanlagen funktional monotonere Parkausschnitte etua in Form von

Kinderspielplätzen sich stadtweit durchsetzen. Das Gericht nimmt aber

auch die übrigen Grünflächen in das Auatauschbarkeitsverfahren mit auf.

Damit kann eine Gemeinde sich jene Grünflächen heraussuchen, die finan

ziell am uienigsten aufwendig sind. "Es steht einer Gemeinde ... frei,
eine [im Bebauungsplan. K.U.J festgesetzte Grünfläche in jeder Art und
üleise zu nutzen, wie sie im §9Aba1Zifa BBauG (beispielhaft) aufgezählt
wird." (GUB Münster, 1968. BRS 20,A7). Wegen ihrer funktionalen Unver-

bindlichkeit eröffnet diese liJahlfreiheit der Gemeinde eine die Erholungs-
funktion schädigende Planungaselektion.

12.a.2. Die Nichtaustauschbarkeit der Arten von Grünflächen (Konkretisie

rungserfordernis); die 'begrünte Fläche'

Das BUeruß mit Urteil vom 16.2.1973 (BUerwGG A2, 5-8) hebt das Urteil

des ÜUG Münster fünf Jahre später auf. Das Bl/erwG setzt neue Akzente

der Flächentypisierung und zwar unter Einschaltung des Begriffs der

'begrünten Fläche'.

Zunächst sei der festgesetzte geographische Inhalt der Entscheidung
besprochen. Der im Bebauungsplan einer Gemeinde verwendete Begriff der
"öffentlichen Grünfläche" darf nicht zu allen in §9Abs1Nr8 BBauG auf
geführten oder zu anderen, mit diesen Beispielen verwandten Flächen-

nutzungen herangezogen werden. Diese Nutzungsarten leiten einen gemein
samen Nenner aus der Deutung des Wortes Grünfläche als einer 'begrünten
Fläche' ab.

Wir erkennen, daß dieses Kriterium Abstufungen zuläßt. So kann ein Kin

derspielplatz minimal oder stärker begrünt sein. Nur wenn es sich, was
selten der Fall sein dürfte, um einen völlig begrünten Kinderspielplatz
handelt, wäre er auf einer mit der Bezeichnung "öffentliche Grünfläche"
versehenen Flächenausweisung des Bebauungsplanes zuzulassen. Wegen des
UollbegrünungserfordemiasBs bei Verwendung des Begriffs 'Grünfläche',ergibt
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sich immer dann für die Gemeinde ein "Konkretiaierungaerfordemia"

(BWenüGE k2, 5), wenn sie eine nicht völlig begrünte Flöche anlegen uill.

Oer Bebauungsplan muB somit gegebenenfalls noch genauer sein als das

Gesetz, uenn er eine andere als die in dem zitierten Pasaus des § 9 BBaiia

beispielhaft aufgeführte Flöchennutzung verlangt.

Die Gründe des Urteils für das Konkretisierungserfordemis lassen sich

in fünf Piflikte gliedern:

I. Des BUeruG begründet das Kcnkretiaierungserfcrdemis mit den unter

schiedlichen Birkungen, die der Anrainer einer zu beplanenden Fläche

aus der Einrichtung der einen oder anderen Art von Grünfläche zu

akzeptieren hat. Die Alternative, etuia Dauerkleingärten oder einen

Kinderspielplatz einrichten zu können,uird deshalb der Gemeinde genom

men.

II. Des ueiteren bdrd das Konkretisierungserfordemis mit der Abutehr

von Nebenzuiecken begründet. Es soll ausgeschlossen uerden, daB eine

Gemeinde die Bezeichnung Grünfläche in dem Bebauungsplan für Flächen

benutzt, für die noch keine Nutzung festgelegt uierden soll, sondern die

zunächst lediglich vor Bebauung geschützt uerden aollen. üJenn eine

Gemeinde den Oberbegriff wählt statt einen der Unterbegriffe des § 9

Abs.1Nr.8 BBauG, muB angenommen werden, sie wolle eine begrünte Fläche

einrichten. Ulill sie weder eine solche begrünte Fläche noch eine der

genannten konkreten Flächennutzungen verwirklichen, so fehlt der Bezeich

nung Grünfläche die Erforderlichkeit, die nach § 9 Abs.l Satz1 BBauG

für alle Festsetzungen im Bebauungsplan gegeben sein muB.

III. Auch aus Gründen der Gleichbehandlung aller Bodennutzer ist das

Konkretisierungserfordemis nötig. Denn der Gesetzgeber räumt dem Privat

nutzer keinen ähnlich breiten Spielraum ein wie er sich für die Gemeinden

aus der beliebigen Anwendung des Grünflächenbegriffs abzeichnen wurde.

IV/. SchlieBlich imiB konkretisiert werden, weil die Gemeinde sonst Pflich

ten, die ihr das BBauG auferlegt, nicht nachkommen kann. Eine dieser

Pflichten ist das Abwägungagebot des § 1 Abs./» Satz 1 und 2 BBauG:"Bau-

leitpläne haben sich nach den sozialen und kulturellen Bedürfnissen der

Bevölkerung, ihrer Sicherheit und Gesundheit zu richten. Dabei sind die

öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht

abzuwägen."

M, Die Konkretisierung ist auch nach § 2 Abs.6 BBauG erforderlich. Durch

diesen Passus werden die Entwürfe der Bauleitpläne den Bedenken und
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Anregungen der Burger ausgesetzt. (iJenn Bedenken und Anregungen vorge

bracht (tierden sollen, ist dazu eine konkrete Flächennutzungsangabe

erforderlich; denn zu dem Oberbegriff können so divergierende Resonan

zen erfolgen, daß sich daraus kein Gewinn für die Planung erzielen läßt.

Der Sairanelbegriff Grünfläche ist zwar rechtswirksam, aber nur wenn die

Gemeinde eine ausschließlich "begrünte Fläche" (BUerwGE A2,6) errichten

will. Er läßt gemäß dieser Entscheidung beispielsweise nicht die Ein

richtung eines Kinderspielplatzes zu.

Der geographische Kommentar soll sich zum einen auf die Art der begriff

lichen Anschauung, die in dem Urteil zutage tritt, beziehen und zum anderen

auf die von ihm ausgehenden planerischen Konsequenzen.

Das BUerwG legt den Grünflächenbegriff optisch aus. Er bezeichnet eine

Fläche, die durch Vegetation begrünt ist. Idir müssen hier aber auch

die Alternativen, die der Sinnbezirk dieses Begriffes liefert, ansprechen.

Denn mit der höchstrichterlichen Festsetzung wird die geographische

Wirklichkeit in einer bestimmten Richtung hin geschaffen und umgeändert.

Eine im Sinnbezirk des Begriffs angesiedelte Alternative wäre die funk

tionale Auslegung. Danach wäre die Grünfläche ein Sarnmelname für alle

nicht zu den Wirtschafte-, Wohn- und Verkehrafunktionen zählenden Flächen,

unabhängig vom Vegetationsbesatz. Allen diesen Flächen ist dann gemein,

daß sie nicht zu den genannten übrigen städtischen Funktionen rechnen.

Ein Hinweis darauf, daß der Gesetzgeber auch diese Altemativauslegung

mitgemeint hat, können wir aus der Aufnahme des Begriffs 'Sportplatz'

ableiten. Wir stellen somit fest, daß die vom BUerwG bevorzugte Ausle

gung des Begriffs Grünfläche im Sinne des Anschauungsdenkens eine spezi

fische Weise der gesellschaftlichen Auffassung der geographischen Wirk

lichkeit darstellt.

Mit dem Anschauungsdenken bleibt die Funktion unerfaßt. Derartige physiog-
nomisch durch ein einziges Merkmal charakterisierte Flächen sind funktional

nicht einheitlich. So kann die Gemeinde bei Wahrung des Kriteriums einer

'begrünten Fläche' beispielsweise begrünte Spielplätze oder Dauerklein

gärten anlegen. Wenn die Funktion nicht konkretisiert wird, bleiben sehr

unterschiedliche Belastungen durch begrünte Flächen erhalten. Zu denken

ist z. B. der Gegensatz zwischen einem begrünten Bolzplatz für Kinder und
Jugendliche und einem mit Blumen bepflanzten Teil einer Parkanlage. Damit
hat die öffentliche Hand, auch wenn sie Grünflächen als begrünte Flächen
anlegen will, einen weiten funktionalen Spielraum, den der Privatnutzer
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nicht erhält. Auch AbuMgungsgebct und Reklamaticnseinräuniung werden

nicht, wie erhofft, erreicht.

Neben der notwendigen Funktionskonkretisierung müßte auch die Öffent

lichkeit der Erholungsflächen unter den Grünflächen speziell genannt

werden. Denn unter dem Begriff der begrünten Fläche kann die Geiroinde

der Öffentlichkeit nicht zugängliche Kleingärten anlegen. Das Urteil
läßt diese Möglichkeit offen. Ist dieses Beispiel möglich, wäre auch

die für öffentliche Erholungsflächen notwendige Ertragsbefreiung hin

fällig. Mit der Anlage von Dauerkleingärten könnten Erholungsflächen

auf Jahre hinaus zurückgesteckt werden.
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12.b.'Grünanlage' im BBauG

Der vom BBaüG eingeführte Begriff der Grünfläche umfaßt eine Reihe von

Flächennutzungen, die erholungsrelevant sein künnen. Jedoch erschöpft

sich der Erholungsflächenbezug nicht mit dem Grünflächenbegriff. Im

6. Teil des BBaiil, der die "Erschließung" regelt, taucht der ̂ griff

der Grünanlage auf.

12.b.1. Arten und Erscheinungsbild

§ 127 Abs.2 BBauG definiert eine Art der Grünenlage, die Erschließungs

grünanlage: "Erschließungsanlagen ... sind 1. die öffentlichen zum Anbau

bestimmten Straßen, Liege und Plätze; 2. SaimnelstraBen innerhalb der Bau

gebiete; ... 3. Parkflächen und Grünanlagen, souieit sie Bestandteil der

in den Nummern 1 und 2 genannten V/erkehrsanlagen cder nach städtebau

lichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung not-

tijendig sind."

In der Auslegung des Gesetzestextes unterscheidet das BVeruG zuiischen

Baugebiets- und Drtsteilgrünanlagen und erkennt nur die ersteren als

beitragsfähig an. "Die Beitragspflicht für eine Grünanlage entfällt,

u«nn die Anlage nach ihrer Ausdehnung offensichtlich der Bevölkerung ...

eines genzen Ortsteils zur Erholung dienen soll" (BUeruGE 36,155). Das

Gericht stützt sich dabei auf den Begriff des 'Baugebietes' und argumen

tiert, daß der Gesetzgeber eben nicht gesagt habe. Jede Grünanlage sei

beitragsfähig.

Damit gibt es eine Erschließungsgrünanlage, die sich nicht aus ihren

,Eigenmerkmalen, sondern aus ihrem Lagebezug zum Baugebiet definiert.

Das Aussehen dieser Anlage bestimmt die Rechtsprechung durch die schon

bei der Grünfläche von uns besprochene Hervorhebung der optischen Merk

malsausprägung. Wir verueisen auf das BUeruiG Urteil vom 8.1.1971

(BV/enjGE 37, 76*79). Die Begründung für eine Begrünung uird an eine

Aufgabe gebunden. Im Zusammenhang mit dem Erschließungsbeitragsrecht

heißt es:"Hier geht es um Flächen, für die eine Begrünung desuegen erfor

derlich ist, uieil sie dem Bürger zur Erholung dienen sollen. Dabei kann

dahinstehen, ob eine Erholung nicht auch auf einem Platz möglich ist,

der nicht begrünt ist. Allein aus der Tatsache nämlich, daß der Gesetzge

ber unter dem Gesichtspunkt der Erholung von Grünanlagen spricht, muß

geschlossen ujerden, daß er nur Erholungsstätten mit Pflanzenbeuucha

in den Erschließungsaufuand einbeziehen wollte." (ibid. 77).
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Für Grünanlagen uird die enggefaßte Vorstellung von einer begrünten

Fläche nicht veruiendet. Das Urteil macht teilweise begrünte Kinder

spielplätze beitragsfähig mit der Begründung, daß eine völlige Be

grünung nicht dem Spieltrieb einer bestimmten Altersklasse entspre

chen würde. "Mag für größere Kinder eine Spielwiese attraktiver sein

als für kleinere Kinder, so verhält es sich mit einer Sandfläche umge

kehrt. Nach Überzeugung des erkennenden Senats kann es aber nicht ange

hen, den altersbedingten Spieltrieb eines Kindes weitgehend zum Krite
rium dafür zu machen, ob die Gemeinde die Kosten für den Spielplatz

umlegen darf oder nicht." (ibid. 70). Daher mu0"einem Spielplatz auch
dann der Charakter einer Grünanlage zugesprochen werden, wenn der nicht

mit Pflanzenwuchs versehene Teil des Spielplatzes größer ist als der

begrünte Teil, falls nur die Begrünung nicht von so untergeordneter Be
deutung ist, daß sie den Charakter der Anlage nicht mitbestimmt." (ibid.
77). Diese funktionsgerechte Einschränkung des Begrünungserfordemisses

scheint uns auf andere Erholformen (z. B. Tennis) gleichfalls anwendbar.

Mit der zitierten nichtoperationellen Anforderung an Freiflächen kommt

dem Beqrünungskriterium keine Sperrfunktion mehr zu. Damit ist die Grün

anlage unter Umständen der Grünfläche als begrünter Fläche physiognomisch

diametral entgegengesetzt. Zwar leistet das Urteil noch der Etablierung

altersgruppensegregierender Erholformen Vorschub; jedoch ist es wegen der

Hineininterpretation des Erholungsgedankens in den Gesetzestext und der

Loslösung vom Begrünungssyndrom ein Wendepunkt der Rechtsprechung auf dem

Wege zur Etablierung der Erholungsfunktion im städtischen Funktionenverbund,

12.b.2. Physische und psychische Erholung als Aufgabenanspruch der Er
schließungsgrünanlage und seine Nichterfüllbarkeit

Das BVerwG bezieht in einem wichtigen Urteil vom 21.1G.1970 (BVerwGE 36,

155-60) die umfassende Erholungsfunktion auf die Erschließungsgrünanlage.

Es setzt sich von der Dominanz der städtebaulichen Auflockerungsaufgabe

der Erschließungsgrünanlage ab; "Die Grünanlage dient nicht nur der Auf

lockerung eines Baugebietes in optischer Hinsicht, sondern auch der phy

sischen und psychischen Erholung des Menschen durch Luftverbesserung und

Aufenthalt im Freien." (ibid.157). Wenig später sekundiert das schon er

wähnte Urteil des BVerwG vom 8.1.1971; "Keinesfalls möchte ... der Senat

den Begriff der Grünanlage vornehmlich mit dem Zweck der Auflockerung be

gründen. Vielmehr ist die Möglichkeit der Erholung ... der vornehmliche
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Zuieck der Grünanlage." (BUerujGE 37,79).

Mit der Hlneinnahme des LJortes "Erholung" in den Aufgabenbereich der Er-

achließungsanlage wird diese funktional anspruchsvoll befrachtet. Da die

meist kleinflächigen Anlagen im Zusammenhang mit ihrer Auflockenffigsauf-

gabe gestaltet wurden, dienten sie allenfalls einer bescheidenen Form von

Auslaufentspannung; deshalb ist ihre Erhebung in den Rang von Erholungs

anlagen ein kühner Schritt. Er stützt sich auf ein Rechtsgutachten des

Bundesverfassungsgerichts von 195A, in dem die "Erholungsflächen" zusam

men mit den "Uerkehraflächen" zu den die bauliche Nutzung erst ermögli

chenden Uorabeinrichtungen der Erschließung aufgeführt werden (BUerfGE

3, A29). Der Erholungsbegriff taucht im BBaiü absichtlich nicht mehr auf.

Die Wiedereinführung des Begriffs durch die Rechtsprechung ist auf dem

Hintergrund eines Mangels an großflächigen innerstädtischen Erholungs

flächen (unseren V/ollparks, vgl. hapitel 2) zu sehen. Die für die neue

Aufgabe der Erschließungagrünanlage erforderlichen Flächenstandards

werden nur indirekt in Form eines Postulats über "ausreichende" Anlagen

mitgeliefert: "Der Gesetzgeber geht ... davon aus, daß heute die Anlegung

ausreichender Grünanlagen zur Aufrechterhaltung der Gesundheit der Ein

wohner einer Gemeinde notwendig ist." (BUerußE 36, 157).

Damit hat die Rechtsprechung sowohl funktionale umfassende als auch

ausreichende Flächen gefordert. Diese Forderung ist scharf zu trennen

von der in das zitierte Urteil einfließenden Behauptung, daß eben diese

Forderung auf jeder Erschließungagrünanlage erfüllbar sei. Es ist nicht

möglich, diese tilertsetzung für die Grünanlage ohne die Einbeziehung der

großen Parkanlage als einer nicht beitragsfähigen Grünfläche auszuloten.

Es ergibt sich aus den Untersuchungen des Abschnitts 22, daß ein auf die

Bevölkerung eines Baugebiets bezogener Flächenstandard für eine Erholungs

fläche mit umfassenden Funktionen derartig viel Fläche erfordert, daß

der Rahmen einer Anbindung an ein einziges Wohngebiet oft gesprengt wird.

Die Kleinheit der Fläche einer Erschließungsgrünanlage vermag anderer

seits so wenige Funktionen zu akkommodieren,daß der anspruchsvolle Be

griff Erholung für sie nicht verwendbar erscheint. Daher muß unseres

Erachtens eine Uollparkfläche mehr als ein Baugebiet bedienen. Das Urteil

verlangt "soziales Umdenken", um Erschließungsgrünanlagen als "Erholungs

stätten zu sichern (ibid. 77, 79). Das lädt zu der Auffassung ein, als

solle sozial umgedacht werden in dem Sinne, daß nun von Erschließungs

grünanlagen umfassende Erholungsaspekte zu fordern seien.
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Das Urteil nähert sich dem Erholungsanapruch außerdem Ober das städte

bauliche Merkmal der hohen Wohndichte. "Die immer stärker werdende

Wohndichte in den Gemeinden rechtfertigt es, im Interesse der Aufrecht

erhaltung der geistigen und körperlichen Gesundheit der Bevölkerung auch
Grünanlagen ... als notwendig für die Erschließung anzusehen." (BV/erwGE 37,
79).

Auch diese Formulierung öffnet den Weg zu einer nicht funktionagerechten
Anlage von Erschließungsgrünanlagen. Als funktionsgerecht wäre nun das
vom Gericht angesprochene Erholungaangebot einzusetzen. Das Kriterium

der stärker werdenden Wohndichte kann von den Gemeinden dahingehend aus

gelegt werden, daß nur dort, wo von hohen Wohndichten gesprochen werden
kann, eine Erholungsanlage von beliebig kleiner Größe notu^ndig sei. Diese
Folgerungamöglichkeit belegt, daß die Wertvorstellungen der Rechtsprechung
noch nicht auf Grundsätze zur Umsetzung dieser Uorstellungen gestützt

sind.

Die Auflockerungsaufgabe der Grünanlagen eines Baugebieta ist traditionell
und vom Sprachgebrauch her angelegt. Wörter wie 'Bebauungsplan','Baugeaetz'
u. ä. belegen, daß in der raumordnenden Gesetzgebung die 'bau'-implizieren
de Sprachregelung überwiegt. Die traditionelle Auflockerungsaufgäbe wird
meist mit anderen Aufgaben gekoppelt. So hat etwa die Anlage eines Grün

gürtels als Schutzstreifen für ein Wohngebiet gegen Lärm und andere umwelt
mäßige Belästigungen durch ein benachbartes Industriegebiet neben der opti
schen auch andere umweltschützende Aufgaben (vgl. GUG Münster, BRS 10,25).

Das BV/erwG Urteil vom 8.1. 1971 (BUerwGE 37, 76-79) macht gegen diese alte

Aufgabe Front und wertet sie gegenüber den Vorinatanzen ab;

"Wenn das Uerwaltungsgericht Bedenken hat, ob die Grünanlage im vorliegen

den Falle den Zweck habe, das umgebende Baugebiet aufzulockern, so ist dem

entgegenzuhalten, daß aus dem Begriff der Auflockerung der Baugebiete für

die Beatimntung des Begriffes einer Grünanlage nicht viel zu entnehmen ist.

Jede Grünanlage wird in einem gewissen Lftnfange der Auflockerung eines Bau*

gebietes dienen, wenn sie überhaupt durch eine gewisse Mindestgröße einen

Erschließungswert hat. Keineswegs möchte daher der Senat den Begriff des

Grünanlage vornehmlich mit dem Zweck der Auflockerung begründen." (ibid.

78-79). Gegenüber der anspruchsvollen Erholungsaufgabe sei gewissermaßen

als ein Gegengewicht die Auffassung gesetzt, daß es sich bei den Erschlie-
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ßungsgrünanlagen um Flächen handelt, die nicht auf Erholung, sondern auf

'Aualauf* abzielen. "Seitragafähige Grünanlagen ... sind Grünanlagen, die

dem Aualauf der in jenem Erschließungabezirk wohnenden Bevölkerung dienen."

(Schmidt 226). Diese Belegung mit einer Auslaufaufgebe ergibt sich aus

der lagemäßigen und funktionalen Situation der Anlagen. Lagemäßig an Wohn

gebiete eng angebunden, stehen sie in der visuellen Überschattung durch

diese und funktional sind sie von der Größe her nicht vielfältig ausstatt

bar. Die häufige soziale und altersmäßige Homogenität ihrer Besucher ist

in dem nachbarlichen Einzugsgebiet und der funktionsmäßigen Beschränkung

(Kinderspielplatz) begründet.

Altersmäßige Segregierung und funktionale Beschränkung sind auch von der

Rechtsprechung als Kennzeichen der begrenzten Erholung auf Erschließungs

grünanlagen aufgeführt worden. So bieten diese Anlagen Erholung "gerade

für ältere Menschen und Kinder" (BUerwGE 37,79). Die Betonung liegt auf

passiven Erholformen (vgl.Abschnitt 21): "diese Erholung besteht im Aufent

halt innerhalb der Grünanlage,d.h. im Spazierengehen und im Auaruhen."

(BUerwGE 37,79).

Neben diese Erholformen tritt als weitere der soziale Kontakt. Das BUerwG

postuliert, Grünanlagen seien für die "geistige Gesundheit der Bevölkerung"

nötig (BV/eruCE 37,79). Es bezieht sich auf einen 65m mal 25m großen Kin

derspielplatz und betont, daß auf ihm eine Abfolge: zwischenmenschliche

Begegnung - geistige Anregung - Erholung möglich sei. "Die Tatsache, daß

sich die Kinder auf dem öffentlichen Spielplatz begegnen können, schafft

die Möglichkeit einer besonderen geistigen Anregung und damit zugleich

einer Erholung." (BUerwGE 37,79).

Erschließungsgrünanlagen sind kaum in der Lage, die erwähnten Erholformen

qualitativ ansprechend anzubieten. Diese Anlagen haben jedoch ihren Platz

in einem Erholungsflächensystem gewissermaßen als "Zulieferer" der Uoll-

parks. Uon einer hierarchischen Uerbindung der Erschließungsgrünanlagen

(als Auslaufflächen) und Uollparks ist hingegen gesetzgeberisch nicht

die Rede. Denn die großen Parks sind nicht auf ein Baugebiet zugeschnit
ten und folglich keine Erschließungsanlagen. Sie müssen nach Größe, Lage
und Funktionsbreite mehr als ein Baugebiet bedienen und sind nicht Teile

der Wohnfunktion, sondern selbständige, die Wohnfunktion komplementär
ergänzende Funktionsträger. Als die Hauptvertreter der Erholungsfunktion
im städtischen Funktionenverbund sollte die Einschätzung der Erschlie

ßungsgrünanlagen auf sie und nicht nur auf die Baugebiete ausgerichtet sein.
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Wegen dieser fehlenden geographischen Uerbindung wird die Erschließungs
grünanlage mit dem vollen Erholungsanspruch der Gesellschaft befrachtet;
dieser Versuch der Exklusivverkettung von Erholung und funktionaler

Selektionsfläche muß daher zwangsläufig verunglücken. Als flankierende

Dekorativflächen haben sie ihren Wert; für einen erholsamen Aufenthalt

im Sinne des Auslaufs für Erwachsene, Kinder und Hunde genügt ohne Zwei

fel eine kleine Anlage,

In einer Zeit, in der in der BR Deutschland die Wertvorstellungen der

arbeitsethischen Industriegesellschaft auf Wertwandlungen zu einer so

zialbewußten und freizeitethischen Gesellschaft stoßen, müssen wir gegen

die Verschmelzung der Begriffe Auslauf und Erholung Stellung beziehen

und auch ihre geographischen Bezugsebenen in der vorgelegten generellen

Form trennen.

12.b.3. Unschärfen der Separierung von beitragsfähigen und nicht beitrage-

fähigen Grünanlagen als Ansatz zu deren Gleichstellung

Die Rechtsprechung hat diese Überlegungen auch insofern angestellt, als

sie in vorsichtiger Form den großen Erholungsflächen Gleichbehandlung

einräumen möchte:

"Es kann hier dahinstehen, ob der Gesetzgeber verfassungsmäßig gehandelt

hätte, wenn er sämtliche Grünanlagen einer Gemeinde beitragspflichtig

gemacht hätte. Er hat das jedenfalls nicht getan, sich vielmehr u.a.

auf diejenigen Grünanlagen beschränkt, die nach städtebaulichen Grund

sätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind.

Damit scheiden nach Überzeugung des erkennenden Senats große Grünanla

gen aus, die als Erholungsgebiete für die gesamte Bevölkerung einer

Gemeinde oder auch nur eines Drtsteils in Frage kommen." Und auf den

Fall der nur BODO m^ großen Anlage in München bezogen: "Bei einer Breite
von 30 m kann von einer solchen Anlage nicht gesprochen werden." (Beide

Zitate BVerwG Urteil vom 21.10.1970; BVerwGE 36, 157-58).

Diese Abgrenzung ist nicht eindeutig und legt die Vermutung nahe, daß

die Separierung der beiden Grünanlagenarten so streng nicht mehr gese

hen wird, denn die Auslegung des dritten Satzes im obigen Zitat läßt

folgende geographische Situation zu. In einer Millionenstadt mit großen
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□rtsteilen von über 5D.0D0 Einuiohnem kann es einen Ortsteil geben,

der mehrere Uollparks besitzt. Jeder dieser Parks bedient nur einen

Teil des ürtsteils und wäre nach der angegebenen Rechtsprechung bei-
tragsfähig.

Mit der inoperationellen Definition einer Erschließungsgrünanlage

enthält das gesellschaftliche Ulertsvstem eine Unschärfe, die durch

einen geographischen Bezug zu beseitigen ist. Eine solche uiird von

uns in den Kapiteln 2 und 3 angeboten. Danach wären Grünflächen ge
mäß ihren geographischen Merkmalen einzustufen, und es könnte zwischen
optimalen und suboptimalen Anlagen unterschieden weitlen. Die wertset
zenden Institutionen der Gesellschaft können dann die eine oder andere

oder beide beitragsfähig machen oder anderweitig gleich einstufen.

Daß der Kreis der vom Beitragsrecht zu erfassenden Grünanlagen erwei
tert werden muß, wird in der juristisch-planerischen Literatur bejaht

(vgl. Bonczek, Föster, Gassner 78).

Ein weiteres Indiz eines schon angelaufenen Prozesses einer Gleichstel
lung aller Erholungsflächen bieten Bereichsvorstellungen der Rechtspre

chung.

Das BUerwG Urteil vom 21.10.1970 (BUerwGE 35, 155-60) soll als Grund
lage dieses Aspektes dienen:
"Für kleinere Grünanlagen ... wird ein kleinerer Erschließungsraum

angenommen werden müssen als für größere. ... Das Erschließungsgebiet

einer Grünanlage kann sich nicht auf Grundstücke erstrecken, von denen

aus ein zu langer liJeg zur Grünanlage erforderlich ist. Indessen meint
der erkennende Senat, daß ein üJeg von etwa 200 m auch Kindern und älte

ren Personen noch zuzumuten ist. ... Örtliche Umstände können jedoch
das Erschließungsgebiet einer Grünanlage beeinflussen. So werden gege
benenfalls 200 m entfernte Grundstücke nicht zum Erschließungsgebiet
zu rechnen sein, wenn von ihnen aus verkehrsreiche Straßen überquert

werden müssen, um zur Grünanlage zu gelangen." (ibid. 158-59).
Die im ersten Satz ausgesprochene Staffelung des Erschließungsraumes
wird im zweiten Zitatabschnitt nach oben hin begrenzt durch eine ra
diale Maximalbereichsangabe. Erstaunen muß die Tatsache, daß in diesen
Angaben der Bereich einer Erschließungsgrünanlage nicht als Teil des
Baugebiets definiert wird. Iilenn aber die Erschließungsgrünanlage ihren
Bereich aufgrund ihrer geographischen Merkmalsausprägungen (vor allem
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funktionale Vielfalt und Größe) definiert und damit baugebietaübergrei-

fend wird, dann ist kein Unterschied zu einem Uollpark gegeben. Auch

bei der zitierten absoluten Angabe über die maximale Größe eines Einzugs

gebiets ergibt sich, daß die Erschließungsgrünanlage über ein Baugebiet

hinausreichen kann. Das ist ein Beleg, daß die Grünanlage auch unabhän

gig von ihrer Erschließungsfunkticn gesehen wird.
2

Ein weiterer Nachweis gelingt mit der Tatsache, daß eine nur 6G00 m

große Anlage nicht für alle Einwohner ihres festgesetzten Erschließungs

raumes Erholungsmöglichkeiten anbieten kann. Ein quantitativer Nachweis

dieser Erkenntnis läßt sich allerdings nur mit Hilfe eines Flächenstan

dards führen; er ist die Grundlage einer Gegenüberstellung von Erholungs-

flächengröße und Erschließungsraumbevölkerung. Um die vom Gericht ge

wünschte Erholung zu ermöglichen, wäre für einen Erschließungsraum ein

Uollpark zu planen, in dessen geographischem Bereich (vgl. Abschnitt 31)

der 2GD m-Radius nur einen engeren Ring abstecken würde. Demnach konnte

ein kleiner Uollpark, der nur Teile eines Grtsteils bedient beitrags

fähig werden, und zwar auch dann, wenn er nachweislich ein Einzugsgebiet

von mehr als einem 2GG m-Radius hat. Denn die im Urteil vollzogene Er

schließungsraumbegrenzung ist für Beitragszwecke festgesetzt und nicht

mit der funktionalen Einzugsbereichsbegrenzung identisch. Somit ist eine

standortmäßige und funktionale Lhiterscheidung von Erschließungs- und

Nichterschließungsgrünanlage mit dem Kriterium des 2GG m-Radius nicht

gegeben.
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13.Gesellschaftlich verbindliche Festsetzungen der Standorte von

Erholungsflächen im kommunalen Planungsbereich

13,a.Erholungsflächenpositionen des Außenbereichs nach § 35 BBauG.

Der Außenbereich uird in § 19 Abs.2 BBauG negativ definiert, und

zwar in Entgegensetzung zu den Tatbeständen der §§ 30 und y* BBauG

(BUerwGE ^»1, 232). Zu ihm zählen alle Flächen, die "außerhalb des

räumlichen Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30

und außerhalb der im Zusammenhang bebauten Grtsteile" liegen (§ 19

Abs.2 BBa«jG). "Außenbereich im Sinne des § 35 BBauG ist begrifflich

nicht mehr und nicht weniger als die Gesamtheit der von den §§ 30

und 3^» BBauG nicht erfaßten Flächen. Daß diese Flächen in einem

naturalistisch-geographischen Sinne "außen" liegen, wird mit dem

Rechtsbegriff des Außenbereichs nicht festgelegt". (BUerwGE 'tl,

232-33). Das üJort "Außenbereich" ist eine unglückliche Wortschöp

fung des Gesetzgebers, insoweit als es nicht etwas bezeichnet, das

außen liegen muß und schon gar nicht etwas, das mit Begriffen wie

"freie Natur", "Stadtferne", "Einsamkeit" (aufgezählt in Bl/erwGE ^»1,

232), umschrieben werden kann. Es ist, was wir den "Außerhalbbereich"

nennen mögen, und zwar außerhalb 1) eines Bebauungsplanes und/oder

2) eines einzigen städtebaulichen Strukturmerkmals (ürtsteilbebauungs-

zusammenhang), Es kann sich um Flächen handeln, die innerhalb einer

Flächengruppierung liegen. Diese Flächen können beispielsweise fol

gende "Gegengewichte" zu den sie zum Außenbereich verweisenden beiden

Charakteristika haben;

1. Lage innerhalb eines Gemeindegebiets

2. Lage in subjektiv empfundener bequemer Reichweite eines Wohngebietes.

Die Behandlung dieser Flächen richtet sich nur nach einem planungsin-

atrumentellen und einem optischen Kriterium. Der Gesetzgeber differen

ziert wie folgt: Liegt das Grundstück außerhalb eines Bebauungsplanes

und außerhalb eines ürtsteilbebauungszusaramenhanges, so ist seine

Nutzung an § 35 BBauG gebunden; liegt es außerhalb eines Bebauungsplanes,

aber in einem OrtsteilbebauungazusanBnenhang, richten sich Nutzungsmög-

lichkeiten nach § 3A BBauG.

Wir behandeln in diesem Abschnitt 13a nur den Außenbereich nach § 35

BBauG, ein weiterer Abschnitt ist dann den Erholungsflächenstandorten

in den nicht beplanten 'im Zusammenhang bebauten Ortsteilen' gewidmet.

Der Auadruck "Außenbereich" in diesem Abschnitt 13a meint nur den nach

§ 35 BBauG bestimmten Teil des Außenbereichs. Hier zunächst der Text
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der §§ 3'» und 35 BBauG;

"§ 3^ Zulässigkeit vun Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten

Qrtsteile,

In Gebieten, für die die Gemeinde noch nicht beschlossen hat, einen Be

bauungsplan im Sinne des § 3G aufzustellen, oder für die die Aufstellung

eines solchen Bebauungsplanes nicht erforderlich ist, ist innerhalb der

im Zusammenhang bebauten Qrtsteile ein Vorhaben zulässig, wenn es nach

der vorhandenen Bebauung und Erschließung unbedenklich ist,"

"§ 35 Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, uienn öffentliche Be

lange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist

und wenn es

1. einem landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb

dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche

einnimmt,

2. einer Landarbeiterstelle dient,

3. dem Femmeldewesen, der öffentlichen Versorgung mit Elektri

zität, Gas, Wärme und Wasser, der Abwasserwirtschaft oder

einem ortsgebundenen gewerblichen Betrieb dient oder

A, wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung, wegen

seiner nachteiligen Wirkung auf die Umgebung oder wegen seiner

besonderen Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt wer

den soll.

(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre

Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt,

(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn

das Vorhaben unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen und andere Verkehrs-

einrichtungen, Versorgungs- und Abwasseranlagen, für die Sicherheit, Gesund

heit oder für sonstige Aufgaben erfordert, die Wasserwirtschaft gefährdet,das

Drtsbild verunstaltet oder die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträch

tigt oder wenn die Entstehung einer Splittersiedlung zu befürchten ist. Auf

Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur ist besonders Rücksicht zu nehmen,"

13,a,1, Erholmgsflächenaspekte der Außenbereichsgrenzen

Der Außenbereich gilt als die klassische Domäne der Erholungsfunktion,

Seine Grenzen zu schützen, kann somit heißen, die Erholungsfunktion zu
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schützen. Diese V/crstellung läßt sich bei Abgrenzungsversuchen belegen.

Die Grenzen des AuBenbereichs können sich für Erholungsfunktionen in der

Regel nur ungünstig verschieben, ihre Stabilisierung bedeutet Erfolg gegen

über dem Anprall von Bebauungsabsichten. (ilenn ein ehemaliges klochenendhaus,

dad später zum Uohnhaus umfunktioniert uurde, 60 m von dem letzten zum

Ortsteilzusammenhang gehörenden Gebäude entfernt liegt, besteht kein

Zusammenhang mehr, es ist dann Teil des AuBenbereichs. Diese Entfemungs-

angabe wurde 1963 aufgestellt (OUGE Münster 19, 132-33). Sie entstammt

einem grünflächenfreundlichen Urteil, das □\/G wollte bewußt die "als Grün

gürtel bezeichnete unbenutzte Natur des S.-Berges schützen" (ibid.13A).
Mit der Ablehnung der Bebauung eines 60 m vom Ortsteilzusammenhang liegen

den Grundstücks wird der Außenbereich nicht nur vor Bebauung geschützt,

sondern auch für andere Funktionen gesperrt. Die stillschweigende Befrach

tung des AuBenbereichs mit Funktionen der naturbelassenen Flächen, verbaut
Möglichkeiten, die Erholungafunktion z.B. in Form eines Sportplatzes orts-
teilzugehörig anzubinden. V/om Gesetzgeber nicht einbezogen ist die Überle
gung, daß hier eine - psychologisch wichtige - Anbindung der Erholungafunk

tion an Baugebiete möglich wäre, sobald diese Randgrundstücke als Freiflächen
zum Baugebiet bestandteilsmäßig gehören würden. Die Ausuferung des Ortsteil-

bebauungszusammenhangs in den Außenbereich wird von der Rechtsprechung nega
tiv gesehen; sie interpretiert die gesetzgeberische Formulierung, nach der

Bauvorhaben außerhalb von Bebauungsplanräumen sich auf Grundstücke "INNER
HALB der im Zusammenhang bebauten Ortsteile" (§3A BBauG) beschränken müs
sen, rein optisch. Die Methode ist wie schon bei der Grünfläche ein Anschau

ungsverfahren und nicht eine funktionale Einschätzung der Randzone. Unserer
Meinung nach ist die funktionale Einschätzung vom Gesetzgeber mit der Formu

lierung "innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile" nicht abgewiesen.
Aus geographischer Sicht ergibt sich sogar die Notwendigkeit, nicht nur die
optische Bausituation, sondern auch und vor allem die sie bedingende funk
tionale Struktur des bebauten Ortsteils zu berücksichtigen. Dann kann ein
an dem angeblichen Außenrand des Bebauungszusammenhangs liegendes Bauvorhaben
funktional zu diesem dazugehören. Umgekehrt kann ein nach optischen Gesichts
punkten nicht zum Außenbereich gehöriges Grundstück "zwischen" zwei Bauten

funktional aus dem Ortsteil herausfallen und dem Funktionsverband des Außen

bereichs zugehören. Das oben zitierte Urteil könnte von dieser Überlegung
nicht betroffen sein; die Urteilbegründung spezifiziert das nicht. Da das
Gericht die funktionalen Zusammenhänge nicht erforscht, bleibt es offen.



- 39 -

□b eine komplexere Betrachtungaweise, wie es die funktionale ist, das Grund-
stQck ebenfalls zum AuBenbereich geschlagen hätte.
Neben der funktionalen gibt es uieiterhin die verualtungsmSBige, die ebenfalls
eine andere Alternative zur optischen Bedeutung des lilortea "innerhalb" dar

stellt. üJenn der Gesetzgeber die Geographie der \/erualtungseinheiten zugrun
delegte - uas bei der starken planerischen Stellung der Gemeinden naheliegt -
gehörten auch Jene Grundstücke zu den "im Zusammenhang bebauten Grtsteilen",
die zhiar nicht optisch, Jedoch verualtungsmäBig zu ihnen gehören. Bei einem
□rtsteil einer Gemeinde, der dem optischen Charakter nach ein "im Zusammen
hang bebauter Drtsteil" ist, liegen auch optisch randliche Grundstücke ver-
ualtungsmöBig "innerhalb" des Ortsteils. Mit diesen Überlegungen uollen biir
die spezifische räumliche Anschauungsuieise der verbindlichen ülertesetzmg
verdeutlichen und Verbindungen zur Planungspraxis ziehen. Die Planungspraxis
möchte gern die Erstarrung der optischen AuBenbereichsgrenze auflösen; das
gelingt auf dem bieg über die funktionale Begründung. Hinsichtlich der auf die
Randzonen des AuBenbereichs ausgreifenden Erholungssuche der lüohnbevölkerung
des potentiell-täglichen Erholungszyklua zerfällt der AuBenbereich in zwei
unterschiedlich stark besuchte Zonen. Die besonders intensiv mit der Erho-

lungsfunktion beuegte Randzone . zu den beuohntan Baugebieten sollte nach
Planermeinung funktionsgerecht eingerichtet werden. "Die offene, stadtnahe
Landschaft gehört in Zukunft zur Stadtemeuerung in den Stadtregionen."
(Bonczek 59). Damit wird zumindest für den Randbereich des AuBenbereichs

eine mit den Baugebieten verknüpfte Funktion angenommen.

Der Angriff auf den AuBenbereich endet für Bebauungsabsichten nicht immer
wie in dem soeben dargelegten Urteil. Bebauung ist in einigen Fällen ge
stattet worden, weil der randlichen AuBenbereichszone "Baulandqualität"
durch die optische Ausstrahlung der randlichen Bebauung zugesprochen wurde.
Zugrundeliegt ein Fall, in dem ein Bungalow in einen AuBenbereichsabschnitt
hineinragen durfte. Dieser AuBenbereichsabschnitt war im Flächennutzungsplan
als Grünfläche ausgewiesen; der Flächennutzungsplan stellt Jedoch im Gegensatz
zum Bebauungsplan keine Rechtsnorm dar. Das ÜVG Rheinland-Pfalz argumentiert,
der Bau schlieBe sich an vorhandenes Baugebiet an und durch ihn wird "nur ein

verhältnismäBig geringfügiges Stück aus der Grünfläche herausgenommen"

(GV/G Rheinland-Pfalz, GRS 18,95). Solche "Flächenraube" sind möglicherweise
häufiger in Regionen, in denen keine dringliche gesellschaftliche Forderung
den Außenbereich mit der Erholungsfunktion belegt. Eine regionale Variation
des bundesdeutschen tilertbildes ist sicher vorhanden und muB für unsere Zwecke
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einer Übersichtedaratellung in ihrer von uns nicht ausgeloteten Spannweite

als Charakteristikum akzeptiert werden, lilir kommen im folgenden Abschnitt

des Bestandsschutzes auf einen anderen Aspekt der sogenannten Baulandquali

tät zurück, bei dem diese Qualität im Innern des Außenbereichs durch vor

handene Bebauung hervorgerufen wird.

13la.2. Erholungsflächenaspekte des Bestandaschutzes

Auf dem biege, das Potential des AuBenbereichs als Erholungsfläche abzu

stecken, müssen wir erkennen, daß der Gesetzgeber mit der Schaffung des

"Bestandsschutzes" eine l/erfestigung bestehender Bebauung im AuBenbereich

ermöglicht hat. Der durch ArtlAAbsl GG begründete Bestandsschutz verlangt

"Eigentumsausübung" (BUerwGE A2, 13), sichert also nur "das tatsächlich

Vorhandene" (BUerufiE A2, 13) und zwar baulich, funktionsmäßig und aktions

mäßig! 1) er rechtfertigt nicht, an die Stelle eines Bauwerks

einen Ersatzbau im AuBenbereich zu errichten (BUerwGE ii2,13)

2) er deckt"allein die Erhaltung des vorhandenen Bestan

des und zwar in seiner bisherigen Funktion" (BUerwGE 36,3ÜD)

3) er verlangt Ausübung, die Funktion darf also nicht

ruhen (BUerwGE A2, 13).

Damit ist dem Außenbereich ein weitgehender Schutz vor neuer Bebauung schein

bar sicher und selbst ein großer Teil des vorhandenen Bestandes sollte aus

laufen, wenn auch über mehrere Jahrzehnte.

Es folgen zwei Beispiele. Zu Punkt 1 wird festgesetzt: Bestandsschutz erlaubt

nicht Errichtung eines Neubaus anstelle des Altbaus. (BUerwG Buchholz A06.11

§ 35 BBauG Nr.62S.7). hJenn das Gebäude so baufällig ist, daß eine Reparatur

praktisch einem Neubau gleichkäme (z.B. durch neue Fundamente), entfällt der

Bestandsschutz, und eine Ordnungsverfügung der Gemeinde zum ersatzlosen Ab

bruch ist rechtens. (BUerwG Buchholz A06.11 §35 BBauG Nr.96, S.A2-A3).

In Verbindung mit Punkt 2 folgt diese Überlegung (BUerwGE 36,3D1): Wenn die

Wiederherstellung des alten Gebäudes genehmigungspflichtige Maßnahmen erfor

dert, kann die Wiederherstellung nur erfolgen, wenn erstens "der Bestand

unabhängig von der Wiederherstellung noch funktionsgerecht nutzbar ist" und

zweitens "bei der Wiederherstellung die bisherige Funktion gewahrt bleibt".

Das sind Bedingungen, die die automatische"Fortschreibung" des Bestandes

ganz erheblich unterbinden. Es wird also hier nicht der Anschauungsbestand

geschützt, sondern der aktive Funktionsbestand.
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Da im Laufe der Zeit eine der drei Bedingungen entfällt, zielt die Bestanda-

schutzregelung auf die Bereinigung des AuBenbereicha von allen Baulichkeiten

ab, die nicht zu den Funktionen des AuBenbereicha gehören. Allerdings hat

die Erholungsfunktion durch den Bestandaschutz zeitliche Nachteile hinzu

nehmen. Eine sofortige Beseitigung der in einem Erholungsgebiet befindlichen

Bebauung uäre nur durch Enteignung möglich, da aber "für solche Enteignunga—

maßnahmen die Voraussetzungen fehlen" (QV/BE Münster 20, ZT») bleibt die be

standsgeschützte Bebauung. Außerdem ermöglicht das Einschleichen des Bestands

schutzes in Form des Begriffes der "Baulandqualität" eine Beeinträchtigung

der für Erholungsztkiecke uichtigen Saumzone des Außenbereichs. Bei Streitfäl

len über Baulücken am Rande eines bebauten Gebietes fallen viele Entschei

dungen zugunsten von Bauvorhaben aus. Es kann nicht von der Hand geuiesen

werden, daß Baulücken schon vom ülort her implizit als 'zu bebauende Lücken'

aufgefaßt werden und an Nichtbebauung als einer vom Gesetz her gleichrangi-

gen "Bebauung" psychologisch erst in zweiter Linie gedacht wird."Der Begriff

"Baulandqualität" ist weder gesetzlich definiert noch im öffentlichen Bau

recht allgemein gebräuchlich. Er ist daher auch durch die Rechtsprechung nicht
annähernd sicher erklärt." (OUGE Münster 2G,2G7t16). "Baulandqualität" wird

beispielsweise angenommen, wenn ein Forstgebiet durch tiJohn- und Wochenend

häuser "den Charakter eines stillen Wald- und Erholungsgebiets weitgehend

verloren" hat (ibid.213). In einer solchen Situation herrscht für die beste

henden Bauten im Einklang mit der Eigentumsgarantie des Art.lU GG Bestands

schutz und darüber hinaus können sogar "geringfügige Vergrößerungen" (ibid.

21A) der Häuser gemacht werden. Es ist dann schwer, das Gebiet nicht als be

baut anzusehen, da ständig gebaut werden darf, wenngleich nicht in Form von

Neubauten.

13a.3. Erholungsflächenaspekte des eingeschränkten Bauverbots

Die entschiedenste Absage an eine vorstellungsmäßige Synonymität von Erho

lungsfläche und AuBenbereich wird durch das scheinbar rigorose Bauverbot im

Außenbereich ausgesprochen. Wie das Bauen im Außenbereich prinzipiell zu se

hen ist, darüber gehen die Entscheidungen auseinander, indem zunächst IS&U

formuliert wird, daß"das Bundesbaugesetz den Außenbereich keinem generellen

Bauverbot unterwirft" (BVerwGE 19,05). Diese Formulierung revidierend heißt

es zwei Jahre später, daß "im AuBenbereich das Bauen grundsätzlich unter

bleiben soll" (BVerwGE 25, 162, sich auf BVerwGE 19, 75-76 berufend).
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Der Außenbereich kann Jederzeit sogenannte "privilegierte Vorhaben" aufneh

men, z.B. Gebäude (einschl. LJohngebäude) für landuirtschaftliche Betriebe.

Öffentliche Belange dürfen diesen Bauvorhaben aber "nicht entgegenstehen"

(§ 35 Abs1 BBauG). Nichtprivilegierte Vorhaben uerden strenger beurteilt,

sie dürfen öffentliche Belange "nicht beeinträchtigen" (§ 35 Abs2 BBauG).

Ein privilegiertes Bauvorhaben im Außenbereich idrd schon zu Fall gebracht,

"uenn es in irgendeiner Ueise gegen einen liiert verstößt, dessen Erhaltung

im öffentlichen Interesse liegt." (GVG Münster, Deutsches Veruialtungsblatt,

(DVBL) 1962,721). Nichtprivilegierte, sogenannte "sonstige Vorhaben" be

dürfen außerdem der Zustimming der höheren Veruialtungsbehörde (§ 36 Abel,

Satz 2 BBauG). Aber diese Kontrollinstanz kann von der Rechtsprechung ausge

schaltet uerden, sobald diese darauf erkennt, daß ein Bauvorhaben zuar nicht

privilegiert ist. Jedoch öffentliche Belange nicht beeinträchtigt, lilenn eine

Baugenehmigungsbehörde zur Erteilung einer Baugenehmigung der besprochenen

Art und Lage verurteilt uiird, so hat auch die höhere Veruialtungsbehörde

keine Verhindermgsmöglichkeit mehr, sie uiird "aus dem uieiteren Verfahren

überhaupt ausgeschaltet" (BVeruGE k2, 10, fußend auf BVeruCE 16, 116).

Nicht einmal alle Arten von Erholung sind im Außenbereich nach § 35 zuzulas

sen, uienn eine Einschränkung öffentlicher Belange erkannt uird. So uiurde das

Bildungs- und Erholungszentrum einer religiösen Gemeinschaft nicht als not-

uendigeruieise im Außenbereich anzusiedeln gesehen und nicht zugelassen (OVG,

GRS 23, 125-128). Eine Rolle mag der nicht öffentliche Charakter des Erho

lungsprojekts gespielt haben. Aber schon die Ansicht der Rechtsprechung, daß

Erholungszentren nicht automatisch im Außenbereich beheimatet sind, selbst

uienn sie kontemplative Erholungsformen betonen, biegt diese Vorhaben uiieder

in die Siedlungsnähe zurück. Hier sind sie bequemer erreichbar und mögen viel

seitiger ausfallen durch vielfältige soziale Interaktion (vgl. Abschnitt 21.b0i

Ebenfalls nicht erlaubt sind Einzelfunktionen, die auch im Innenbereich lie-
2

gen können. Wenn eine Minigolfanlage auf einem eingegrünten 3625 m großen

Grundstück, das in einer Verbandsgrünfläche liegt, in der Nähe von üJohngebäu-

den angelegt uierden soll, ist sie uiegen ihrer Umweltbelastung (Kraftfahrzeug

lärm der an- und abfahrenden Besucher) nicht kompatibel mit der Wohnfunktion.

(BVertifi Urt.v.3.3.1972. Buohholz ̂ f06.11, § 35 BBauG Nr.97, S.'»7-51). Sie ver
mag als nichtprivilegiertes Vorhaben, nicht das Kriteriun der Beeinträchti

gung öffentlicher Belange zu umschiffen. Ausdrücklich wird sie nichtprivilegieiL
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weil sie auch im Innenbereich vorkommt. "Minigolfanlagen befinden sich

nicht selten innerhalb bebauter Gebiete, z.B. in Parks ... Sie stellen

keine Anforderungen an ihre Umgebung, die nur im Außenbereich erfüllt

uerden könnten." (ibid.tfS). Gölte dieses Urteil allgemein, so uäre

der Außenbereich praktisch für aktive Erholformen, souEit sie spezielle

Anlagen erfordern (Sportplötze), gesperrt.

13.a.'t. Der Schutz der 'Eigenart der Landschaft' als öffentlicher Belang

Beide Positionen der Erholungsfunktion, die implizite (Gesamtaußenbereich

als Erholungströger) und die explizite (designierte Erholungsflöchen im

Außenbereich) fallen unter das Kriterium des Schutzes öffentlicher Belange.

Dieser Abschnitt 13.a.'». soll sich mit dem Schutz des Außenbereicha als ei

nes generell der Erholungsfunktion förderlichen Areals befassen, der fol

gende Abschnitt 13.a.5. untersucht dann den Schutz der designierten Außen-

bereichserholungsflöchen.

Unter den in § 35 Abs3 BBauG aufgeführten Beispielen des V/orliegens einer

Beeinträchtigung öffentlicher Belange hat der Schutz der 'Eigenart der

Landschaft' die Rechtsprechung besonders beschäftigt. Hier hat eine kaum

meßbare ästhetische Komponente des Landschaftsgefühls Sperruirkung für

bestimmte Funktionen; uegen ihrer Subjektivität kann sie beliebig und uill-

kürlich eingesetzt werden und zwar für wie auch gegen die Nutzung der Land

schaft als Erholungsraum. Diese Ambivalenz des Kriteriums der Beeinträchti

gung öffentlicher Belange ist besonders ungünstig, da sich dadurch in der

Gesellschaft keine feste Vorstellung über die Itlirkung der Anwendung des Be

griffs bildet. Einige Beispiele mögen diese Problematik belegen.

1. Das Kriterium bringt die Bebauung in einem potentiellen Erholungsgebiet

zirni Stillstand. Das DUG hat die Anwendung des Begriffs auf ökologisch durch

Bauten geschädigte Gebiete ausgedehnt. Nicht nur ist das " 'jungfräuliche'

Außenbereichsgebiet" schützenswert, sondern gerade auch das Außenbereichs-

gebiet, in dem bereits unerwünschte Häuser stehen (BVerwGE, BRS 18,63).

Der Begriff wird zur Ablehnung des Weiterschreitens einer Bebauung verwendet,

obwohl durch die vorhandene Bebauung in einer Heidelandschaft "de facto

ein aufgelockertes Baugebiet entstanden" ist (GVGE Lüneburg, 19,338).



- 44 -

2. Das Kriterium blockiert optisch akzeptable Bestandsschutzmodifikationen.

Iiiahrend in dem vorgenannten Fall eine deutlich sichtbare Schädigung der

Eigenart der Landschaft zugrundeliegt, befaßt sich ein anderer Fall mit

einem geplanten Altenteilerumhnhaus (der Klager ist Landutirt), das keinen

optischen Gegensatz zur Landschaft bildet. Das 0\JG ujendet sich gegen die

zu weite Auslegung des Begriffs der "Eigenart der Landschaft" durch das

UG. "Das V/orhaben widerspricht öffentlichen Belangen insbesondere deshalb,

weil bei seiner Durchführung die "Eigenart der Landschaft" beeinträchtigt

werden würde (§ 35 Abs.3 BBauG). Im Gegensatz zu der vom V/erwaltungsrecht

vertretenen Auffassung ist allerdings davon auszugehen, daß es für den Ein

tritt einer Beeinträchtigung der Eigenart der Landschaft nicht entschei

dend darauf ankoirant, ob sich der vorgesehene Bau einwandfrei in die Umge

bung einfügen wird, ... Die Worte "Eigenart der Landschaft" sind nicht auf

das \/erhaitnis zwischen dem Bauwerk und seiner Ukitgebung, sondern auf das

l/erhaitnis zwischen dem Bauwerk und dem für seine Errichtung vorgesehenen

Boden zu beziehen.Eine Beeinträchtigung der Eigenart der Landschaft liegt

dort vor, wo die Bebauung dem Wesen und insbesondere der Nutzungsweise

des Bodens widerspricht (z.B. die Errichtung einer Fabrik im Walde). So

liegt es auch hier. ... Die Bebauung landwirtschaftlich genutzter Flachen

mit Wohnhausem widerspricht dieser Nutzungsart und dementsprechend auch

der Eigenart der Landschaft". (DUGE Lüneburg 18,^»60).

3. Das Kriterium bindet die Erholungsfunktion und bestimmte Wirtschafts

funktionen zusarranen. - Eine im Gegensatz zu den beiden ersten Punkten

explizite Verkettung von Landschafts- und Erholungsraum findet sich in

Festsetzungen, in denen Landschaft des AuBenbereichs schlicht nicht als

potentielles, sondern tatsachliches Erholungsareal angesehen wird, gleich

gültig welcher Nutzung es unterworfen ist. Zugrunde liegt eine Abbruchver

fügung für ein ohne Genehmigung im Außenbereich errichtetes Blockhaus. Das

ÜUG Lüneburg stellt im Urteil vom 19.11.19614 (OUGE Lüneburg 20,'4^46-^9)

fest: Es "beeinträchtigt das Bauwerk die natürliche Eigenart der Landschaft.

In einem Gebiet, das durch das Zusammentreffen von Wald und weiträumigen

Wiesen gekennzeichnet ist, ist ein Wochenendhaus ein Fremdkörper, der den

Erholungawert der Landschaft zugunsten der wenigen Personen vermindert, die

sich ein Grundstück als Bauplatz haben verschaffen können." (ibid.'4'47).

Das ÜVG schließt unseres Erachtens zu pauschal von der Eigenart der Land

schaft auf den "Erholungswert der Landschaft" (ibid. UUl), so als sei Land-
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Schaft stets erholungsbezogen. Daß bestitnnte Landschaften reizvoll sind,

belegt ihr Besucherzuspruch; daß andere "eigen"-artige Landschaften (z.B.
monotone Großfarmflächen) auf die meisten Personen nicht erholungsevozie-

rend, sondern deprimierend uirken, ist ebenfalls eine Erfahrungstatsache.

Auch diese Landschaft wäre zu schützen, obwohl ihr schwerlich ein Erho

lungswert zugebilligt werden kann. So ist nicht 'die Landschaft' schlecht

hin erholungswertvoll, sondern nur bestimmte Landschaften. Als Formalsub-

stitut ihrer Attraktivität könnte das Kriterium der Vielseitigkeit ihrer

naturbelassenen Elemente (vgl. Parkdimensionen, Abschnitt 21.b.) dienen.

Diese Einschränkung einer Uerkoppelung "Landschaft - Erholung" gilt über

die Physiognomie hinaus auch funktional. Die passiven Erholformen des Wan-

dems, obwohl nicht allein herrschend (vgl. Reitmöglichkeiten nach § 36 in
Nordrhein-Uestfalens Landschaftsgesetz von 1975) sind von großer Prägekraft

auf den Erholungsbegriff. Dies führt zu der Vorstellung, daß Erholung auf

Landschaft und daher vorwiegend auf passive Erholformen phänomenologisch

zugeschnitten sei. Es kommt dann auf dem Gebiet der städtischen Erholungs

flächenvorstellungen zu analogen Fehlem, beispielsweise, daß das Image

eines städtischen Vollparks mit Attributen der "Eigenart der Landschaft"

belegt wird, obwohl diese Attribute nur auf den naturbelassenen Teil einer

städtischen Vollparkfläche zuträfen. So wird eine auffassungsmäßige Koinzi

denz von Landschaftserholung und Stadtparkerholung keinem der beiden geo

graphischen Phänomene 'Landschaft' und 'Stadtpark' funktional gerecht.

Übrigens findet sich der Mißbrauch des Landschaftsbegriffs als Substitut

für Erholungsfläche in den Auffassungen des Landschaftsarchitekten, wenn

er behauptet; "Die kleine Gemeinde braucht in der Regel keinen Bürgerpark.

Hier können alle Bürger in kurzer Zeit die freie Landschaft erreichen."

(Grebs, A7).

Eine Variante hierzu entsteht durch die Begriffskoppelung "Landwirtschaft -

Erholung". Das BVerwGE setzt in seinem Urteil fest, das BBauG zielt darauf

ab, den AuBenbereich landwirtschaftlich und gleichermaßen als Erholungs

landschaft der Allgemeinheit zu erhalten. Letzterer falle die Aufgabe der

"Erholung und Erbauung" zu (beide Zitate BVerwG Beschluß vom 27.10.196A.

BRS 15,68). Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung wird sogar als er-

holungsinduzierend gesehen, wenn die "Erhaltung der natürlichen Nutzungs

art des Außenbereichs" als öffentliches Interesse gesehen wird, "mit dem

Ziel der Bewahrung dieses Bereichs als natürliches Erholungs- und Ausflugs

gebiet für die umwohnende Großstadtbevölkerung." (BVerwG, Buchholz A06.11,

§35 BBauG Nr.85, S.1Q).
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Die gleiche V/oretellung uird im Landschaftsgesetz für IMordrhein-Westfalen

(a. Lit.verz.) tradiert. Die freie Landschaft soll für die Erholuig des

Menschen erschlossen werden, ohne daß die Landwirtschaft als Flächen-

nutzer zurückgestuft wird (§1Abs2 und 3). Die Erschließungsabsicht wird

durch die 'Betretungsbefugnia' belegt: "In der freien Landschaft ist das

Betreten der privaten ülege und Pfade, der lüirtschaftsuege sowie der Feld

raine, Böschungen, Öd- und Brachflächen und anderer landwirtschaftlich

nicht genutzter Flächen zum Zwecke der Erholung auf eigene Gefahr gestat

tet". (§35Abs1 Landschaftsgesetz l\Ril).

Ebenso programmatisch und räumlich undifferenziert wird in ähnlichen Ge

setzen anderer Bundesländer verfahren. Da konstituiert "die Landschaft"

schlechthin als "lilald, Flur und Gewässer" den "Erholungsraum", der "frei

zugänglich" gehalten werden muß. (§1Abs1 Hessisches Landschaftspflegege

setz V.A.A.1973). ülichtig ist, daß dem Grundstückseigentümer im Außenbe

reich Pflegepflicht der Kulturflächen und Bewirtschaftungazwang auferlegt

wird.(z.B. §5 Hessisches Landschaftspflegegesetz; §3 V/erordnung zur Durch
führung des Hessischen Landschaftspflegegesetzes vom 27.7.1973; §26 Land-

wirtschafts- und Landeskulturgesetz von Baden-Württemberg vom 1A.3.1972).

Die von den Landwirtschaftsbetrieben erbrachten Leistungen in Form von

Pflege brachfallender Flächen werden als landeskultureller oder tertiärer

Nutzen bezeichnet. Er ist für die Erholungswirtschaft (Fremdenverkehr) im

allgemeinen und für die Nächsterholung im besonderen erwünscht, sowie aus

anderen, z.B. ökologischen und wasserwirtschaftlichen Gründen erforderlich

(vgl. Danz A7-A9). Die in Pflege verbleibenden Kulturflächen erscheinen

als ein Mechanismus zur Festachreibung des Erholungspostulats im Außenbe

reich. Ob es ein Schritt zur Aufbereitung von Landschaftsteilen zur Er

holungsbedarfsdeckung ist, muß stets am Einzelfall analysiert werden.
r

Einer verallgemeinemden Uerklammerung "Landwirtschaft - Erholung"
müssen wir wegen der geographischen Friktionen von Wirtachaftsfunktion

und Erholungsfunktion widersprechen. Zwar mag die landwirtschaftliche

Idylle, die in den zitierten Urteilen mitschwingt, von dieser Kritik

auazunehmen sein; aber von einer Erholungafunktion der großflächig
mit hohem Maschinenbesatz operierenden, auf Maasenproduktion zielenden

industriellen Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland wie der

U.S.A. kann nicht die Rede sein. Somit erweist sich einmal mehr, daß
ein allgemeines Identitätspostulat von wirtschafts— zu erholungsbezo—
genen Flächen nicht haltbar ist. Auf die Rechtsgeographie bezogen bedeu-
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tet dies, daB die Erholungsfunktion nur auf Arealen mit bedarfdecken

den erholungsspezifischen Merkmalsausprägungen ausgeuiesen uerden

soll. Davon unberührt bleibt die Mäglichkeit des Bürgers, außerhalb

der raumplanerisch festgesetzten üffentlichen und privaten Erholuigs-

flächen im AuBenbereich Erholung zu suchen. Die gemachten Rechtsvor

schläge gehören in einer pluralistischen Gesellschaft einem Angebots-,

nicht einem Uersorgungsmodell an.

13.a.5. Erholungsflächenschutz durch 'öffentliche Belange' auBer

Belang 'Eigenart der Landschaft'

Das Kriterium des öffentlichen Belangs wird weiterhin eingesetzt in

Fällen, in denen Erholungsflächen als stadtfunktionales Strukturie-

rungsinstrument fungieren und in Fällen, welche die geographischen

Eigenmerkmale (gemäß Kapitel 2) dieser Flächen stützen.

1. Schutz der Erholungsflächen als Teile einer geordneten städtebau

lichen Entwicklung : ein öffentlicher Belang

Grundlage: Urteil des 0\lG Münster vom 5.2. 1968. OUGE 23, 2BA-86.

Im Außenbereich kann eine Bodenverkehrsgenehmigung nur versagt wer

den, wenn die beabsichtigte Nutzung nicht mit einer geordneten städte

baulichen Entwicklung vereinbart ist(§ 20 Abs 1 BBauG). Sie wurde ver

sagt, um"die noch vorhandenen Grünflächen außerhalb ... (der) Sied

lungsschwerpunkte ... dem Erholungsbedürfnis der Allgemeinheit zu er

halten." (ibid. 286). Das Gericht stützt sich auf einen kreisbezogenen

Gebietsentwicklungsplan und ein Landesentwicklungsprogramm, das zu

jener Zeit (1968) in Nordrhein-üJestfalen nur Richtliniencharakter

hatte. Beide Pläne komn^n einem Flächennutzungsplan nach § 1 Abs2 BBauG

gleich. Dieser gibt als vorbereitender Bauleitplan nach Bl/erwGE 18,247

und 254 darüber Auskunft, was "'die' geordnete Entwicklung des Gemein-

degebietes ist." (ibid. 286).

Hier ist von dem Flächennutzungsplan als einem die Auslegung des § 20

Abs 1 BBauG steuernden Instrument Gebrauch gemacht worden. Da Landes

entwicklungsprogramm und Gebietsentwicklungsplan gegen Zersiedeliffig

und für Grünflächenerhaltung waren, hatte das Urteil des OUG einen

erholungsflächenfördemden Effekt. Zur geordneten städtebaulichen Ent-
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Wicklung des Gemeindegebiets zählt gleichrangig mit den bebauten

Flächen die Entwicklung der baufreien Flächen. Der AuQenbereich

kann nichtprivilegierte Bauvorhaben nach § 35 AbsZ abweisen, selbst

wenn ein öffentlicher Belang beeinträchtigt wird, der nicht in

§ 35 Abs3 genannt ist; denn die dort aufgeführte Liste stellt nur

Beispiele auf. So ist ein in § 35 Aba3 nicht genannter öffentlicher

Belang die geordnete Entwicklung des Gemeindegebiets. Zu ihr gehört

die Erhaltung eines Gebietes, wenn es als "stadtnahes Erholungsgebiet"

einer Großstadt (OV/G Münster, BR5 16, 5A) dient. Uird sein Charakter

als Erholungsgebiet durch einzelne Bauten angetastet, so ist der obige

öffentliche Belang beeinträchtigt.

2. Schutz der Erholungsfläche als Teil der geordneten städtebaulichen

Gliederung: ein öffentlicher Belang.

Grundlage: ÜUG Münster, Urteil vom 16.1.196A BRS 15,119-20.

Eine "geordnete städtebauliche Gliederung" ist ein öffentlicher Belang

(ibid. 119). Das Urteil führt aus, daß in dicht besiedelten und indu

strialisierten Ballungsgemeinden freie Flächen nötig sind als

1) "dringend erforderliche Erholungsflächen"

2) Klima-, Luft- und lilasserhaushaltpositivum

3) Verhinderer des "Zusammenwachsens der Städte"

A) Verhinderer "übergroßer und unüberschaubarer besiedelter Gebiete

mit ihren zahlreichen Nachteilen für die Wohnbevölkerung" (alle

Angaben ibid. 119).

Daß BS sich um Flußuferfreiland handelt (Ruhrsüdufer der Städte Her

decke und Hagen), macht es für den Punkt 1 besonders reizvoll. Dieser

verblaßt aber gegenüber der Bedeutung, die den Punkten 3 und A als

Gliederungsaspekte in dem Urteil zukommen.

3. Schutz von Verbandsgrünflächen: ein öffentlicher Belang

Durch das Gesetz betr. Verbandsordnung für den Siedlungsverband Ruhrkohlen-

bezirk vom 5.5.1920 hat der Gesetzgeber der Grünflächenerhaltung Vorschub

leisten wollen und so ist ein Verbandsverzeichnia potentieller Grünflächen

angelegt worden. Dieses hat aber wenig Einfluß. Verbandsgrünflächen er

fuhren gerichtliche Interpretation unterschiedlicher Art: einerseits

gibt es Urteile, die die Verbandsgrünflächen als "eine im öffentlichen
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Interesse zu schützende Ordnung" apostrophieren (ÜUG Münster, Deut

sches Uerualtungshlatt 1962, 722) und nichtprivilegierte lilohnbebau-

ung gemäß § 35 Abs2 BBauG blockieren. Denn nach § 35 Abs2 genügt

für ein Bauverbot schon eine "Beeinträchtigung öffentlicher Belange".

Die Behörde hat hier keinen Ermessungsspielraum für Ausnahmen (ibid.

722). Die Rechtsprechung trennt jedoch für ein Grundstück die Aufnahme

in ein Uerbandsgrünflächenverzeichnis von der Erlangung der Eigen

schaft einer V/erbandsgrünfläche. Am häufigsten beschäftigt die Gerich

te das für das Ruhrgebiet vorliegende Verzeichnis.

"Im Rahmen des § 3A BBauG ist es ohne Bedeutung, uienn ein Grundstück

in das in § 16 Abs3 der Uerbandsordnung des Siedlungsverbandes Ruhr

kohlenbezirk ermähnte Verzeichnis aufgenommen morden ist." (GVG Mün

ster 19, 167 aus 1963). Dadurch "mird es noch nicht zu einer Verbands-

grünfläche". (ibid. 170). Ebenso ein Jahr später: Die Aufnahme eines

Grundstücks in dieses Verzeichnis ist noch "keine verbindliche plane

rische Regelung" (OVG Münster 20, 272 aus 196A), "sondern sie begründet

nur die Zuständigkeit des Verbandes ... Bebauungspläne festzusetzen."

(ibid. 272). Das Verzeichnis ist kein Bebauungsplan, sondern hat die

Bedeutung eines Flächennutzungsplanes, so daß die Aufnahme von Grün

gebieten "lediglich ein masentliches Indiz" darstellt, "daß eine Be

bauung des Grundstücks einer geordneten städtebaulichen Entmicklung

zumiderlaufen und damit öffentliche Belange beeinträchtigen mürde."

(ibid. 273). Das ist jedoch lediglich ein Indiz. Es kann vorkommen,

daß durch Bebauung keine Beeinträchtigung öffentlicher Belange ein

tritt. Daher ist kein generelles Bauverbot durch die bloße Aufnahme

eines potentiellen Erholungsgeländes in das Verbandsverzeichnis ausge

sprochen.

A. Schutz der Erholungsflächenrandzone: ein öffentlicher Belang.

Grundlage: OVG Münster, Beschluß vom 26.1.1960. BRS 10,6-12.

Einem (unter Landschaftsschutz stehenden) Forstgebiet ("H.üJald bei

M.Gl.") merden randliche Flächen als vor Bebauung zu schützen angeglie

dert und das Gesamtareal als "Erholungsgebiet der Stadtbevölkerung" be

zeichnet (ibid. 11). Diese randliche Reservierung mird als "verständige

Bau- und Städteplanung" gepriesen (ibid. 6).
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5. Schutz der ungestörten Benutzung von ErholungsfISchen: ein Öffentlicher

Belang.

Grundlage: BUeruiG Urteil vom 12.11.St» BRS 15, 110-19.

Zu den nicht aufgezählten öffentlichen Belangen des § 35 Abs2 gehört die

"ungestörte Benutzung einer ... Grünanlage, die der Erholung und sport

lichen Betätigung" dient.(ibid.118-19). Deshalb kenn auf einem Grundstück,

das sich in diese Grünanlage erstreckt, nicht gebaut uerden, ueil die un

gestörte Benutzung (eines Freibades) dann nicht vorläge. Eine Ausnahme

sieht § 35 BBauG nicht vor.

Grundlage: 0\/6E Lüneburg 26, 321-23.

In die gleiche Schutzkategorie fallen am Ufer des Zuischenahner Meeres

bisher unbebaute Freiblickflächen. Zu schützen ist eine Erholungsform,
der baulich ungestörte Blick. Dem Besucher soll ermöglicht werden, "den

ungestörten Blick auf den See und die angrenzende Uferlandschaft zu genie-

Ben." (ibid. 322). Das Urteil stützt sich also auf "landschaftsästheti

sche Gründe" (ibid.322) und zitiert das Kriterium der "Eigenart der Land

schaft". Der öffentliche Belang ist erfüllt, weil unternommen wird, "der

erholungssuchenden Allgemeinheit an diesen Stellen defi Blick auf eine »..

Uferlandschaft" zu ermöglichen (ibid.322), und zwar um gemäß § 1 Abs«»

und 5 BBauG "den Bedürfnissen der Gesundheit der Bevölkerung" zu entspre

chen. (ibid. 321). Analog erscheinen uns auch Freiblickflächen im Stadt

gebiet schützenswert, da weder §1 noch §5 BBaiiS sich ausschließlich auf

nichtatädtiache Gebiete beziehen. Das ist für den Abschnitt 2Ab (visuel

ler Schutzanspruch der Erholungsflächen) eine Stütze aus dem Arsenal der

Rechtsprechung.

13.a£. Erholungsflächenaspekte des Naturschutzes

Dieser Abschnitt behandelt geschützte Erholungaflächen des Außenbereicha,
die durch Rechtsvorschriften in ihrem Erscheinungsbild beeinflußt worden .

sind. In Gebieten, die unter Landschafts- oder unter Naturschutz stehen,

besteht Bauverbot (DV/GE Münster 15, 103). Der Unterschied ist gradueller

Natur: in einem Landschaftsschutzgebiet wird die Naturausstattung in ihrem

Bestände erhalten, darf aber genutzt werden, sofern nicht Landschaftsbild-

verunstaltung, Naturschädigung oder Naturgenußbeeinträchtigung eintreten.
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Dagegen darf in einem Naturschutzgebiet nichts verändert uerden; die Natur

ist nicht nur in ihrem Bestände zu erhalten, sondern in ihrem Zustande zu

belassen, (ibid.103).

Erholungsmöglichkeiten uerden auf Naturschutzflächen angeboten. Diese

Gebiete entbehren jedoch der funktionalen Vielfalt eines Vollparks, da

sie vom Geaetzestext her lediglich zu passivem "NaturgenuB" einladen

sollen. Nach § k Reichsnaturschutzgeaetz sind Areale zu schützen, für die
"aus uiasenschaftlichen, geschichtlichen, heimat- oder volkakundlichen

Gründen oder uegen ihrer landschaftlichen Schönheit oder Eigenart" ein

öffentliches Interesse vorliegt (OVGE Münster 16,296). Fernzuhalten sind

Eingriffe, die "Verunstaltung des Landschaftsbildea", "Schädigen der Natur",

"Beeinträchtigung des Naturgenussea" beuirken (§ 19 AbsE Reichsnaturschutz

gesetz).

Eine funktionale breite Fächerung kann auf zuei lileisen im Naturschutzge

biet eine Annäherung an den Vollpark bringen:

a. Das Reichsnaturschutzgesetz ist nicht Beatandteil des Bundesrechts

(BVeruGE 35,259) und kann somit durch soziales Landesrecht abgelöst

uerden (vgl. beispielaueise Nordrhein-Uestfalens Landachaftsgesetz von

1975).

b. Wenn ein Naturschutzgebiet in ülohngebietanähe liegt, kann die Anglie-

derung von Aktivflächen sozial gerechtfertigt uerden. In Ballungsnähe

uerden vielfach die durch Naturschutzgesetze vorgeschriebenen funktiona

len und Benutzungsbeschränkungen durchbrochen. Dem Naturpark "Kottenforst-

Ville" ist im Abschnitt Venusberg ein sehr groBer, natureingefaBter Hin

derspielplatz und ein gröBere Teile des Naturparks durchziehender Trimm-

dich-Pfad mit Geräteatationen eingefügt uorden. Damit ist eine Unfunk-

tionierung zu einem Vollpark erfolgt, aicher nicht ganz ohne Schaden für

Vegetation und Tieruelt, aber zum lüohle des umliegenden Uohngebiets (Venus-

berg), das u.a. uegen dieser Vorzugslage an einem Naturschutzgebiet zum

teuersten und klimatisch gesündesten des Bonner Raumes zählt. LJenn üJater-

kamp behauptet "Naturparke fallen immer öfter der Zivilisation zum Opfer"

(Waterkamp, Aß), so hat er vielleicht diese Aufuertung zu einem Vollpark
gemeint, vielleicht aber auch eine uirkliche Vernichtung. So allgemeine

Sätze klären keine Sachverhalte. Naturparke in ihrer reinen Form sind eben

so funktional schmalspurige Erholungsgebiete uie Kinderspielplätze in Uohn-

gegenden - beide vermögen nicht die funktionale Angebotsbreite der zur Er

holung nötigen aktiven und kontemplativen Erholformen bereitzustellen.
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üJie wir später ausführen (Abschnitt 21), ist die Angebotsbreite psycholo

gisch als Besucherattraktion uichtig, nicht die tatsächliche Inanspruch

nahme aller Fächerungen des Angebots. Daher ist die Ausiueitung der Natur

schutzgebiete zu Uollparks vom Standpunkt der stärkeren Anbindung an

ülohngebiete zu begrUBen.

13.a.7. Erholuigsflächenaspekte des Landschaftsschutzes

Ein Bruch mit der Tradition der Naturschutzbeuegung, die Natur vor dem

Menschen zu schützen, erfolgte durch das Gesetz für den Siedlungsverband

Ruhrkohlenbezirk von 192D, das nun die Natur für den Menschen schützt

angesichts der Bedrohung von Mensch und Natur in einer industriellen

Unuelt. Grote nennt diese MsBnahme den "sozialen Landschaftsschutz", der

abzuheben ist von ästhetischem und biologischem Landschaftsschutz (Grote

22). Die Landschaftsschutzverordnungen sind durch § 5 Abs G Satz 2 BBauG

zugunsten von Bebauungsplänen zurückgeschnitten luorden: "Souieit dies für

die städtebauliche Entuicklung der Gemeinde erforderlich ist und nicht

überuiegende Belange des Natur- und Landschaftsschutzes entgegenstehen,

können für Flächen, die dem Landschaftsschutz unterliegen, Nutzungs-

regelungen nach Abs.2 Nr.1 bis 8 getroffen werden." (§ 5 Abs 6 Satz 1

BBauG). Die Rechtsvorschrift des § 5 Abs 6 Satz 2 BBauG wird meist zu

Lasten von Freiflächen gehen. Jeder Gemeinde 'fehlt* - schon aus

Gründen des politischen Gewichts - Bauland und gerade am Rand von Land

schaftsschutzgebieten mit hohem Freizeitwert genügt das lilohnbauumland

strengsten Umweltgüteerfordemissen. Zur Durchsetzung der hlohnfunktion

an diesen Standorten bedient sich die Gemeinde des Bebauungsplans, der

"Regelungen, die dem Landschaftsschutz dienen" außer Kraft setzt(OUG Münster,

6RS 18, 261). Die Behauptung, es bleibe noch genügend Landschaft ge

schützt, kann mangels eines verbindlichen Flächenstandards (vgl.Kap.3) nicht

widerlegt werden. Somit kann der Bebauungsplan Landschaftsschutzflächen

völlig umfunktionieren, u.a. in Wohngebiete (§ 5 Abs 2 Nr 1 BBauG), aber

auch in Erholungsflächen, etwa in Form von Grünflächen (§ 5 Abs 2 Nr 5 BBauG).

Der Vorteil dieser Kann-Uorschrift besteht darin, daß hier gegebenenfalls

Wohngebiete an Erholungsflächen näher herangeschoben werden.

Es gibt keine Möglichkeit § 5 Abs 6 BBauG zu umgehen, da Landschafts

schutz nur mittels Verordnung bzw. Landesgesetz besteht, das BBauG aber über

geordnete Rechtsquelle ist. Neueste Landesgesetze haben nur breite Teilkompetenz

(im Sinne einer regionalen Vollkompetenz, vgl.Abb. 11.b.); so auch z.B. das neue
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nordrhein-ueatfälische Landschaftagesetz, das jedoch der Bundeageaetzge-

bung nachgecrdnet ist.

In dieaem Zuaairanenhang sei auf den § BBauG vorgegriffen, der auafOhr

lich im Abschnitt 13,bj3Bhandelt wird. Die Möglichkeiten der Erholunga-

funktion auf den unter Landschaftsschutz stehenden Grundstücken werden

meist stark eingeschrönkt, sobald darauf erkannt wird, daB diese Grund

stucke als Teil eines "im Zusammenhang bebauten □rtsteils" anzusehen sind.
Dieser erholungsfunktionale Ruckschlag ergibt sich aus der Tatsache, daB
Bebauungspläne Rechtssatzcharakter haben, Flächennutzungspläne nicht,
(BUerwGE 35,258), "Das Landachaftaschutzrecht kann als das dem Planungs
recht gedanklich nachgeordnete und ihm im Rang unterlegene Recht nicht
eine Landschaft unter Schutz stellen, ohne dabei gebUhrend zu berücksich

tigen, was das Planungsrecht für diese Landschaft nicht nur zuläBt, son
dern vorsieht," (ibid,26D), Uhd § 3'* gestattet die Bebauung von Baulücken
wenn sie sich unbedenklich in den vorhandenen Baubestand einpassen.

Dieser Feststellung liegt folgender Fall zugrunde:
2

In einem Gebiet mit weiträumiger Bebauung will der Kläger auf ein 10,000 m

groBes, unter Landschaftsschutz stehendes Grundstück zwei Einfamilienhäu

ser in anderthalb-geschossiger offener Bauweise stellen; eine derartig
2

groBzügige GrundstücksgröBe ermöglicht einen Hausgarten von über L500 m
und dieser sprengt nach Ansicht der Instanz des Uerwaltungsgerichts (Düs
seldorf) den Bebauungszusammenhang, Das BV/erwG schlieBt sich dagegen dem
OUG (Münster) an und kommt nach einer nach AugenmaB vorgenommenen sogenann
ten "echten Wertung und Bewertung" (BUerwGE 35, 257 auf Bl/erwGE 31, 21 und
auf BVerwGE 28, 272 fußend) zu der Meinung, daß eine Baulücke vorliege,
(BUerwGE 35, 256-S2), Eine geographische Alternative wäre die Bewertung der
"Lücke" nicht nach AugenmaB, sondern nach funktionalen Methoden, Dem müßte

eine entsprechende Auslegung des Ortsteils vorausgehen. Nach § y* BBaUG
ist ein Ortsteil "jeder Bebauungskomplex im Gebiet einer Gemeinde, der

nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt," (B\/erwGE

31, 22), Diese Alternative wird nicht gewählt, so daB die verbindliche
Wertsetzung mit relativen Maßstäben operiert; zu diesen gehört die Feststel
lung, daß bei einem Grundstück mit"ansteigender Größe das Vorliegen einer

Baulücke weniger wahrscheinlich wird. Aber diese Feststellung hat nur das
Gewicht einer sich aus der Erfahrung rechtfertigenden Faustregel,"

(BVerwGE 35, 257), Wir kommen auf diese Problematik im Abschnitt 13,b,zurück;
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im vorliegendEn Fall uird trotz weitläufiger Bebauung im Landschafts

schutzgebiet ein Bebauungszusammenhang konstruiert und damit die Frei

flächen zu potentiellen Erholungsflächen umfunktioniert.

13.a.8. Erholungsflächensicherung durch einfachen Bebauungsplan im AuBenbereich

Es sei schlieBlich die planungsinstrumentelle Möglichkeit erwähnt, im

AuBenbereich Erholungsflächen zu sichern mittels eines einfachen (im

Gegensatz zum spezifischen) Bebauungsplanes (,0\IG Lüneburg, Urteil vom

18.10.1968, D\IBE 25,327-31).

Der Fall, der hier zu schildern ist, stützt sich auf einen Bebauungsplan,

der kein Bauland ausweist. Das Gericht erkennt, daß dies nicht nötig ist,

denn § 9 verlangt nicht, daß ein Bebauungsplan alle oder die meisten

oder eine bestimmte der in § 9 Abel aufgeführten möglichen Festsetzungen

enthält. Im vorliegenden Fall weist der Bebauungsplan nur Grünflächen

gemäß § 9 Absl I\lr8 BBauG aus. Das ist zulässig, so setzt das Gericht fest,

da es sich hier um eine GroBstadt (Hannover) handelt, die über größere

Erholungs- und üJaldflächen verfügt. So kommt es vor, daß einer der ge

meindlichen Bebauungspläne, die oft jeweils nur ein kleines Stück einer

großen Gemeinde erfassen, eben nur Flächen für Erholungszwecke aufweist.

Eine solche Planung kann sich zusätzlich besonders gut auf § 1 AbsA

Satz3 BBaiii stützen, denn gerade diese Flächennutzung dient den ItJohn-

bedürfnissen der Bevölkerung: "Denn die üJohnbedürfnisse beschränken sich

gerade im Gebiet einer modernen Großstadt nicht auf das reine Wohnen,

sondern beziehen auch die Forderungen nach einem gesunden Wohnen unter

Einschluß von nahegelegenen Erholungsflächen ein." (ibid. 328). Das Ge

richt honoriert den hinter diesem Bebauungsplan stehenden gemeindlichen

Planungswillen, ein großes Erholungsgebiet zu schaffen. Diese, in Zusam

menarbeit mit Nachbargemeinden von Hannover entwickelte Konzeption muß

als öffentlicher Belang gelten. Damit ist eine anderweitige Nutzung, die

mit diesem öffentlichen Belang kollidiert, nicht zulässig. Es kann alle

Nutzung unterbunden werden, die die Durchführung des Bebauungsplanes be

hindern würde, in diesem Falle die Kiesgewinnung. Erforderlich ist, daß

der "Stand der Planungsarbeiten" (§ 33 BBauG) sich in einem fortgeschrit

tenen Stadium befindet, was ein einfacher Bebauungsplan belegt. Das Gebiet

verbleibt dennoch im Außenbereich der Gemeinde, weil es keinen qualifi-
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zierten Bebauungsplan (nach § 30 BBauG) erhielt« Es ist daher die Frage

zu klären, ab § 35 BBauG hinzugezogen werden müsse, nach dem Kiesge

winnung zu den typischen Nutzungen des Außenbereichs zählt. Das Urteil

setzt fest, daß die Planfestsetzungen eines einfachen Bebauungsplanes

im Außenbereich "einen gewissen V/orrang genießen" (ibid. 330) gegen

über der Anwendiffig des § 35 BBauG. Wenn nach den Planfestsetzungen eine

bestimmte Nutzung unzulässig ist, muß § 35 nicht zusätzlich angewendet

werden (ibid. 331).

13.b. Erhalungsflächenpositianen in den 'im Zusarmienhang bebauten Orts

teilen' nach § 34 BBauG

§ 34 BBaiij regelt die "Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusam

menhang bebauten Ortsteile". Wir haben ihn im Abschnitt 13.a. vollstän

dig zitiert. Die in ihm geforderte Unbedenklichkeit als Voraussetzung

der Zulässigkeit eines Vorhabens können wir den Erholungsflächen beschei

nigen. Somit erscheinen die Erholungsflächen hier ansiedelbar. Bis zu die

sem Punkt unserer Abhandlung erachteten wir die dem Außenbereich nach

§ 35 BBauG zuzurechnenden Flächen schon deshalb als für Erholungszwecke

geeignet, weil sie meist größer sind als jene Grundstücke, die unter

§ 34 BBauG fallen. Die letzteren haben aber den Lagevorteil der Wohngebiets

nähe und können, sofern sie eine nach den Kapiteln 2 und 3 zu bestimmende

günstige Merkmalsbündelung aufweisen, für die Nächstbereichserholung

nicht hoch genug eingeschätzt werden. Bei der Prüfung, welche Grundstücks-

gröBen hier für Erholungsflächen in Frage kommen, bemerken wir, daß das

Kriterium des Bebauungszusammenhanges entscheidend Helfer oder Hindernis

sein kann. Es ist daher von großer Bedeutung, den rechtlichen Festsetzungen

nachzugehen, die den Bebauungszusammenhang definieren; dazu gehört die

Schilderung der Methoden der Ermittlung dieses Bebauungszusammenhanges.

Der Grad, in dem der Bebauungszusammenhang mit freien Flächen durchfloch

ten sein darf, hängt von den Methoden ab, die zu seiner Ermittlung benutzt

werden. Dabei besteht ein gegenseitiges Beeinflussungsproblem zwischen Frei

flächen und bebauten Flächen, das positive wie negative Effekte zeitigen

kann. Wenn Freiflächen als Erholungsflächen erscheinen, prägen sie einer

seits den Oiarakter des Bebauungszusammenhangs und werden andererseits von

diesem in ihrer Erscheinungsweise gestaltet. Die Art der Freiflächendurch-

setzung bestimmt Qualität und Vielfalt der Erholformen (Angaben zu deren

Umweltqualität werden in Abschnitt 24, zum räumlichen Anspruch für Erhol-
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formen in Abschnitt 22 angeboten).

Zum Bebauungezusamnenhang zitieren uir BVenuG Urteil vom 6.11.1968.

BUerwGE 31, 20-22:

"Die Merkmale "im Zuaammenhang bebaut" (§§ 19 Aba.1, 3^ BBauG)"fordern

nicht mehr und nichts anderes als eine ... ('tatsächlich') aufeinander

folgende, eben zusammenhängende Bebauung, klas insoüieit einzig Schuierig-

keiten bereiten kann, iat die Fpage, uie eng eine solche Aufeinanderfolge

von Baulichkeiten sein muB ... d.h. unter bleichen \/orau8setzungen unbe

baute Flächen, die zuischen den bebauten Grundstücken liegen, den Zusam

menhang unterbrechen" ... Mit dieser Ausgangsfrage tritt das unbebaute,

Jedoch gleichuiohl den Zusammenhang nicht unterbrechende Grundstück in

den Vordergrund der Betrachtung, d.h. einerseits und vor allem die "Bau

lücke" ... andererseits "freie Flächen, die uegen ihrer natürlichen Be

schaffenheit (stehendes oder fließendes Geuässer) oder uegen ihrer beson

deren Zueckbestimmung (Sportplätze, Erholungsflächen) einer Bebauung ent

zogen sind und die ... unter Unständen auch bei gröBerer Ausdehnung ohne

Bedeutung sein, also den Zuaammenhang nicht unterbrechen mögen, üb eine

Unterbrechung des Zusammenhanges vorliegt oder nicht, läßt sich dabei

nicht mter Anuendung von geographisch-mathematischen Maßstäben bestim

men. Zur Beurteilung bedarf es vielmehr einer echten Iilertung und Beuertung

des konkreten Sachverhalts. ... Ausschlaggebend ist, inuieueit die auf

einanderfolgende Bebauung trotz vorhandener Baulücken den Eindruck der

Geschlossenheit (Zusammengehörigkeit) vermittelt." (ibid.21; Zitat ent

hält Sekundärzitate).

Auf die bloße Konstatierung dieser richterlichen Interpretation einer

geographischen Situation folgt für uis die Verpflichtung, uns mit ihren

räumlichen Konsequenzen zu befassen. Um den Begriff des Bebauungszusammen

hanges zu erhellen, sind höchstrichterlich zutei neue Begriffe gleichsam

als Synonyme für 'Zusammenhang' eingeführt uorden, 'Geschlossenheit' und

'Zusammengehörigkeit'. Diese Maßnahme stellt den Begriff 'Zusammenhang'

in einen neuen Bedeutungsbezirk, erueitert ihn einerseits, schränkt ihn

andererseits ein. Da visuell geurteilt uird, muß ein Zusammenhang nun

Geschlossenheit aufueisen. Das trifft nicht auf Fälle zu, die Zusammenhang

(etwa funktional) wahren, aber nicht geschlossen sind, sondern eher offen.

Visuelle Offenheit kann funktional bedingt und erforderlich sein. Frei

flächen können dadurch als nicht zum Zusammenhang gehörig gesehen werden.
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LJeiterhln folgt, uas zusatmenhängt, muB auch zusammengehören. Viauell

gehören Park und Wohnhauaer nicht zuaammen, aber funktional sind sie

verklamiffirt und sind dadurch mit dem Begriff "Zuaammengehörigkeit"

mehr verbunden uorden ala mit dem Begriff "Zusammenhang".

Die Tragiueite dieser Änderung des Sinnbezirka des Wortes "Zusammenhang"

ist gekoppelt an ein methodologisches Dilemma hinsichtlich der Messung

des Tatbestandes des "Zusammenhanges". 1963 hat das OMG Lüneburg zur

Definition des Bebauungszusammenhanges gemeint, daß diese "nicht mit

mathematisch-geometrischen Mitteln zu lÖ3en"sBi, sondern erst erfolgen

kann mittels einer von Fall zu Fall zutreffenden "echten Wertung und

Bewertung"(OUEE Lüneburg 19, Uli auch im BRS 18,28). Die von der Plan

zeichnung her vorgenommene Ziehung einer Grenzlinie wird als geometrisches

Verfahren abgelehnt und die rechnerische Suramierung der HMuaer sowie die

Messung der Höuserabstände wird als mathematischer Schritt apostrophiert

und ebenfalls mit Recht abgelehnt. Das Studium der Realszene wird als

erforderlich erachtet. Nicht erkannt wird, daß beides zusammengehen muB

und daB eine quantitative Erfassung eine zur Objektivierung der geprie

senen Bewertung unabdingbar notwendige Komponente ist. Höchstrichterlich

wird diese Situation noch verschlimmert, indem nun (wie aus dem gegebenen

Zitat ersichtlich) ausdrücklich "geographisch-mathematische MaBstäbe"

(BUerwGE 31, 21) als nicht zum Ziele führend abgelehnt werden. An ihre

Stelle tritt die schon erwähnte "echte Wertung und Bewertung des konkre

ten Sachverhalts" (BUerwGE 31, 21 auf BUerwGE 28, 268, 272 fußend).

Hierzu ist anzumerken, daß dieses Ziel einer echten Wertung und Bewertung

durch ein wissenschaftlich messendes Verfahren fundiert wird. Geographie,

die eine wertende und bewertende Wissenschaft ist, sollte hier nicht dis

kreditiert, sondern konsultiert werden. Die zur Debatte stehenden räum

lichen Situationen sollten durch geographische, d.h. räumliche Struktu

ren und Funktionen messende Verfahren taxiert werden und nicht dem Auge

der richterlichen Individualität unterworfen bleiben. Der geschätzte

Begriff der Nachvollziehbarkeit der Urteilsfindung wird dadurch in Frage

gestellt. Hier ist eine Änderung angebracht, und die in dieser Arbeit

vorgelegten Untersuchungsergebnisse mögen in dieser Richtung anregend wirken.

Die abträglichen Folgen des geschilderten ürteilsfindungsverfahrens bele

gen wir mit einem Beispiel, durch das eine große potentielle Erholungs

fläche der Bebauung zum Opfer fiel.
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Grundlage: ÜUG Münster, Urteil vom 25.9,1969, D\IGE 25, 115-117 aouie

(mit anderen Auszügen) BRS 22, 83-85,

Im nichtverplanten Innenbereich der Stadt Castrop-Rauxel wurde ein fast

2,5 ha großes, teilweise bewaldetes Grundstück zur Bebauung freigegeben,

obwohl es nach richterlicher Erkenntnis die "Größenordnung einer inner-

städtischen Parkanlage" (OUGE ibid, 115) aufweist. Da kein Bebauungsplan

im Sinne des § 30 BBauG für das Grundstück besteht, es innerhalb eines

im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt, wurde es einfach als zu bebau

ende Baulücke eingestuft. Dagegen spricht, daß diese Grünfläche von Häu

sern bereits umgeben war, sie ihre erholungsfunkticnale Erschließungsfunk

tion also schon auf diese Randbebauung ausstrahlen könnte. Das Gericht

setzt jedoch den objektiven Tatbestand hinter seine Interpretation der

kommunalen Politik, Wenn die Stadt beabsichtigt hätte, diese Grünfläche

zu erhalten, hätte sie diese Absicht mittels Bauleitplanung fixieren

können, Sie braacht das nur in den Fällen nicht, in denen "die Erhaltung

der Grünfläche, was hier aber nicht der Fall ist, unabweisbar geboten

wäre," (Ü\/GE ibid,117), Ohne fachgeographischen Nachweis wird die Ent

behrlichkeit der Erholungsfläche dekretiert.

Das ÜUG revidiert die Entscheidung des UG, das angenommen hatte, das

Grundstück könne als 'Außenbereich im Innenbereich' gelten, da es Anschluß

finde an einen im Besitz der Stadt befindlichen Grünstreifen, der sich

seinerseits an den Außenbereich anlehne. Dieser Grünstreifen von 80 m

Straßenfront muß vom OUG als Baulücke dargestellt werden, um das Klage

objekt, das 2,5 ha große Grundstück für die Bebauung freizugeben. Unbe

rücksichtigt bleibt, daß der eine Art Brückenstellung einnehmende Grün

streifen sich im Stadtbesitz befindet und damit das öffentliche Interesse

an der Nichtbäiauung des Klageobjekts indirekt dokumentiert. Die Inter

pretation der geographischen Situation gelingt dem OUG mit der Hinein-

nahme einer subjektiven Anschauung, die als "natürliche Betrachtungs

weise" deklariert wird: "Der Bebauungszusammenhang ist deshalb bei natür

licher Betrachtungsweise auf allen Seiten gewahrt" (BRS ibid.ßii). Das

Gericht bescheinigt ohne fachgeographiache Absicherung die Unbedenklich

keit der Bebauung, Hier werden wir konfrontiert mit dem Dilemma des feh

lenden Nachweises der Notwendigkeit größerer Grünflächen aus Gründen der

Bedarfsdeckung, üJir versuchen,ein Nachweisschema in Form von Formalsub-

stituten in den Kapiteln 2 und 3 aufzubauen.
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Kleinere Lücken uerden auch dann bebaut, wenn der Drtateilcharakter
2

nicht ausgeprägt ist. Die Bebauung eines 5.00Q m groBen Grundstücks

an einem Seeufer nach § 3U uurde erlaubt, uieil die vorhandene Bebauung,

nach der Zahl der Bauten Geuiicht hat und Ausdruck einer organischen

Siedlungsstruktur ist. Nicht erforderlich ist, daB dieses Gebiet ei

nen gemeindlichen Schwerpunkt bildet, geordnet bebaut sein muB, es

darf nur nicht "völlig regellos" bebaut sein und einem städtebaulichen

□rdnungsbild entsprechen. (BUeruGE 31, 27). Kleine Grundstücke sind
folglich für eine Freiflächenpolitik nicht einsetzbar; als Erholungs

flächen wären sie aber auch zu klein. Die Anuiendung von § 3A in diesem
funktionalen Sinne wehrt den Kleinsterholungsflächen.

Umgekehrt gibt es auch die Etablierung der Erholungsfläche auf groBen

Lücken, die nicht als "Baulücken" angesehen werden.Ein Urteil des OVG

Lüneburg vom 13.12.1963( GUGE 19, A75-80) setzt beim Baulückenbegriff
neue Akzente. Ein Park in einem im Zusammenhang bebauten ürtsteil braucht

nicht mit einer Baulücke gleichgesetzt zu werden, sondern gehört zu Frei

flächen, die "neben den bebauten Grundstücken und den Baulücken" beste

hen können, und zwar"entweder wegen ihrer natürlichen Beschaffenheit

oder wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung" (ibid. A78). Vier Jahre

später wird diese Festsetzung höchstrichterlich bestätigt, und zwar

flieBt hier neben dem visuellen ein funktionaler Denkansatz ein. Der

Bebauungszusammenhang gilt nicht als unterbrochen durch "freie Flächen,
die wegen ihrer natürlichen Beschaffenheit (stehendes oder flieBendes
Gewässer) oder wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung (Sportplätze, Er
holungsflächen) einer Bebauung entzogen sind" und zwar auch "bei gröBe-
rer Ausdehnung" dieser Flächen (BUerwGE 31,21 aus 1968, das Urteil BUerwGE,
BRS 18, 29 aus 1967 zitierend). Das kann messend festgestellt werden, al
lein etwa durch die funktionalen Flächenansprüche von Erholungsflächen

(vgl. Abschnitt 22). Somit ist die Ablehnung der geographisch-mathemati
schen MaBstäbe überholt und war wohl so streng wie gesprochen nicht ge

meint. Wichtig ist der "Eindruck der Zusammengehörigkeit" (35,257) und
der besteht für Parkanlagen im AnschluB oder inmitten von Wohngebieten
zwingend. So ergibt sich die Notwendigkeit einer funktionalen Differen
zierung bei der Ermittlung des "Eindrucks" des Zusammenhanges. Es wird

ausgeführt, daB § 3L Vorhaben gestatte, "die mit der vorhandenen Bebau
ung vereinbar sind." (BVerwGE '♦l, 235). Diese Formulierung wird im Zu-
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Zusammenhang mit jenem Passus des Gesetzestexlsgebraucht, der ein Vorhaben

zuläBt, "uenn es nach der vorhandenen Bebauung und Erschließung unbedenk

lich ist." (§ 3U BBauG). Es soll damit der "lenkende Einfluß" der vorhan

denen Bebauung betont werden, durch die ein Grundstück"geprägt" 1,235)

sein muß. (BUertuGE '♦1,235). Das trifft auf jede in üJchnnähe (vgl. Abschnitt

31.b.1.) errichtete Vollparkanlage zu: Die Parkbesucher aus den Wohngebieten

bevölkern den Park und schaffen eine soziale und optische Einbindung des

Parks in den Wohngebietszusammenhang.

Die Auslegung des § BBauG für Flächen im nicht durch Bebauungsplan beplan
ten Innenbereich kann so vorgenommen werden, daß keine Grünflächen zu dulden

sind, sofern die bisherige Bebauung keine aufweist. Dieser Auffassung ist wi
dersprochen worden (BVG Lüneburg 25,393-397). Die vorhandene Bebauung bilde
keinen "normativen Maßstab für die weitere Bebauung" (ibid.39'i). Es ist nicht
so, daß "alles unzulässig ist, für das sich in dem vorhandenen Bestand noch

kein Vorbild findet" (ibid.39L). Vielmehr sei die vorhandene Bebauung nur An
knüpfungspunkt, so daß moderne städtebauliche Maßnahmen erlaubt sein müssen,

um z.B. eine frühere Fehlentwicklung nicht weiterzuführen. Bei der Maßnahmend<a-
lierung ist'der Maßstab der städtebaulichen Prüfung den allgemeinen Grundsätzen

modernen Städtebaues zu entnehmen, wie sie vor allem in § 1 Abs3-5 BBauG ihren
Niederschlag gefunden haben" (ibid.39A mit Verweis auf Neue Juristische Wochen

schrift (NJW) 1962, 507).

13.c. Erholungsflächenpositionen im Innenbereich des BBauG

Die Rolle des Flächennutzungsplanes ist eingeschränkt durch § 2 Abs2 BBauG,
der es den Gemeinden ermöglicht, Bebauungspläne für Geneindeteile aufzu

stellen ohne vorbereitenden gemeindedeckenden Bauleitplan. Dies sollte

auf Fälle beschränkt bleiben, in denen der Bebauungsplan ausreicht, um die
städtebauliche Entwicklung zu ordnen. Wenn rechtskräftige Bebauungspläne
auf der Grundlage des § 2 Abs2 BBauG in den Gemeinden vorliegen, kann und
sollte dennoch für das gesamte Gemeindegebiet ein Flächennutzungsplan auf
gestellt werden. Man kann daher nicht generell sagen, daß der Bebauungsplan
dem Flächennutzungsplan übergeordnet sei. Denn das Gesetz drückt unseres

Erachtens nicht eine hierarchische, sondern eine sequentielle Zuordnung
aus, wenn es verlangt, daß der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan
zu entwickeln sei (§ 8 Abs2 Satz 1 BBauG). Der Gesetzgeber hat allerdings
dem Wort 'Bebauungsplan' als Begriff Rechtsverbindlichkeit verliehen.
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Demzufolge kormit die Uoratellung auf, als regele er in erster Linie

das "Bauen" anstatt das "Flächennutzen". Dem muB die Rechtsprechung

entgegentreten, ueil es gesetzgeberisch nicht beabsichtigt ist. Der

Bebauungsplan hat ebenfalls die von der Bebauung freizuhaltenden

Grundstücke zu umfassen (§ 9 Abs^Z BBauG). Aber das lilort Bebauungsplan

uirkt natürlich dahin, als wenn es sich dabei um nur geduldete, evtl.

sogar dem Bebauungsplan als einem baufördernden Plan uiderspreche^nde

Fremdkörper handelt, lüenn die Rechtsprechung den § 9 BBauG genauer

interpretiert, wie es im Bl/erwGE A2, 3D-4D geschieht, koirnit sie zu

dem Schluß, daß er konkrete Möglichkeiten für die Einrichtung von Er-

holungsflachen im Innenbereich bietet. Festzustellen ist zunächst ein

mal, daß die Festsetzungen im Bebauungsplan zwar zulassend und aus

schließend wirken, aber nicht generell! d.h. man kann nicht'argumen

tieren, alles was im Bebauungsplan nicht ausdrücklich zugelassen sei,

sei ausgeschlossen. Da.s wäre "nicht richtig".(ibid. 3A). Ebensowenig

wie BS eine Pflicht zur Planverwirklichung gibt (ibid. 3A), gibt es

die unabänderliche Festsetzung. Das führt nun zu der überraschenden

Möglichkeit, das im § 9 Abs,1 Nr1 angesprochene Bauland auch für an

dere Nutzungen zu gebrauchen; vom Bundesverfassungsgericht wurde 1966

festgelegt, daß "Festsetzungen des Nutzungscharakters als Bauland

selbstverständlich nicht Qbedeuten,^ daß in dem derart beplanten Gebiet
ausschließlich gebaut werden" dürfe, (ibid. 35 auf BUerfGE 2G, 351 ff.

fußend). Ausgeschlossen vom Bauland sind "bauland- bzw. baugebiets-

widrige sonstige Nutzungsarten". "Es gibt ... Nutzungsarten, die, ob

wohl nicht festgesetzt, dennoch nicht ausgeschlossen sind." Es gilt,

"daß ein Vorhaben der vorhandenen Bebauung nicht (positiv) zu entspre

chen braucht, sondern für seine Zulässigkeit ausreicht, daß es ihr

nicht widerspricht." (alle Zitate ibid.35). "Maßstab der Prüfung ist

der jeweilige "Gebietscharakter". ... "Der jeweilige Gebietscharakter

ergibt sich in erster Linie aus der planerisch festgelegten "Eigenart"

eines Gebietes". (S.37)

Das Urteil entscheidet, daß ein Sportplatz in einem reinen Uohngebiet

bei Planverwirklichung nicht mehr akzeptabel ist. Wenn eine isolierte

aktive Erholform nicht gestattet ist, so können wir vermuten, daß eine

naturbelassene Fläche oder ein Vollpark keine Einwände hervorrufen dürf

te. Dennoch sind die Chancen, daß derartige Überlegungen angestellt

werden, nicht groß.
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Die uachstumsorientierten Industrienationen stehen uegen der volksuirt-

schaftlichen Bedeutung der Bautiiirtachaft unter einem Bausyndrom. Dieses

hat viele Aspekte, beispielsuteise, daB Stadtplanungsbüros vielfach eine

Domäne von Bauinteressen sind. Auch ist unser iilirtschaftssystem so aus

gerichtet, daB steuerlich die Gemeinde mehr von bebauten als von bau

freien Flachen profitiert. Dieser Zustand ist kein Naturgesetz, sondern

von der Gesellschaft so eingerichtet. Gübe es gleiche Renditechancen für

Erholungsflächen, uMre ihre Position im Innenbereich starker (vgl. Ab

schnitt A2a).

So kommt es meist nur zu Scheinerfolgen der Erholungsfunktion im Innen

bereich.

Grundlage: OUG Berlin, Urteil vom 8.5. 1970. BRS 23, 1-7.

Im Rahmen der Sanierung bebauter Gebiete kommt es zu Entscheidungen zu

gunsten von scheinbaren Erholungsflachen. Grundstücke können im Bebauungs

plan als Grünflachen zu Streifen (Grünzügen) verbunden uerden, zur Erho

lung und Erhaltung der Bevölkerung sind sie dagegen nicht dienlich. Es han

delte sich um ein Areal, das dicht an der Berliner Sperrmauer im Ueruial-

tungsbezirk Berlin-Uedding einem Grünzugplan einverleibt wurde. Dem Gericht

genügt, daß es Teil eines "wirksamen Grünflächenprogramms" ist (ibid. 7).

Wir verzeichnen hier den Ansatz, ein System von Erholungaflächengliedern

zu fördern, ungeachtet der Funktionsfahigkeit (nach Größe und Lage) des

Einzelgliedes. Ohne Absicherung durch Erholungsflächenforschung werden

ein System und eine Terminologie geschaffen ohne die Unterstützung erho

lungseffektiver Evidenz.

Ein weiterer Aspekt für Erholungsflächen im Innenbereich wird durch die

gemeindliche Planungshoheit gesetzt. Die möglichen Standarte von Erholungs

flächen im Innenbereich werden durch die jeder Gemeinde isoliert zugebil

ligte Planungshoheit eingeschränkt. Zwei Behinderungen sind zu unterschei

den: die fehlende zwischengemeindliche Kooperation und innergemeindliche

Planungsdivergenzen.

Im Zuge einer fortschreitenden Integration von Gemeinden einer Ballung

entpuppt sich die gemeindliche Planungshoheit als ein die städtebauliche

Erholungsflächenqualität minderndes Element. Das Klammern an Gemeindegren-

zen widerspricht dem funktionalen Denkansatz in der Stadtgeographie. Ohne

Einschaltung dieses Wissenschaftszweiges konnten unterschiedliche Planungs

konzepte - jedes für sich sonder Tadel - städtebaulich zerstörerisch wirken.
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Während eine Gemeinde in ihrem Randgebiet einen Forst pflegt, kann ihre

Nachbargenreinde dessen Nutzeffekt vernichtend beeinträchtigen, indem

sie ihren Forstteil beseitigt und als Industriegelände verwertet. Gegen

die zerstörerische Wirkung, die entsteht, uienn Flächennutzungen kommu

naler Grenzsäüne nicht hartnonisieren, hat auch das BBaiia nichts erreicht.

§ 2 Abs't BBauG fordert zwar, daB "Bauleitpläne benachbarter Geneinden ...

aufeinander abgestimmt werden". Es ist eine Soll-Vorschrift, weil viele

Bauleitpläne materiell keiner Abstimmung bedürfen. Ist dies doch der Fall

und die Nachbargemeinde erhebt Einwände, so kann die planende Gemeinde

unter Vermeidung von direkt schädigenden Dingen, von "unzumutbaren Aus

wirkungen der eigenen Planung" (BVerwGE AO, 32A) die Planung durchsetzen,

und zwar aufgrund ihrer gemeindlichen Planungshoheit. Somit kommen Be

schwerden gegen Planungen von Nachbargemeinden nie weit. Wirksamer ist

die Klage einer Gemeinde, wenn sich die Planungen von Nachbargemeinden

oder von übergemeindlichen Organen wie StraBenbaubehörde auf ihr Gemein

degebiet erstrecken (BVertiCE tiG, 330). Damit ist die Möglichkeit, etwa
zwischengemeindliche Parks rechtlich zu erzwingen, nur fiktiv. Wenn Ge

meinden einen Park vereinbaren, können sie keine Gemeinde zwingen, sich

an ihm zu beteiligen, auch wenn das wünschenswert wäre. Abhilfe schafft

manchmal die VergröBerung der Gemeindegebiete (Gemeindegebietsreform).

Dadurch sind jüngst groBe Gemeinden (z. B. Verbandsgemeinden) entstanden.

Die Gebietsreform hatte vermutlich nur eine Chance, weil sie die gemeind

liche Planungshoheit nicht tangierte. Diesem Kompromiß sollte in abseh

barer Zeit eine Reform der gemeindlichen Planungshoheit folgen. Es u^re

dann wichtig, daß der Gesetzgeber für das Thema der Erholungsflächenpla

nung von den Bedürfnissen der Nächsterholung ausgeht und für diese eine

interkommunale Abstimmungspflicht vorschreibt.

Eine andere Seite der fehlenden interkommunalen Kooperation betrifft die

schwankende Intensität der Beplanung des Gemeindeareals. In den Randge

bieten von benachbarten Gemeinden treten fast immer Integrationsschwächen

auf, die sich in den zentralen Gemeindeteilen nicht finden. Der Giwd liegt

in der gemeindlichen Planungsintenaität, die sich zur Gemeindegrenze hin

immer mehr verdünnt. Jede Gemeinde legt eine Art Disengagement-Kordon um

ihre Grenzen, um nicht zuviel mit den Nachbarn kooperieren und damit eigene

Planungshoheit teilen zu müssen. Mit Vorliebe wird deshalb Parkgelände in
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den Grenzbereich gesetzt. Die Rechtsprechung schützt diese Raumstrategie,

Eine Gemeinde sieht in ihrem Entwurf eines Flächennutzungsplenes vor,

daß "die Randgebiete ... von einer Bebauung möglichst freigehalten wer

den. Diese Planungsvorstellung entspricht dem Grundsatz einer geordne

ten städtebaulichen Entwicklung." (GUG Munster, Urteil vom 9.11.1972.

Ü\A3E 28, 133-3if, Zitat S,^3k^),
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14. Einwirkungen v/on Beitrags- und Vorkaufsrecht im BBauG auf

Erholungsflächen

Inwiefern gestalten die Festsetzungen des Beitragsrechts und der

Rechtsprechung zum Beitragsrecht die räumliche Erscheinungs- und

Ulirkweise der Erschließungsgrünanlagen? Zu untersuchen sind die

rechtlichen Einwirkungen auf funktionale (Erholformenvielfalt)

und strukturelle (Einzugsbereiche) Profilierung von Erholungs

flächen. Das Beitragsrecht begünstigt die beitragsfähigen Grün

anlagen umfassend, die Vollparkflächen spart es aus. § 126 Abs.1

BBauG bestimmt den Umfang des Erschließungsaufwandes: "Der Er-

schließungsaufwand nach § 127 umfaßt die Hosten für l.den Erwerb

und die Freilegung von Flachen für die Erschließungsanlagen;

2. ihre erstmalige Herstellung ... ; 3. die Übernahme von Anlagen

als gemeindliche Erschließungsanlagen."

Die Beitragsrechtsprechung verstärkt die finanzierungsmäßige Begün

stigung, indem sie einen undifferenzierten Einzugsbereich der Er

schließungsanlage ansetzt. Dadurch ergeben sich sehr viele Beitrags

zahler. "Daß entfernter liegende Grundstücke im allgemeinen einen

geringeren Vorteil von der Grünanlage haben als näher gelegene

Grundstücke, braucht bei der Verteilung des Erschließungsaufwandes

nicht berücksichtigt zu werden." (BVerwGE 36, 159). Die Ablehnung einer

Staffelung der Zuschüsse ergibt sich daraus, daß im Beitragsrecht nicht

vom Begriff des Anrainers, etwa einer Erschließungsgrünanlage aus

gegangen wird, sondern von dem Begriff des erschlossenen Grundstücks.

"Der ermittelte beitragsfähige Erschließungsaufwand für eine Erschlie-

ßungsanlage ist auf die durch die Anlage erschlossenen Grundstücke

zu verteilen." (§ 131 Abs.1 BBauG). Eine Differenzierung wie bei

Straßen als Erschließungsanlagen üblich (BVerwGE 40, 184), wird also

abgelehnt.

Die NichtStaffelung der Erschließungsbeiträge ist richtig; denn aus

den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung (Kapitel 2 und 3) kann

abgeleitet werden, daß die Vorteilsstaffelung nicht linear verläuft;

das würde bedeuten, daß die Anrainer nicht den größten Nutzen von

der Anlage und die entfernteren Benutzer, die noch im Bereich beque

mer Erreichbarkeit liegen, nicht den kleinsten Nutzen haben. Die

einzige geradlinige Korrelation mag für Immobilienpreise gelten,

aber nicht für die soziale Vorteilziehung. liJenn eine lilertzuwachsab-
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Schöpfung beabsichtigt ist, muB sie such als solche benannt tiierden.

Unuiin zitiert aus der Zeit vor dem ersten liteltkrieg ein amerikani

sches Beispiel einer Sondersteuer für Uorzugslagen. "In der Stadt

Kansas ... uurde der Grundsatz angenommen, daß die begünstigten

Grundstücke nach dem Ausmaß der Begünstigung eine Sondersteuer für

ihre Parka, Boulevards und ähnliche Investitionen zahlen." (Unuin,

112). Diese Finanzierung durch die Anrainer von Flächen für den Ge

meinbedarf stieß auf geringen liJiderstand. Unuin attestiert, daß

"die Grundeigentümer von Kansas allgemein bereit uaren, die öffent

lichen Investitionen gemeinschaftlich durchzuführen und ihren Anteil

an der Sonderateuer zu zahlen." (Unuin, 112).

Die NichtStaffelung der Erachließungabeiträge ist zuar zu rechtfer

tigen; da sie jedoch auf Erschließungsgrünanlagen beschränkt bleibt,

uirkt sie ungerecht, ueil jeder Beitragspflichtige ueniger von einer

Erschließungsgrünanlage hat als ein in der Nähe eines V/ollparks Uoh-

nender, der beitragsfrei bleibt.

Zusammenfassend kann gesagt uerden, daß das gegenuärtige Beitragsrecht

die erholungsmäßig meist ungenügenden liJohngebietsgrünanlagen favori

siert und damit gleichzeitig die finanziellen Möglichkeiten für Uoll-

parkneugründungen im Stadtgebiet verschlechtert. Vom geographischen

Standpunkt aus uäre eine Novellierung anzuregen, die auf der funktio

nalen Effizienz von Erholungsflächen basiert, die in Abhängigkeit

von dem geographischen Merkmalsmuster der Freifläche steht. Auch müß

te eine Novellierung zueckmäßigerueiae mit Entuicklungs- und Sanie

rungsvorgängen im Stadtgebiet gekoppelt uerden, so daß sie Teil einer

Entuicklungs- statt einer Abuicklungsplanung uäre.

lilie soeben ausgeführt, setzt sich das Beitragsrecht für Erschließungs

grünanlagen von den großen Vollparkanlagen ab. Das könnte als Aner

kennung ihrer funktionalen Eigenständigkeit gemeint sein. Daß dem

nicht 80 ist, ergibt sich aus der vergleichenden Beobachtung, daß

über die Beitragsfähigkeit hinaus die Erschließungsgrünanlage auch

in anderen Punkten besser gestellt ist als die Vollparkanlage. Ihre

Erstellung ist für jedes Baugebiet zur Erschließung erforderlich, uäh-

rend die Etablierung einer Vollparkflöche völlig im Ermessen der Ge

meinde bleibt. Dieser Unterschied von Notuendigkeit und Möglichkeit
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läßt Bich auch dahingehend beleuchten, daß ohne die Erschließunga-

grUnanlage ein Baugebiet nicht fertiggeatellt uerden kann; der

Städtebau ist alao gezuungen, sie in einer den geographischen

Eigenmerkmalen nach zumindest minimalen Art und Weise herzustel

len. Für den Uollpark besteht eine solche Verpflichtung nicht;

diese Ungleichheit der Chancen der Veruiirklichung könnte nur

durch eine Balancierung der hinter "notuiendiger Erschließungs

grünanlage" und "möglichem Uollpark" stehenden Lbisetzungspoten-

zen auagemerzt iijerden. Hier stoßen wir auf schwere Ungleichgewichte.

Hinter der Erschließungsanlage steht der Bundesgesetzgeber, er ver

langt ihre Herstellung; hinter dem Vollpark steht nur der mögliche,

d.h. der in einer Gemeinde vorhandene, in einer anderen nicht vor

handene Wille zum Vollpark. Der Bundesgesetzgeber fällt als Stütze

aus, er spricht nicht von der städtebaulichen Notwendigkeit von

großen Parkanlagen. In der Tat bilden diese Flächen das Gegenstück

zum Baugebiet. In dieser einzigartigen Sonderstellung sind aie für

das Gedeihen des städtischen Funktionenverbundea unabdingbar. Da

die Gesetzgebung jedoch nicht funktional argumentiert, begnügt sie

sich damit große Parkflächen nicht zu blockieren. Der gemeindliche

Wille kann eine Vollparkfläche verlangen, angehalten wird er dazu

nicht. Wenn er dieses Verlangen äußert, gibt ihm der Gesetzgeber

formell eine Hilfestellung, die sich als wenig zweckmäßig erweist:

das gemeindliche Vorkaufsrecht. Im § Zk Abs.1 heißt es: "Der Gemein

de steht ein Vorkaufsrecht bei dem Kauf von Grundstücken zu, die ...

in einefFi Bebauungsplan ... als ... Grünflächen festgesetzt ... sind."

Dieses Vorkaufsrecht scheitert an den exorbitanten Preisforderungen

der Eigentümer für die zum Verkehrswert zu erwerbenden Gründstücke.

Den Gemeindeabsichten könnte noch eine positive Stütze in Form ge

sellschaftlicher Normen erstehen. Zu denken ist an eine wertkriti

sche Norm (Kühn, 7) für die Etablierung der Erholungsfunktion im

städtischen Funktionenverbund. Ein gesellschaftlicher Konsensus

darüber scheint uns in der Bundesrepublik Deutschland in weiterer

Ferne zu sein als in den USA. Damit fehlt der moralische Druck, die

von Wissenschaftlern und Qrganisationen (z.B. Deutsche Olympische

Gesellschaft) vorgeschlagenen Normen in der Planung umzusetzen.

Damit steht im politischen Tauziehen der städtischen Flächennutzer

die Erholungsfunktion in Form von Uollparks argumentationsschwach da.
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Dazu in krassem Gegensatz braucht sich die ErschließungsgrUnanlage

gar nicht in dem politischen KrMftefeld zu bewegen: ihre Existenz

ist gesetzlich vorgeschrieben.

Eine Einschränkung macht der Bundesgesetzgeber hinsichtlich des

ohnehin wenig praktikablen Vorkaufsrechts: "Das Vorkaufsrecht darf

ausgeübt werden, wenn das üJohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt

(§ 2U Abs.2 BBauG). Dem Wohl der Allgemeinheit kommt hier nicht der

Diarakter eines zu schützenden Begriffs zu, sondern nur der Charak

ter eines Begriffs, der notwendig vorhanden sein muß, um das Vor

kaufsrecht ausüben zu dürfen. Diese Erlaubnis statt eines Gebotes

stellt keine Gemeinde unter die Verpflichtung, das Vorkaufsrecht

auszuüben, sobald ein Bedarf für das Gemeinwohl nachgewiesen ist

(etwa durch Bürgerinitiative und/oder wertkritische Normensetzung).
Das Wohl der Allgemeinheit - soweit durch die Erholungsfunktion er

reichbar - wird durch das Vorkaufsrecht geographisch nicht fixiert.

Ergibt sich ein Bedarf in einem innerstädtischen Mischgebiet mit

hohen Bodenrenten, so kann die Gemeinde wegen der hohen finanziel

len Belastung die Bedarfsdeckung unterlassen. Die geographische

Unverbindlichkeit des Vorkaufsrechts korrumpiert somit die geogra

phischen Absichten der Gemeinde. Es lädt dazu ein, den geographisch

fixierten Bedarf auf billigen Randflächen statt auf teuren inner

städtischen Flächen zu decken.
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15. Erhülungsflächen im (BundB8-)StädtebaufDrderungagBsetz und im Landes-

entuicklungaprograiran von NordrhEin-Uestfalen

Kurz angemerkt sei, daß sich die gesellschaftlichen Festsetzungen durch

die jüngste Gesetzgebung wandelten. Beispiele der jüngsten Gesetzgebung

mit neuen Ansätzen zur Erholungsflächenetablierung in Städten bieten auf

Bundesebene das Städtebauförderungsgesetz und auf Landesebene das Entwick-

lungsprcgramm für IMordrhein-UJestfalen. Das Städtebauförderungsgesetz sieht

die Einrichtung von Grünflächen vor, bindet diese Möglichkeit aber an die

schwierige Prozedur der Stadtsanierung. Wenn ein Gebiet städtebauliche

MiQstände aufweist, kann es von der Gemeinde als Sanierungsgebiet festge

legt werden. "Bei der Beurteilung, ob in einem städtischen oder ländlichen

Gebiet städtebauliche Mißstände vorliegen, sind insbesondere zu berücksich

tigen ... die Funktionsfähigkeit des Gebiets in bezug auf ... die infra

strukturelle Erschließung des Gebiets, seine Ausstattung mit Grünflächen,

Spiel- md Sportplätzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs". (Städtebauför

derungsgesetz § 3 Abs3 Punkt 2c. Bundesgesetzblatt, Teil 1, 1971, 1128).

Die erholungsfunktionale Substanz des 'Gesetzes zur Landesentwicklung

(Landesentwicklungsprogramm)' für Nordrhein-UIestfalen (vom 19.3.197^») ist

beträchtlich. Programmatisch ist das Gesetz insofern, als es ein (in un

serem 2. Kapitel entwickeltes) Uollparkkonzept ebenso wie ein (in unserem

3. Kapitel diskutiertes) Bereichskonzept fordert. Eine Wende zum V/ollpark

sehen wir in der folgenden Zielsetzung: "In allen Teilen des Landes sollen

... Gebiete für die Tages-, Wachenend- und Ferienerholung gesichert und

erschlossen werden. Je nach Eignung sollen sie mit einem vielfältigen,

nach Möglichkeit alle Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung befriedigenden

Angebot an Freizeit- und Erholungseinrichtungen schwerpunktmäßig ausge

stattet werden." (aus ibid. § 29 Absl.). Allerdings beschränkt sich das

Bereichskonzept auf die Sport- und Spielanlagen: "Die räumliche Vertei

lung dieser Einrichtungen ist entsprechend ... der für ihre Auslastung

erforderlichen Tragfähigkeit ihrer Einzugsbereiche auf die im Rahmen der

zentralörtlichen Gliederung angestrebte Entwicklung der Siedlungsstruktur

auszurichten." (ibid. § 29 Abs^».).

Hinsichtlich der räumlichen Gliederung in Ballungskeme, Ballungsrandzonen

und Ländliche Zonen ergibt sich eine Bevorzugung der Ballungsrandzonen, in

denen "Freihaltung, Erschließung und Ausgestaltung geeigneter Gebiete für

Tages- und Wochenenderholung" festgesetzt wird (ibid. § 19 Abs3 Punkt b).
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Für die wichtigsten Bedarfsträger der Nächsterholung (hier mit "Tages

erholung" synonym), die dicht bebauten Stadtgebiete, stellt das Gesetz

kein operationelles Zielsystem auf (Begriff wie bei Brösse 11, 12, '♦1).
In Ballungskemen soll lediglich die vage Formulierung einer "Sicherung
des Flächenbedarfs für Grün-, Freizeit- und Erholungsanlagen" den Eindruck
erwecken, als werde eine neue Sicht angeboten (ibid. § 19 Abs3 Punkt a).
Das trifft ohne Ausführungsbestirranungen nicht zu, die Formulierung kann
als Leerformel eher dahingehend räumlich wirksam werden, daB sie die al
ten Verhältnisse beläßt und damit verfestigt. Der Vollständigkeit halber

sei erwähnt, daß Ländliche Zonen dem Fremdenverkehr dienen sollen (ibid.
§ 19 Abs3 Punkt c).

Zu den leerforraelähnlichen Punkten zählt die Aufnahme der Erholungsflächen

in jenen Katalog an zentralen Einrichtungen, die "für die Bevölkerung in
angemessener Zeit erreichbar sein sollen." (§ 6). Aber mit dieser Festset
zung streifen wir erneut das Problem fehlender geographischer Normen.

Zusammenfassend ist für das 1. Kapitel festzuhalten, daß das Ulertbild der

verbindlichen und umsetzungspotenten üJertsetzer 'Gesetzgebung' und 'Recht

sprechung' hohe Ansprüche an stadtische Erholungsflächen stellt, die von

den gegebenen Flächen nur selten erfüllt werden können. In den meisten dis

kutierten Fällen weisen die Flächen dürftige geographische Merkmale auf.

Von daher drängt sich die Frage auf: lilie soll die Fläche aussehen, die den

anspruchsvollen Vorstellungen der üJertesetzer entsprechen kann? Wie setzt

sich ein optimales geographisches Merkmalsbündel für städtische Erholungs

flächen quantitativ und qualitativ zusarmien? Mit der Beantwortung dieser
Fragen beschäftigen wir uns in den Kapiteln 2 und 3.
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2. FunktianEn und Raumansprüche städtischer Erholungsflächen

Wie im vorigen Kapitel dargelegt, besteht ein Mangel an Kenntnissen über

die räumlichen Erfordernisse und Beziehungen der städtischen Erholungs

flächen, Im folgenden Kapitel legen wir ein Grundgerüst der Merkmale ei

ner Erholungsfläche vor, die ungefähr alle von der Gesellschaft in ihrem

Rechtssystem geäußerten Voratelliffigen über 'angemessene', 'ausreichende'

u. ä* apostrophierte Erholungsflächen erfüllen. Um diesen 'begrenzt opti

malen' (weil auf die jeweilige Gesellschaft gemünzten) Erholungsflächen

typus ordnen wir dann im 3. Kapitel die Bedarfsdeckung in Form von Nächst

erholungsbereichen. Man daher lassen sich dann politisch durchaetzbare

Standorte dieser Flächen im Gefüge der städtischen Funktionen bestimmen

(Kap.'t).

In diesem 2. Kapitel betrachten wir zunächst die auf Freiflächen ausgeüb

ten Freizeitaktivitäten, und zwar in Form einer Systematik der Erholformen.

Sie ist eine Möglichkeit, Aktivitätstyp und Erholungsraum zu verbinden.

Wir haben die Anzahl der räumlichen Ausprägungen der Freizeitaktivitäten

auf ein Minimum zu reduzieren gesucht. Die Darstellung ist eine Weiter

entwicklung zweier Quellen: zum einen der umfassenden Aktivitätenliste

von Shivers (237-36), zum anderen der detaillierten Systematik von Frei-

zeitaktivitätsmustem des ORRRC Report Nr. 19 (dessen Systematik der Er

holungsstile auch in Hurst (2A0) wiedergegeben ist). Systematiken von

Freizeitaktivitäten für Nah- und Femerholung im ländlichen Raum sind

für die Erholungsflächen des städtischen potentiell-täglichen (Nächst-

erholungs-) Zyklus nicht übemehmbar (vgl. z.B. Systematik bei Golm 1A).

21. Erholformen

Die Erholungsfunkticn leitet sich aus der Verklammerung der Faktoren

'Erholungssuchender' und 'Erholungsangebot' ab und ist zu sehen als Inter

aktion von räLsnlichem Erholstreben und räumlichen Erholungsanreizen. Man

der Art der individuellen und sozialen Betätigungsmöglichkeiten im Park

läßt sich eine Systematik der Formen des Erholstrebens in aktive und

passive (oder kontemplative) Erholformen ableiten. Die aktiven umfassen

spielerische und sportliche Betätigung, die kontemplativen Naturgenuß

und soziale Zusammenkünfte. Damit definiert sich eine vollfunkticnale

Erholungsfläche, ein Uollpark, als Uersammlung aktioer und passiver

Erholformen auf einer zusammenhängenden Fläche. Eine ähnliche Parkdefi

nition liefert beispielsweise NRPA, indem sie eine "area of beauty" neben
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Flächen für "actioe racreation" stellt (NRPA 1967, 22 und 25).

Seine Stimne für einen derartig vielseitigen Ucllpark - er nennt ihn

Freizeitpark - erhob Carl Diem: "Das Rezept ist; Beuegung, gestalteter

Raum, Schönheit, Naturreize, Bad, gesellige Freude. Dafür und so der
Freizeitpark. ... Ich kenne auch Gartenarchitekten, die aus Sorge im

ihre Tulpenbeete die Menschen am Leitseil führen machten - der Garten

Gottes ist so groß, daß für alle Raum sein sollte, für die Betulichen,

für die lyrischen Naturanbeter, für die Betiiegungsfreudigen und auch für

die Wildlinge, die den Ball rücksichtslos in die Gegend stoßen." (Diem

12D).

Die Interaktion auf der Erholungsfläche findet statt entweder zwischen

Besucher und Flächenfunktionen oder zwischen Besuchern. Ablehnen müssen

wir die Ansicht, daß auf der Parkfläche ein Angebot an Erholungsmöglich

keiten vorliege, das in sich bereits Erholung garantiere und daher wie

eine Ware nur 'benutzt' zu werden brauche. Ebenso-^enig gültig erscheint

die anti-environmentalistische Vorstellung, daß allein der Besucher den

Schlüssel zum Erholerfolg in der Hand habe und daß er auf jeder Fläche

und sei es auf der eines begrünten Hinterhofs Erholung finde, wenn er

ausreichend motiviert sei. Erholung scheint dagegen als Interaktion sich

aus dem Zusammenspiel der Faktoren Besucher und Flächenfunktionen zu ent

wickeln.

Erholformen haben zwei Seiten: eine Seite ist ihr Aktivitätsspektrum, die

andere ihre erholräumliche Ausprägung. Beide werden im folgenden für aus

gewählte Erholformen dargestellt, so daß zu jeder erwähnten Erholform als

Betätigungsform eine sie akkommodierende Erholraumspezifikation tritt. Das

bedeutet nicht, daß die Erholformen eines Uollparka Territorialexklusivi

tät beanspruchen; die meisten sind räumlich überlappend kompatibel (vgl.

Abschnitt 21b).

21a. Formen aktiver Erholung

21a. 1. Ungenormtes Spiel

Ein negatives Beispiel diene dazu, die Unvereinbarkeit dieser aktiven

Erholform mit genormten Erholflächen zu demonstrieren. Der Entwurf für

den South Gate Recreation Park (von Comell und Hjelte, 19A6, in Shivers

129) sieht Raummoduln (space mcdules) für genormte wie ungenormte Spiel

funktionen vor (Abb. 21.a.). Daß dieser Entwurf in seiner reinen Form

nicht verwirklicht wurde, lag an städtebaulichen Widrigkeiten; bis heute
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sind die südlichen Ecken des im Entwurf vorgesehenen Parkgeländes

mit Wohnhäusern bebaut. Diese ausgebliebene Sicherung des Grunderuerbs

eliminierte einige der auf dem Plan ausgewiesenen Flächenfunktionen,

und zwar Flächen für den "Youth Activity C ampus" gänzlich und für den

"Picnic Lawn" erheblich. Das System der übrigen Moduln geriet damit

aus den Fugen, was aber die - meines Erachtens negative - Bedeutung
dieses geistigen Konzepts nicht schmälert. Der Besucher wird zu einer
Wahl gezwungen, nämlich zur Auswahl eines Moduls: da gibt es ein Foot-
ball-Stadion für Football, einen Picknickplatz für Picknicks usw. und

ein Modul für ungenormte "youth activities". In dieser unterschieds

losen Einsortierung sämtlicher vertretener Erholformen (Wandern und

Spazierengehen fehlen) verkümmert der ungenormte Spieltrieb. Wenn man

ihn in einem Park ansiedeln will, wird man ihn einrichtunga- und aus-

rüstungsmäBig offenhalten müssen; es darf weder festgezogene Markierungs
linien für bestiirante Spielarten geben noch darf diese Spielfunktion an

Spezialboden und Spezialausrüstung gebunden sein (wie z.B. Tennis).
Das führt zu planerischen Anstrengungen, die bei genormten Spiel- und
Sportfunktionen nicht nötig sind. Für genormte Sportarten gibt es akzep

tierte Raumstandards; sie sind daher kostenmäßig gut einschätzbar, und

man kann sogar mit einiger Plausibilität einen Zusammenhang zwischen

Kostenaufwand und Kapazität sowie den Ausnutzungsgrad (Zeitschema) kon

struieren, also einen Effizienzgrad herstellen. Schwieriger ist es, unge

normte Spielfunktionsflächen großen- und kostenmäßig zu kalkulieren.

Dies ist aber um so dringender, als eine geradezu axiomatische Evidenz

des umfassenden Erholerfolges dieser Flächen aus der Kreativität der

auf ihnen ablaufenden ungenormten Spiele besteht.

Derartige Flächen müssen folgende menschliche Bewegungsabläufe ermögli

chen:

a. Geradeausbewegung: rennen, schwimmen sowie reiten, radeln, paddeln;

b. Vasomotorische Bewegung: ballspielen, klettern, springen;

c. Geschicklichkeitsübung: radschlagen, Bocca spielen.

Um diese Bewegungsabläufe zu ermöglichen, benötigt ein Park viele Formen

der unter 21b. "Naturgenuß" schematisierten Bewegungsdimensionen.

21.a.Z. Genormte Spiel- und Sportarten

Die Skala reicht von genormten Geschicklichkeitsspielen (z.B. Miniatur

golf) bis zu den auch professionell betriebenen Sportarten. Sie benöti

gen feste, meist ebene Flächen mit genau festgesetzten Maßen und Ausrü-
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stungen. Über ihren Flgchenanepruch besteht ueitgehend Konsensus. So

kann man beispielsiijeise die Liste von Shivers (130) herausgreifen;

sie reicht vom flMchenschluckenden Golfspiel (16 hole Standard links

benötigt 160 acres = ha) bis zum flächensparenden Orachensteigen

(nur 0,1 ac = 0,025 ha).

Für Uollparks wird man eine Fläche bereitstellen, die mehrere dieser

genormten Betätigungen feldmäßig nebeneinander gruppiert, da ein räum

liches Ineinanderfließen zweier Normspiele wie es zumindest vorüber

gehend von allen ungenormten Spielarten toleriert wird, nicht möglich

ist. Da genormte aktive Erholformen auch auf überdachten Flächen anzu

siedeln sind, haben sie mit dem Park nur eine lose Verbindung: der Park

dient als Dekoration. Andererseits bedrohen sie wegen ihrer territori

alen Autarkie (auf einem Tennisplatz kann man nur Tenniaspielen) die

integrativen Kräfte des Parks und sollten daher von den ungenormten

aktiven sowie allen passiven Erholformen deutlich abgesetzt werden;

das kann durch randliche Lage geschehen oder durch Bereitstellung eines

Sportparks neben und in Verbindung mit dem übrigen Park (vgl. Cassini-

sche Idealform im Abschnitt 23.a.). Funktional ungünstig ist die Zen

trallage der Sportplätze in großen Parks, da damit die Naturflächen iso-

liert, funktional verarmt und schlimmstenfalls zur Kulisse von Sport

ereignissen umfunktioniert werden.

Andererseits beherbergen die Normflächen ein weites Spektrum menschli

cher Freiflächenaktivität und gehören daher zu einem Vollpark. Jedoch

darf es nicht zu einem flächenmäßigen Übergewicht der Sportflächen kom

men wie etwa in dem eingangs zitierten South Gate Recreation Park. Das

führt zu einem Aktivitätsgefälle gegenüber den ungenormten Erholformen.

Von dieser Überlegung leitet sich die Forderung nach einer paritäti

schen Flächenzuteilung für passive und aktive Erholformen ab. Dabei

ist rechnerisch die auf aktiven wie passiven Flächentypen sich bewe

gende ungenormte Spielfunktion zur Aktivfläche zu zählen. Die Durch

rechnung des paritätischen Spielraumes erfolgt im Abschnitt 22.a.

21. b. Formen passiver Erholung

21.b. 1. Naturgenuß

Die ästhetische Naturbetrachtung verlangt ein Höchstmaß an naturbelas

sener Variation im Park. Um dieses Höchstmaß abzustecken, sei eine

Systematik der möglichen Dimensionen der naturbelassenen Parkqualität

vorgeschlagen. Die Parkdimensionen entstehen durch das Zusammentreten

von Bestandteilen der Biosphäre (Vertreter von Flora und Fauna) der
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Pedo- und der Lithasphäre (Topographie, Morphologie, Geologie) souie

der Hydrosphäre (Wasserflächen, Grundwasserspiegel). Atmosphäre

(jährlicher Witterungszyklus) und Anthroposphäre(Parkpflege) sind Aus-

gestalter der Parkdimensionen.

Diese geosphärischen Einzelteile setzen sich nun in vielfältiger Weise

zu den in Tab. 21.b. aufgeführten vier Gruppen von Dimensionen der na

turbelassenen Parkqualität zusammen.

Tab. 21.b. Liste der naturbelassenen Parkdimensionen

I. Sensorische Dimensionen

1. V/isuell-morphologisch: (z.B.) breites Spektrum von Baumformen u.a.

2. Visuell-dreidimensional: Perspektive einer Allee, topographische

Variation, Eindruck von "secludedness" durch Buschgruppen (als Sicht

blenden)

3. Visuell-farbig: breites, saisonbedingtes Spektrum von Naturfarben

A. Materialgefühl: potentiell breites Arsenal von verschiedenartigen

Natur-Materialien zum Anfassen

5. Akustik: Vogelstinsnen u.a.

6. Geruch: moderndes Holz u.a.

II. Bewegungsdimensionen

7. Biomotorik: sichtbare Tierbewegung u.a.

8. Wasserbewegung durch Wind oder durch gleitendes Boot

9. Gravitationsmotorik: Bachlauf, vegetationsfreier Sandhang u.a.

III. Zeitliche Dimensionen

10. Geologische Geschichte: Stratifikation im Anstehenden eines Hanges u.a.

11. Jüngste Naturgeschichte: alte Bäisne u.a.

12. Jahreszeitliche Änderungen: Blütezeit u.a.

13. Kurzfristige, z.B. morphologische Änderungen: Erosionsrinnen nach

Gewitterregen

IV. Dimensionen des menschlichen Eingriffs

1A. Parkpflege: naturimitierende Bepflanzung in unregelmäßigem Muster u.a.

15. Parkmaniküre: formgebendes Stutzen von Büschen (französischer Garten) u.a.

16. Einpassung künstlicher Elemente in die natürliche Umgebung: Nutzbauten

aus Holz u.a.
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Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Uollatändigkeit und differenziert

nicht nach der Bedeutung der Dimensionselemente für einzelne Erholfcr-

men.

Ucn größter Bedeutung ist es, den in die Erholform 'Naturgenuß' ein

fließenden Naturbegriff zu spezifizieren. Dieses Unternehmen zielt

auf eine Ablehnung des Naturbegriffs wie er im Zusanmenhang mit der

Uildemess-Ideologie auftritt. Beispielsuieise können Effekte des Hoch

gebirges nicht kopiert uierden (Bagdassarian 660). Es ist evident, daß

eine Liste der Funktionen der Stadtparks mit einer Liste von Natur

parkfunktionen nicht identisch ist. Das bedauert jedoch der Stadtpark

planer nicht; er leitet die Eigenheit der städtischen Erholungsfläche

aus ihrer kulturellen Eingebundenheit in die Stadtlandschaft ab: die

ses stadtkulturelle Naturverständnis ist keinesijegs synonym mit dem

der Naturpark- und der liJildemess-Idee. Ebensouenig geht es im Stadt

park um ein allumfassendes Sichverlieren an die Natur, uie es z.B.

Hölderlin im Hyperion formuliert. Im Stadtpark herrscht nicht die domi

nierende Natur, sondern die geschützte und gepflegte Natur, die angreif

bare und zerstörbare Natur in einer Symbiose mit dem zweckentbundenen

Erholen des Menschen. Dieser Naturbegriff, wie er im Zusammenhang mit

städtischen Erholungsflächen gefaßt werden muß, ist konsequent von allen

anderen Naturbegriffen abzusetzen. Dieses Postulat, das den Naturteil

des städtischen Parks aus seinem Uesen heraus konstituiert, sei im

folgenden an Beispielen verschiedener Kulturen erläutert: Eine gute

Konzeption für den "menschlichen" Park bietet der japanische Garten,

in dem neben Zeugnisse kunstfertigen Arrangements von Parkelementen

auch völlig naturbelassene Teile treten (vgl. Gkomoto und Takakuwa,

besonders 7,8,1A). Diese "quiet environments" (Guggenheimer 87) sind

Ausdruck einer bestimmten Kultur, kulturgebunden und verkörpern eine

bestimmte Ausprägung des Charakters der passiven Erholungssektion des

Uollparks. Der Uiktorianische Park in England war ein Ausdruck von

"good manners" und reflektierte Stile und Geschmack der herrschenden

Gesellschaftsschichten, war als solches ebenfalls ein gesellschaftli

ches Kunstwerk (Dyos 37). Selbst der manikürte französische Garten

wird als Kulturphänomen zu schätzen sein, denn hier ist die Natur zwar

in einem Höchstmaß "zugeschnitten" auf die der Natur von der Gesell

schaft zugewiesene Rolle, aber sie kontrastiert noch erheblich zu den

übrigen Stadtfunktionen (z.B. Parc du Luxembourg, Paris). Erst wenn der

Park zum Garten wird, in dem aktive Erholung wegfällt, ist nur noch ein
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Torso eines Parks vorhanden (z.B. Lea Tuileries, Paris). Das Hinein

spielen der mgenormten aktiven Erholfornen in den Naturteil des

Parks ist also ein sein Uesen konstituierendes Kriterium. Uir kommen

mit dem Beispiel der Tuileries in die Nghe des Kunstparks. In abge

milderter Form tritt er etwa im Zusaiimenhang mit gelegentlichem

Repräsentationsbedürfnis der Stadtväter in Erscheinung. So finden sich

beispielsweise im Chapultepec-Park, Mexico-City, zahlreiche Denkmäler

und auch das renommierte Anthropologische Museum als Zeugen dieser

Dimension der Kunst. Der Park wird hier zu einem Uehikel des Kunst

genusses und tritt als selbständiger GenuBgegenstand in den Hinter

grund. Diese Verbindung von Natur und Kunst ist in der Gesellschaft

anerkannter Traditionsstrang des passiven Parkteils. Er steht schöt-

zenswert neben anderen naturbelassenen ästhetischen Qualitäten des

Naturteils>i

21.b.2. Soziale Zusamnsnkünfte

Der Vollpark ist nicht der gleiche für alle Alters- und Sozialgri^ipen.

Soziale Interaktion stellt die Anpassung der Möglichkeiten des Parks

an verschiedene Perzeptionen und Motivationen her. Die sozialen Zusam

menkünfte siedeln sich in allen Parkteilen an;

Am Rande der Normflächen als Züschauerkulissen, ebenso wie auf den

naturbelassenen Parkflächen (Gesprächspartner) und schließlich auf

Flächen mit eigenen Einrichtungen wie Brettspielanlagen. Diese kontem

plative Erholform hat hervorragende alters- und sozialgruppenumspannende

Integrationskraft. Das trifft besonders für jene Betätigungen zu, die

im Rahmen der sozialen Zusammenkünfte die drei Vorzüge der Alters

gruppe der Senioren zum Einsatz bringen: Fertigkeiten, Geduld, Präsenz.

Diese sozialen Tugenden benötigt die Gesellschaft gerade im Bereich

der Freizeitethik (Friedberg 131), und die sozialen Zusammenkünfte

eignen sich wie keine andere Erholform zur Erzeugung sozialer Abläufe,

die über die Kemgruppe der Senioren auch andere Altersgruppen hinaus

engagieren und integrieren. Das gelingt, wenn Gesprächslinien geschaf

fen werden und Zusammenkunftspunkte, die zwischen den schon genannten

Funktionsflächen liegen. Aufbauen wird man auf schichtenspezifischen

und interessenspezifischen Teilintegrationen; so werden die Senioren

teilweise "unter sich" bleiben wollen (Integration einer Altersgruppe),
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andErersBits ujerden sie, sich nicht isolierend, in Interessengruppen

aufgehen (Schachspiel; Integration einer Interessengruppe). Es ist

uichtig, diese kontemplative Erholform weder alters- noch schichten

spezifisch zu sehen und sie auch nicht auf bestimmte 'offizielle'

Flächen abzudrängen.

Am Rande sei vermerkt, daß diese Erholform der sozialen Zusanmenkunft

nicht in allen Kulturen gleichermaßen geschätzt ist. Uance glaubt im

amerikanischen Uolkscharakter einen Zug zum 'detachment' feststellen

zu können, der sich in der Sehnsucht nach menschenleeren 'uildemess

areas' ebenso manifestiert wie in der baulichen Segregation der Suburbs

(Uance 209), Insofern als dieser Zug zutrifft, ist er mit der Natur-

bezogenheit, die der Stadtpark offeriert, nicht zufriedenzustellen;

andererseits ist er nur Teil eines komplexen \/olkscharakters, in dem

genügend Interesse für individuelle und gemeinschaftliche Aktivität

auf Gemeinschaftsflächen soziale Zusammenkünfte herstellt. Jedoch ist

die Kulturbezogenheit der Stadtparkfunktionen mit diesem Beispiel

unterstrichen.

21.c. Erholformenkompatibilität

Der Uollpark erreicht maximale Attraktivität durch die V/ielfalt seines

Erholformenangebots, das an keinerlei Besuchsbedingung geknüpft ist.

Der Parkbesucher ist voll flexibel, kann in jede aktive wie passive

Erholform schlüpfen; dieser an keine Bedingungen geknüpfte Rollenwech

sel wird nur für gewisse Normsportarten (Tennis) eingeschränkt, für

die eine Ausrüstung zu stellen ist; in diesem Falle ist der Besucher

zielgerichtet, sobald er den Park betritt.

Die Flächen sind bedingt flexibel. Es ist zweckmäßig, sich an dieser

Stelle nochmals zu vergegenwärtigen, daß die Trennung der aktiven von

den kontemplativen Erholformen im Interesse einer phänomenologischen

Sortierung erfolgt. Sie bedeutet nicht, daß die den einzelnen Erhol

formen zugewiesenen Flächen für jede andere Erholform ungeeignet sind.

Es gibt zwar Flächen vorwiegend aktiver und vorwiegend passiver Betä

tigungsmöglichkeiten, aber keine Fläche sollte für eine einzige Erhol

form reserviert werden. Der Naturteil kann ohne Einbuße seiner Eigenart

fluktuierende "durchziehende" Spiel- und Sportarten (Reiten) aufnehmen;

die Flächen ungenormten Spiels können für einige Normspiele verwendet
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uierden durch Anbringen transportabler Abmessungen des Spielfeldes usui.

Die Zulassung der Risikosportart Reiten im Naturteil steht in einem

Liertsystematisehen Gegensatz zur "Friedhofsatmosphäre" vieler Parks

mit Repräsentationsfunktion (Sapora 101-02). Am wenigsten flexibel

sind die Normflächen, sofern sie nicht Mehrzuieckform haben, also für

andere genormte und für ungenormte Spiele benutzt uerden dürfen. Ihr

genereller territorialer Rigorismus trägt vorwiegend in der Passiv

rolle der Zuschauer zur Integration bei; im übrigen sind sie der

Prototyp des unter städtischen, öffentlichen wie privaten Parkplanem

verpönten "facility approach" (Friedberg 15). Sie sind so normkonform

wie nötig und so mehrzweckhaft wie möglich zu gestalten, um auch auf

diesen Flächen und nicht nur von Normplatz zu Nomplatz die freie

UJahl der Betätigung wenigstens eingeschränkt zu ermöglichen - eine

Aufgabe, der Parkingenieur und Landschaftsarchitekt nachgehen.

Damit empfehlen wir statt einer exklusiven Zuordnung von Erholform

und Erholfläche ein durchlässiges System von Erholformflächen. Von

dieser Auflockerung des eingangs besprochenen Schemas der Erholformen

und ihrer Flächen muß man streng absetzen die Gegensätzlichkeit der

Extreme: zementierte Sportflächen und naturbelassene Parkteile hoher

Qualität. Diese Extreme sollten nicht einander angenähert werden in

ihrer räumlichen Zuordnung. Das wird im Kapitel der Formendiskussion

(Abschnitt 23) weiter ausgeführt und dient der Uahrung des Eigencha

rakters des Naturteils der \/ollparks. Shivers liefert in seinem Stan

dardwerk (s. Lit.verz.) eine Reihe von Parkstrukturplänen, die auf ihre

funktionale Kompatibilität zu prüfen wären, um daraus V/erbesserungs-

vorschläge abzuleiten (Shivers 129, 136, 23A, 3'»3, 3^t5, 3'»6). Inwieweit

die Parkstruktur gelungen komponiert ist, belegen immer deutlich die

"Webfehler", die entweder als Funktionsinkompatibilitäten oder als

Interferenzerscheinungen durch hohen Besucherdruck auftreten.
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22. Raumanaprüche von Erholfarmen

22.a. Rechnerische Aktiv- und PaaaivFlSchenanteile in Vcllparks

Über die Proportion von Flächenzuuieisungen an aktive und passive
Erholformen bietet sich axiomatisch Proportionalität an. Davon geht

auch die Stadt San Francisco aus, uienn sie dekretiert: "Every

coimtunity should have at least as much area devoted to parks uhere

the recreation afforded comes in part at least in beauty of appear-

ance as it does to organized recreation." (Butler 1962, 6). Ähnli

ches enthalten die Richtlinien der Deutschen Olympischen Gesellschaft

(zitiert bei Grebe 39).

Die Zusanrniensetzung dieser Aktiv- und Passivflächenanteile kann in

beschränktem Lhtfang schuanken. Die Frage ist, für uelche ParkgräBen

diese wechselnden Proportionen gelten sollen. Ebenso wie mit ha

eine Mindestgröße für die Akkommodierung aller Basiserholformen ange

setzt werden kann (s. Abschnitt 22.b.), muß auch nach oben hin eine

größenmäßige Begrenzung erfolgen. Die Gründe für diesen Schritt sind

folgende:

1. Mit wachsender Größe behindert der städtische Park zunehnend die

anderen städtischen Funktionen, besonders dann, wenn er nicht durch

Dberflächenstraßen gestückelt wird. Diese Feststellung gilt natürlich
auch für andere Funktionen, z.B. quartäre Wirtschaftszweige (quater-

nary activities), mit den Auswirkungen eines einzigen großen Bank

hauses auf einen belebten Straßenabschnitt (vgl. Wiek, Kurfürsten-
damm 67).

2. Die Zugänglichkeit wird einem Grenzwert zusteuern, sobald der

Park eine Größe erreicht, bei der es für den Parkbesucher zu einem

zweiten erheblichen Anmarsch innerhalb des Parks konint, weil die

Flächen der einzelnen Erholformen zu weit gestreut liegen.
3. Bei sehr großen Parka besteht die Gefahr des Drientierungsschwundes;

das Wegenetz kann dann ohne Karte nur mit dem Risiko größerer Wander—

zwänge (Umwege) benutzt werden.

Die unter 1-3 genannten Gründe führen nicht zwangsläufig zu einer

funktionalen Maximalgröße, die man als verbindlich ansehen könnte

für Parkplaner in einer Ballung. Möglich ist jedoch die Angabe eines
beispielhaften Richtwertes, aus dem Hundertfachen der Mindestgröße
abgeleitet CtOÜ ha = 1G0G acres). Die wenigen Parks, die diese Größe
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übersteigen, sind nicht mehr fußgänger-attraktiv. Der gebirgige Griffith-

Park in Los Angeles uird von Kraftfahrzeugen durchpflügt, ujeil nur

diese in zumutbarer Zeitdistanz (Definition in Abschnitt 32.a) die

Standorte der Erholformen zugänglich machen. Wenn mir eine Maximal-

größe von ADO ha für diese theoretischen Überlegungen einsetzen, folgt

daraus, daß mir Jenseits dieses Wertes keine Gründe für eine Aufrecht

erhaltung eines übergroßen Parks für den potentiell-täglichen Erholungs

zyklus finden. Übergroße Parks gegen städtische Kompetitivnutzungsan-

sprüche zu verteidigen, fällt viel schmerer als bei denjenigen Erholungs

flächen, die durch die Etablierung eines akzeptierten Grüßenspielraumes

eingekreist morden. Ebenfalls außerhalb des V/erteidigungsinteresses der

y/ollparkplanung sind die unter der Mindestgröße befindlichen Kleinst

grünflächen (unter A ha).

Somit stecken mir den Größenspielraum von Uollparks mit A-AOD ha ab.

Diese Angabe ist ein Formalsubstitut (Definition; Abschnitt 11.b.).

V/erbinden mir auf beiden Koordinatenachsen jemeils die A ha- und die

AüD ha-Werte untereinander, so mürden Parks in dem Dreieck

X = A ; D ; y = A

und Jenseits des Dreiecks

X = ADO ; □ ; y = ADO
nicht den Größenanforderungen für V/ollparks genügen.

Die zu Beginn dieses Abschnitts zitierten Flächengleichheitspostulate
erfüllt auf der A ha Diagonale nur ein Punkt: der Schnittpunkt x = 2;
y = 2. Ebenso mird auf der Diagonale der Maximalgröße von ADO ha der
Punkt X = 200; y = 200 als Flächengleichheitspunkt festgelegt. Die Ver
bindung beider genannten Flächengleichheitspunkte ergibt die Diagonale
y = X, auf der alle Vcllparks liegen, die das Flächengleichheitspostu-
lat erfüllen.

Dieses Verfahren märe Jedoch eine zu schematische Anmendung des für
kleine Parka angemessenen Prinzips gleicher Flächenzuteilung für Aktiv-
und Passiverholformen. Die Raumansprüche der aktiven und passiven

Erholformen entmickeln sich mit steigender Parkgröße unterschiedlich.
Aus zmei Gründen sollten die Passivflächen stärker als die Aktivflä

chen proportionsmäßig machsen. Der erste Grund ist formaler Natur:

die Erholform des ungenormten Spiels und Sports ist im Passivteil auf
Rasenflächen besser unterzubringen als auf Normflächen, Damit übernimmt



- 82 -

die Paaaivflache - ihrem Namen zum Trotz - eine der wichtigaten

Aktiverholfarmen. Die AktivFlächen beherbergen lediglich genormte

Sport-Spiel-Erholfomsn. Ea iat zu beachten, daß in dieaer Uhter-

suchung aktive Erholformen nicht auf den Aktivflächenanteil des

Uollparks beschränkt sind. - Der zuieite Grund ergibt sich aus der

Standardisierung der Aktivflächen. Um ihre Attraktivität für Sport

ler und (z.B. TBnnis-)SpiBler zu erhalten, dürfen ihre Erholform

angebote nicht zu oft dupliziert uierden. Das ist bei kleinen \lall~

parks flächenmäßig nicht möglich. Es gibt dort ein kleines Stadion

und nicht drei, ein Dutzend Tennisplätze und nicht drei Dutzend.

Bei großen V/ollparks mit, sagen uir, 100 ha Normfläche müssen zuecks

Reizerhaltung der standardisierten Erholformen naturbelassene Zui-

schensätmie in die Normflächenstruktur eingelassen ijerden. Damit ist

bei großen Uollparks ein Teil der auf den ersten Blick so generös

zugemessenen Passivflächen als Dekorativfläche an die Aktivflächen

gebunden; dieser Luxus entfällt, wie gesagt, in kleineren Uollparks,

in denen die Normflächen relativ isoliert, jedoch mit dem Naturteil

verbunden bleiben aollen (vgl. Parkform in Abschnitt 23).

Aus dieser Überlegung folgt, daß die physiognomisch abgegrenzten

Parkteile mit "Passivfläche" und "Aktivflächen" funktional unter

schiedlich aufgeladen sind. Uenn also den Passivflächen ein größerer

Flächenanteil bei großen Uollparks eingeräumt wird, dann nicht zuletzt

wegen ihrer Möglichkeit, die aktive Erholform des ungenormten Spiels

aufzunehmen und wegen ihrer Abtretung von DekorativsaLEnflächen für

die Aktivflächen. Der Toleranzspielraum zugunsten der Passivflächen

sollte mit wachsender Parkgröße gleichmäßig ansteigen, was nicht

geradlinig heißt. Damit öffnet sich - graphisch gesehen - vom Aus

gangspunkt X = 2; y = 2 eine Schere, deren einer Schenkel die Diago

nale y = X ist; diese Gerade zeigt, daß der Anteil der Aktivflächen

nicht den der Passivflächen überschreitet. Der andere Schenkel der

Schere läßt sich - dies ist als ein Beispiel einer gleitenden Passiv-

flächenzunahmeberechnung zu betrachten - so fassen, daß er eine mathe

matische Funktion darstellt, die folgende Bedingungen erfüllt:

1. Mit steigender Größe soll der Passivanteil überproportional wachsen.

2. Bei kleinen Uollparks soll der Passivanteil den Aktivanteil so ge

ringfügig überflügeln, daß der Unterschied praktisch vernachlässigt

werden kann.
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3. Der Passivflächenanteil soll bei sehr großen Parks zuecks Reizer

haltung der Aktiuflächen sehr viel großer als der Aktivflächenanteil

sein. Eine Massierung von Normflächen, z.B. von mehreren Fußball

plätzen, erscheint nicht attraktiv. Bei maximaler Parkgröße (^»00 ha)
sollen Passivflächen 5D-75% des Uollparks einnehmen, so daß 10Q ha

Aktivfläche als Minimum verbleiben.

Die trigonometrische Funktion y s= tan x erfüllt diese Bedingungen

(Abb. 22.a.). Natürlich kann man die Graphik auch umkehren, wenn die

V/erteilung dann psychologisch einleuchtender erscheint; werden die

Achsen vertauscht, so daß die x-Achse die Passivflächen aufnimmt, so

erfüllt die Funktion y = arc tan x den geschilderten Sachverhalt.

Abb. 22.a. scheidet die zu kleinen Flächen unter U ha ebenso aus wie

die übergroßen meist außerstädtischen Erholungsflächen, die hier in

dem Bereich über ADO ha untergebracht sind. Nur in dem Bereich zwi

schen den Diagonalen x = ha; y = A ha und x = 'tDD ha; y = '♦OD ha
etablieren wir die städtischen Vollparks. Innerhalb dieser Diagonalen

gibt es eine stark umrandete Zone, in der die Proportionalität von
Passiv- und Aktivflächen gewahrt werden sollte. Als Beispiel sei ein
Park von ADO ha Große angenommen; auf der UOO ha Diagonalen ist er

pasaivlastig, wenn er zwischen ü <100 ha Aktivfläche aufweist; das
sind z. B. Naturschutzgebiete, gelegentlich mit eingelassenen Spiel-
und Sportflachen. Der Park ist mit einem Anteil von 100 ha Aktiv
fläche (Punkt T in Abb. 22.a.) im Toleranzbereich. Diese Fläche ist

prozentual gesehen ein Minimum an Aktivfläche = 1D0 ha), wäh
rend die Passivfläche mit 300 ha in diesem Fall einen Maximumanteil

erreicht (p = 300 ha). Am Punkt G in Abb. 22.a. herrscht Gleich-
•^max

gewichtigkeit, was einem Anteil der Passivfläche von 5056 entspricht
(p^in = 200 ha). Am gleichen Punkt erreicht die Aktivfläche einen
Maximalanteil von 50% (a = 200 ha). Sinkt der Passivanteil unter

max

die 50% Marke, handelt es sich um aktivlastige Parks; ein Extrem

ist bei tfOO ha Norm-Sportflächen erreicht; das sind reine Sportzen-

tren(01ympia Stadion) mit lediglich dekorativen Baumbeständen und
Rasenstreifen.

Beispiele eleganter Verbindungen von aktiven und passiven Erholformen
bieten viele Städte; so wurden etwa in Bonn die Aktivflächen des

Universitätssportgeländes an den Naturpark Kottenforst-Ville form

vollendet angegliedert (gemäß dem Formenpostulat des Abschnitts 23).
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22.b. Quantitativer Schätzrahmen des Raumbedarfs ausgeuiählter Erhol-

foCTien

Es ist nun zu untersuchen, uielchen RaiEnbedarf die einzelnen in einen

rätmilichen Verbund einzubringenden passiven und aktiven Erholformen

haben.

Viele Städte leiden an der Separierung ihrer Erholflächenstrukturen.

So gibt es Normsportgebiete, uie etua der schon zitierte South Gate

Park (Abb. 21.a.). Typisches Beispiel der monofunktionalen Bereit

stellung von Erholflächen für die passiven Erholformen sind viele

SchloBparks souiie Stadtparks mit dominierendem Repräsentationscharak

ter. Typisch für ein monofunktionales Ausrichten auf ungenormte Spiel

flächen sind die schon besprochenen, räumlich auf Mindestmaße und

Monofunktion beschnittenen Erschließungsgrünanlagen uiestdeutscher

Uohngebiete (vgl. Abschnitt 12.b.). Wird das Prinzip der Proportiona

litätsgleichheit auf die tatsächlichen Erholungsflächenstrukturen ange-

uendet, ergeben sich Planungskonsequenzen: reine NaturgenuBareale

sind durch die Angliederung von Aktivflächen für ungenormtes Spiel

in ihrem Erholungsuert zu steigern. Die im folgenden diskutierten

Raumansprüche gehen von dem Modell einer die aktiven und passiven

Erholformen räumlich verknüpfenden Erholungsfläche aus.

Für die Raifliiansprüche aller genormten Spiele und Sportarten besteht

ein ueltueiter Konsensus. Eine extensive Liste des Mindestraumbedarfs

für Teamspiele bei Shivers (S. 130) legt für jede einzelne Spielart

Raisnansprüche fest, ohne Rücksicht auf mögliche Kombinationen von

Spielarten auf ein und derselben Fläche. Die Rasenspiele in dieser

Liste bieten ein Beispiel hoher Kompatibilität: alle können auf ein

und derselben Fläche, eben nur nicht gleichzeitig stattfinden. Für

die Mindestfläche eines Vollparks (A ha als Formalsubstitut) genügt

der Ansatz eines Areals, das die meisten dieser Rasenteamspiele akkonv-

modieren uürde, 1,6 ac = G,7 ha. Für genormte Hartbodenspiele setzen

wir als Standard eine Fläche von 0,5 ha (etwa A Tennisplätze) an.

Die genormten Geschicklichkeitsspiele verlangen zusätzlich eine

Fläche von etwa 1 ac = Ü,A ha (Shivers 130),

Das ungenormte Spiel scheint sich allen Flächenfestsetzungen zu ent

ziehen. Nehmen wir eine grundlegende Spielbetätigung an, so mag das

Spiel mit einem Ball hier als Beispiel dienen: eine nicht als Been-
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gung empfundene Betätigungsujelte ist gegeben, wenn ein Ball von einem

Punkt mit Wucht in jede Richtung geworfen oder mit dem Fuß gestoßen

werden kann. Davon setzen wir die Mindestflache für informelles Ball

spiel eines Teams mit 0,25 ha an. Diese Flüche schlagen wir der Aktiv-

flache zu ; die ungenormten Spiele durchlaufen aber auch Teile der

Passivflächen, so daß das ungenormte Spiel gegenüber dem genormten nur

auf dem Aktivflächenanteil eines Uollparks im Verhältnis 0,25 ha zu

1,1 ha steht.

Damit sind die grundlegenden aktiven Erholformen behandelt. Die passi

ven Erholformen errechnen sich nach dem im vorigen Abschnitt angesetz

ten Prinzip der Flächengleichheit beider Erholformengruppen.

Ein vollfunktionaler Kleinatpark (Uollpark) kommt somit mit folgender

Fläche aus:

Genormte Rasenteamspiele 0,73 ha

Genormte Hartbodenspiele 0,50 ha

Geschicklichkeitsspiele ü,AO ha

Ungenormte Spiele 0,25 ha

Nutzfläche aktiver Erholformen 1,86 ha

Nutzfläche passiver Erholformen 1,88 ha

2
Mindestnutzfläche eines Uollparks 3,76 ha, aufgerundet 38,000 m ,

Hinzu kommen ihrer Funktion nach infrastrukturelle Begleitflächen

(für Konzessionärsstände, WCs), so daß wir die Flächenangabe von
2

«♦0.000 m ( = 9 acres) ansetzen. Die außerhalb des Parklandes anzu

legenden parkbedienenden Flächen Cz. B. für Autostellplätze) sind
dabei nicht berücksichtigt.

Diese Mindestgröße für einen Vollpark setzen wir als Formalsubstitut
fest und erheben daher nicht den Anspruch, daß dieses als allein mög
liches angesehen werden muß. Man kann verschiedene Erholfortran auf
ihre Raumansprüche unterschiedlich taxieren, es scheint aber zwei
felhaft, ob es zu größeren Abweichungen kommen kann.
Von diesem Mindestflächenansatz kann man einen Vergleich mit der tra

ditionellen Parkhierarchie anstellen. Ein Gemeindepark in den U.S.A.

hat beispielsweise (nach Shivers 260) eine Mindestgröße von 20 acres
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= 8,D% ha, mehr als halbleren läßt sich seine Fläche also nicht,

wenn alle grundlegenden Funktionen unterzubringen sind.

Dieses Zuischenergebnis ist uichtig, ueil es eine grundsätzliche

Abgrenzung nach unten fordert; Erholungsflächen, die kleiner als

't ha sind, uierden als nicht funktional umfassend ausgerüstet ange

sehen. Wir erklären, daß für Vollparks ab ̂  ha eine Mindestfunktions-

breite im geschilderten Sinne angesiedelt uerden kann.

Schon an dieser Stelle - und dann ausführlicher im Kapitel 3 - müs

sen wir auf die zentrale Rolle der Belastungsmögllchkeit eines sol

chen V/ollparks durch Besucher eingehen. Es ist bereits an dieser

Stelle der Einwand auszuräumen, daß die ParkgrBße von dem ßesucherdruck

abhänge, so daß nur Raumangaben als Kapazitätsangaben sinnvoll seien.

Die folgende Schilderung von Westentaschenparks soll illustrieren,

daß unser it ha Mindestansatz für einen Vollpark ein absolutes Flä-

chenminimum darstellt, das selbst bei geringster Beanspruchung auf

rechterhalten werden muß, wenn die Erholungsfläche die angesetzte Min-

destfunktionsbreite eines Vollparks aufweisen soll.

22.c. Funktionale Verfremdung bei Westentaschenparks und Hinterhofoasen

Synptomatisch für die schwierige Lage der städtischen Erholungsflächen
im Wertsystem der Gesellschaft ist das Auaweichen der Planung auf ̂ est-

grundstücke, die beim Bau von Autobahnen, Shopping Centers usw. übrig

bleiben. Die Propagierung dieser Restgrundstücke als Westentaschenparks
(Seymour) geht bis in die höchsten Planungsspitzen: Wenn sich Guggen-
heimer, einst Park Commissioner von Wew York City über Landreste freut,
die beim Autobahnbau abfallen und bekundet, diese sollten zu Westenta

schenparks umgewandelt werden, dann liegt die Schädlichkeit dieser Emp
fehlung darin, daß diese Areale an einen nicht erholungsbezogenen, ja
sogar erholungsinkompatiblen Standort (z.B. eine intensivgenutzte Ver—

kehrsfläche) angebunden sind.

Ahnlich sind die für München propagierten Hinterhofoasen zu bewerten.

Die "Kultivierung des Wohnumfeldes" (Tagesspiegel 17) stützt sich auf

Flächenobjekte, die funktionsmäßig nur in sehr eingeschränktem Sinne
Erholformen ermöglichen können. So sollen Hinterhöfe von Mietskasernen

zusammengefaßt und als Stadtaasen begrünt werden. Dieses Verfahren

als Teil einer "innerstädtischen Erholungslandschaft" (Tagesspiegel 17)
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zu apostruphieren, greift zu hoch. Als Begleitv/erfahren einer aktiven

Erholungsflächenpolitik hat es seinen Rang, als Substitut für funk

tionabreite Erholungsflächen nicht. Ebensouenig uiie lüestentaschenparks

können die in Berlin propagierten sehr schmalen Grünzüge einen Uoll-

park ersetzen. Sie stellen ein uillkornntenes Mittel dar, um planeri

sche Aktivität vorzuueisen. Schmale Grünzuge erfüllen auch das Erfor

dernis der Auflockerung von Baumassen (vgl. Abschnitt 11.b.), ohne daß

MindestgröBenmaße eingehalten uerden müssen. Auf diesen Flächentyp

mußten uir hinueisen, uieil "zusammenhängende Grünzüge ... das Ziel

der Berliner Grünplanung" sind (Akademie für Städtebau und Landespla

nung, Deutsche 5^).

Ein Extrem eigener Art ist die Erwägung von Parkstandorten auf Hoch-

hausdächem (Hirsch 381).

Die genannten Freiflächentypen belegen Züge der stadtplanerischen Hin

wendung zu Ersatzlösungen, die unterhalb der Akkommodierung grundlegen

der Erholformen auf einer Fläche liegen. Die Beispiele sind ohne den

Nachweis ihrer integrierenden Attraktivität für Altersgruppen und So

zialschichten propagiert worden. Dieser Nachweis ist auch nicht zu er

bringen, denn ihre funktionale Uerkrüppelung läßt ganz offensichtlich

vielseitige Erholformenspektren nicht zu. Damit wird der von Schultze

monierte Tatbestand einer "Planung vor Forschung" im Städtebau bestä

tigt (Schultze 87). Wenngleich auch im Uollpark die Forderung der plu-

ralistischen Gesellschaft nach Integration aller Altersgruppen und

Sozialschichten im Parkbesuch nicht voll erreicht sein mag, so ist sie

doch im V/ergleich zu diesen Teillosungen, wie sie lüestentaschenparks

und Grünstreifen anbieten, als Angebot des Uollparks vorhanden. Auf den

Kleinst-"park-"flächBn kommt es zu hochgradiger Funktionaverfremdung,

und zwar sowohl durch die Flächengröße als auch durch die Dominanz der

allzunah benachbarten übrigen städtischen Funktionen.

Die Kleinstflächen ergeben in der Flächennutzungsstatistik einer Ballung

als Summe eine beachtliche Gesamtfläche, der jedoch keinerlei funktiona

le Vielfalt innewohnt. Das hat entscheidende Konsequenzen für die Attrak

tivität dieser Flächen auf den Besucher; dieser stuft die Kleinstflächen

in seinen privaten WertVorstellungen als begrenzt attraktiv ein. Es leuch

tet ein, daß 5 Flächen i 1,0 ha ein geringeres Funktionenangebot aufwei

sen als eine Fläche zu 5 ha. Mit der Breite des Angebots wächst die Wahr-
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Bcheinlichkeit, den Bedarf eines potentiellen Besuchers zu decken.

Folglich bleiben die kleinen Flächen benutzerschuiach - trotz des

Fehlens konkurrierender größerer Grünflächen: Ein Paradoxum, das

der Grünflächenplaner als Desinteresse der Bevölkerung an Erholungs-

flächen mißinterpretiert. Die Variabilität der Erholformen des Parka,

die sich bei zu kleinen uie zu großen geographischen Ausmaßen dessel

ben verringert, ist Vorbedingung für die Attraktion der einzelnen

Erholformen. Die Attraktivität hat somit zwei Seiten: den Eigenwert

der Erholform und den zu ihr hinzukommenden, durch die kombinierte

Attraktion aller Erholformen erzeugten Mehrwert, Die Leistungsschwä

che der kleinen Flächen wirkt sich auch auf das Bild aus, das sich

die Gesellschaft von der räumlichen Natur der Erholungsfunktion macht.

Dieses Bild ist schizophrener Natur: die Gesellschaft erkennt einer

seits die Notwendigkeit städtischer Erholungsflächen (vgl, z, B, Par

teiprogramme), kann sich jedoch andererseits mit Recht für bestehende

Flächen nicht erwärmen, die ihr unter dem Mantelbegriff der "Erholungs-

fläche" angeboten werden. Somit liegt im Zögern der Gesellschaft hin

sichtlich der Allokation finanzieller Mittel zugunsten städtischer

Freiflächen nicht ein Verkennen der Prioritäten, sondern eine Antwort

auf fehlende städtische Erholungsflächenforschung, Diese hat dem Kom

munalpolitiker bisher nicht nachgewiesen, daß er einen Anspruch auf

aktive Erholungsflächenpolitik verwirkt, wenn er sich mit geringwerti

gen Grundstücken zufrieden gibt, Stadtforschung kann verlorene politi

sche Terrains wiedergewinnen und die Gefahr der fortgesetzten Verwen

dung von Substandardflächen bannen. Erst mit besseren Ergebnissen der

Forschung hat eine Forderung auf größere Flächen in erholungsgemäßer

Standortposition Aussicht auf politische Unterstützung der gesellschaft

lichen Führungsschichten,



- 89 -

23. Farmansprüche einer Uollparkfläche

23.a. Ableitung einer Idealform (Cassini-Kurve, Abb.23.a.)

Was für Forderungen stellt ein V/ollpark fortnenmäßig? In der bisheri

gen Parkplanungapraxis ist die Form nicht berücksichtigt uiorden. Das

führte zu grotesken Parkformen; als Beispiel sei der siebenteilige

Uolkspark in Westberlin (zwischen Uhlandstr. und Martin-Luther-Str.)

angeführt, von dem wir in Abschnitt 23.b. eine Teilfläche beschreiben.

Begründungen einer Idealform aus der An- und Zuordnung der Parkfunk

tionen fehlen. Bisher wurde entweder ganz darauf verzichtet, eine

bestiirente Form anzustreben oder eine Annäherung an formale geometri

sche Gebilde (Rechteck) aus städtebaulichen Zwängen heraus (Straßen-

nutzungsstruktur) geduldet. Daher besteht in einer neueren Stadt der

U.S.A. meist nicht ein Parksystem mit Zufalls- sondern mit recht

eckigen Formen. Das läßt sich quantitativ bei Zugrundelegung einer

Zufallsform als Uergleichsform nachweisen. Wie Zufallsformen Zustande

kommen, schildern Haggett (3B8) und Cole (A76).

Formmessungen sind nicht Selbstzweck. Man wird daher z. B. versuchen,

die Form eines Gebiets mit den in diesem Gebiet operierenden Prozessen

zu verbinden (Massam 197). Dabei wird anzugeben sein, ob die Form den

Prozeß beeinflußt und/oder ob der Prozeß die Form fordert bzw. ge

schaffen hat. Zeitlich ist zwischen historischer Formgebung und jetzi

ger Funktionsadäquatheit der Form zu unterscheiden. Hinsichtlich der

Parkformen ergibt sich die Problemstellung, Erfordernisse der Aktiv-

und Passivflächen zueinander auszuleuchten. Wenn wir davon ausgehen,

daß Freiflächanerholung aus passiven und aktiven Erholformen entspringt,

können wir annehmen, daß Erholungsuchende erwarten, beide Flächentypen

in einem Flächenzusammenhang vorzufinden. Befragt man Parkbesucher nach

ihren Betätigungsabsichten, geben sie überwiegend entweder nur aktive

(z. B. Tenniaspielen) oder überwiegend nur passive Absichten (z. B.

Naturbetrachtung) an, selten beide. Jedoch bezieht sich diese Tatsache

nicht auf das Gesamtbild der Erholungsabsichten, zu denen auch die

visuelle und emotionale Berührung mit den nicht angegebenen Erholformen

gehören. Wiederum bedarf es keiner empirischen Untersuchung, um die

Feststellung zu treffen, daß von Ausnahmen abgesehen, der Parkbesucher

beide Erholformentypen im Zusammenhang vorzufinden hofft. Uon der

funktionellen Eigenart der aktiven und passiven Erholformen leiten
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sich aber bestimmte räumliche Grundgesetze der Zuordnung dieser Typen

ab. Zum Schütze ihrer Eigenart uird man die passiven Erholflächen

nicht zu eng mit den Aktivflächen verbinden. Die ueitgehende, aber

nicht vollständige Trennung der Standorte der Erholfarmen in zuei

ihrem blesen und Erscheinungsbild nach entgegengesetzten Flächentypen

hiollen (iiir als Dissoziation bezeichnen. Der Dissoziationsgrad sollte

nie 80 hoch sein, daß eine völlige Losläsung der aktiven von den passi

ven Flächen erfolgt, luie es leider in der städtischen Realsituation

häufig in Form von intraurbanen (oft den Schulen angegliederten) Sport

stätten und extraurbanen Naturschutzgebieten zu finden ist. hJenn uir

die Eigenheiten der beiden Aktivitätstypen berücksichtigen, erkennen

uir, daß sie in einem Park funktional eigenständig, aber flächenmäßig

verbunden, also dissoziiert, auftreten sollen. Das räunliche Gebilde,

das diese Kriterien erfüllt, ist in Form einer spezifischen Ausführung

der Cassini-Kurve gegeben. Die Cassini-Kurve bestimmt sich durch das
2

Verhältnis von a (Produkt der Entfernungen zuieier Pole von einem
2

Punkt auf der Kurve) und e (2. Potenz der Entfernung eines Poles zum

Mittelpunkt der Entfernung zwischen beiden Polen). Folgende Formen

sind zu unterscheiden:

2  2a 2 2e ergibt ellipsenähnliche Formen, die keine Dissoziation der

beiden Erholformengruppen erlauben.

2  2 2 2a ^ e ergibt Formen, die aus zwei getrennten (im Falle a = e

sich berührenden) eiförmigen Gebieten bestehen; die Tren

nung der beiden Erholformengruppen ist räumlich vollstän

dig.

2  2 2 2
a > e und a < 2b ergibt die Hantelform, die in der Mitte der

Längsachse eine "Taille" aufweist. Die Hantel-

form kann die beiden dissoziierten Erholfor

mengruppen akkommodieren.

LIenn wir fordern, daß zwischen den beiden Erholformengruppen eine

Durchgangsfläche mit einem Achsenquerschnitt in der Größe von
2  2e vorhanden sein soll, so fallen alle Formen von a = e (Lemnis-

2  2 2 2kate) und a <e weg, aber auch eine Reihe von Formen a > e .wenn
2  2a  relativ dicht an e bleibt; das sei z.B. der Fall bis hin zu
2  2a <1,25 e . Somit verbleibt für unsere ideale Parkform, in der die
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beiden ErholFormengruppen räumlich dissoziiert sind, ein Bereich der
P  2 2 2 2 2

Kurven Variation von a = 1,25 e bis a -<26 , Die Form a s= 1,25 e

haben uir in Abb. 23.a. dargestellt. Die Konstruktion der Kurve dis

kutieren Bartsch (305) und Smimou (215). Diese vorgeschlagene Ideal

form bringt nicht nur die beiden Typen von Erholformflachen in ein

funktional kompatibles räumliches Verhältnis zueinander, sondern ermög

licht auch durch die Unterbringung von Einrichtungen, die nötig sind,

um die Benutzung des Parks zur Erholungsmöglichkeit zu unterstützen.

Unterschieden uierden kann zwischen flächenbeanapruchenden Einrichtun

gen innerhalb des Parks (Toiletten, Erfrischungsstand, Unterstand, Ge

räteschuppen) und außerhalb des Parks (Autoatellplätze). Somit würden

in einem Uollpark sich um einen Parkpol die aktiven Erholformenflä

chen scharen und um den anderen Pol die passiven Erholformenflächen

einschließlich der Flächen für ungenormtes Spiel. Im Zwischenbereich,

der Taille des Parks, sollten zentrale Parkeinrichtungen installiert

werden. Die Flächen außerhalb des Parks auf der Höhe der Taille könn

ten für Fahrzeugstellplätze eingerichtet werden. Von diesem Standort

der Fahrzeugstellplätze hat der Besucher gleichermaßen Zugang zu bei

den Parkteilen. Vermieden wird bei diesem Arrangement ein direktes An

schneiden der Parknutzfläche für Fahrzeugstellplätze.

23.b. Formenvergleich

Formen lassen sich anhand von Haggetts Formenbestimmungsmethode verglei

chen (Haggett Aa-55, Massam 197). Danach bestimmt sich die Form annähe

rungsweise aus dem modifizierten Quotienten (S) von Fläche (A) und Längs

achse (l) eines Gebietes:

Zunächst soll der Formindex S für die von uns als Idealform apostrophier

te Cassini-Kurve bestimmt werden. Die benötigte Fläche der Cassini-Kurve

kann planimetrisch oder in einem schnelleren Verfahren annäherungsweise

unter Vernachlässigung der Eindellungen gemessen werden. Bei dem letzten

Verfahren ist ein Torus, d.h. ein Ring mit kreisförmigem Querschnitt

flächenmäßig zu berechnen:
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2
F = rR, iijobei

r = Radius des kreisförmigen Querschnitts an den Polen der Cassini-

Kurve, R = Abstand zuiischen der Mitte und einem Pol der Cassini-Kurve.
Der Haggett-Formindex ergibt für die Cassini-Kurve = 0,^»2.
Um diesen Idealformuert von = 0,A2 legen wir einen Spielraum von

der Größe des halben liiertes, so daß die Idealform innerhalb eines
Bereichs von 0,6 > S > 0,2 angesiedelt ist.

Damit laßt sich bei leichter Rundung der Ecken für einen rechteckigen

Park noch ein idealformihnliches Ergebnis errechnen. Es ist funktions

gerechter als Kreis oder Quadrat - allerdings gilt das nur für ausge-

kiogene Rechteoke, denn mit erheblicher V/erlöngerung oder Verkürzung

der Längsachse im Verhältnis zur Fläche fällt das Rechteck aus der

Toleranzzone heraus. Die Idealfommaße für Rechtecke uären bei einer

Achse von Einheitslänge (1 = 1) A = D,A7 (produziert Sp = 0,6) bis
A = 0,16 (produziert Sp = 0,2) gegeben.

Ein Extrem der Parkform jenseits der Idealform ist mit S = 1,0 der

Kreis, ein Extrem auf der anderen Seite des Idealbereichs bieten die

sehr in die Länge gezogenen Parks. Sie iiierden oft so überdehnt, daß

sie ihren Eigencharakter zugunsten eines Dekorativeffekts für die um

liegenden städtischen Funktionen (Wohnen, Verkehr, Wirtschaften) ver

lieren. Die Funktion der Grünfläche als Gliederungselement statt als

Erholungselement.ist ueitverbreitet. So konstatieren Langkau-Herrmann

und Tank, daß die Bausteine eines "Frei- und Grünflächensystems" vor

allem "Keile, Bänder und Gürtel" seien, "die sich bis zu ganzen Gitter

systemen kombinieren lassen."(Langkau-Herrmann und Tank 139). Wenn sie

sich dabei auf das Gittersystem des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk

beziehen, so zeigt gerade dieses Beispiel, daß eine Kombination von

lokalen Schuierpunkten (Parks z.B. in Cassini-Form; bisher nicht ver-

uirklicht) und linearen Verbindungsflächen tiiünschensuert uären. Für

sich gesehen, sind Einzelbausteine des Gittersystems in Form von

lediglich linearen Verbindungsflächen funktional unzureichend. Das

gilt auch für "Bänder", die nicht Teil eines Gittersystems sind.

Ein Beispiel dafür bietet der Westberliner "Volkspark Wilmersdorf -

Stadtpark Schöneberg", mit 22 ha Fläche. Er ist übrigens nicht ein

Ergebnis öffentlicher Grünflächenakquisition im Rahmen der Grünzugidee,
sondern eine Senke, die uegen ihrer pedologiachen und topographischen

Renitenz vom wilhelminischen Bauboom verschont blieb. Sie wurde von

der Verkehrsplanung durch Straßenzüge in sieben Abschnitte zerlegt.
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so daß die Parkeinheit funktional nicht besteht. Die kurvige Längs

achse ist m lang (ohne Straßenabschnitte), bei einer durchschnitt

lichen Breite des Parks von etua 100 m. Mit einem Haggettindex von

S = 0,05 liegt nach erholungsfunktionalen Geaichtspuikten eine extrem

schlechte Form des Parklandes vor. Jedoch erreicht der größte Parkab

schnitt CAbb. 2^.a.) zuischen Uhland- und Blissestraße im Iiiesten und

Bundesallee im Osten knapp die Abtressungen der Idealform: Für diesen

Parkabachnitt beträgt der Haggettindex

s =-USj:JSSSj:!.- =0,23.
(650 m)^

Dieser \/ollpark Uilnsrsdorf erreicht auch strukturell eine unseren

Modellvorstellmgen nach günstige Anordnung der Erhol flächen; im (ilesten

Sportplätze, randlich mit Passivflächen dekorativ eingefaßt, im Osten

naturbelassene (unebene) Spieluiesen mit altem Baumbestand.

Eine Bemerkung über die begrenzten Einsatzmöglichkeiten des Haggett

index ist nötig. Eine Haggettindexzahl läßt sich nicht auf eine be-

stinmte Form exklusiv fixieren. Stellen tuir uns eine Parkform vor, die

der Cassini-Kurve entgegengesetzt ist, in der die Funktionen in einem

zentralen Bereich massiert auftreten, und in der dünne Ausläuferflä-

chen in der Längsachsenrichtung zu beiden Seiten des zentralen Bereichs

angeordnet sind. Diese Anti-Caasini-Form uiürde bei gleicher Achsenlänge

und bei gleicher Fläche wie die Cassini-Form den gleichen Haggettindex

erhalten; da er nur Achse und Größe in Beziehung setzt, deckt er funk

tionale Mißform und funktionale Idealform. bJenn das ausgeschlossen wer

den soll, könnte man den Boyce-Clark-Index (Yeates 36-39) oder auch die

Formbestimmung, die Bunge vorschlägt (Yeates 39-A1) verwenden. Beide

Methoden, wenn wir sie auf Parkformen zuschneiden wollen, sind aber mit

Schwächen belastet; muß für den Boyce-Clark-Index ein (oder mehrere)

Mittelpunkt(e) des Parks festgelegt werden, so ist beim Bunge-Index
sogar erforderlich, die Mittelpunkte der Standorte der einzelnen Erhol

formen zu bestimmen. Gerade die passiven Erholformen konstituieren

sich aber maßgeblich durch ihre weitgehende räumliche Flexibilität.

Daher ist die Anwendung dieser Verfahren an stark vereinfachende An

nahmen über die präzise räumliche Abgrenzbarkeit von Erholformen ge

bunden.
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ZU. Ansprüche an die Unueltqualität

Neben funktionale Ausstattung und Form tritt als uieiteres Merkmal

der Parkattraktivität die ökologische Qualität von Park und Park-

umuelt. Wie schon im Abschnitt 21 vermerkt, sind Forschungsergebnisse

aus den ländlichen Erholungsgebieten nur begrenzt für die Fragestellungen

zu städtischen Erholungsflächen heranzuziehen. Das gleiche gilt für

Ergebnisse, die für das Phänomen 'Erholungslandschaft' geuonnen uiurden

zur ökologischen Belastbarkeit von Landschaftsräumen, zur ökologischen,

visuellen und akustischen Sensibilität von Landschaftselementen (vgl.

Golm 10-13). Daß die Erholungslandschaftsforschung gegenwärtig pla

nungspolitisch noch hoch im Kurs steht (Landschaftsrahmenpläne), kann

möglicheruieise in Zukunft verstärkt dazu beitragen, die komplexere

Problemlage der innerstädtischen Erholungsflächen auszuleuchten. Die

ökologischen Interdependenzen zwischen Park und städtischer Umwelt

beziehen sich auf Luft, Akustik und Sicht. Der Park vermag geringe

Mengen von Abgasen und Autolärm sowie einige visuelle Belastungen zu

absorbieren. Ballungen in Europa und Nordamerika sind allerdings so

intensiv in ihren negativen ökologischen Ausstrahlungen, daß die Dis

kussion um die großen, vom Park nicht mehr abgefangenen Überschüsse an

Abgasen, Verkehrslärm und visuellen Störungen geht, deren Auswirkungen

den Parkbesucher schädigen oder belästigen.

Über den Rahmen dieser Untersuchung hinaus geht die wichtige Analyse

der Umweltbelastung auf den Anmarschwegen der Parkbesucher zum Park.

Dabei komn^n zu den drei im folgenden diskutierten Belastungsarten

noch neue hinzu, beispielsweise das Uerkehrsunfallrisiko. Von dieser

neuen Kette von physischen und psychischen Belastungen hängen Erho

lungserfolg des Parkbesuchs und die Parkbesuchsentscheidung mit ab.

2A.a. Qualitätsrisiken durch Luftverschmutzung und Verkehrslärm

Parkland bewirkt positive ökologische Effekte, Es versteht sich von

selbst, daß für das Gültigwerden dieses Satzes für einen Park eine Reihe

von positiven Eigenschaften vorliegen müssen (Größe, Lage usw.). Viele

Parkflächen werden von Verseuchern durchzogen; wie oft berauscht sich

der Parkplaner an der Größe des Centrai Parks (BA3 acres = 3A1 ha) in

New York, ohne zu bedenken, daß dieser von sechsspurigen Straßen durch-
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schnitten wird. Damit stecken in dieser speziellen geographisch fixier

ten GröQenangabe erhebliche ökologische Beeinträchtigungen (Unfallrisi

ko, Luftverschmutzung, Sichtstörung u.a.).

Zu den positiven ökologischen Effekten gehört die \/erbesserung des

städtischen Klimas. Sie umfaßt unter anderem folgende Punkte:

1. Parkland reduziert Temperaturextreme und uirkt temperaturstabili

sierend. Diese Vorzüge ergeben sich im Vergleich mit den bebauten Tei

len der städtischen Fläche, die wegen ihrer hohen thermalen Leitfähig

keit blärmespeicher darstellen. Allerdings muß bei dieser Auasage die

Art der Parkvegetation berücksichtigt werden. Denn selbst auf städti

schen Grünflächen erscheinen Je nach Art und Dichte des Bewuchses und

der Ausprägung anderer Faktoren (Relief) unterschiedliche Wärtiever-

hältnisse: so ist die bodennahe Luft über Flächen mit dichtem Baumbe

stand nachts wärmer als über Rasenflächen (Bryson und Roes 62).

2. Nimmt man die Luftfeuchtigkeit hinzu, so ist festzuhalten, daß die

Luft im Park öfter in die Behaglichkeitszone (gemessen am discomfort

index; Bach 80) fällt als in Gebieten anderer städtischer Flächen

nutzung.

3. Die Luft über dem Park ist während des ganzen Tages stets sauberer

(ein relativer Begriff!) als selbst die Luft über Wohngebieten - einen

der frühesten Nachweise dafür lieferte Litvinov, der ermittelte, daß

die Luft über einem Leningrader Park nur halb soviel Schwefeldioxyd

enthielt wie die über angrenzenden Gebieten (Bach 88). Bach bescheinigt

für Cincinnati dem Stadtpark die beste Luft von allen städtischen Nutz

flächen (Bach 85).

Der Park als positives ökologisches Instrument hat paradoxerweise für

die Erholfunktionen negative Folgen! Denn diese Attribute geben dem

öffentlichen Stadtplaner Argumente in die Hand, um die Einrichtung gro

ßer Parkflächen als Absorptionsflächen zwischen Industriegebieten zu

fordern. Diese Möglichkeit ist bereits fixiert woixlen im internationalen

Bereich in der "Europäischen Charta" der Reinhaltung der Luft von 1968.

Dort wird zwar (im Abschnitt 8, siehe Oels 15) der Zusamnenhang zwischen

Luftreinhaltung und städtebaulicher und industrieller Entwicklung gese

hen; aber als Maßnahme empfiehlt die Charta statt einer die Ursachen

bekämpfenden langwierigen Emissionsverringerungapolitik den Einsatz

einer städtischen Flächennutzungsform der "Grünzonen" als Waffe gegen

Luftverunreinigung (Gels 15). Die Aufgabe der Grünzonen als Verschmut-
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zungaauffMnger ersetzt nicht das Gebot der BekSmpfung der Ursachen der

Uerschmutzung. Diese Eraatzlösung erscheint in mehrfacher Hinsicht frag-

tiiürdig;

1. Die l/egetaticn des Parklandes kann nur begrenzt die Partikel, die

die Luftverschmutzung verursachen, absorbieren; hauptsachlich vermag

der Park eine Verdünnung zu 'erreichen', weil auf seinem dem Kraftfahr

zeug nicht zuganglichen Areal keine Luftverschmutzung erzeugt wird.

2. Wenn die Grünzone als Filter und Verdünnungsinstrument akzeptiert

wird und Parkflachen wegen dieser Aufgabe geschaffen werden, wird jeder

psychologische Druck von der Gesellschaft genoimien, ein technisch schon

mögliches Abstellen der Verschmutzungsverursacher (Verbrennungsmotor)

zu realisieren. Dieser Druck zielt auf die Ursachen, wahrend die Grün

zone als Auswegslösung das Weiterbestehen der Verschmutzungsverursacher

stützt.

3. Die Luftverschmutzung, die beim Einsatz der Grünzone als Filter und

Verdünnungaflache in der Grünzone auftritt, schadigt nicht nur die Vege

tation und Fauna, sondern macht vor allem den Park als Erholungsflache

unbrauchbar. Damit werden die Belange der Erholung den Belangen der

Lufthygiene subordiniert - ein Vorgang, der paradox ist, weil er von

zwei wünschenswerten Zielen (Verminderung der Luftverschmutzung und

Erholung im Stadtgebiet) eins unmöglich macht.

Somit wird die ökologische Rolle des Parks ergänzt durch seine (sozial-

ökologische) Rolle als Erholungsflache. Zu letzterer muß nun nachgewie

sen werden, inwieweit schädigende Einflösse durch Standortschutz und

durch politische Wertesetzung vermindert werden können.

Zwei Luftverschmutzungsbezüge sind zu unterscheiden: zum einen lokal

erzeugte Abgase des parkangrenzenden Verkehrs und zum anderen stadtweit

(oder z. B. in anderen Stödten einer Megalopolis) erzeugte Abgase, die

den Park in Form von photochemikalischem Smog erreichen.

Eine Korrelation zwischen Verkehrsaufkommen und räumlicher Durchdrin

gung mit Abgasen legt eine schutzlose Fläche zugrunde; es gibt beispiels

weise Messungen, die den Bleigehalt der Luft in Entfernungen von der

Verschmutzungsquelle erfassen. In einer Untersuchung von Page, Ganje,

Joahi wird der Nachweis geführt, daß der Bleigehalt in Pflanzen dicht

an Verkehrsadern mit einem Verkehrsaufkommen von über 35.GnG Kraftfahr

zeugen pro Tag wesentlich höher ist als in einiger Entfernung von diesen.
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Es ist möglicherueise zu verallgemslnem, dsB ein Abstand bis zu 150 m

von der Verkehrsader eine besonders verseuchte Zone umschreibt (Page,

Ganje, Joshi 29). Über die Aufstellung von Verschmutzungsnormen führt

ein Weg zur Festsetzung von GesundheitsgefShrdungsgrenzen. Hierüber

besteht noch kein Konsensus, Die genannten Messungen, die wir hier als

Beispiel heranziehen, beziehen sich auf den Bleigehalt in Pflanzen;

wir benötigen jedoch Angaben über die Gefährdung für die menschliche

Gesundheit, und zwar getrennt für Blei- und andere chemische Verbindun

gen und Partikel. Als Formalsubatitut einer solchen Differenzierung

setzen wir einen gesundheitsschädigenden Verschmutzungsgürtel von 150 m

entlang von Hauptverkehrsadern an. Dieses Formalsubstitut würde konse

quenterweise zur Errichtung eines Schutzkordons von 150 m Breite auf

jeder Seite von Autobahnen und auch innerstädtischen Verkehrsträgern

führen, sofern und solange sie Erholungsflächen tangieren. Das würde

bedeuten, daß die Parkareale bis zu einem Abstand von 150 m von Haupt-

verkehrsträgem (mit Teilentfemungen bei geringerem Verkehrsaufkommen)

besonders an schwachwindigen oder windstillen Tagen (bzw. Tageszelten)

für den Parkbesuch zu sperren wären.

Anhand eines Beispiels, für das keine direkten Verschmutzungsmessungen

vorliegen, soll die Konsequenz des Schutzkordons (einer grasbestandenen

Fläche) abgesteckt werden. Wenn direkte Messungen fehlen, kann man indi

rekt über Verkehrszählungsdaten auf den Luftverachmutzungsgrad schließen.

Greifen wir uns das schon vorgeführte Kernstück des Berliner Volksparks

Wilmersdorf heraus (vgl. Abb. Z^t.a.). Es wird im Qsten und Westen, also

an seinen kurzen Seiten von sehr verkehrsreichen Straßen begrenzt. Nach

der Verkehrszählung von 1971 entsteht im Westen (mit 2 Straßenanteilen)

auf 125 m Parkrandlänge ein Verkehrsaufkommen von 17.5D0 Kraftfahrzeu-

gen/2A Std. und auf 3G m Parkrandlänge ein Verkehrsaufkommen von 25.000

Kfz./2'» Std. sowie im Osten auf 110 m von 35.000 Kfz./24 Std. (Angaben

sind Gruppenmittel von Jahresmittelwerten; vgl. Lit.verz. : Berlin (West),

Senator für Bau- und Wohnungswesen).

Läßt man die Längsseiten des Parks wegen ihres relativ geringen Verkehrs

(im Norden Anlieger-, im Süden geringer Durchgangsverkehr) außer acht,

so ergeben sich dennoch im Osten und Westen stark emittierende Verschmut

zungsleisten. Da bauliche oder dichte vegetative Schutzkordone nicht vor

handen sind, wird der Park bei einer angenommenen schädigenden Bestrei-
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chungstiefe von 150 m von jeder der beiden Uerschmutzungatangenten

her zu einem Viertel seiner Fläche erfaßt. Bei Zugrundelegung des an

den oben genannten Bleigehaltsmessungen orientierten Formalsubstituts

eines Schutzkordons von 150 m Breite wäre somit für eine große Anzahl

von sohuiaohuindigen Tagen die Notwendigkeit des einzuschränkenden

(ohne aktive Erholformen) oder ganz auszusetzenden Parkaufenthalts

in den östlichen und westlichen Viertelflächen des Parks angezeigt.

Auf die Lärmbekämpfung als ein der Luftverschmutzung belastiaigsmäßig

meist nachgeordnetes Problem gehen wir in der folgenden Diskussion

der erholungsplanerischen Konsequenzen gesondert ein.

Wir können beim Vorhandensein von Luftverschmutzung ind Lärmbelästi

gung zwei Konzepte unterscheiden, die wir als negativen und positiven

Umweltschutz bezeichnen wollen.

Beim negativen Umweltschutz wird der Erholungssuchende von der ver

meintlichen Erholung abgehalten, in dem man ihn am Parkbesuch hindert.

Er wird dann nicht gesundheitsgefährdenden Luftverunreinigungen im

Park ausgesetzt. Dieses Verfahren ist anzuwenden in Gebieten, in denen

an einer Reihe von Tagen des Jahres Smog hoher Konzentration auftritt.

Diese Tage sind durch ein Frühwam- und Voraussagesystem vom potentiel

len Parkbesuch abzustreichen. Daß Smog gravierend alle Lebensbereiche

einer Stadt beschneiden kann, zeigt ein Beispiel wie die Stadt Riverside

in Kalifornien (Wiek, Urban Planning 'tD-'fl). Auch Smog-Wamregelungen

unterliegen politischer Dpportunität. Daher wird es selten einheitliche

Auffassungen über Smog-Wamstufenwerte geben. Auch die unterschiedlichen

Ausbreitungsbedingungen in Smogräumen wie das Los Angeles Basin und das

Ruhrgebiet verlangen raumspezifische Reglements (vgl. Werner, G. et al.).

Die Anwendung des negativen Lknweltschutzes erstreckt sich auch nicht

gleichermaßen auf Luftverschmutzung und Verkehrslärm, sondern wird

heute vorwiegend beim Vorliegen hoher Luftverschmutzungsgrade ange

wandt. Im Gegensatz zur Lärmbelaatung werden die Luftverunreinigungen

viel weita:^tragen, so daß Ausbreitungsmodelle von Lärmbelastungen und

Luftverschmutzungen sich in der Berücksichtigung der Luftzirkulation

(vorherrschende Windrichtung usw.) erheblich unterscheiden.

Beim negativen Lhiweltschutz wird der Mensch vor der Umwelt, aber nicht

die UtTiiielt für den Menschen geschützt. Er ist historisch gesehen wohl

die notwendige Vorstufe zu einem sozial-ökologisch positiven Schutzrecht.
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Der negative Umujeltschutz basiert in der BRD auf Bundesrecht und uird

spezifiziert durch Landesrecht. Betrachten uir zunächst die bundes-

rechtliche Regelung, die den negativen Umweltschutz etabliert, so er

gibt sich als erste Erkenntnis, daß die Emissionshypothek der Indu-

striegesellschaft vcm Gesetzgeber nur ungenügend erfaßt wird.

Die geringe Kompetenz, die der Gesetzgeber dem Bund bei der Luftrein

haltung und Lärmbekämpfung einräumt, erklärt sich aus der recht späten

Entdeckung, daß diese Aufgaben nicht Fragen aufwerfen, die nur einzelne

Betriebe angehen, also vom Gewerberecht her einzudämmen sind, sondern

die die Lebensqualität der gesamten Bevölkerung negativ beeinflussen.

Deshalb war eine notwendige Lücke zu füllen, als 197^» das Bundes-Imnis-

slonssohutzgesetz in Kraft trat (vgl. Dels und Surendorf). Dieses Gesetz

ist gerade nicht, was sein Titelanfang behauptet, ein "Gesetz zum Schutz

vor schädlichen Lfcnwelteinwirkungen", sondern ein Gesetz zur Messung

bestimmter ümweltschädigungen. Immissionsschutzrecht ist eben immer noch

nicht ökologisches und sozialökologisches, sondern "fast ausschließlich

technisches Recht" (Geis 17).

Das Gesetz sieht vor, Belastungsgebiete auszuweisen und in ihnen Art

und Umfang der Luftverunreinigungen zu messen (Emissionskataster). Ein

Luftreinhalteplan soll darüber hinaus auch noch die Ursachen der Luft

verunreinigungen feststellen und "Maßnahmen zur Verminderung der Luft

verunreinigungen und zur Vorsorge" treffen (§ Satz3 Punkt3 BImSchG).

Damit sind gemeint "Maßnahmen zu einer Verminderung der Luftverunreini

gung auf ein noch vertretbares Maß" (Begründung zum § kl BImSchG, zit.

nach Geis, 1974, 125). ülas ein vertretbares Maß ist, wird wirtschaft

lich gesehen, d.h. selbst wenn gesundheitliche Bedenken bestehen, kann

die Industrielobby finanziell aufwendige Ursachenbekämpfungsmaßnahmen

immer noch mit Hinweis auf die volkswirtschaftliche Kosten- und Beschäf-

tigungslage abblocken. Dieses Postulat einer Reduzierung der Verschmut

zung steckt somit, was die Kraftfahrzeugabgase angeht, noch in den An

fängen. Dank der Rahn^ngesetzgebung des Bundes ist es Jedoch den beson

ders betroffenen Bundesländern, allen voran Nordrhein-LJestfalen, möglich,

ein spezifisches, negatives Umweltrecht zu entwickeln, dem es auch an

Rigorosität nicht fehlt. In der Smog-Verordnung von IMordrhein-Westfalen

werden Schwellenwerte des Schwefeldioxydgehalts als Maßstab für die

Auslösung der Alarmstufen genannt. Stufe 1 alarmiert die Bevölkerung;

bei Stufe 2 wird ein zeitlich begrenztes, bei Stufe 3 ein unbegrenztes

Fahrzeugfahrverbot ausgesprochen. In dieser letzten Stufe können zusätz

lich Fabriken, die emittieren, zur Betriebseinschränkung gezwungen werden.
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Eine notuiendlge bleiterentuicklmg dieses Stadiums der Reaktion auf

eine Smog-Lage ist der 'negative Erholungsschutz', der nach der ge

sundheitlich-körperlichen Beschaffenheit der Bevölkerung differen

zieren müßte. So ist der Parkbesuch für Kreislaufkranke und Kinder

schon gefährlich, iiienn er für den Durchschnittsbesucher noch erlaubt,

iijenn auch nicht empfehlensuiert ist. Ansätze zu einer derartigen Spe

zifizierung sind z. B. im FrOhutamsystem für Los Angeles County vor

handen.

Abstriche an die Besuchsmöglichkeiten von Parks bedeuten eine men-

schenunuiürdige Beengung der natürlichen Lfrnitelt, die nur als zeitli

cher und räumlicher Ausnahnszustand gelten darf. Das Abgasproblem ist

technisch gelöst, u. a. mittels Elektro- und tilasserstoffmotor. Ebenso

sicher ist, daß es an der legislativen Durchsetzung der Abkehr vom

traditionellen Verbrennungsmotor fehlt, uieil die neuen Lösungen geual-

tige Kostenaufüiendungen verlangen, die der Volksuirtschaft im Zeital

ter der Produktionspriorität (im Gegensatz zur Sozialpriorität) nicht

aufgebürdet usrden sollen. Die sozialökologische Infiltration der ge

sellschaftlichen Uerterangordnung ist hinsichtlich der städtischen

Erholungsfunktion noch ungenügend. Diese Bemerkungen gelten auch für

die akustische Störkomponente.

Beim 'positiven Erholungaschutz' uird die Erholungsfläche und damit

der Parkbesucher vor Überkonzentration der Luftverschmutzung durch

Abschirmung des Parks oder Umleitung der Emissionsquellen geschützt.

Funktionaler Schutz der geruchsempfindlichen und lärmempfindlichen

Parkdimensionen (Blütenduft, V/ogelstimmen, vgl. Abschnitt 21.b.) kann

durch positiven Erholungsschutz erfolgen.

V/egetationsmäßige Abschirmung des Parks durch SchützgUrtel kommt bei

geringem Kraftfahrzeugverkehrsaufkommen der parknahen (oder gar park-

internen) V/erkehrsadem in Frage. Eine Schutzuirkung für den Park

kann auch durch Tieferlegung der Trasse erreicht uierden. Das Design

des ökologischen Abschirmgürtels ist Aufgabe des Parkingenieurs und

Landschaftsarchitekten. Abschirmbauten versagen jedoch bei größerem

Verkehrsaufkommen angrenzender Verkehrsadern. Für derartige Fälle

müssen entweder Parkflächenanteile gesperrt werden; Straßen in einem

von der Gesellschaft im Rechtssystem zu verankernden Entfemungsbe-

reich zur Erholungsfläche sollten für den Durchgangsverkehr gesperrt

werden. Das stößt auf die gleich wichtigen SchutzansprUche der städ

tischen Konkurrenzfunktionen. Denn ebenso wie die städtischen Funk-
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tionen um Fläche konkurrieren, so kämpfen sie auch um den Schutz

ihrer funktionalen Eigenständigkeit. Ein Schließen etablierter

Uerkehrasdem für den Durchgangsverkehr ist daher nur möglich,

Lfenn die betroffenen Funktionen in erträglichem Maße eingeengt

uerden. Dies auszuloten ist Gegenstand der kommunalpolitischen Pla

nung, die das Sammel- und Filterbecken der verschiedenen Einuiürfe

gegen eine solche Planungsmaßnahme ist.

üienn Altemativrouten in der Nähe vorhanden sind, ist es leichter,

die üJirtschaftsträger einer Einkaufsstraße von den Vorteilen einer

Mall zu überzeugen. Oft besteht eine Alternative nicht: Der Mac

Arthur Park in Los Angeles uird beim Abuägen der kommunikativen

Belange der Gesamtstadt hinsichtlich der Bedeutung der Verkehrs

ader üJilshire Boulevard gegenwärtig den kürzeren ziehen. Untertun-

nelung ist möglich, aber gemessen an der politischen Kraft der Er

holungsfunktion uird diese Maßnahme als "zu" kostspielig durchfal

len. So käme lediglich der negative Erholungsachutz in Frage, der

in diesem Fall dem Park praktisch nur nachts frei geben würde; denn

wenn der Smog der Gesamtstadt ihn nicht schließt, dann besorgt dies

das werktäglich wie wochenendlich massive Verkehrsaufkommen des

ÜJilshire Boulevards.

Ein eigenständiges Problem des 'positiven Erholungsschutzes' bietet

die Lärmbekämpfung am Parkrand. Schon die Messung und erst recht die

Einschätzung von Lärmbelastungen ist immer noch schwierig (vgl. bei

ülemer, G. et al. Abschnitt 6.2.<».). Dabei geht die Lärmerfassung

anhand von Lärmkarten schon auf die Berliner Lärmkarte von 1938

zurück (Glück 30). Die Anwendung des genannten negativen lAnwelt-

schutzes erweist sich geradezu als Unmöglichkeit, da gewaltige Erho-

lungsflächenabstriche zu machen wären. Ein Beispiel mit U.S. Meßwer

ten mag das belegen. Bei einer Geschwindigkeit von 30 kmh (20 mph)

dringt ein Lärmpegel von 60 PNdB (empfundener Lärm; perceived noise

decibels. Bell scale) etwa 60 m (200 ft) in den Park ein. hlird ein

solcher Lärmpegel für den Park als Grenzwert akzeptiert, wäre ein

Lärmkordon von 60 m Breite um das Parkland zu legen bzw. vom Parkland

abzustreichen. Mit höherer Geschwindigkeit steigen Lärmpegel und

Hordonbreite. Bei einer Geschwindigkeit des Fahrzeugverkehrs (ohne

Schwerlastverkehr) von 80 kmh (50 mph) müßte der Kordon schon 180 m
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(SOO ft) breit sein. Noch höher steigt die Durchdringung bei Schiijerlast-

verkehr auf der Autobahn, nämlich auf '♦60 m (1500 ft); (vgl. Dickerson,
zit. bei Stevenson 210). Auf einer anderen Messungsmethode (erläutert
bei Glück 262) beruht die Darstellung des "Äquivalenten Dauerschallpegels
in 25 m Abstand von der Mittelachse einer Straße in Abhängigkeit von der
Verkehrsdichte", gemessen in dB(A) nach DIN ASSAI.
In vielen Fällen sind Schutzkordone nicht nötig, da positiver Erholungs-
flMchenschutz möglich ist. Im Gegensatz zur Luftverschmutzung lassen sich
Geräusche ueitgehend abdämmen: durch spezifische Vegetation (Detuyler 91),
durch immobile oder transportable Lärmdämmer oder durch Tieferlegung von
Tressen. Trotz dieser Möglichkeiten hat der Gesetzgeber bei städtebauli
cher Neuplanung das Abrücken der Lärmquelle eruiogen; so uiird in Kalifor
nien empfohlen. Schulen, Wohneinheiten von jeder Autobahn 150 m (500 ft)
entfernt zu halten (vgl. Lit.verz.: California, State of, Department of
Public Health). Wenn wir diese Richtentfernung auch für den Park gelten
lassen, kann der Lärmpegel (ambient noise) in dieser Entfernung von ei
ner Autobahn als tolerierbare Lärmgrenze gesetzt werden. Das wäre eine
Alternative zu dem oben genannten Verfahren eines vorgegebenen Lärmpegels.

2A.b. Visuelle Störsilhouetten

Der Forderung nach Perspektiven (Nr.I 2 der Tabelle 21.b.) kann der Land
schaftsarchitekt durch die Gestaltung von Aussichtspunkten oder durch
Arrangieren von Pflanzenmaterial zum Abschirmen gegensätzlicher Parkteile
nachkommen (Shivers 1A6). Die visuellen Akzente in ihrer dreidimensiona
len Ausprägung sind jedoch im Park nicht selbstverständlich wegen ihrer
geringen Zweckgebundenheit: sie erfüllen weder eine Aufgabe instrumen
taler Art (wie die Geräte eines Kinderspielplatzes) noch sind sie mit
der Fläche schlechthin gegeben. Die öffentliche Parkplanung macht oft
den Fehler, Erholung auf weiten, offenen Flächen bieten zu wollen (Fried-
berg 13). Auf monotonen ebenen Flächen ist eine reizvolle Perspektive
nicht notwendigerweise gegeben, so daß in Verbindung mit anderen negati
ven geographischen Merkmalen auf diesen Flächen statt Erholung Langeweile
und Oppressionsgefühle, Niedergeschlagenheit u. ä. evoziert werden. Es
läßt sich schwer der Wert und von diesem ausgehend die Notwendigkeit
einer relativ raisnaufwendigen und abschirmbedürftigen Aussicht in inner-
städtischen Parks bestimmen. "What is a view worth?" fragt Shivers (2AL).
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Geschützt üjerden Freiblickflächen nur im ländlichen Raum, uo sie rela

tiv wenig kosten (vgl. Abschnitt 13.a.5. Punkt 5). Im Stadtgebiet muß

die Perspektive ihre Schutzwürdigkeit erst erringen. Eine besondere

Bedeutung kommt ihr insofern zu als sie in der baulichen städtischen

Umwelt Parallelen hat (Blick entlang einer von Häuserreihen flankier

ten l/erkehrsader), zu denen sie ein Gegengewicht darstellt. Es muß

daher über den Umweltqualitätsfaktor "visuelle Störung" befunden werden;

zu klären ist, ob und in welchem Maße Interferenz von parkangrenzenden

Gebäuden, Reklameflächen u. ä. gegenüber den Parkfunktionen eintritt.

Bei randlichen. Hochhäusern wie etwa an New Yorks Centrai Park läßt sich

die visuelle Interferenz nicht mildein, während man bei einer niedrige

ren Bautensilhouette durch randliche vertikale V/egetation (Pappeln)

Abschirmerfolge erzielen kann. V/isuelle Belastung ist bei Aktivfla

chen nicht gegeben, da für viele Spielfunktionen die im Sichtfeld des

Parkbesuchers erscheinenden mehrgeschossigen Gebäude toleriert werden.

Wenn die sehr empfindlichen passiven Erholformen, etwa die Naturbetrach

tung als ästhetischer Genuß, außerhalb von visuell beeinträchtigten Park

teilen angelegt werden, kann der bauliche visuelle Störfaktor für den

Gesamtpark vernachlässigt werden. Zu beachten ist, daß laubabwerfende

Uegetationsschirme im Winter transparent werden,und daß Neuanpflanzungen

Jahrzehnte benötigen,bis sie voll wirksam werden. Ein visueller Schutz

ist manchmal schneller dadurch gegeben, daß z. B. parkrandnahe abbruch

reife wilhelminische Mietskasernen abgerissen und nicht wieder durch

Gebäude gleicher Bauhöhe ersetzt werden. Zusammenfassend erscheint es

sinnvoll, für Parkteile die visuelle Belastbarkeit nach der erholungs

funktionalen Ausrichtung und dem Uegetationabesatz zu bestimmen.

Ein vereinfachendes Verfahren zur Feststellung, in welchem Maße ein

Gebäude ein visueller Störfaktor ist, kann abgeleitet werden aus dan

Kotangens des Quotienten aus Gebäudeabstand vom Parkrand (d) und Gebäu

dehöhe (h). Dieser Quotient sei der Steigungsgrad der Parkrandbebauung:

Steigungsgrad cot et =
h

Ein akzeptabler Störungsgrad, der Störungsnullpunkt (s = o), sei in

dieser theoretischen Überlegung durch eine formelle Ersatzlösung (Formal-
substitut) gegeben als

cot 065,^ = 2,0; = 26,6° .
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Die zulässige Gebäudehöhe ist damit gleich dem halben Gebäudeabstand.

Folglich sollte ein 1- bis 2-ge5chossiges Siedlungshaus von 5 m Höhe

bis zu 1ü m an den Parkrand gerückt ujerden, ein k- bis G-geschossiges

Miethaus von 20 m Höhe sollte einen Abstand vcn AD m wahren. Bei diesen

Lageangaben vernachlässigen wir die perspektivischen Besonderheiten der

visuellen Beeinträchtigung.

Der Störungsgrad «6^ist die algebraische Differenz von Störungsnullpunkt

und Steigungsgrad. Ein Beispiel: ein 25 m hohes, 30 m vom Parkrand ent

ferntes Gebäude besitzt einen Steigungsgrad von

cot ac^ = 1,2 ; ctjf= 39,8° ,
der Störungsgrad ergibt sich zu

",2° •
Für den Gebäudeabstand (d=3Dm) errechnen wir eine zulässige (d.h. störungs

freie) Haushöhe (h5.j) von

Der Störungsgrad läßt sich auch als Störhöhe (H5) in Metern ausdrücken,

das wäre der Unterschied zwischen zulässiger und tatsächlicher Haushöhe,

somit 10 m. Die Störhöhe kann positives oder negatives Vorzeichen haben.

Je nachdem ob die Bebauung zu nah an den Park herantritt oder weiter als

nach dem Störungsnullpunkt nötig vom Parkrand entfernt ist; im letzteren

Falle bezeichnen wir die Lücke in der Bebauungshöhe als DifferenzhöheCHj).

Für unser Beispiel gilt:

Gebäudeabstand Gebäudeabstand

"s = Steigungsgrad Störungsnullpunkt

30 m 30 m 30 m 30 m

cot 39° cot 26,6° 1,2
= 25 m - 15 m = + 10 m.

Es liegt bauliche Überhöhe vor, daher ist die Differenzhöhe positiv und

erscheint als Störhöhe. Multipliziert mit der Frontlänge des Gebäudes

ergibt sich die Störsilhouette an dem entsprechenden Parkrandabschnitt.

Stände im Abstand von 30 m nur ein Gebäude von 10 m Höhe, ergäbe sich

eine negative Differenzhöhe von H, = - 5 m. Dann wäre eine Bauhöhenlücke

von 5 m zu verzeichnen. - Mangelhafte Ausnutzung des Parkrandes ist wegen der

in Abschnitt 31 postulierten möglichst engen Heranführung von Uohnbevolke-

rung an den Park ebenso wie die Störsilhouette von der Bauleitplanung zu

korrigieren; bei Sanierungsverfahren ist die Stadtentwicklrngsplanung

eingeschaltet. Während die Störsilhouette den Parkbesuch beeinträchtigen
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kann, belegt die Bauhöhenlücke, daß an dieser Stelle mehr Wohnbevölkerung
angesiedelt uierden könnte» Uorausaetzung ist, daß von der Flächennutzung

her die parkangrenzenden Gebäude Uberhaupt der Wohnfunktion dienen. Für

die Bestimmung derartiger Anaiedlungsdefizite ist nicht der Saldo aus

baulichen Überhöhen und Höhenlücken zu bilden, da sich beide nicht

kompensieren können. Die Bauleitplanung sollte gleichermaßen darauf

abzielen, die Störsilhouetten abzubauen und die Bauhöhenlücken zu schlie

ßen.

Als ein Beispiel unterschiedlicher Randbebauung benutzen wir einen Ab

schnitt des Wilmersdorfer Uolksparks in Westberlin (Abb. 2A.a.). An

diesem Objekt wollen wir die Notwendigkeit der Herabzonung der Parkrand

zone aus Gründen visueller Störung des Parks durch die Randbebauiffig ver

deutlichen. Da dieser Uollpark eine Zweiteilung in Aktiv- und Passivflä

chen (letztere vornehmlich mit Flächen für ungenormtes Spiel) aufweist,

genügt die Frage,ob und in welchem Maße der naturbelassene östliche Teil

visuell gestört ist. Im Süden wie im Norden tritt die Miethausbebauung

dicht an den Park heran. Aber die Nichtbeachtung visuellen Schutzes ist

auch mit der jüngsten Bebauung belegbar: das erst 1971 am Nordostrande

des Parks in 30 m Abstand gebaute 16-geschossige Senioren-Wohnheim ist

67,5 na hoch. Seine visuelle Dominanz läßt sich für keinen Punkt des

Parks kaschieren.

Die Summe der Fassadenfrontlängen derjenigen Bauten, die eine Störhöhe

aufweisen, beträgt am Rande des naturbelassenen Parkteils 397 m. Die

Gesamtlänge (Nord-, Ost- und Südrand) des Parkteilrandes von 760 m ist

somit zu 52% von überhöhten Gebäuden umgeben. Daß es sich nicht um mini

male Überhöhung handelt, belegt die Auszählung der Störsilhouetten;

pro Meter Störhorizont besteht eine durchschnittliche Überhöhung von
2

1A m, absolut sind über 5.000 m Störfläche um diesen Parkteil versam

melt. Es versteht sich, daß es sich hierbei nicht um die perspektivisch

korrekte Einschätzung der in verschiedenem Abstand vom Parkrand vorhande

nen Störsilhouettenanteile handelt.

Uhter den drei diskutierten Parkqualitätskomponenten ist die visuelle

Störung die hartnäckigste. Denn selbst wenn eine erholungsflächenfreund-

liche Stadtplanung das Konzept der visuellen Störung akzeptiert, wird

sie der bestehenden Gebäudesubstanz 'Bestandsschutz' gewähren müssen

und so würde die Beseitigung visueller Störungen nach Jahrzehnten rech-
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nen. Die einzige Übergangsmaßnahme ist aus dem positiven Erholungs-
schutz herzuleiten in Form eines verstärkten vegetativen Randschirmes.

Iiiegen der Bedeutung der visuellen Abschirmung für die Erholformen

des naturbelassenen Teils sollte dem vegetationsmäßigen 'Aufbau'

des Parkrandes mindestens die gleiche Aufmerksamkeit zukonnmen uie

dem übrigen Parkgelände.

Bisher ist uiegen des geringen Erforschungsstandea des Parkphänomens

kein Uorstoß gemacht uorden, aus Gründen visueller Störung an Park-

rändem generell das Prinzip der Bodenpreismaximierung bauordnerisch

einzuschränken. Die besonders in der englischen Literatur (vgl. Pfann

schmidt) seit Beginn des Jahrhunderts erkennbare Kritik an der unbe

schränkten städtischen Bodenpreisentuicklung, findet in der BRD durch

die von Juristen vorgetragenen Ändermgsvorschläge zur Bodenordnung
Nahrung. Diese Kritik kann nur dann erfolgreich sein, iiienn sie Ände

rungen nicht pauschal, sondern nutzungsbezogen verlangt. Sie kann

dem Parkrand zu einer baulichen Staffelung anstelle einer parkrand-

nahen lückenlosen Massierung mehrstöckiger Gebäude verhelfen.

Zur Diskussion der Bodenrechtsreform vgl. Abschnitt A2.b.

Ein von den sotiieit diskutierten Belastungen gesondertes Problem ent

steht durch Lagepositicnen anderer Funktionen. Es muß darauf hingewie

sen werden, daß eine durch ein Erholungsgebiet gelegte Autobahntrasae

selbst bei erheblicher Reduzierung von Luftverunreinigung, Lärmpegel

und visueller Störung das Erholungsgelände durch die bloße Existenz

der Lageposition des Verkehrastranges belastet. Diese 'subjektive'Be

lastung kann auch dann noch diagnostiziert werden, wenn 'objektive'

Kompatibilitätshindemisse beseitigt sind. Der Punkt war möglicherweise

mitgemeint in der vom Minister für Landesplanung in Nordrhein-ülestfalen

196A für das Landesentwicklungsprogramm Cdamals kein Gesetz!) aufge
stellten Maxime; "Schonung zusammenhängender Erholungsgebiete bei der

Führung von Verkehrs- und Leitungswesen." (zit. nach Grabe 167). Die

Charakterisierung dieser 'Belastung durch Lagepositionen', besonders
ihre Spiegelung in der Perzeption von Parkbesuchem wäre ein lohnender

Gegenstand der Umweltgüteforschung.
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3. Flächenstandard und Parkbereich - Mcdellvorstellungen zu Kapazität

und Einzugsgebiet städtischer Erholungsflächen

31, Berechnungen zum Bedarf an Erholungsflächen

31.a. Zur Entuiicklung eines Flächenstandards

Zu einem System optimaler Merkmale eines Parks gehört zunächst die

im 2. Kapitel durchgeführte Ermittlung der Eigenmerkmale des Parks

und sodann die Einbettung eines Parks in seinen Einzugsbereich. Zu

dessen Lagebezügen gehört eine zuischen der ParkgröBe und den Besu

chern sich herstellende Flächenbedarfsschuelle, ausgedrückt als ein

Flächenstandard. Es ist herauszufinden, uiieviel Parkland die Gesell

schaft dem einzelnen Parkbesucher rechnerisch zumiBt. Dabei bleiben

Fragen der Tragfähigkeit außer Betracht. Wir können ihnen hier zwar

nicht nachgehen, uollen aber nicht versäumen zu betonen, daß Trag-

fähigkeitauntersuchungen z. B. über das Verhältnis von Besuchszyklen

und -Schüben einerseits und l/egetationsschäden andererseits uün-

schensuiert sind.

Ein gern beschrittener bieg der Parklandzumessung ist der über die

indirekte Bezugsgröße der Bevölkerung; statt von empirischen, von

Anlage zu Anlage fluktuierenden Besucherzahlen auszugehen, hat die

Parkplanung es meist vorgezogen, die Bevölkerung, die potentiell

eine Anlage besuchen könnte, als Grundlage einer Flächenzumeasung

zu nehmen. Dabei bezog man sich allerdings nicht auf Einzelflächen,

sondern auf die Gesamterholungsfläche eines Stadtgebiets; denn bei

der unregelmäßigen, nicht mit den Standorten der bJohnbevölkerung

hoch korrelierten Parkstandortverteilung wäre eine gleichmäßige

Bemessung für alle Stadtteile picht möglich. Die Ungleichheit der

lokalen Verfügbarkeit von Parkfläche je Einuiohner titürde aber zum

Kern der Parkstandortproblematik führen und eine das gesamte Flä

chenplanungssystem einer Stadt erschütternde Revision erfordern.

Dem mußte die stadtbezogene Parkplanung ausuieichen, ueil es der

Funktion "Erholen" an politischem Durchsetzungsvermögen mangelt.

Bei der Zusammenziehung aller Erholungsflächen zu einer Summe und

deren Bezug auf die Gesamtbevölkerung entsteht ein Pauschalstan

dard. Die Problematik der Standortkorrelation von Bevölkerung und

Erholungsflächen bleibt durch ihn unberührt. Ein Beispiel hierzu



- 108 -

liefert die Los Angeles Urbenized Area. Mit randlichen Nationalfor

sten und Parks im Norden und randlichen Stränden im Süden bedient

das Gebiet den Großteil der Bevölkerung für den potentiell-täglichen

Erholungszyklus schlecht, blenn man aber die Gesamterholungsfläche

durch die Einuiohnerzahl teilt, erscheint die Ballung im strahlenden

Licht eines paradiesischen Erholungsdorados - ein Image, das (wirt

schaftlich, kulturell und politisch positive Ausuirkungen für das

Gebiet zeitigte. Die hohen Zutwachsraten (an Wirtschaftskraft und Be

völkerung) des Gebietes sind mehr als anderstwo von dem 'amenity'-

Faktor der Freiflächenerholung beeinflußt worden. Dieser Einfluß

ist aber nicht von der (schlechten) potentiell-täglichen Erreich

barkeit dieser Flächen abgeleitet.

Am Beispiel der U.S.A. stellen wir dar, wie die Planungsvorstellungen

zu einem Flächenstandard sich entwickelten. Die Erholungsflächenpoli

tik ist früh in eine alters- und sozialgruppensortierte Hierarchie

an Erholungsflächen aufgespalten worden. Das Aufbrechen der Erholungs

flächen in unterschiedliche soziale und demographische sowie erholungs

zyklische Zielrichtungen führte nicht zu einem, sondern einer ganzen

Reihe von Flächenstandards. Unter diesen findet sich einer, der mit

unseren späteren Überlegungen korrespondiert: die NRPA verlangt für
2

den neighborhood park einen Standard von 2,5 ac/1.0DG Einw. (= 1D m /Einw.;

NRPA 1967, 20). Dieser Wert taucht auch in französischen und deutschen

Festsetzungen wieder auf. Diese Übereinstitrenungen der westlichen Stadt

planungspraxis sind jedoch nur formeller Natur, denn keiner dieser

Standards ist standortbezogen. Im Falle des Ü.S.-Standards werden

sämtliche neighborhood-park-Flächen einer Stadt auf deren Gesamtbevöl-

kerung bezogen: das Bild mag dann reichen von extremer Unternutzung

bis zu großen Bevölkerungsanteilen, die keine derartigen Flächen in

zumutbarer Reichweite haben. Für den Stadtplaner existieren diese Dis

krepanzen bei der Anwendung eines nicht standortbezogenen Flächenstan

dards nicht.

Die geographische Differenzierung geht völlig verloren, tiienn nun über

den Standard für einzelne Glieder der Parkhierarchie sogar ein gene

reller Standard für sämtliche Erholungsflächen einer Stadt angeboten

wird. Seit Jahrzehnten besteht auf allen Ebenen der öffentlichen Raum

planung ein Konsensus über einen Flächenstandard von 10 ac/I.QOG Einw.
2

(= AG m /Einw.). Noch 1962 schreibt Butler über die weitgehende Akzep-
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tlerung dieses Standards: "This basic Standard has been approved

by federal agencies and by State, regional and local planning,

recreation and park authoritiea. A Conmittee on City Planning of

the American Inatitute of Park Executives, in a questiormaire

inquiry of 19^*2, found that all the authoritiea uhose opinion

blas sought on the question agreed that ten acres of park land

should be provided for each 1,000 of the population." (Butler,

1962,2-3). NRPA begründet mit diesem Standard sogar Bedarfspro-

jektionen. "The recreation space needs of the year 1900 uiere far

belou the needs of 1965 and the needs of the year 2000 uiill prob-

ably be much greater than the needs of today. On the basis of

präsent conditions, the Standard of 10 acres per 1,000 of the

population uiithin an urban area can be accepted es a minimum."

(NRPA 1967, 23-2'». Unterstreichung im Zitat).

Dieser von den Parkplanem als ein aus ihrer Erfahrung eruachsener

Pauschalstandard ist nicht beuieisbar. Es ist bis heute versäumt

uorden, diesem Nachteil durch eine Planung zu begegnen, die die

geforderten Flächen der Bevölkerung uenigstens in bester Qualität

und Lage anbieten uill. Oer Fläohenstandard bleibt aber nach Art,

GrundatUoksgröße, Ausstattung und Lage der geforderten Erholunga-

flächen undifferenziert. Deshalb kann er als politisch motivierte

Maximalforderung interpretiert iiterden und die positive Beurteilung

der Erholungsflächenpolitik durch die Öffentlichkeit untergraben.

Die positive Beurteilung drückt sich in dem hohen Stellenuert aus,

den die Gesellschaft den Erholungsbedürfnissen einräumt. Er ist

nicht umsetzbar, wenn nicht ein Nachweis seiner Berechtigung ge

führt werden kann. Der Ausdruck 'Nachweis der Berechtigung' meint

eine relativ geringe Beweislast. Nachzuweisen ist der Standard bis

zu dem Grade, wo er von der Gesellschaft 'eingesehen' wird und

diese ihn durch ihre politischen Institutionen (Parlament, Verwal

tung) für die Akquisitionsplanung der Erholungsfunktion autori

siert. So gesehen ist eine Bedarfsdeckung eine üJertungsangelegenheit
2

dieser Entscheidungsgremien. Wenn ein Standard von ^lO m /Einw. sich

in Jahrzehnten nicht im Flächenspiegel der Städte einer Nation durch

setzt, wird er offenbar von diesen Gremien nicht eingesehen. Es ent

steht dann die Gefahr, daß die Gesellschaft eine spezifisch auf den

Flächenbedarf einer nichtwirtschaftlichen Funktion (Erholungsfunkticn)

zugeschnittene Betrachtungsweise vernachlässigt. Dann drängen andere
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MeBueisen in den Vordergrund des Flächenbedarfsnachueises, z. B. die

der Privatuiirtschaft. Deren BeuieisfUhrung ist nicht als Qppcsition

gegen die Erholungsfunktion zu sehen, sondern als eine andere Betrach-

tungsheise der städtischen Fläche. Die blirtschaft uird stets ihren Be

darf besser, z. B. einleuchtender beu^eisen können,- obuohl tiiir natur

lich Dissen, daß auch ihr Flächenbedarfsnachueis nicht absolut ist,

sondern sich an gesellschaftlichen Prioritäten uie Arbeitsplatzangebot,

Produktionsuiachstum orientiert. Für die Privatuirtschaft ist die Fläche

als üJirtschaftsfläche ein Posten, der eruiirtschaftet uerden muß. Auch

für eine Fläche als Erholungsfläche muß der Nachueis des Bedarfs ge

führt uerden, uenn auch nicht mit den gleichen Nachueismitteln. Vor allem

muß er geographisch differenzierter ausfallen.

Verschlimnemd uirkt in diesem Zusammenhang die Art und Heise, uie die

Planung versucht, den Pauschalstandard zu erfüllen. Er bietet der Stadt-

verualtung Möglichkeiten, qualitativ schlechtes und lagemäßig abgelege

nes Land zu eruerben, beiapielsueise von anderen Funktionen nicht bean

spruchtes oder aufgelassenes Gelände. Dennoch erfüllen viele Städte

den Standard nicht oder gerieten durch Bevölkerungszuuachs bei stagnie

rendem Erholungsflächenbestand in den letzten Jahrzehnten unter die

Standardforderungen. Vielleicht uar es aber auch gerade uegen dieser

Unverbindlichkeit, daß viele Städte keinen Anreiz darin sahen, ein

rein statistisches 'Soll' zu erfüllen. Das führte zu 'Verbesserungs-

vorschlägen', die darauf abzielten, den Standard zu verringern, ohne

Jedoch das Grundübel, seine geographische und qualitative Unverbind

lichkeit, anzutasten: " A Committee on Park and Recreation Standards

of the American Society of Planning Officials, for example, expressed

the opinion that the Standard of one acre per 100 uas not practical

of attainment in the larger or more densely populated cities. The

Committee suggeated that possibly one acre to 200 people uas reasonable

in cities above 500,000, and one acre to 300 or more in cities above

1,000,000. ... The need for open space is as great and usually greater

in the large cities; the proposal of one acre per 200 or 300 is there-

fore not considered a Standard, but as a practicable substitute

indicativB not of need but of feasibility." (Butler 1962, 3-A. Unter

streichung K.bl.)

Der Feasibility-Standard nahm von den Städten, die den Pauschalstandard

nicht erfüllen konnten oder uollten, den moralischen Druck, den dieser

traditionell ausübte. Uenn dieses Komitee ohne uiasenschaftliche (z.B.
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atadtsozlülogische) Begründung den Betiiohnem groBer Ballungen nur ein

Drittel der Fläche zugestand, die die Beuohner kleiner Ballungen ha

ben sollten, belegt dieses Uorgehen, daß die eben angeführte Betrach-

tungsueise des •Nachweises der Berechtigung' einer pragmatischen Sicht
wich. Insofern erleichtert der Abbau des alten Standards nun den Nach

weis. Uerfänglich ist jedoch die unglückliche Verzahniffig von Fiachensten-
dard und einem einzigen Kriterien, dem der absoluten Bevölkerung von

V/erwaltuigaeinheiten (Gemeinden). Auf diese üleise trögt jeder ermöBig-

te Standard neben der alten Hypothek der geographischen Undifferenziert-

heit noch die neue Hypothek der opportunistischen Unverbindlichkeit.

Die üJorte "or more" des Butler-Zitats sind charakteristisch für den

Mangel an wissenschaftlichem Fundus, was den Nachweis eines FlSchen-

atandards angeht. Die beiden lilorte bedeuten, daß praktisch jede Bemes

sung akzeptabel erscheint. Damit ist das Planungsziel dem Ehrgeiz der

einzelnen Stadt überlassen. Städte, die traditionell große Parks haben

oder kommunalgeographisch wenig Mühe hatten, große Parkatücke auszu

weisen und sei es auch nur am Rande der Ballung, sind in ihren Pla-

nungsämtem 'bereit', eine große Fläche pro Einwohner zu verlangen;

dagegen behaupten Planungsbehörden in Stadtgebieten mit spärlichen

Erholungsflächen, daß eine geringere Erholungsfläche pro Einwohner

akzeptabel sei (Chicago).

ülie verzerrt sich das Erholungsflächenbild ohne die geographischen

Bezugskomponenten von Parkstandort und Bereichsbevölkerung ausnimnit,

zeigt eine Liste der innerhalb der Gemeindegrenzen vorhandenen Erho-

lungsflächen in den 50 bevölkerungsstärkaten Großstädten der U.S.A.

(NRPA 1967, 50-51). Sie wird angeführt von Phoenix, Arizona,mit einem

Erholungaflächenbestand von 51,8 ac/1.G00 Einw., das entspricht

210 m^/Einw.l Ein Paradies der NMchstbereichserholiffig? Weit gefehlt...
Der Pferdefuß liegt in der geographischen Qualität dieser Flächen,

die u.a. durch Zugänglichkeit, Verteilung (Streuung) und Lage (Stand

ort) gekennzeichnet werden kann. Der Bestand wird durch eine sehr gro

ße Erholungsfläche beherrscht (Phoenix South Mountain Park); sie ist

nur teilweise zugänglich und am Südrand des Stadtgebiets gelegen, für

den potentiell-täglichen Erholungszyklua nur für sehr wenige Bewohner

geeignet. Der Großteil der Bevölkerung residiert nicht in zumutbarer

Zeitdistanz (definiert in Abschnitt 32.a.) zu einer kapazitätsmäßig

ausreichenden Vollparkfläche. - Los Angeles steht in der Liste mit
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8,0 ac/1.Q00 Einu. (= 32 m^/Einu.) erst an 17. Stelle; daa "Soll"
des Pauschalstandarda fast noch erfüllend; dabei sind die Flgchen

des Angeles National Forest nicht mitgezählt. Zu den Städten, die

den Standard nicht erreichen, gehört Chicago, dessen erklärte Kom

munalpolitik traditionell auf die möglichst ungehinderte Entuick-

lungsmöglichkeit der Nirtschaft abzielt. Dennoch uiürde eine geo

graphisch geuogene Erholungsflächenstatistik nicht nur Chicago,

sondern sehr vielen uestlichen Städten mangelhaftes StandortbeuiuBt-

sein bei der Erholungsflächenplanung bescheinigen.

Der bei den aollerfüllenden Gemeinden vorhandene absolute Flächen-

überschuB scheint auf den ersten Blick eine Möglichkeit auf dem

(liege zu ausgeuiogenen Erholungsflächenmustern zu bieten. Es könnte

nach Akzeptieren der Standortuiichtung versucht uierden, die Uber-

schüssigen Flächen gegen Flächen in gunstigen Lagen zur Uohnbevöl-

kerung einzutauschen, (ilenn es sich Jedoch bei den anzubietenden

Flächen um Reatflächen handelt, für die keine andere Funktion optier

te, eignen sie sich für einen glatten Tausch nicht. Handelt es sich

un gehortete Flächen am Stadtrand, können sie von der Stadtentuick-

lungsplenung aufgeuertet uerden. Sofern sie nicht in ein Erholungs-

flächensicherungsprogramm eingebaut uierden können, liegt ihr Nutzen

in der Möglichkeit, die Wohnfunktion auf sich zu ziehen und somit

die unumstrittenen Erholungsflächen der Bedarfsdeckiaig der Nächst

erholung zuzuführen.

Die historischen Interessenverfestigungen der einzelnen städtischen

Funktionen in einer geuiachsenen Stadt entfallen bei den Gartenstäd

ten, so daB man bei ihnen eine sinnvollere Erholungsflächenplanung

eruiertet. Aber offenbar hat E. Houiards Forderung nach neuen Prinzi

pien des Städtebaus vor der Forderung nach geographischer Qualität

der Erholungsflächen haltgemacht. Denn der Gartenstadtpionier Osbom

überrascht durch die unkritische Übernahme des alten amerikanischen

Standards. Er berichtet über die unter quasi-idealen Bedingungen

nach E. Houiards Vorstellungen entstandenen Gartenstädte Letchuiorth

und iileluiyn: " At Letchuiorth in 1939, the area already in use for

playing fields (public and private) and parks uias Zk2 acres, or

13 1/8 acres per 1,000 inhabitants. Sorna part of this 2k2 acres uiill

serve a larger population; but it is fair to estimate that the real

need or demand for open space for recreation is not less than 10 acres
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per 1,000 persons ... lileluyn experience confirms thia." (Osbam 90).

Eine hieltere Uersion der atandortmgBigen Unverblndlichkeit entatand

ule Pauachal- und Feaaibillty-Standarda aua dem BedUrfnla, durch

möglichat unauffällige Flächenforderungen der Erhclungaplanung daa

Image der Progreaaivität zu erhalten. Das gelingt, uenn man von einer

abaoluten Bevölkerungazahl für ein jedea Glied der traditionellen

Parkhierarchie auageht. So verlangten Erholungaflächenplaner bei-

apielaueise für je 50.000 Einiiiohner einen "large park" (Butler 1958,

2-3). Uhberückaichtigt bleibt die Tataache, daß dieae 50.000 Einuoh-

ner aehr unterachiedlich lange Anmarachuege haben können. In Sied-

lungaatrukturen mit LJohnhochhäuaem kann eine lilohndichte erzielt

uerden, durch die dieae Bevölkerungazahl aich achon in einem Radiua

von wenigen hundert Metern um den Park findet; in einem extenaiv be-

aiedelten Gebiet kenn dieae Bevölkerungazahl möglicheruieiae erat in

einem Radiua von mehreren Kilometern gefaßt werden. Damit antateht

ein erheblichea Attraktionagefälle, daa beaondera jene Einwohner

trifft, die außerhalb einer zumutbaren Zeitdistanz reaidieren (vgl.

Abachnitt 32.a.).

Butlera Auaführungen laaaen nicht darauf achließen, daß der geforderte

"large park" geographiach differenziert betrachtet wird. Vielmehr

wird die Summe aller größeren Parkflächen auf die Geaamtbevölkerung

der Stadt bezogen. Aber aelbat wenn der Planer daa Stadtgebiet in

Bezirke ä 50.000 Einwohner unterteilt und für jeden Bezirk einen 'gro

ßen Park' verlangt, iat damit ncch keine geographiache Qualität angege

ben; denn eratens iat die Größe dea Parka ebenao wie aeine funktionale

Auaatattung unapezifiziert und zweitena können die 50.000 Einwohner/

Bezirke unterschiedlichate atadtfunktionale Struktur aufweiaen. Daa

könnte bedeuten, daß in einem Stadtteil ein aolcher Bezirk auareicht,

in einem demographiach beaondera 'jungen' Stadtteil jedoch nicht (vgl.

Abachnitt 31.b.3.).

Eine letzte Ueraion einea atandortmäßig unverbindlichen Pauachalatan-

darda entateht aua der Forderung, einen featen Prozentaatz der Gemein-

defläche für die Erholungafunktion zu reaervieren. Der Vorachlag, 1056

der Stadtfläche für die Erholungafunktion auazuufeiaen, entapricht dem

Pauachalatandard (lac/100 Einw.) in jenen Städten, in denen die Durch-

achnittadichte der Bevölkerung etwa 10 Einw./groaa acre beträgt. Für
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Los Angeles uQrde dieses MsB noch heute ausreichende Erholungsflächen

bescheinigen, da die Bevölkerungsdichte 1970 nur 9,5 Einu./gross acre

betrug; in Neu York mit viermal höherer Dichte würde sein Inkrafttre

ten die unzureichende Ausstattung mit Erholungsflächen kaschieren. Die

dicht bebauten Städte könnten diese 10 % der Gemeindefläche ausweisen,

ahne daß der Bevölkerung damit nur annähernd soviel Erholungsfläche

zukäme wie bei Städten mit vorherrschend extensiven Siedlungsstruktu

ren. Die Städte könnten randliche und damit der Bevölkerung relativ

schlecht zugängliche Erholungsflächen ausweisen, so daß eine effektive

Besuchsquote im täglichen Erholungsrhythmus minimal auafallen würde.

Ein Bezug der Erholungsflächen auf Größe und Lage der potentiellen

Parkbesuchsbevölkerung ist unabdingbar.

Die Lehre aus den diskutierten Verfahrensweisen wäre die Kerleitung

eines standortapeziflachen Flächenstandards. Die Alternative eines

individudlen und empirischen, nach Jahreszeit und Kulturgeschmack

ständig fluktuierenden Flächenstandards für jede Erholungsfläche ist

nicht praktikabel, lüir wollen mit einem Formalsubstitut arbeiten, für

das nicht behauptet wird, ohne weitere geographisch-qualitative Absi

cherung auszukommen. Bevor wir uns für ein Formalsubstitut entschei

den, sei versucht,zu den amerikanischen Überlegungen noch Jene hinzu
zusetzen, die von der psychologischen und physischen Kapazität des

Parklandes ausgeht.

Es steht außer Frage, daß Kapazitätsberechnungen für ein so schwieri

ges Objekt wie die Erholungsfläche immer auf Kritik stoßen werden, so

fern sie behaupten allgemeingültig zu sein. Zu keiner Zeit wird der

Flächenstandard einen tatsächlichen täglichen Besucherzyklus unter

stellen, das würde das Vegetationsmaterial nicht überstehen. So hat

er die Aufgabe, eine Leitzahl fürdie Akkoimtodierung einer möglichst

großen Zahl potentieller Parkbesucher anzugeben. Selbst wenn man ideale

Parkbesuchsbedingungen witterungsmäßig und wochenzeitlich (Sonntagnach

mittag) annimmt, wird man anhand von Besucherzählungen selten in die

Nähe der physisch möglichen Besuchsdichte gelangen (Ausnahmen: Strände

und Zuschauertribünen). Der Grund ist psychologischer Natur. Jeder Be

sucher reagiert verhaltensmäßig auf die schon vorhandene Besucherschar,

und zwar in der Regel zunehmend ablehnender Je mehr sich nach seiner

Vorstellung der Park schon gefüllt hat. Dieses Verhalten ist aber nicht
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geradlinig: ein leerer Park ist ebensotttenig attraktiv uie ein bereits

als überfüllt angesehener. Uerhaltensmuster des Besuchers, beispiels-

ueise den Park doch noch aufzusuchen, obuohl er ihn schon fast als

überfüllt ansieht,oder ihn gerade aus diesem Grunde zu betreten -

diese Reaktionen auf die vorhandene Besucherschar sind individuell

verschieden, aber meßbar. Besucher haben ein Empfinden für Behaglich

keitsdichten (Hall, Hidden Dimension).

Das Gebiet der Erforschung des tatsächlichen Parkbesuchs uird noch

kontroverser, uenn man der empirischen Befragungsschuierigkeiten einge

denk ist. Es kann z. B. zu vüllig unterschiedlichen Ergebnissen führen,

ob man Oberschüler und deren V/äter getrennt über individuelle Präfe

renzen der Parkaktivität befragt und dann über die gemeinsamen Inter

essen (Duke). So gibt es Erhebungen über das Freizeitverhalten verschie

dener Berufsgruppen (Lundberg 176), auch den Versuch, bestimmte Aktivi

täten bestimmten Sozialgruppen zuzuordnen (Shivers 237-38). (liegen der

Heterogenität der in ihn einfließenden Parameter ist ein Flächenstan-

dard auf psychologischer Grundlage nicht praktikabel.

Die Alternative ist der Maximalbesatz der Erholungsfläche mit Besuchern,

der sich auf die physischen Dimensionen der Durchschnittsperson bezieht.

Danach uird man Jedem potentiellen Besucher einen kreisrunden minimalen

Beuegungsspielraum zubilligen, dessen Radius der Größe des Besuchers

(sagen uir 1,60 m) entspricht. Dann ergibt sich ein physischer Minimal-
2  2

flächenbesatz bzu. ein Mindestflächenanspruch von Ifr =10,2 m /Person;

das entspricht 300 Personen/acre oder Z,U ac/I.OQO Personen. Diese Leit

zahl des Minimalbesatzes ist identisch mit dem von französischen Stadt

planem akzeptierten Pauschalstandard (Spiegel vom 7.10.74, 148). Auch

in der deutschen Raumplanungsliteratur uird für öffentliche Grün

anlagen ein ähnlicher Flächenbedarf ohne Standortbezug von 8 bis
2

15 m /Einu. angesetzt (Brandt 92). Für die Aktivflächen hat die Deutsche

Olympische Gesellschaft Richtuerte angegeben: für freiflächige Spiel-
9

plätze und Sportanlagen für alle Altersgruppen sollen 8 m /Einu. ver

fügbar sein (Deutsche Olympische Gesellschaft 17). Borchard faßt städ

tebauliche Orientierungsuerte für das Bundesgebiet zusammen. Für

•'Erholunga- und Freiflächen (ohne die öffentlichen Grünflächen im

Bruttobaugebiet)" gibt er an:
2

Maximaluert 70-115 m /Einu.

Gebräuchlicher Mitteluert 28- 35 m^/Einu.
2

Minimalüiert 6- 15 m /Elnw.
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Diese Flächen mögen mit unserem Erholungsflächenbegriff nicht inmer

identisch sein - wichtiger ist noch, dsB sie für sich genommen geo

graphisch unverbindlich sind und daher für die Beurteilung der Aus

stattung einer Stadt mit Kurzzeiterholungsflächen nicht eingesetzt

werden können. Ihre ausgedehnte Spannweite vom höchsten Maximalwert

zum niedrigsten Minimalwert einerseits und innerhalb der drei Grup

pen andererseits ist als Zeichen für mangelnde gesellschaftliche

Diskussion der Flächenstandards zu werten. Flächen für "Anlagen,

Parks und Grünzüge" werden mit einem "gebräuchlichen Mittelwert
2

8 - 20 m /Einw." angegeben (alle Angaben Borchard 3198).

Zusammenfassend ist zu erkennen, daß allgemeine Flächenstandards ohne

standortbezogene Anwendung keinen Sinn haben (es sei denn einen dezep-
2

tiven). Das gilt für den physischen Mindestflächenstandard von IG m /
'  2
Einw. und erst recht für den höheren amerikanischen Standard von '»Dm/

Einw. ( = 10 ac/I.DOO Einw.).

Da ein allgemeiner Flächenstandard Jedoch für Übersichtszwecke unbe

dingt nötig ist, empfehlen wir den physischen Mindestflächenstandard
2

von 10 m /Einw. im Rahmen einer geographischen Qualitätsanalyse als

Formalsubstitut. Er wird nie pauschal, sondern im Zusammenhang mit

Individueller GröBe eines Parks und mit dem Bevölkerungsbesatz seines

Einzugsbereiches (Besucherfeldes) einzusetzen sein.

Bisher ging die Argumentation um den Zähler (Flächenteil) des Quotienten;

was den Nenner, die Bevölkerung angeht, so haben wir stillschweigend

angenommen, daB innerhalb eines noch zu erläuternden Parkbereichs:

1. die lilohnbevölkerung und nicht die Arbeitsbevölkerung zu berücksich

tigen ist (vgl. Abschnitt 31.b.); und 2. daB die Gesamtwohnbevölkerung

und nicht ein parkorientierter Teil der Gesamtbevölkerung(der durch In

terviews zu erfragen wäre) als potentielle Parkbesucher anzusehen sind

(vgl. Kemper).

Die letztere Annahme ist aber nur möglich, wenn zumindest indirekt schlüs-

sig belegt werden kann, welcher Prozentsatz der um einen Park gescharten

Bevölkerung maximal für einen Parkbesuch in Frage kommt. Welcher Bevöl-

kerungsanteil läBt sich für einen Parkbesuch unter günstigsten Bedin

gungen mobilisieren? Wenn man - mangels verfügbarer Daten - auf Wahlbe

teiligungen zurückgreift, so kommt man in seltenen Fällen an und sogar

leicht über die 90 % Marke. Derartige öffentliche Ereignisse beziehen
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sich natürlich auf den zugelassenen Teil der Bevölkerung, die ülahlbe-

rechtigten, Wenn wir bedenken, daß die nicht wahlberechtigten Minder

jährigen besonders geschlossene Parks frequentieren, so konvnen wir -

wenn das (ilahlenbeispiel auf den Parkbesuch ausgedehnt wird - auf über

90 % der Einzugsbevölkerung eines Parks. Damit ist die Berücksichtigung

der Gesamtbevölkerung eine akzeptable Generalisierung des maximalen

Besucherstromes. Wir stehen hier natürlich vor einem Extrem, das in

Wahrheit so gut wie nie eintritt: ein maximaler Besuch nach dem physi

schen FlSchenstandard würde jedem Besucher nur eine Minimalfläche von
2

10 m zubilligen, eine Fläche, die nur für wenige Aktivitäten als aus

reichend und psychologisch akzeptabel gelten kann (z. B. für Strand-

leben und Zuschauen in einem Sportstadion), Für einen allgemeinen

vielfunktionalen Betätigungsrahmen wäre keine Möglichkeit,und der

Einzelne würde das auch bereits vor Betreten des Parks diagnostizieren

und vom Parkbesuch Abstand nehmen. Somit legen wir für die Kapazitäts

berechnungen zwei Extreme zugrunde: 1. die maximale potentielle Besu

cherschar entspricht 1ÜD % der Bevölkerung eines (noch zu definieren

den) Parkeinzugsgebiets und 2. die Flächenzuweisung an den potentiellen

Besucher ist 10 m /Einw. Diesen Flächenstandard verwenden wir im folgen

den Abschnitt 31.b. als Formalsubstitut. Formalsubstitut ist er inso

fern, als wir ihn ausschließlich auf jeden einzelnen Parkstandort indi

viduell zurechnen; allgemein für ein Gesamtstadtgebiet ist er - wie wir

sahen - in Frankreich und Deutschland über den Formalsubstitutionsstatus

hinausgewachsen und bereits durch Verwendung in der öffentlichen Raum

planung gesellschaftlich akzeptiert.
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31.b. Abgrenzungen von Parkbereichen

Eine Maxime der ErholungaflMchenpolitik muß sein, ein Höchstmaß an

Wahrscheinlichkeit für die Nutzung einer Erholungsfläche sicherzu

stellen. Diese Sicheratellung kann rechnerisch erfolgen, indem der

Park mit einer seiner Kapazität entsprechenden Bevölkerung umgeben

wird, die in bequemer zeitlicher Entfernung vom Park wohnt. Dabei

muß Rücksicht genommen werden auf die geographischen Existenzbedin

gungen der übrigen städtischen Funktionen. Es ist klar, daß der

Besucherbereich mit der Aufgabe der Erholungsfläche wechselt. Für

ein stadtweitea Einzugsgebiet hat die Stadtplanung die am Rande zur

Ballung gelegenen großen Erholungsflächen meist für üJochenendausflü-

ge vorgesehen. Für den uns allein interessierenden potentiell-tägli

chen Besucherzyklus ergibt sich ein räumlich enger gefaßter Besu

cherbereich, in dem ein wesentlicher Teil der Wohnbevölkerung poten

tiell auf die Erholungafläche ausgerichtet sein soll. Das Wort

'potentiell' soll andeuten, daß es sich nicht bei der Erholungsfunk

tion um eine Koerzitivfunktion handelt, die einen gewissen Druck und

Zwang zur Ausbildung eines mehr oder weniger regelmäßigen Parkbeeuchs

ausübt - ganz im Gegensatz etwa zur Wirtschaftsfunktion, in der das

Pendeln der Erwerbstätigen zwischen Wohn- und Arbeitsstelle werktäglich

eintritt. Auch bei der Uersorgungafunktion erscheinen Tripmuster (zu

Einzelhandelsstandorten) in mehrtägigem Zyklus recht regelmäßig. In

den von Zwängen weitgehend freien Freizeitbetätigungen kann die Erho

lungsfläche durch ihre Größe, funktionale Vielfalt und durch ihren

Standort optimale Bedingungen für einen täglichen Besucherzyklus aus

dem Reservoir eines Besucherbereicha schaffen. Dennoch bleibt dies

eine potentiell mögliche Frequenz, die von Motivationen wie auch von

vielen äußeren Faktoren nie voll gestützt wird. Diese Tatsache muß

aber als ein mit der Freizeitbetätigung eng verwobener Mechanismus

gesehen werden und darf nicht dazu führen, daß man funktionsfremde

"Effizienz"-Maßstäbe anlegt und bei geringen Besucherzahlen die Not

wendigkeit der Bereitstellung optimaler Erholungsflächenstandorte

für die Nächstbereichserholung in Frage stellt. Noch leben wir nicht

in Städten, die der im 1, Kapitel analysierten Forderung der Gesell

schaft nach Erholungaflächen voll entsprechen. Daher ist die Frage
der Lk^temutzung an die Frage der Parkqualität gebunden; ein Problem

der Unternutzung bei optimalem Parkstandort und -design stammt vor-
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uiegend aus einer "verkürzten" Vorstellung von Qptinialität (so bei

Gold, Nonuae; s. Lit.verz.).

Für den potentiell-täglichen Erholungszyklus bieten sich blohnplatz

und/oder Arbeitsstätte als Bezugspunkte an. Da uir den tilohnsitz als

einen Pol und die Erholungsfläche als anderen Pol der Entfernungs

messung zugrundelegen, ist zu diskutieren, iiiarum die Arbeitsstätte

für die Parkbereichsüberlegung ungeeignet ist. Es ist offensicht

lich, daB es auch in den Arbeitspausen des Arbeitstages erholungsuirk-

same Parkbesuche für den arbeitenden Menschen geben kann. Eine der

artige radikale Milieuveränderung uäre sicher im Interesse der viel

zitierten Kunanisierung des Arbeitslebens. Letzteres hat die Erho

lungsforschung bisher kaum tangiert, denn traditionell hat das Arbeits

ethos es nicht gestattet, die Erholungskomponente am Arbeitsplatz zu

fixieren; sie uurde in die Freizeitsphäre der Eruerbstätigen abge

schoben. Daher fällt in Ballungen die geringe Zahl und Größe von

Erholungsflächen in der Nähe arbeitsintensiver Baubläcke auf. Ein

extremes Beispiel bietet Torontos C6D. Der arbeitsintensivste Zensus

trakt Nr.75 (zuiischen Queen St. und Front St. aouie Simcoe St. und

Yonge St.) hat tagsüber eine Arbeitsbevölkerung von etwa A5.0DÜ Per

sonen, Wohnbevölkerung ist nicht in diesem Zensustrakt vorhanden.

(Quelle 3. Lit.verz. unter "Toronto"). Billigen wir gemäß Abschnitt 31.b.1.

einen zumutbaren zeitlichen Aufwand von 15 Minuten (je Hin- und Rück

weg) zu, so kann wegen Verkehrsregelung und Fußgängerdichte ein Fuß

gänger vielleicht einen 1 km langen Anmarschweg bewältigen. In die

sem Radius befinden sich nur 5 kleine Grünflächenparzellen von zusam

men etwa 5 ha. Rechnerisch ergibt sich also für den Baublock eine Er-
2

holungsfläche von 1m /Erwerbstätigen. Wenn wir nun aber die benachbar

ten Gaublöcke hinzunehmen, verschwindet diese Flächenzumessung rein

größerimäßig fast völlig. Diese Westentaschenparks - sofern sie umwelt

qualitätsmäßig günstig liegen (Abgase1) - haben als Aualaufflächen

ihre Berechtigung für die Arbeltsbevölkerung und sollten verrohrt

werden. Sie haben Jedoch keine Bedeutung als Erholungsflächen. Der

Nachweis, daß in dem Gebiet des CBD keine ausreichenden Erholungsflä-

chen für die Erwerbstätigen vorhanden sind, wirft nun die Frage auf,

ob eine aktive Erholungsflächenpolitik mit dem Arbeitsplatz als Ziel

standort parallel zum Wohnsitz als Zielstandort postuliert werden

sollte.
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Das (iiSre nur möglich, uenn die bauliche Struktur der konzentrierten

Geschäftsviertel aufgelockert uird, um Platz für Erholungsflächen

in zumutbarer Entfernung vom Arbeitsplatz zu schaffen. Diese Stand

ortpolitik hiäre Jedoch nicht funktionskonform im Sinne des Existenz-

achutzes, der allen städtischen Funktionen zugestanden uierden muß.

Die Steuerungszueige der V/olks- und der Stadtuiirtschaft, hochspe

zialisierte Tertiärfunktionen (quatemary activities) benötigen

engsten physischen Kontakt, der erst bei baulicher Konzentration

(Hochhäuser) möglich uird. Eine bauliche Auflockerung hätte nicht

lediglich eine Dehnung, sondern die Auflösung eines engmaschigen

FQhlungsnetzea dieser Zueige zur Folge. Dieser Uorgang uürde sich

in seinen uirtschaftlichen (und sozialen) Folgen verstärkt in den

übrigen üJirtschaftszueigen bemerkbar machen, somit dem Gesamtgefüge

der städtischen uirtschaftlichen Funktionen Schaden zufügen. Deshalb

kann in Gebieten sehr hoher Arbeitsplatzdichten keine ausreichende

Erholungsfläche zur Verfügung gestellt uerden. Die Notuendigkeit

engen Kontaktes der Steuerungszueige der Wirtschaft verlangt hohe

Arbeitsbevölkerungsdichten und verbietet die Einflechtung der dekon

zentrierend uirkenden Erholungsflächen in das räumliche Operations

feld der Steuerungszueige.

Für die Wohnfunktion bestehen diese Separations- und Konzentrations-

zuänge nicht. Das läßt ihr ueitgehenden Ansiedlungaspielraimi im städ

tischen Funktionengeflecht: an ihr sollen sich die Parkstandorte

orientieren. Das stadtplanerische Konzept ist somit die möglichst

ueitgehende Bedienung der Bevölkerung in Parkbereichen, uobei die

tatsächliche Nutzung dieser Parks gesellschaftspolitisch angeregt uerden

muß. Gesellschaften, die Nutzungaabsichten der Erholungsflächen nicht

artikulieren, benötigen keine Erholungaflächenplanung; letztere ist

gesellschaftspolitischer Auftragsvollzug.

31.b.1. Zumutbare Zeitdistanz

Die Forderung nach Kurzzeiterholung, d.h. die Forderung, der Stadtbe

völkerung einen potentiell-täglichen Beauchazyklus zu ermöglichen, ver

langt die Ausmessung eines von den Stadtbeuohnem als zimiutbar empfun

denen Entfemungsaufuandes zuischen Wohnsitz und Erholungsfläche. Die
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zugrundezulegende Entfernung muß den zeitlichen Aufwand, der zu ihrer

Bewältigung benötigt wird, mitenthalten; eine solche Entfemungsangabe

kann als Zeitdistanz bezeichnet werden. Es handelt sich bei dieser

rechnerischen Abgrenzung von Parkbereichen in zumutbarer Zeitdistanz

um eine Modelluorstellung, die als Formalaubstitut für eine von der

Gesellschaft zu artikulierende Bereichsvorstellung steht. Bei der Ein

setzung dieses Formalsubstituts ist davon auazugehen, daß zwischen den

bJegeentfemungenCnicht Luftlinienentfemungen!) innerhalb eines Bereichs

und denen außerhalb des Bereichs ein grundsätzlicher Unterschied

(u.a. psychologischer Natur) besteht. Distanzunterachiede innerhalb

des Bereichs bequemer Zugänglichkeit sollten als Faktoren im Entachei-

dungsprozeß über den Parkbesuch unerheblich sein, so daß pauschal

Bereichsbevolkerung abzusetzen wäre gegen Extrabereichsbevölkerung.

Einige Modelle gehen von fußläufiger Entfernung aus. So bauen z.B.

G. Iilemer et al. ein Utnweltbelastungsmodell, in dem Grünanlagen schon

in 600 m Abstand vom Wohnsitz als unzumutbar weit und Sport- und Spiel-

flächenbei einer Entfernung von 12DD m als unzumutbar weit entfernt

erscheinen (Werner et al. 30). Eine Verknüpfung dieser Angaben mit

Merkmalen und Standorteigenheiten von Erholungsflächen unterbleibt.

"Zurückgestellt ... wurden Fragen der Aufnahmekapazität und Größe

der Grünflachen sowie die Art ihrer Bepflanzung. Vernachlässigt wurde

auch die Frage, inwieweit eine Grünfläche bei hoher Luft- und Lärmbe

lastung ihre Funktion überhaupt noch erfüllen kann." (Werner et al. 30).
Einem solchen Modellskelett fehlt es an der Koordination bedingender

Faktoren. Der schwierige Forschungsgegenstand der Erholungsfläche

im städtischen Funktionenverbünd verlangt vor einer solchen Modellbildung

die Ausarbeitung der Einzelfaktoren (z.B. Beziehung zwischen Größe und

funktionaler Vielfalt einer Erholungsfläche). Auch die Ermittlung und

Begründung einer zumutbaren Zeitdistanz steht hier als Beispiel.

Die empirische Ermittlung der zumutbaren Zeitdistanz ist an relativ

komplizierte operationelle Bedingungen geknüpft. Beobachter, die für

innerstädtische Parks aufgrund von Befragungen konstatieren, "demand

for minimum distances outweighs all other motivations"(Kohl BS2), setzen

voraus, daß die Befragten unter echten Alternativen wählen konnten. Wenn

gefragt wird, ob ein längerer Anmarschweg für erheblich bessere funktiona

le Ausstattung einer Erholungsfläche in Kauf genommen wird, könnte die
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Befragung ergeben, daB nicht geringe Entfernung acndem funktionale

Attraktivität bei den potentiellen Besuchern zählt.

Nach Kohl ist für Wochentage eine 15-n)inutige Anmarschzeit zu FuB als

zumutbar angegeben uorden. Dabei setzt der Befragte den Zeitaufüiand

gedanklich in Beziehung zur Länge des Parkaufenthalts. Das l/erhältnis

der Anmarschzeit zum Parkaufenthalt ist in Berlin in der uarmen Jahres

zeit 1 : 3, in der kalten 1 : 1 (Kohl 863). Für den uiochenendlichen

Besuchszyklus uird für Berlin ein einstündiger Fahrtradius angesetzt -

geuiB ein erheblich kürzerer Ausflugradius als in den U.5.A., ujo

Aschmann für das viertägige Wochenende als Maximum 300 miles (mindestens

6 Stunden Fahrzeit je Hin- und Rückweg) annimmt (Kohl 863, Aschmann,

Purpoae, 315), Ein 15-minütigBr FuBmarsch ist als radiale Entfernungs

angabe für ein Planungsmodell nicht akzeptabel, sie würde erfordern, die

Stadt mit Parks zu übersäen. Unsere Empfehlung ist die Beibehaltung des

15-minütigen Zeitaufwandkriteriums, bezogen auf ein möglichst allgemein

zugängliches und erreichbares Transportmittel wie das Fahrrad. Mit dem

Fahrrad kann man im Stadtverkehr sehr unterschiedliche Zeitdistanzen

überwinden, so daB wir hier allgemein ansetzen, daB eine Fahrleistung von

2,5 km (=3 1,55 miles) einem 15-minütigen Zeitaufwand entsprechen soll.

Dieser Parkbereichsradiua ist ein Formalsubstitut. Bei der Befragung

einer auf diese Weise eingegrenzten Bereichsbevölkerung kann sich

ergeben, daB höhere oder geringere Zeitdistanzen akzeptabel sind. Der

artige Feststellungen sind an Interviewausaagen gebunden und weder

zeitlich stabil noch räumlich von einer Parkumgebung auf eine andere

übertragbar. Da eine empirische Angabe von den lokalen Faktoren

städtischer Verhaltensweisen stark mitgeprägt wird, ist die Generalisie

rung durch Formalsubstitute mehr geeignet für das Durchspielen

stadtplanerischer Konsequenzen, Der 2,5 km- Radius des Parkbereicha

wird nun insofern bedeutsam als die Wahrscheinlichkeit eines Parkbesuchs

innerhalb dieses Radius wesentlich höher veranschlagt wird als außerhalb

des Bereichs. Dabei darf nicht der Eindruck entstehen, als sei die

Bereichsgrenze vorzustellen als eine absolute Begrenzung, jenseits

derer ein Parkbesuch überhaupt nicht mehr anvisiert wird. Wie in

Abschnitt 31.b.3. dargelegt wird, ist der Parkbereich so zu bemessen,

daB er gemessen an der Größe und Attraktivität des Parka noch einen

Kapazitätsspielraum für die jenseits des Bereichs wohnenden potentiellen

Besucher haben sollte.
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Die von uns geuiählte pauschale Zeitdistanz hat den Vorzug breiter Anuend-

barkeit. Eine sehr spezifische, etua gruppenorientierte oder lebensstil-

bezcgene Zeitdiatanzdifferenzierung uürde vielleicht die Wirklichkeit

verstellen, uieil die Entfernung zum Park in dem ProzeB der Parkbesuchs

entscheidung moglicherueise gar nicht dominant ist. Die Isolierung

des Faktors 'Entfernung' und die eingehende Differenzierung eines

Phänomens nach Entfemungsbereichen ist ein vielgeubter, aber fruchtloser

V/ersuch, der Hypothese von der überragenden Bedeuting des Faktors 'Ent

fernung 'Geltung zu verschaffen. Mit der geuählten Zeitdistanzregelung

ist ein Kriterium vorhanden, das die Diskussion um die Bedeutung der

Entfernung offen läßt. Mit der Zuieiteilung der Stadtfläche in Parkbe

reiche und 'unbediente' Areale ist eine rein rechnerische Ermittlung

von Erholungsflächendefiziten möglich. Bei Beachtung der genannten

Vorbehalte uird die triviale Manipulation mit dem Entfemungsfaktor

ausgeschaltet.

Betrachten tuir das Verhältnis von Erholungsfläche zu ihrem Bereich

gröBenmäflig, so ergibt sich bei kleinster Ausdehnung einer fiktiven

punktförmigen Fläche ein Bereich von der Größe F_ = iTro^ = 196 ha,
□  □

wobei Fg = Bereichsfläche
rg = Radius des Bereichs (2,5km).

Wächst die Erholungsfläche auf realistische Größe, so wächst auch
ihr Bereich, jedoch nur absolut, relativ zu ihrer Größe verringert
er sich. Bei kleinster Vollparkgröße (,k ha) ergibt sich für einen
kreisförmigen Park ein Radius von rp = 113 m. Der Parkbereich umfaßt

Fg = fi- (2,5km + □,113km)^ - □,□«» km^ = 21,^»1 km^ c*21't ha.
In Abschnitt 23 wurde ausgeführt, daß in kreisförmigem Vollpark
störende funktionale Interferenzen auftreten können. Wird daher

statt der ha Kreisfläche ein Rechteck von 100 m mal ^»00 m angelegt,
so entsteht ein geringfügig größerer Bereich; das gleiche gilt für
die Cassini-Form ( rund 200 ha).

In der Stadtplanungspraxis sind Erholungsflächenbereiche auch ohne
Rücksicht auf die Parkgröße abgesteckt worden. Ein Beispiel liefert
die Stadt Philadelphia (vgl. Butler, Standards, 12). Sie grenzt
Bereiche nach der Einwohnerdichte ab. Dabei wird unser Begriff der
'zumutbaren Entfernung' ersetzt durch das KriteriLsn der steigenden
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Zumutbarkeit bei fallender Einwohnerdichte. In Gebieten mit über

175 Einiü./ net residential acre gilt eine Vierteltraile Anmarachweg

als zumutbar, bei 75 - 175 Einw./n.r.a. sind es 3/8 Meilen und in

dünn besiedelten Stadtteilen (unter 75 Einu./n.r.a.) muß der Park-

beaucher eine halbe Meile Entfemi^ig zur Erholungafläche hinnehmen.

Ins metrische System übertragen liest sich dieses V/erfahren folgender

maßen :

eine erste Kategorie bilden Gebiete hoher Einiijohnerdichte berechnet auf
2

Nettouiohnbaufläche. Bei mehr als ̂ »3.000 Einui./ km NettowohnbauflSche

(^»30 Eintij./ ha Nettouiohnbauflache), vorherrschender Siedlungatyp:

Mehrfamilienhäuser, wird ein Radius von '♦DO m an die Erholungsfläche
2

gelegt. Bei einer Dichte von 16.500 - ^»3.000 Einu./ km Nettouiohnbau-
fläche, z.B. mit vorherrschendem Siedlungstyp von Zueifamilienhäusern,
entsteht um die Erholungsfläche ein Bereich mit einem Radius von 600 m,

2
Bei Uteniger als 18.500 Einut./km Nettcuiohnbauflache, uias etuia in einem
Gebiet mit Einfamilienhäusern vorliegt, sind 800m zutischen Wohneinheit
und Erholungsfläche hinzunehmen. Dieses Verfahren weist für ungefähr

gleiche Bevölkerungszahlen eine Erholungsfläche aus. Die Größe dieser
Fläche bleibt unberücksichtigt. Nehmen wir Einheitsgröße an, so ist
für dünn besiedelte Gebiete der Anmarschweg länger und die Besuchs-

uahrscheinlichkeit geringer als in dicht besiedelten Gebieten -

vorausgesetzt, das Kriterium 'Entfernung' dominiert im Beauchsent-
scheidungaprozeß. Bei diesen Planungsvorstellungen wird eine gleich
gute Zugänglichkeit für alle Einwohner nicht erreicht.

Das genannte Verfahren krankt außerdem an der Nichtberücksichtigung
der Größe der Erholungsfläche, enthält aber eine Bevölkerungsengabe.

Kommen wir auf unsere Abgrenzung nach dem Formalsubstitut der zumutbaren

Entfernung von 2,5 km zurück, so ist nun als nächster Schritt auch hier

die Bereichsbevölkerung zu berücksichtigen. Gleich welche geometrische

Form für die Erholungafläche verwendet wird, stets entsteht z. B. für

den t* ha Kleinstvollpark ein Bereich, den er nicht bedienen kann: es
gibt keine noch als städtisch zu bezeichnende Siedlungsdichte, die so
gering ist, daß der gesamte Bereich (Maximalbereich) von einem so klei
nen Park - an einem Flächenstandard gemessen - ausreichend bedient wer

den könnte. Oer Maximalbereich muß daher anhand eines Flächenstandards

zu einem realen Bedienungsbereich (Kompaktbereich) zurückgeschnitten
werden. Mit steigender Parkgröße nähert sich der Kompaktbereich immer

mehr der Größe des Maximalbereichs und erreicht ihn schließlich. Im

folgenden Abschnitt wird der Maximalbereich auf den Flächenstandard
2

10 m /Einw. bezogen.
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31.b.2. Flächenstandard und Zeltdistanzstandard

2
Ein k ha Vollpark kann nach dem Flächenatandard 10 m /Elnu. tf.lXIO

Einmahnet bedienen, die sich In verschiedenen Sledlungssltuatlcnen

befinden können. Reine Iiiohngeblete können bevölkerungsdlchtemöBlg

stark varlleren. Berechnungen von liJohnbaudlchten, gestaffelt nach

Geschoßflöchenzahlen,ergeben In Mitteleuropa In der Regel Dichten

von 90-'»5Q Elnui./ha "Nettouchnbauland'* (Brandt 81). Zu der geuöhl-

ten Flächeneinheit koirmt nun noch der Infrastrukturelle Flächenbe-

darf für Verkehr, GesLndhelt, Kultur u^ä. und schließlich auch die

Flächen der Ulrtschaftsfunktlonen. Zu bedenken Ist, daß diese Funk

tionen flächenmäßlg oft den größeren Teil des Parkumlandes belegen.
2

Demnach Ist eine Elhuiohnerdlchte von 4.Q00 Elnu.Am Bruttostadt-

fläche nicht hoch. Für den Parkbereich aber hätte diese Dichte eln-
2

schneidende Konsequenzen. Bei einem Standard von 10 m /Elnu. uäre
2

ein Park von k ha Größe In der Lage, nur einen km einer derartig be-

uohnten Bereichsfläche zu bedienen. Das ist uenlger als der zehnte
2

Teil der auf dem Maxlmalparkberelch von rund 20 km versammelten

Bevölkerung (bei angenommener gleichmäßiger Bevölkerungsdichte).

In einer derartigen Situation könnte bei der rein rechnerischen Zu

ordnung von Bereich zu Bevölkerung Im Stadtgebiet eine Reihe von

Klelnstvollparks neben die vorhandenen treten (Parkgründungen) oder

die vorhandenen können zu einer Ihre Maximalberelche bedienenden

Parkfläche vergrößert uerden (Parkeruelterung).

Bedenkt man die qualitativen Abstriche, die ein kleiner Vollpark

Im Vergleich zu größeren Parks aufuelst, ulrd die erstgenannte Lö

sung zu veruerfen sein. Damit ergibt sich, daß die Erholungsflächen

politik möglichst auf Parkeruelterung zielen sollte In Jenen Gebieten,

in denen sehr kleine Parks vorhanden sind. Dabei muß dann der Vorteil

des Klelnstparkberelchs, die kurze Zeltdistanz, zugunsten der groß

zügigen Akkonvmddlerung von Erholformen auf zusätzlichem Parkland

geopfert uerden. Daraus ulrd klar, daß Parkeruelterung stets nicht

um der Fläche ulllen, sondern um der Qualität von Erholformen ulllen

gefordert uerden muß.

Andere Verhältnisse und Stadtplanungskonsequenzen bestehen bei einem

Vollpark von AQO ha. Ihm zuzuordnen ist eine ungeuogene Berelchsflä-
2

ehe von 37,A km bei kreisförmigem, etuas mehr bei Casslni-förmlgem

Park. Die Kapazität dieses Parks (> 375.000 Personen) läßt sich von
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einem extensiven Siedlungsgebiet nicht annähernd voll nutzen. Starke

Untemutzung muB aus Gründen der FlSchenükonomie ebenso üiie starke

Übemutzung vermieden uerden; Über- und Untemutzung sind planungs

politisch festzulegende GröBen. Ein derartig groBer V/ollpark verlangt

somit dichtere Bereichsbebauung oder mUBte den Anspruch auf einen

Teil seiner Flächen abgeben. In der geographischen liJirklichkeit

ist dieser MiBstand ubergroßer Parks in extensiv beuiohnten exklusi

ven Stadtrandgebieten sehr verbreitet; Beispiele uären Bois de Bou-
2  2

logne km ), Griffith Park (16,73 km ); beide weisen in der

Nächstbereichserholung deutliche Untemutzung auf. Diese wird für

diese Parks durch ihre Hauptfunktion als Träger der lilochenenderho-

lung kompensiert.

Hätte der Park einen gewogenen Bereich, dessen bJohnbevölkerung seine

Kapazität noch überstiege, so kSnnte nicht wie in unserem t»-ha-Park-

beispiel damit die Forderung nach ParkvergräBerung verbunden werden.

Denn diese Forderung kollidiert mit dem Prinzip des Schutzes der

Existenzbedingungen aller städtischen Funktionen. Die Erholungsfunktion

würde den städtischen Funktionsverbund sprengen, da mit übergroBen

Parks die Kommunikation der übrigen städtischen Funktionen behindert

oder verhindert wird. Die Erholungsfunktion schadet sich mit Über

größe auch selbst, denn die Besucher haben unattraktiv lange Anmarsch

wege innerhalb des Parks zu bewältigen, um eine Reihe von Erholformen

genießen zu können. Außerdem sind die übergroBen Parks häufig von

Straßen durchkreuzt, was nicht nur Zugangsrisiken für Fußgänger, son-

dem auch Flächenabtretungen an flankierende Grünstreifen nach sich

zieht (vgl. Abschnitt Zk),

Abschließend sei das Problem der rechnerischen Zuordnung von Bevölke

rung zu Maximalbereich angesprochen. Leicht läßt sich für einen Park

die Größe bestimmen, für die sein Maximalbereich eine der Parkkapazi

tät entsprechende Bevölkerung bereitstellen würde; im Falle eines
2

ha V/ollparks mit einem Maximalbereich von 37 km wäre es eine
2

Dichte von etwa 10.500 Einw./km Bereichsfläche, Diese Dichte kann

ein extensiver Siedlungstyp aufweisen oder ein Mischgebiet aus inten

siven lüohnsiedlungsmustem und anderen Nutzungen mit erheblichem Flä

chenanspruch. In den Parkbereichen können somit bei gleichen Dichten

erhebliche entwicklungsmäßige Unterschiede bestehen. üJir bringen die

sen Punkt auf, weil die BauordnungsVorschriften in einem Stadtgebiet

rein gesellschaftspolitisch festgelegte üJertmuster sind, die auch ge-
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ändert uierden können. Es ist nicht so, dsB man stets den Park der

bestehenden Bereichsbevölkerung in der GröBe anpassen muß, sondern

es kann sehr gut sein, daß bei einem großen Park eine Unterbedie

nung vorliegt, so daß es von der Bauordnung her sinnvoll uäre, eine

dichtere Bebauung seines Maximalbereichs zu gestatten. Es ist uich-

tig,bei der Bestimmung der hJohnbevölkerung eines nach einem Flächen

standard abgesteckten Bereichs die Uohnbevölkerungsdichte mitzuer-

fassen. In Gegenden mit sehr niedriger lilohnbevölkerungsdichte kann

es sich bei der baulichen Substanz um neugebaute Einfamilienhäuser

handeln, so daß in den nächsten Jahrzehnten nicht mit einer Änderung

der Siedlungsverhältnisse zu rechnen ist. Anders ist die Situation

in einem tiiirtschaftsschuachen industriellen Gebiet, in dem einige ab

bruchreife Mietkasemen stehen. Nach Auflassen von Industrieflachen

und Abriß der Mietkasernen ist die Möglichkeit gegeben, eine neue

Siedlungsstruktur mit höheren lilohnbevölkerungsdichten anzulegen. Die

langfristige Anpassung des Parkbereichs an die Parkkapazität sollte

uiesentlicher Bestandteil offensiver Erholungsflächenplanung sein

(vgl. Kapital 4). Daher muß der Stadtplane;? bei der Absteckung eines

Bereichs die "Bestandsbrüchigkeit" der gegenuärtigen Siedlungstypen

mitberücksichtigen: Ist eine Verdichtung der Bevölkerung durch bau

liches Üb- oder Höherfunktionieren möglich innerhalb einer Zeitspanne,

die von der Flächennutzungspolitik bestimmt taiird, dann muß der rech

nerische gezogene Parkbereich entsprechend verkleinert uerden. Es ist

unvermeidlich, daß der gegenuiärtige Bereich in diesem Falle als zu

dünn besiedelt ist, seine Beuohner als bevorzugt behandelt erscheinen.

Das muß zugunsten einer langfristigen Einbeziehung des EntuicklLoigs-

potentials eines Stadtareals hingenoninen tiierden. - Auch bei bundes-

ueiter stagnierender oder rückläufiger natürlicher oder gesamter Be-

völkerungsentuicklung gehen uir in diesen Überlegungen von ungebroche
ner Verstädterungstendenz aus; die Entleeixing infrastrukturell schua-

cher Räume in Richtung auf Verdichtungsräume dürfte auch bei einer

demographischen Rezession nicht abklingen.

31.b.3. Modifikationen von Parkbereichen

Parkbereiche können auch nach anderen als den bisher genannten absoluten

Bevölkerungszahlen berechnet uierden. Der Bereichsberechnung können z. B.
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zugrundegelegt uerden: Funktlonsexkluslvität und Entuicklungastand

des Parks souie denmgraphische Struktur und Lebensstile der Berelchs-

bevQlkerung«

Einige Erholformen und Parkdimensionen (vgl. Abschnitt 21.b.) treten

in einer Ballung nur einmal auf. Mit dieser Exklusivität enthält die

Anziehungskraft eines Parks eine Komponente, die es ihr ermäglicht,

aich jenseits einer zumutbaren Zeitdistanz Besucher anzuziehen. Durch

die von Hetelling entuickelte (iJegekostenmethode kann die Attraktivi

tät einer Parkanlage auch entfemungsnSBig differenziert uerden (Be

denken gegen diese Methode bei Knigge (AA-A5)). Daher ist für die

von Jenseits der Qereichsgrenze hereinströnsnde Besucherschar kapa

zitätsmäßig Platz zu reservieren. Damit ergibt aich ein relativ klei

ner Parkbereich und für die umliegende Bevölkerung eine privilegier

te Situation; es entfallen auf jeden Einwohner etwas höhere Flächen

anteile als in Parks, die innerhalb einer Ballung mehrfach vorkoninende

Funktionen aufweisen. Exklusivität beschränkt sich allerdings nicht

auf physische Erholformen, sondern auch auf das Prestige, das ein

Park innerhalb der städtischen Gesellschaft gewonnen hat, so daß wir

hier in einen neuen Bewertungsrahmen vorstoßen, in dem nicht mehr die

Entfernung zum nächsten Park, sondern beispielsweise sein schichten

konformes Erscheinungsbild ausschlaggebend ist. Bestimmte Schichten

nehmen größere Entfernungen in Kauf, wenn sie in dem entfernteren Park

eine ihnen genehme soziale Atmosphäre vorfinden. Das mag in einer rela

tiv schichtenausgeprägten Stadtgesellschaft besonders für die obersten

und untersten Schichten gelten, die sich am stärksten Integrationsstro-

mungen der städtischen Gesellschaft widersetzen. Standesbewußte Pariser

Aristokraten bevorzugen den Pr& Catelan, der als zentraler Teil des

Bois de Boulogne dem vornehmen 16. Arrondissement benachbart ist.

Eine Ausrichtung des städtischen Erholungsflächensystems auf sozialer

Schichtung und Lebensstilen zu erwägen,erscheint nur bedingt erstrebens

wert in einer sich pluralistisch konstituierenden Gesellschaft. Zwar

muß der Stadtplaner die sozialräumliche Differenzierung erkennen (For

schungsaufgabe), sollte jedoch seine Planung den sozialen Situationen

nur soweit anpassen,als dies nicht zu einer Benachteiligung einzelner

sozialer Schichten oder Stadtareale führt. Bei einer sozialräumlich

differenzierten Stadt werden die Freizeitaktivitätenmuster vieler Le-

bensatilkohorten im Parkdesign berücksichtigt; die Zumessung an Erho-
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lungafläche süllte dagegen für alle Lebensatile, Sozialachichten,

Stadtteile gleich auafallen. Diesea Poatulat iat jedoch in der Praxia

kaum zu verwirklichen. Ein Grund liegt in der Tataache, daß beiapiela-

ueiae der Bcia de Boulogne ala üJochenenderhclungaflSche den Anrainern

auch für den potentiell-täglichen Erholungazyklua zur Verfügung ateht.

Dieae kommen in den Genuß einer funktional beaondera vielseitigen Er-

holungaflache und einer besonders großen de-facto-F18chenallokation.

Dieses rechnerische Überangebot ist nicht zu vermeiden. Die Lhisetzung

des Gleichheitspoatulata iat daher weniger nach der Überangebotsseite
hin als nach der Unterversorgungaseite hin zu verlangen. Entsprechend

sollte die Planung dahin wirken, in überbebauten Gebieten (V/ille de

Paria) einen Grünflächenzuwacha herbeizuführen.

Es bleibt natürlich jedem einzelnen überlassen, über die vom Parkflä-

chensyatem her bereitgestellte, bequem erreichbare Erholungsfläche hin

aus jeden beliebigen Park zu frequentieren. Jedem bleibt es Oberlassen,

seine Erholungswünsche mit einer Parkfläche seiner Wahl zu identifizie

ren. Das ist als Möglichkeit, nicht als Verpflichtung zu sehen. Terri

torialität ermöglicht positive wie negative Züge der Verbindung des

Menschen mit seiner Umwelt. Positiv wie negativ kann der 'Besitzan

spruch' einer sozialen Gruppe (vgl. People's Park, Abschnitt A1.c.)

ausfallen. Positiv erscheint uns die Möglichkeit der''spatial identity"

(Soja was auf unser Thema bezogen bedeutet, in einem bestimmten

Park gefühlsmäßig und sozial beheimatet zu sein. Es sei betont, daß

das hier vorgeschlagene Modell kein Versorgungsmodell ist, daß jedem

Bürger einen Park zuteilt, den er zu benutzen habe. Aber es sichert

dem Bewohner ein Minimum an bequem erreichbarer Fläche, auf das er

ein Anrecht hat (vgl. Kapitel 1). Es darf nicht ein Privileg bleiben, .

in der Nähe einer Erholungsfläche zu wohnen, sondern es gehört zum

Recht eines jeden Bürgers, Zugang zu nahegelegenen Erholungsflachen

zu haben. LJarum sollte der Zeitaufwand (als Vorleistung) des einzelnen

zum nächstgelegenen Vollpark größer sein als zu vergleichbaren Ein

richtungen der kulturellen und sozialen Infrastruktur mit potentiell-

täglichem Besuchszyklus? Zur kulturellen und sozialen Infrastruktur

gehören städtische Erholungsflächen (vgl. Jochimsen und Guatafsson).

Modifikationen des Parkbereichs nach der demographischen Struktur

erscheinen uns diskussionswürdig. So könnten beispielsweise Gebiete,

in denen Jugendliche und Senioren stark vertreten sind, großzügige
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Flächenzuueiaungen erhalten (folglich relativ kleine Parkbereiche). Ebenso

ist es sinnvoll, in dicht bebauten Innenstadtarealen den Eintiiohnem

mehr Erholungsfläche zuzuuieisen als in aufgelockert bebauten Stadtteilen,

unter anderem uegen der hohen visuellen Störsilhouetten der Innenstadtparks.

Diese Modifikationen unterliegen kommunal- uie gesellschaftspolitischen

Uertungen.

Ob Wohndichten als Kriterium der Flächenzuueisung pro Einuohner herangezogen

uerden sollten, ist eine offene Frage. Ein Kausalnexus zuischen

Wohndichten und geistiger uie physischer Uolksgesundheit ist bisher

nicht überzeugend nachgeuiesen (Shivers 211). In Gebieten mit niedrigem

Freizeituert können kritische Situationen unabhängig von der Wohndichte

entstehen. Der Farbigenaufstand im Stadtteil Watts von Los Angeles brach

in einem Areal mit dem bevorzugten Siedlungstyp des Einfamilien

hauses aus. Dieser Aufstand schafft in seinen geographischen Aspekten

überraschende Einsichten in die Folgeerscheinungen mangelhafter Stadt

strukturen. Wer sich die eintönigen Siedlungshäuser in Watts ansieht,

stellt die Frage, ob der Aufstand, dem man bereituillig soziale Unzu

friedenheit als Ursache attestiert, nicht ganz entschieden ein Ausdruck

der Unzufriedenheit mit der funktionalen Struktur des Stadtgebiets uar.

Die Faktoren Klima und ethnische Bevölkerungszusammensetzung konmen

erst auf diesem Lknuege ins rechte Licht: ein schuüler Augustabend läßt

sich vermutlich in einem parkdurchflochtenen Stadtgebiet besser durch

stehen als in einem Wohngebiet mit geringem Freizeituert. Hier erschei

nen Merkmale uie Monotonie und Ueruahrlosung, die ireßbar sind (s. Lit.

verz. Los Angeles, City of, Community Analysis Bureau), Watts verfügte

vor dem Aufstand über zu uenige und zu einförmige Erholungsflächen.

Sie uaren eher ein Spiegel der Slumverhältnisse als ein 'StoßdMnpfer'

in der Aufstandssituation. So kam es zu dem Paradoxum, daß die an den

Will Rogers Memorial Park angrenzende 1D3. Straße zur 'Charcoal Ave,'

abgebrannt uird und im Parkbereich Herde des Aufstandes lagen (U.S.

Neus and World Report 18.12.72, S.31). Abgehalten hat dieser Park

den Aufstand nicht. Parks können nicht als Heilmittel gegen uirtschaft-

liche und soziale Mißstände herhalten. Sie sind kein Ersatz für

uirtschaftliche Verbesserungen uie z. B. örtliche Investitionen der

ortsansässigen farbigen Geschäftsleute in Watts souie Arbeitsplatz-

beschaffung in Watts. Aber zu uirtschaftlichen Verbesserungen muß

eine Verbesserung der Infrastruktur treten. Zu dieser gehören nicht
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vorrangig Straßen und Schulen, sondern gleichrangig Erholungaflachen.

Die Lektion des Aufstandes ist erst nach dem Aufstand der städti

schen politischen Führung klar gauiorden. Die Stadt Los Angeles hat

den Will Rogers Memorial Park mustergültig raultifunkticnal ausge

stattet.
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h. Städtische Erhalungsflächen Im politischen Kräftefeld

Die im 1« Kapitel belegten Forderungen der Gesellschaft nach inner

städtischen Erholungsflächen (vornehmlich auf dem Areal des recht

lichen Innenbereichs) erhielten im zueiten Kapitel eine Konkreti

sierung durch die Erarbeitung eines optimalen geographischen Merk-

malsbündela für das Phänomen 'städtische Erholungsfläche'. Es ujurde

erkennbar als ein Raumgebilde mit funktionalen, großen-, form- und

umueltqualitätsmäßigen Eigenschaften. Im dritten Kapitel erhielt es

in Form einer Bereichsbetrachtung die Zumeasung auf seinen Zujeck,

die potentiell-tägliche Erholungsbedarfsdeckung der städtischen Be

völkerung. Durch Flächenatandard auf ZLsnutbare Zeitdistanz uird

eine Erholungsfläche in einen standortgebundenen Bereich der umgeben

den Bevölkerung gebunden. Eine Schematisierung ausgeuiählter Planungs-

strategien stellt diese Bereichsvorstellungen in den Rahmen einer

atadtuieiten Erholungsflächenplanung.

Die von der Gesellschaft geforderten Innenbereichaerholungsflächen

bedürfen zu ihrer Etablierung im Stadtgebiet eines politischen Schu

bes, der sich aus der Position der Erholungsfunktion im gesellschaft

lichen Wertsystem speist. Die Geschichte der städtischen Erholungs

flächen (vgl. z. B. Frye für die U.S.A.) belegt, daß Freiflächen-

schaffung kein rationaler und logischer Prozeß ist, in dem ein yis-

senschaftliches Konzept von der Gesellschaft akzeptiert wird und

es nun zur Lknsetzung in die Wirklichkeit nur der Beseitigung 'reak

tionärer' Ulideratände flächenkonkurrierender Funktionen bedarf. Bei

spiele wie der Centrai Park in Neu York (vgl. Simutis 260, Udall

161-53) und der Grant Park in Chicago (Cutler 25) belegen, daß Parks
des politischen Schutzes bedürfen, ihre offensichtliche Nützlichkeit

ist kein Garant ihrer Existenz. Ward's Kampf im den Grant Park uar

ein politischer Kampf, der mit dem Kapital des Kaufhausmagnaten ge

sichert uurde. Ebensouenig stand die Nützlichkeit des geplanten

Centrai Park in Frage, aber zu dessen Umsetzung bedurfte es einer

die Interessen der Bodenlobby überspielenden Freiflächenpolitik.

Eine derartige Politik uird sich nur dann durchsetzen, uenn die

mächtigsten Meinungsträger, allen voran die Parteien, die uirtschaft-

lichen Interessen gegenüber den sozialen Interessen prioritätsmäßig

herabstufen.
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In der Exekutive beginnt diese blende zur Umsetzungspolitik für die

Erholung bereits Konturen anzunehmen. So setzt sich z. B. die nord-

rhein-iijestfälische Landesregierung beuuBt nicht mehr so sehr für

Erholungsanlagen auBerhalb der Städte ein, sondern uiill "Freizeit»

anlagen ... unmittelbar in den Wohngebieten der Städte vorantrei

ben" (Ankündigung des nordrhein-uiestfälischen Innenministers auf

dem Deutschen FreizeitkongreB 1974, s.Lit.verz. Weyer 1). Damit soll

die innerstädtische Erholung nicht mehr der schwachen Finanzkraft

der Gemeinden überlassen bleiben, wenngleich das Zitat nicht nur

Freiflächen betrifft. Man kommt damit dem gesellschaftlichen Wandel

entgegen, in dem sich eine "tendenziell steigende Durchsetzungskraft

der Wohnortuünsche der Arbeitskräfte" (Fischer 211) bemerkbar macht.

Diese Politik ist für die Erholungsfunktion deshalb effektiv, weil

sie ihr eine Prioritätsstellung innerhalb des städtischen funktionalen

Flächenuettbewerbs einräumt - und zwar ausdrücklich auf Kosten anderer

Funktionen. So ist der Unterschied zu sehen zwischen einer defensiven

und einer offensiven Erholungsflächenpolitik. Als defensiv bezeich

nen wir jene Politik, die versucht, die flächenmäBige Beschneidung

oder qualitätsmindemde Beeinflussung der bestehenden Erholungsflä

chen durch andere städtische Funktionen zu bremsen; sie zielt expan

siv nur auf Areale, die nicht von anderen städtischen Funktionen

beansprucht werden. Langfristig führt diese Politik zu einem Zurück

drängen der Erholungafunktion im Flächenkonkurrenzkampf. Als offen

sive Erholungsflächenpolitik bezeichnen wir jene Politik, bei der

private und öffentliche Initiatoren ein erholungsflächenfreundliches

Klima in der Gesellschaft zu erzeugen suchen, um durch dieses eine

y/eränderung zugunsten der Erholungsfunktion gegen konkurrierende An

sprüche anderer städtischer Funktionen durchzusetzen.

Die im folgenden Abschnitt skizzierten drei Parkschaffungsprozesse

sind Prototypen einer solchen offensiven Erholungsflächenpolitik.

Sie sind besonders markante Beispiele für drei Motivationstypen:

1. Der Typ der Komplettierungsoffensive. Kommunale und regionale Behörden

verfolgen eine Umwidmungsstrategie mit dem Ziel der Komplettierung aller

Funktionen, somit auch der Erholungsfunktion, im städtischen Flächennutzungs

muster. Auf diesen Typ bezieht sich das Rechtskapitel 1; er repräsentiert

den Normalfall der Planungspraxis. Das analysierte Beispiel stammt aus

Kalifornien, da dort ein Extrem dieser Komplettierungsabsicht sichtbar
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wurde, und zwar in Form einer Offensive gegen Flächen von nationaler

BedeutiHig ('Mile Square'-Gelände).

2. Der Typ der Repräsentationsoffensive. Mit ihr wird um der nationa

len Repräsentanz willen ein Umwidmungs- bzw. Akquisitionsprozeß einge

leitet. In dem ausgewählten Pariser Beispiel wird der Park zum Sinnbild

des nationalen Stolzes erhoben. Ein schwächeres deutsches Pendant wäre

das Gelände einer Bundesgartenschau als Gegenstand einer Repräsentations-

offensivB.

3. Der Typ der Symboloffensive. In ihr wird der Park zum Symbol für ge

sellschaftliche Ideale hochstilisiert. Das eindringlichste Beispiel ist

die Auseinandersetzung um den 'People's Park' in Berkeley. Ein deutsches

Pendant fehlt.

Die Typen 2 und 3 weisen über den von Legislative und Jurisdiktion ge

setzten Handlungsrahmen hinaus, wie er im Kapitel 1 ausgebreitet wurde.

Sie erweitern damit möglicherweise künftige gesetzliche Handlungsvoll

machten.

Unter den drei Fallstudien konnnt der letzten trotz ihres faktischen

Fehlschlages das größte Uerdienst um die Öffnung des Wertsystems auf

Erholungsflächen hin zu. Wegweisend ist auch die französische Fallstudie

hinsichtlich der offiziellen Uorzugsbehandlung der Erholungsfunktion

gegenüber den Konkurrenzfunktionen. Der Fall aus dem Los Angeles-Gebiet

interessiert durch seine konsequente Politik des IMachfassens in einer

erholungsflächenfreundlichen gesellschaftspolitischen Phase. - Die hier

zum erstenmal wissenschaftlich analysierten flächenpolitischen Fälle

tangieren teils höchste politische Ebenen, teils spiegeln sie sich im

diffusen Erscheinungsbild ungesetzlicher Massenaktionen. Aus dieser Spann

weite der erholungspolitischen Konzepte ist ein gesellschaftlicher Lern

prozeß abzuleiten, der auf eine Änderung der Uorstellungen über Wirt

schaftlichkeit, Bodenordnunq sowie über die Rolle von Territorialverwal-

tungsebenen zielt. Diese Facetten einer neuen städtischen Erholungsflä

chenpolitik werden im Abschnitt L2 vorgestellt.
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^»1, Fallstudien zur □ffensiven Erholungaflächenpolitik

Die Freiflächenumuldmungsstrategie lokaler und regionaler
V/erualtungaebenen (dargestellt am Beispiel des'Mile Square'-
GelMndes, City of Fountain l/alley, Orange County, Kalifornien)

<♦1.3.1. Strategie der mittelfristigen Umwidmung von Teilflächen

Die erste Fallstudie stammt aus Kalifornien und behandelt im wesentlichen

das Akquisitionsverfahren. Sie beginnt mit einer Phase der Boden-

requisition durch die Bundesregierung. Der Ausbruch des 2. (ileltkriegs

veranlaßt in den U.S.A. die militärische Führung, auf den Erwerb von

Flächen zu dringen, die nicht im Besitz der öffentlichen Hand sind.

Die politische Ausnahmesituatian erzwingt eine eigentumsmäßige Über
schreibung und eine nutzungsmäßige Umfunktionierung dieser Flächen.

Diese Veränderung ist anscheinend irreversibel, denn nach dem Kriege

leben die alten Eigentums- und Nutzungsverhältnisse nicht wieder auf.

In dem zu schildernden Fall ist die kriegsbedingte Veränderung doch

wieder teilweise aufgehoben worden, wobei die Nutzung vor den Eigen

tumsverhältnissen betroffen wurde. Die öffentliche Erholungsflächenpla-

nung hat damit vorgeführt, wie Flächen, an denen sie interessiert

ist, phasenmäßig 'vereinnahmt' werden müssen: erst funktional, später

besitzrechtlich. Diese unorthodoxe Reihenfolge entspricht nicht
der üblichen öffentlichen Planungspraxis, bei der die Flächen zuerst

erworben werden (vgl. Abschnitt 1<+).

19<i3 konfisziert die Bundesregierung für militärische Zwecke das land
wirtschaftlich genutzte Gelände zwischen den Straßenabschnitten Edinger

Avenue, Uamer Avenue, Brookhurst Street und Euclid Street im südwest

lichen Orange County. Das Gebiet wird als Bomberflugfeld benutzt und

umfaßt ein zentrales Landefeld (kurz Zentralfeld) mit 133 acres (5<i ha)
und ein allseitig umschließendes Gelände (kurz Ringpark) mit 507 acres
(205 ha). Ein Teil dieser 507 acres wird später für erholungsfremde
Zwecke (u.a. Straßenerweiterung) abgezusigt, so daß in der späteren Dis-

2  2kussion knapp 1 mi (2,59 km ) als potentielle Erholungsfläche erscheint
(vgl. Abb. <f1.a. und Tab. <i1.a.).

Das Gelände wird nach dem Kriege von der Marine als Hubschrauberflug
hafen genutzt (Helicopter Outlying Landing Field, HOLF). Bis auf den
heutigen Tag hat es, obwohl nun nicht mehr genutzt, durch Infrastruk
tur und Standort eine militärische Potenz erhalten:

1. Die bauliche Anlage hat sich nicht überlebt. Es besteht eine drei

eckige Landebahn, die benutzbar ist.



Tab. Merkmale das "Mile Square •-Gelindes, Pountain V/alley, Drange Cöunty, Kalifornien

Flurbezeichnung Eigentümer Nutzer erholungefunktionale(r)
Nutzungsatand und -art

GröBe in

acrea

(in ha)

Zentrales Landefeld
(U.5. Marine Corps Helicopter
Gutlying Landing Field)

D.S. Navy Orange County unterentuickelt; militärische
(jährliche Landebahnen (zeitueilig für
Pacht) Erholungsfunktion genutzt

(Modellflug))

133 (5it)

Golfplatz (öffentlicher) Orange County Privatkon-
zessionir

entuickelt; monofunktional
(Golfspiel)

1t»0 (57)

Mile Square Regional Park

Potentieller County-Park

Orange County Orange County entuickelt; multifunktional

Orange County Orange County unentuickelt

Stadtpark von Fountain V/alley Orange County City of Fountain entuickelt; multifunktional
V/alley
(50-jährige Pacht)

lOif

186

55

(UZ)

(75)

(22)

618 ( 250 ha)
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2. Das Gelände liegt in einem Funktionszusammenhang mit anderen Ein

richtungen der Marine und räumlich auf einer Linie mit vier weiteren

Standorten: Naval Base Los Angeles-Long Baach, Naval tileapcns Station

Seal Baach, Marine Corps Air Facility Santa Ana, Marine Corps Air

Station El Toro. Das Gebiet liegt genau in der Mitte dieser Reihe

von vier Standorten, so daß sich eine Art raumimmanente Brauchbar

keit aus dieser Kette von Militärarealen aufdrängt.

Als sich in den sechziger Jahren die militärische Notwendigkeit der

Nutzung des Mile Square Geländes verringert, verfährt das County mit

dem Blick auf dieses Gelände als einer potentiellen Erholungsfläche

in der schon besprochenen Sequenz: erst nutzen, dann - wenn möglich -

erwerben (wenn nicht möglich, dauerpachten). Es bezieht eine strate

gische Grundstellung, indem es 1963 einen Rahmenplan (master plan)

für Erholungsflächen verabschiedet. In dem Master Plan of Regional

Parks wird HOLE in die oberste Prioritätsgruppe plaziert, was zunächst

lediglich ein formales Zeugnis des Interesses des County an diesem

Gelände für Erholungszwecke ist. Die strategische Grundstellung ist

durch die Gesetzgebung induziert worden. Seit 19t»9 besteht ein Bun-

deagesetz über die Abgabe von Überschußland der Bundesebene an bundes

staatliche und lokale l/erwaltungsebenen (D.S. Public Law 152 "Federal

Property and Administrative Services Act of 1949"; s. Lit.verz.).

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Rahmenplanes sah das County auf

grund dieses Gesetzes eine Möglichkeit, den Park langfristig zu nut

zen und zu erwerben. Die Initiative der politischen Führung des

County, eine Erholungsflächenpolitik zu betreiben, die Anspruch auf

umfunktionierende Flächen erhebt, war ein opportunistischer Schach

zug, der erst verwirklicht wurde, als die Umstände ihn anboten. Das

ist ein Zeichen, wie wenig wertsetzend die aktive Erholungsflächen

politik war und ist. Außerdem muß gesehen werden, daß ein solches

Aktivwerden der Erholungsflächenpolitik nicht nur auf günstige Umstände

wartete (anstatt sie herbeizuführen), sondern auch noch diese Umstände

insofern sehr eingeschränkt auslegte, indem sie nur unbebautes Gelände

anvisierte. In Frage kam für einen etwaigen "Angriff" innerhalb eines

Rahmens günstiger Umstände nur Gelände folgender Funktionen:

1. Brache (offenes unbewirtschaftetes Ranchland)

2. landwirtschaftlich genutzte Flächen ohne Gebäude

3. unbebautes militärisches Übungsgelände.
Mit dieser Zielrichtung werden Räumkosten und Zusanmenstöße mit anderen
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Interessenten umgangen. Umständerahmen und Schuiachnutzung trafen

zusammen, um diese eingeschränkte aktive Erholungsflächenpolitik

zu aktivieren, lilie uiir bereits ertiiähnten, uiählt eine offensive

aktive Erholungsflächenpolitik nicht nur ihre Standortpräferenzen

ohne Rücksicht auf Umstände, sondern auch die Standortpräferenzen

ohne Rücksicht auf vorhandene Bauten und ErschlieBungseinrichtungen

(z. B. Gleisanlagen) souiie mit begrenzter Rücksicht auf bisherige

Nutzung, lüir erkennen, daß die in dieser Fallstudie geschilderte

Politik von diesen Uoratellungen noch weit entfernt operiert.

1967 vermag das County das ringförmige Gelände um das zentrale

Landefeld für 30 Jahre zu pachten; es beabsichtigt, dieses Gelände

zu einem Ringpark auszugestalten. Um diesen Zweck erfüllen zu kön

nen, muß es als Gegenleistung vertraglich 2,5 Millionen Dollar an

Entwicklungskosten in das Gelände investieren. Damit erfüllt die

Marine den Gesetzestext, der vorschreibt, daß Überschußgelände erst

dann als für Erholungszwecke nutzbar gilt, wenn es für Erholungs

zwecke erschlossen worden ist. Der Pachtvertrag spezifiziert, daß

der genannte Betrag in sechs einjährigen Phasen zu investieren ist,

80 daß das Gelände nach diesen sechs Phasen als entwickelt gelten

kann. Diese Phasen beziehen sich jeweils auf ein Teilstück der Ge

samtfläche. An finanziellen Aufwendungen tritt zu diesem Investi-

tionserfordemis eine jährliche Pachtsunme von lediglich 21.000 -

Dollar, obwohl gutachtlich festgestellt wurde, daß eine weit höhere

Summe angemessen wäre, wenn das Gelände für landwirtschaftliche

Nutzung zur V/erfügung stünde. Diesen finanziellen Verpflichtungen

kann sich das County teilweise entziehen, indem es die noch nicht

von einer Entwicklungsphase betroffenen Geländeabachnitte rund um

das zentrale Landefeld für landwirtschaftliche Zwecke CErdbeerkul-

turen, Weide) kurzfristig unterverpachtet; die erwirtschaftete Pacht

kommt jedoch nicht an die Pachtsumme heran, die an die Marine abzu

führen ist. Als dritte finanzielle Bürde entsteht dem County ein

Erschließungsbeitrag, der sich aus der Lage des Geländes innerhalb

einer Stadtgemeinde Cincorporated Community) ergibt. Die bodenrecht-

liche Zugehörigkeit ist insofern klar, als das Gelände der Marine

gehört, die territoriale Zugehörigkeit zur Gemeinde Fountain Valley

besteht seit deren 'incorporation' 1957. Es stellt sich spät heraus,

daß die Stadt Fountain Valley zum Zeitpunkt der Entwicklung des er-
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sten Parkteils einen Erschließungsbeitrag für Abwessereinrichtungen

von 350 Dollar/acre (865 Dollar/ha) erhebt, was bei dem zur Debatte

stehenden Gelände von rund ABS acres (196 ha) einen Betrag von

170.GOO Dollar ergibt.

Zunächst versucht das Ccunty, die Entwicklungskosten abzuBiiälzen. An

Finanzierungsmöglichkeiten bedient es sich erfolgreich einer Anleihe

des Bundesstaates Kalifornien, durch die ein groBer Teil der Investi

tionen der Phase I aufgebracht wird. Das County rechnet damit, daB

ein Teil der Anleihe durch Einnahmen aus der Parknutzung amortisiert

wird. Es vertraut darauf, daB sich mit der Entwicklung des Parks sein

sozialer liiert, aber auch seine Rendite (durch Konzessionsverträge)

entsprechend seiner zentralen Lage so stark bemerkbar machen, daß

finanzielle Engpässe nicht entstehen. Das County rechnet feiner damit,

daß die Bundesbehörden den geschlossenen Pachtvertrag während der

Pachtzeit von 30 Jahren nicht kündigen, so daß es damit für die lang

fristige Planung über einen, wenn auch nicht eigentumsmäßigen Sicher

heitsfaktor verfügt. Der Pachtvertrag wird nur in folgenden Fällen

nichtig;

1. iilenn durch den amerikanischen Kongreß oder den Präsidenten der U.S.A.

ein nationaler Notstand erklärt wird (z. B. im Kriegsfall);

2. wenn das Gelände in das rechtliche Stadium des Überschußeigentums

(surplus property) übergeht;

3. wenn das Gelände vom County für andere als für die vertraglich fest

gelegten Park- oder Erholungszwecke verwendet wird;

A. wenn das County nicht die vertraglich vereinbarten Investitionen

vornimmt.

Weitere die Planung stabilisierende Faktoren finanzieller Art sind ver

traglich festgelegt. Dem County wird für den Zeitpunkt der Einstufung

des Geländes als Überschußeigentum ein Vorkaufsrecht eingeräumt. In

diesem Punkt wird der Marktmechanismus aufgehoben, denn der Verkehrs

wert (market value) des Geländes wird von unabhängiger Seite, durch

ein Wirtschaftsgutachterteam, auf 28.Ü00 Dollar/acre (69.000 Dollar/ha)

angesetzt, was für die A85 acres (196 ha) einen Grundstücksverkehrswart

von 13,58 Millionen Dollar ergibt. Das County rechnet mit einer späte

ren Schenkung, sobald das Gelände zu Überschußeigentum erklärt wird.

Die Countyverwaltung versucht von Anfang an, den Auflagen der Marine,
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die darauf abzielen, das Gelände als potentielles militärisches

Areal zu erhalten, so uenig uie mäglich nachzukonmen. Oer physio-

gnomischen Ueruandlung in einen Park steht der Zeitfaktor entgegen.

Nur auf einem sehr kleinen Teil der Fläche befinden sich einige hohe

Bäume. Die Anpflanzung von Bäianen schafft erst nach Jahrzehnten einen

neuen visuellen Charakter des Parks. Das Comty hat sich der Marine

gegenüber vertraglich verpflichtet, die Bepflanzung mit Bäumen in

nerhalb mehrerer Anflugschneisen zu unterlassen. In diesem geziel

ten Umuiandlungsversuch eines militärischen Geländes in einen Park

ist daher die funktionale Unuidmung erfolgreicher und entscheidend.

Als erstes Dbjekt uird ein Golfplatz geplant, geuiissermaBen als ein

die sechs Entuicklungsphasen auslösender Startschuß. Mit diesem Pro

jekt sichert man sich das politische Interesse der führenden Gesell-

schaftsschichten, das sich prestigemäBig für einen Golfplatz eher

engagieren läßt als für einen \/olkspark. Ein massives Clubhaus ver

leiht dem Golfplatz den Nimbus der Dauerhaftigkeit. Dieses Gefühl der

Permanenz der Erholungsfunktion auf dem Gelände uird uieiterhin durch

den Beschluß gestärkt, das zentrale Landefeld durch einen hohen Draht

zaun von dem ringförmigen Parkgelände abzuriegeln. Offiziell geschieht

das auf allseitigen üJunsch, visuell hat es später die blirkung, das

Zentralfeld als Fremdkörper in einem \/ollpark zu markieren.

Mit 1Aü acres (57 ha) umfaßt der Golfplatz ein Drittel des Ringparks

und unterstreicht durch diese Größe die Bedeutung, die man diesem

Paradeprojekt im Rahmen einer gesellschaftsorientierten Parkimage

politik beilegt. Als Negativposten ist zu vermerken, daß mit dem Vor

ziehen des Golfplatzes die besserverdienenden und politisch sich Gehör

verschaffenden Schichten bevorzugt uierden vor den breiten Schichten,

deren Uollpark nur schleppend in Gang kommt. Erst nach der Eröff

nung des Golfplatzes im Sommer 1969 erscheinen Ausschreibungen für

die Phase I des Vollparks. Phase I uird mit einem Kostenaufuand von

960.000 Dollar im September 1970 abgeschlossen. Legemäßig schließt

sie sich günstig an den Golfplatz an (jene erfüllt die Südostecke,

jener die Süduestecke des Parkguadrats). Aber da der Golfplatz von

Privatkonzessionären beuirtschaftet uird (u.a. Alkoholausschank),

uerden beide Teile durch einen Zaun getrennt gehalten.
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t»1.a.2. Die Bundeagesetzgebung zur ErholungsflächenallokatiDn aus

Bundesgrundbesitz und der ülettbeujerb zwischen CoiFity und

Gemeinde

Die Strategie des County rechnete mit konkurrierenden Interessen

der Gemeinde Fcuntain Valley. Da das Mile Square-Gelände IG % der
Gemeindefläche ausmacht, räumt das County der Gemeinde in der Pla

nung des Golfplatzes Mitspracherecht ein. Das genügt der Stadt nicht.
Sie unternimmt einen direkten Angriff auf den stillschweigenden An

spruch des County auf die Gesamtfläche und beantragt bei der Bun

desebene einen Teil (55 acres) des Ringparks als Gemeindepark.

Dieser Anspruch wird ermöglicht, weil sich 1970 die Bedingungen für

einen Erwerb der gepachteten Fläche sehr verbessert haben. Public

Law 91-'»B5 vom 22. IG. 1970 (s. Lit. verz.) ist eine Ueiterführung

des Federal Property and Administrative Services Act of (s.Lit.

verz.) und sieht die Überführung von ÜberschuBland der Bundesebene
an untere Verwaltungsebenen vor mit der ausdrücklichen Zielsetzung,

die Parkflächen der Nation zu vermehren. Die in dieser Hinsicht als

besonders prekär empfundene Lage der Städte räumt ÜberschuBflächen

auf städtischem Gebiet Priorität ein bei der Überführung in gemeind

lichen, County- oder bundesstaatlichen Besitz. Der Weg von 'excess'

zu 'surplus' property (Überhang- zu Überschußeigentum) geht über die
General Services Administration, die den von einer bundesstaatlichen

Institution als Überhang deklarierten Grundbesitz zunächst einmal

innerhalb der Bundesverwaltung zur Verfügung stellt; erhebt keine

Dienststelle Anspruch auf den Grundbesitz, den sie zur Ausübung ihrer

Funktionen benötigen muß, so wird das Gelände dem Innenministerium

(Department of the Interior, Bureau of Gutdoor Recreation) als Über
schußeigentum überstellt. Dieses setzt einen minimalen, formellen

Kaufpreis fest und kann das Gelände dann an denjenigen Bieter veräu

ßern, der seine Ansprüche auf Erholungsflächen am dringlichsten nach

weisen kann. hJichtig ist, daß nur die öffentliche Hand als Bieter

auftreten kann - unseres Erachtens eine unnötige Beschränkung, durch

die die Initiative von privaten gemeinnützigen Organisationen ausge

schaltet wird. Beabsichtigt war, die koimterzielle Nutzung auszuschlie

ßen, etwa in Form eines Vergnügungsparks ä la Dianeyland. Diese Aus

schließung hätte aber für jede Privatorganisation in gleicherweise

wie für jede Dienststelle der öffentlichen Hand durch Vertrag geregelt
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werden können. So ist bereits van der Legislative her der Anstoß

für den Machtkampf zwischen verschiedenen Uerwaltungsebenen her

ausgefordert: nicht zuletzt durch die Ausschaltung des kompetiti-

ven Elements der Privatinitiative. 1972 unterbreiten County und

Fountain Valley dem Innenministerium der Bundesregierung getrenn

te Anträge auf Erwerb von Bundesüberschußeigentum (Federal Surplus

Property) für öffentliche Erholungsztiiecke ("for public park or

recreation purposes"). üJMhrend das County lediglich eine besitz-

rechtliche Lftnwandlung seines Pachtlandes anstrebt (Eigentum statt

Pacht), will Fountain Valley 55 acres (22 ha) aus dem unentwickel

ten Teil des Countybestandes herausbrechen. Die Stadtväter empfin

den es als unerträglich, auf ihrem Gemeindegebiet einen Countypark

angesiedelt zu sehen, der ausschließlich Countyeigentum und zu

keinem Teil Gemeindeland zu werden droht. Die Lfrierträglichkeit er

klärt sich aus der Tatsache, daß die Stadt über keinen eigenen

Stadtpark verfügt. Es ist somit eine Maßnahme zur üJahrung des poli

tischen Gewichtes und Gesichtes der Gemeinde.

Bei dem politischen Vorsprung, den das County durch den Pachtvertrag

hat, muß gefragt werden, was denn die Gemeinde von Fountain Valley

zur Absicherung des Anspruches auf 55 acres (22 ha) anführt. Sodann

ist zu diesen Argumenten hinsichtlich ihrer Haltbarkeit aus der Sicht

der Erholungasuchenden Stellung zu nehmen.

1. Die Stadt behauptet, der "Regional Park" lasse die gemeindliche

Erholung aus; dem Regional Park müsse daher ein Community Park zur

Seite gestellt werden. Diese Argumentation ist ein Scheingefecht, eine

Vertauschung von Standort- und verwaltungsmäßigen Merkmalen. Standort

mäßig liegt der Park in der Stadt, dient also in erster Linie den An

wohnern. In diesem Sinne ist er ein Gemeindepark. Verwaltungsmäßig

ist er dem County unterstellt, das ihn als Regional Park bezeichnet.

üJäre er der Gemeinde unterstellt, würde sie diese verwaltungsmäßige

Zugehörigkeit durch die Bezeichnung "Community Park" ausweisen. Damit

wäre kein Parkmerkmal, etwa der mögliche Einzugsbereich, bezeichnet.

Der Community Park wird, wenn er randlich in einer Gemeinde liegt, von

Benutzem der Nachbargemeinde ebenfalls stark frequentiert werden. Sein

geographischer Einzugsbereich mag sogar der eines regionalweiten Parks

sein (Griffith Park der Stadt Los Angeles hat einen ballungsweiten

Einzugsradius). Entsprechend ist die Bezeichnung Regional Park nur eine
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venualtungsmäBige, die bei entsprechender Größe und Funktionenvielfalt

des Parka auch eine Merkmalsbezeichnung des Einzugabereichs sein kann;

letztere uiird jedoch nicht mit dem Uerualtungsetikett automatisch mit

geliefert, Analog zu Community Parka der Gemeinden und Regional Parks

der Counties verfügt der Bundesstaat Kalifornien über State Parks, von

denen niemand annimmt, daß sie speziell auf die gesamte Bevölkerung des

Bundesstaates zugeschnitten sind. Das County als eine außergemeindliche

Territorialbehörde ( sie verualtet die nicht mit Stadtrecht versehenen

Siedlungen - unincorporated placea) hofft zwar, daß der Mile Square -

Park nach Abschluß aller Entwicklungsphasen auch Besucher mehrerer

Gemeinden bedienen wird - in erster Linie wird er aber stets den Be

wohnern der Gemeinde Fountain Valley, vor deren Türschwelle er liegt,

zugute kommen. Damit ist der Erholungsflächenbedarf der gemeindlichen

Bevölkerung abgedeckt. Nicht befriedigt dagegen ist der Verwaltungs

apparat der Gemeinde, Da die Bundesbehörde diesen nicht fördert, ver

sucht die Gemeinde mittels der Verquickung von verwaltungsmäßigen Be

zeichnungen mit funktionalen Implikationen diese Ungewichtigkeit aus

zuräumen, Für den Erholungsuchenden erscheint uns dieses erste Argument

zugunsten einer gemeindlichen Verwaltung eines Teils des Ringparks als

nicht stichhaltig,

2, Die Nutzung des 55 acres (22 ha) - Geländeabschnitts sei vor allem

im Hinblick auf die zu erwartende Bevölkerungszunahme der Gemeinde

vonnöten.

Die Diskussion dieser Frage setzt voraus, daß die vorgenannte These

von der Notwendigkeit einer gemeindeeigenen Fläche zur Deckung des Er

holungsbedarfs der Gemeindebewohner akzeptiert wird. Um den zweiten

Punkt für sich zu besprechen, sei unterstellt, daß die gegenwärtige

Bevölkerung ausreichend bedient werde. Dann erhebt sich die Frage, ob

die 55 acres(22ha) als Argument für die Bedienung der voraussichtlichen

Maximalbevölkerung herhalten können. Gemäß der Argumentation der Stadt

ist der von der NRPA entwickelte Flächenstandärd für Stadtparks von

7,5 acres/ 1 □□□ Einw, (3,0 ha/ 1 ODO Einw,) von der Gemeinde akzep
tiert worden. Der Begriff Stadtpark wird, wie unter Punkt 1 angeführt,

von Fountain Valley als 'Park im Stadtbesitz' definiert. Die beantrag

ten 55 acres(22ha) könnten bei diesem Standard lediglich 7 500 Ein
wohner bedienen. Zum Zeitpunkt der Antragstellung zählt die Gemeinde

51 ^»00 Einwohner(1.12,1972), verglichen mit nur 12 ODO Einwohnem ^96U.
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Angestrebt uird eine Bevölkerungsdecke von 70 000 Einutohnem. Derartige

Zielvorstellungen bezeichnen uir nach dem Präzedenzfall der uachstums-

müden Planungspolitik der Stadt Petaluma als Petaluma-Planung. Die Be

völkerungszahlen bedeuten, daß die Stadt sich aus dem Kuchen des Ring

parks viel mehr als 55 acres(22ha) herausschneiden müßte, um den Bedarf

einer zukünftigen Bevölkerung zu decken. Im Lichte dieser Zahlen

scheint der Antrag der Stadt darauf gerichtet, das Argument des Bevöl-

kerungstiiachstums nach dem Eruierb der Teilfläche erneut ins Spiel zu

bringen; das kiürde darauf hindeuten, daß die Gemeindepolitik darauf

abzielt, den lästigen Konkurrenten, das County, immer mehr zurück

zudrängen.

3. Die Stadt behauptet, die von ihr organisierten Erholungsprogramme

vertrügen sich nicht mit den Nutzungs- und Designvorstellungen, die

das County auf 'seinem' Gelände veruirklichen uolle.

Dieser Punkt ist schuier zu entscheiden. Im ganzen rechtfertigt er sich

kaum, denn auf dem Countygelände sind mit dem großen Golfplatz Formal

flächen und mit dem übrigen erschlossenen Teil der Entuicklungsphase 1

auch naturbelassene Flächen vorhanden. Die Gemeinde schlägt zuar einige

Sportarten vor, die auf dem Countygelände mangels Geräten (Baseball-Pole)

nicht betrieben uerden können, aber eine völlig neue Erholform, gemäß

unserem Abschnitt 21, wird nicht gefordert. Wollte man aus funktionalen

Nuancen, die die Stadt einzuführen gedenkt, die Berechtigung auf ver

mal tungsmäßige Kontrolle ableiten, so uürde das einer Geringschätzung

der Kooperation zuischen V/erualtungsebenen gleichkorrmen. In der Tat

ist die ausschließliche Durchsetzung der Nutzungsvorstellungen der

Countyplaner bedauerlich; es sollte eine l/erbindung aller Nutzungs

vorstellungen, einschließlich der gemeindlichen, stattfinden.

A. Die Stadt glaubt, daß für die städtischen Erholungsprogramme mehr

Allgemeinflächen (all-purpose open space) benötigt uerden als verfüg

bar sind. Das ist ein Punkt, der nur im Zusammenhang mit dem vorgenann

ten Punkt der Segregation der Erholungsvorstellungen der Ueruialtungs-

ebenen gilt. Wenn man den Punkt 3 aber ablehnt im Interesse der Benutzer

(deren Erholungsabsichten nicht administrativ gebunden sind), dann las

sen sich auch die städtischen Programme auf den ueiten Rasenflächen

für ungenormtes Spiel des unter Countyvermaltung stehenden Parkrings

veruirklichen.
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Vergebens suchen uir in dem Antrag der Stadt nach Zeichen, das

Cüuntyparkland als hilfreich im Sinne einer Verringerung des Defi

zits der Stadt zu apostrophieren. Ebenso fehlen Hiniiieise auf eine

Bereitschaft, mit dem County in der Verualtung eines größeren Kom

plexes zu kooperieren. Statt das vom County verualtete Gelände

anzuerkennen und Kooperation zu fordern, nimmt die Stadt die Lei

stung des County nicht zur Kenntnis und bietet Kooperation nicht

einmal an. Die vorgebrachten Argumente überzeugen funktional nicht.

Es ist uahrscheinlich, daß die uiahren Motive der Antragstellung

im Machtanspruch der Stadtverwaltung stecken.

Die lost die Bundesebene den LJettbewerb zwischen County und Gemeinde?

Ein Jahr nach Antragstellung, 1973, wird durch eine Schenkung (quit-

claim deed) dem County das Eigentum an dem Pachtareal von kB5 acres

übertragen mit der Auflage, davon 55 acres an die Stadt Fountain

Valley auf 50 Jahre zu verpachten und diese Pacht - wenn die Stadt

es wünsche - zu verlängern. Damit hat die Bundesebene verwaltungs

konform gehandelt: sie hat sich nicht den Benutzerstandpunkt zueigen

gemacht und eine Kooperation aller Planungsträger für den gesamten

Park erzwungen; stattdessen hat sie Jede Verwaltungsebene als zu

ständig erachtet und ihr aus dem Ringpark einen Teil überantwortet.

Die scheinbare Vermeidung der Aufteilung, die durch die Pacht des

städtischen Geländes vermieden wird, ist später aufgehoben worden,

indem die Stadt Fountain Valley die 55 acres als Eigentum überschrie

ben erhielt.

Unsere Empfehlungen zu dem Uettbewerb zielen auf die Sicherung des

Gesamtparks. Statt sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, was sicher

auch positive Seiten hat, sollten beide Planungsträger eher daran

arbeiten, die noch bestehenden Nachteile der rechtlichen Situation

auszuräumen. Es bleibt Jener schon in dem ersten Pachtvertrag ent

haltene Passus bestehen, nachdem das Land Jeder Zeit in den Besitz der

Bundesregierung zurückfällt, wenn es in Zeiten eines vom Kongreß oder

Präsidenten der U.S.A. erklärten nationalen Notstandes benötigt wird.

An die Gefahr der Rückfunktionierung glaubt zwar niemand im gegen

wärtigen Zeitpunkt 1975, aber sie ist implizit gegeben und macht damit

Jedes Investment zu einem Risiko; diese paramilitärischen Areale sind
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im Vergleich zu anderen Erhclungsflgchen im Besitz der lokalen und

regionalen V/erualtung ein Eigentum zuteiter Klasse.

41.a.3. Der Angriff des County auf ein Restareal als Selbstzweck des

Planungsapparates über die Bedarfsdeckung hinaus

1974 beginnt das County einen vorsichtigen Angriff auf die letzte

Bastion der Marine: auf das seit den frühen siebziger Jahren nicht

mehr benutzte Zentralfeld. Das Ziel ist der Erwerb dieses Geländes.

Die Parkentwicklung liefert dem County folgende Argumentationspunkte

an die Hand:

1. Das County hat seine vertraglichen Investitionen planmäßig vorge

nommen, der Ringpark nimmt Gestalt an. Damit hat es bewiesen, daß es

Initiative und Durchhaltevermogen zum Nutzen der Erholungsfunktion

aufbringen kann.

2. Das County hat den Ringpark noch nicht so weit vollendet, daß das

Zentralfeld als nur marginal in den Funktionsrahmen des Ringparkes

passendes Anhängsel hinzukomn^n konnte: noch ließe es sich in den

Gesamtparkentwurf einarbeiten. Geschieht das nicht vor Abschluß der

Gesamtausführung des Ringparks, bleiben einige funktionale Möglich

keiten ausgeklammert, die sich aus dem Vorhandensein einer großen

ebenen Landebahnfläche in Triangelform ergeben (vgl. Punkt 3). Daher

versucht das County einen Zeitdruck auszuüben, denn mit dem in den

siebziger Jahren geplanten Abschluß der Investitionen in den Ringpark

wäre die Chance der funktionalen Komplettierung zwar nicht vertan,

aber (mit Kosten verbunden) verschleppt.

3. Bei den Möglichkeiten des Zentralfeldes handelt es sich um Exklu

sivfunktionen (vgl. Abschnitte 22 und 31.b.3.). Für Bodensegeln (land

sailing) wird dem Zentralfeld eine Exklusivität für die ganze Küsten

ebene der Los Angeles-Long Besch Urbanized Area bescheinigt. Segler

haben ähnliche Möglichkelten erst wieder in einer Entfernung von 100

Meilen auf den Trockenseen der High Desert.

4. Das Zentralfeld ist 1974 zum Übergangseigentum erklärt worden und

ist seit Frühjahr 1975 per Lizenz für Erholungszwecke dem County nut

zungsmäßig überlassen worden. Ein Pachtvertrag kam nicht zustande, da

die Erklärung zum Überschußeigentum irreninent schien. Immerhin ist die

Nutzung als Erholungsfläche bereits etabliert und das County kann ar-
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sten Parkteils einen ErschlieBungabeitrag für Abujassereinrichtungen

von 350 Düllar/acre (865 Dnllar/ha) erhebt, uas bei dem zur Debatte

stehenden Gelände van rund A85 acres (196 ha) einen Betrag von

170.000 Dollar ergibt.

Zunächst versucht das County, die Entuicklungskosten abzuiiiälzen. An

Finanzierungemöglichkeiten bedient es sich erfolgreich einer Anleihe

des Bundesstaates Kalifornien, durch die ein großer Teil der Investi

tionen der Phase I aufgebracht uiird. Das County rechnet damit, daß

ein Teil der Anleihe durch Einnahmen aus der Parknutzung amortisiert

uird. Es vertraut darauf, daß sich mit der Entuicklung des Parks sein

sozialer Uert, aber auch seine Rendite (durch Konzessionsverträge)

entsprechend seiner zentralen Lage so stark bemerkbar machen, daß

finanzielle Engpässe nicht entstehen. Das County rechnet femer damit,

daß die Bundesbehörden den geschlossenen Pachtvertrag uährend der

Pachtzeit von 30 Jahren nicht kündigen, so daß es damit für die lang

fristige Planung über einen, wenn auch nicht eigentumsmäßigen Sicher

heitsfaktor verfügt. Der Pachtvertrag wird nur in folgenden Fällen

nichtig:

1. Uenn durch den amerikanischen Kongreß oder den Präsidenten der U.S.A.

ein nationaler Notstand erklärt uird (z. B. im Kriegsfall);

2. uienn das Gelände in das rechtliche Stadium des Überschußeigentums

(surplus property) übergeht;

3. tiienn das Gelände vom County für andere als für die vertraglich fest

gelegten Park- oder Erholungszuiecke veruiendet uird;

A. uenn das County nicht die vertraglich vereinbarten Investitionen

vornimmt.

Uleitere die Planung stabilisierende Faktoren finanzieller Art sind ver

traglich festgelegt. Dem County uird für den Zeitpunkt der Einstufung

des Geländes als Überschußeigentum ein V/orkaufsrecht eingeräumt. In

diesem Punkt uird der Marktmechanismus aufgehoben, denn der l/erkehrs-

uert (market value) des Geländes uird von unabhängiger Seite, durch

ein Wirtschaftsgutachterteam, auf 28.000 Dollar/acre (69.000 Dollar/ha)

angesetzt, uas für die A85 acres (196 ha) einen Grundstücksverkehrsuert

von 13,58 Millionen Dollar ergibt. Das County rechnet mit einer späte

ren Schenkung, sobald das Gelände zu Überschußeigentum erklärt uird.

Die Countyverualtung versucht von Anfang an, den Auflagen der Marine,
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die darauf abzielen, das Gelände als potentielles militärisches

Areal zu erhalten, so uenig uie möglich nachzukoimen. Der physio-

gnomischen Verwandlung in einen Park steht der Zeitfaktor entgegen.

Nur auf einem sehr kleinen Teil der Fläche befinden sich einige hohe

Bäume. Die Anpflanzung von Bäumen schafft erst nach Jahrzehnten einen

neuen visuellen Charakter des Parks. Das County hat sich der Marine

gegenüber vertraglich verpflichtet, die Bepflanzung mit Bäumen in

nerhalb mehrerer Anflugschneisen zu unterlassen. In diesem geziel

ten Lknuiandlungsversuch eines militärischen Geländes in einen Park

ist daher die funktionale Umwidmung erfolgreicher und entscheidend.

Als erstes Objekt wird ein Golfplatz geplant, gewissermaBen als ein

die sechs Entwicklungsphasen auslösender Startschuß. Mit diesem Pro

jekt sichert man sich das politische Interesse der führenden Gesell

schaftsschichten, das sich prestigemäßig für einen Golfplatz eher

engagieren läßt als für einen Volkspark. Ein massives Clubhaus ver

leiht dem Golfplatz den Nimbus der Dauerhaftigkeit. Dieses Gefühl der

Permanenz der Erholungsfunktion auf dem Gelände wird weiterhin durch

den Beschluß gestärkt, das zentrale Landefeld durch einen hohen Dpsht-

zaun von dem ringförmigen Parkgelände abzuriegeln. Offiziell geschieht

das auf allseitigen Uunsch, visuell hat es später die Uiirkung, das

Zentralfeld als Fremdkörper in einem Vollpark zu markieren.

Mit 1t»0 acres (57 ha) umfaßt der Golfplatz ein Drittel des Ringparks

und unterstreicht durch diese Größe die Bedeutung, die man diesem

Paradeprojekt im Rahmen einer gesellschaftsorientierten Parkimage

politik beilegt. Als Negativposten ist zu vermerken, daß mit dem Vor

ziehen des Golfplatzes die besserverdienenden und politisch sich Gehör

verschaffenden Schichten bevorzugt werden vor den breiten Schichten,

deren Vollpark nur schleppend in Gang korrant. Erst nach der Eröff

nung des Golfplatzes im Sommer 1969 erscheinen Ausschreibungen für

die Phase I des Vollparks. Phase I wird mit einem Kostenaufwand von

960.000 Dollar im September 1970 abgeschlossen. Lagemäßig schließt

sie sich günstig an den Golfplatz an (Jene erfüllt die Südostecke,

Jener die Südwestecke des Parkquadrats). Aber da der Golfplatz von

Privatkonzessionären bewirtschaftet wird (u.a. Alkoholausschank),

werden beide Teile durch einen Zaun getrennt gehalten.
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'fl.a.Z. Die Bundesgesetzgebung zur ErholLffigsflächenallokation aus

Bundesgrundbesitz und der Uettbeuierb zwischen County und

Gemeinde

Die Strategie des Cdunty rechnete mit konkurrierenden Interessen

der Gemeinde Fcuntain Valley. Da das Mile Square-GelSnde 1D % der

Gemeindefläche ausmacht, räumt das COunty der Gemeinde in der Pla

nung des Golfplatzes Mitspracherecht ein. Das genügt der Stadt nicht.

Sie unternimmt einen direkten Angriff auf den stillschweigenden An

spruch des County auf die Gesamtflüche und beantragt bei der Bun

desebene einen Teil (55 acres) des Ringperks als Gemeindepark.

Dieser Anspruch wird ermöglicht, weil sich 1970 die Bedingungen für

einen Erwerb der gepachteten Flüche sehr verbessert haben. Public

Law 91-'t85 vcm 22.10.1970 (s. Lit. verz.) ist eine Ueiterführung

des Federal Property and Administrative Services Act of IS'tS (s.Lit.

verz.) und sieht die Überführung von ÜberschuBland der Bundesebene

an untere Uerwaltungsebenen vor mit der ausdrücklichen Zielsetzung,

die Parkflüchen der Nation zu vermehren. Die in dieser Hinsicht als

besonders prekär empfundene Lage der Städte räumt Überschußflächen
auf städtischem Gebiet Priorität ein bei der Überführung in gemeind

lichen, County- oder bundesstaatlichen Besitz. Der Weg von 'excess'

zu 'surplus' property (Überhang- zu Überschußeigentum) geht über die
General Services Administration, die den von einer bundesataatlichen

Institution als Überhang deklarierten Grundbesitz zunächst einmal

innerhalb der Bundesverwaltung zur Verfügung stellt; erhebt keine

Dienststelle Anspruch auf den Grundbesitz, den sie zur Ausübung ihrer

Funktionen benötigen muß, so wird das Gelände dem Innenministerium

(Department of the Interior, Bureau of Outdoor Recreation) als Über

schußeigentum überstellt. Dieses setzt einen minimalen, formellen

Haufpreis fest und kann das Gelände dann an denjenigen Bieter veräu

ßern, der seine Ansprüche auf Erholungsflächen am dringlichsten nach

weisen kann. üJichtig ist, daß nur die öffentliche Hand als Bieter

auftreten kann - unseres Erachtens eine unnötige Beschränkung, durch

die die Initiative von privaten gemeinnützigen Organisationen ausge

schaltet wird. Beabsichtigt war, die konmerzielle Nutzung auszuschlie

ßen, etwa in Form eines Vergnügungsparks ä la Disneyland. Diese Aus

schließung hätte aber für jede Privatorganisation in gleicherweise

wie für jede Dienststelle der öffentlichen Hand durch Vertrag geregelt
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werden können. So ist bereits von der Legislative her der Anstoß

für den Machtkampf zwischen verschiedenen Uerwaltungsebenen her

ausgefordert! nicht zuletzt durch die Ausschaltung des kompetiti-

ven Elements der Privatinitiative. 1972 unterbreiten Ccunty und

Fcuntain Ualley dem Innenministerium der Bundesregierung getrenn

te Anträge auf Erwerb von Bundesüberschußeigentum (Federal Surplua

Prcperty) für öffentliche Erholungszwecke ("for public park or

recreaticn purpcses"). Während das Ccunty lediglich eine besitz

rechtliche Umwandlung seines Pachtlandes anstrebt (Eigentum statt

Pacht), will Fcuntain Valley 55 acres (22 ha) aus dem unentwickel

ten Teil des Ccuntybestandes herausbrechen. Die Stadtväter empfin

den es als unerträglich, auf ihrem Gemeindegebiet einen Ccuntypark

angesiedelt zu sehen, der ausschließlich Countyeigentum und zu

keinen Teil Gemeindeland zu werden dreht. Die Lfrierträglichkeit er

klärt sich aus der Tatsache, daß die Stadt über keinen eigenen

Stadtpark verfügt. Es ist somit eine Maßnahme zur Wahrung des poli

tischen Gewichtes und Gesichtes der Gemeinde.

Bei dem politischen Uoraprung, den das Ccunty durch den Pachtvertrag

hat, muß gefragt werden, was denn die Gemeinde von Fcuntain Valley

zur Absicherung des Anspruches auf 55 acres (22 ha) anführt. Sedann

ist zu diesen Argumenten hinsichtlich ihrer Haltbarkeit aus der Sicht

der Erhclungsauchenden Stellung zu nehmen.

1. Die Stadt behauptet, der "Regional Park" lasse die gemeindliche

Erholung aus; dem Regional Park müsse daher ein Community Park zur

Seite gestellt werden. Diese Argumentation ist ein Scheingefecht, eine

Vertauschung von Standort- und verwaltungsmäßigen Merkmalen. Standort-

mäßig liegt der Park in der Stadt, dient also in erster Linie den An

wohnern. In diesem Sinne ist er ein Gemeindepark. Verwaltungsmäßig

ist er dem Ccunty unterstellt, das ihn als Regional Park bezeichnet.

Wäre er der Gemeinde unterstellt, würde sie diese verwaltungsmäßige

Zugehörigkeit durch die Bezeichnung "Community Park" ausweisen. Damit

wäre kein Parkmerkmal, etwa der mögliche Eihzugsbereich, bezeichnet.

Der Community Park wird, wenn er randlich in einer Gemeinde liegt, von

Benutzem der Nachbargemeinde ebenfalls stark frequentiert werden. Sein

geographischer Einzugsbereich mag sogar der eines regicnalweiten Parks

sein (Griffith Park der Stadt Los Angeles hat einen ballungsweiten

Einzugsradius). Entsprechend ist die Bezeichnung Regional Park nur eine
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uenjaltungamäBige, die bei entsprechender GröBe und Funktinnenvielfalt

des Parks auch eine Merkmalsbezeichnung des Einzugsbereichs sein kann;

letztere uird jedoch nicht mit dem \/erualtungsetikett automatisch mit-

geliefert. Analog zu Community Parks der Gemeinden und Regional Parks

der Counties verfügt der Bundesstaat Kalifornien über State Parka, von

denen niemand annimmt, daß sie speziell auf die gesamte Bevölkerung des

Bundesstaates zugeschnitten sind. Das County als eine außergemeindliche

Territorialbehörde ( sie verwaltet die nicht mit Stadtrecht versehenen

Siedlungen - unincorporated places) hofft zwar, daß der Mile Square -

Park nach Abschluß aller Entwicklungsphasen auch Besucher irehrerer

Gemeinden bedienen wird - in erster Linie wird er aber stets den Be

wohnern der Gemeinde Fountain Valley, vor deren Türschwelle er liegt,

zugute kommen. Damit ist der Erholungsflächenbedarf der gemeindlichen

Bevölkerung abgedeckt. Nicht befriedigt dagegen ist der Uerwaltungs-

apparat der Gemeinde. Da die Bundesbehörde diesen nicht fördert, ver

sucht die Gemeinde mittels der Uerquickung von verwaltungsmäßigen Be

zeichnungen mit funktionalen Implikationen diese Ungewichtigkeit aus

zuräumen. Für den Erholungsuchenden erscheint uns dieses erste Argument

zugunsten einer gemeindlichen Verwaltung eines Teils des Ringparks als

nicht stichhaltig.

2. Die Nutzung des 55 acres (22 ha) - Geländeabschnitts sei vor allem

im Hinblick auf die zu erwartende Bevölkerungszunahme der Gemeinde

vonnöten.

Die Diskussion dieser Frage setzt voraus, daß die vorgenannte These

von der Notwendigkeit einer gemeindeeigenen Fläche zur Deckung des Er-

holungsbedarfs der Gemeindebewohner akzeptiert wird, lin den zweiten

Punkt für sich zu besprechen, sei unterstellt, daß die gegenwärtige

Bevölkerung ausreichend bedient werde. Dann erhebt sich die Frage, ob

die 55 acres(22ha) als Argument für die Bedienung der voraussichtlichen

Maximalbevölkerung herhalten können. Gemäß der Argumentation der Stadt

ist der von der NRPA entwickelte Flächenstandärd für Stadtparks von

7,5 acres/ 1 DOD Einw. (3,0 ha/ 1 000 Einw.) von der Gemeinde akzep

tiert worden. Der Begriff Stadtpark wird, wie unter Punkt 1 angeführt,

von Fountain Valley als 'Park im Stadtbesitz' definiert. Die beantrag

ten 55 acre8(22ha) könnten bei diesem Standard lediglich 7 500 Ein

wohner bedienen. Zum Zeitpunkt der Antragstellung zählt die Gemeinde

51 ADO EinwDhner(1.12.1972), verglichen mit nur 12 000 Einwohnern 196A.
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Angestrebt uird eine Bevölkerungsdecke von 7D □□□ Einuiohnem. Derartige

Zielvoratellungen bezeichnen uiir nach dem Präzedenzfall der uachstums-
mUden Planungapolitik der Stadt Petaluma als Petaluma-Planung. Die Be

völkerungszahlen bedeuten, daß die Stadt sich aus dem Kuchen des Ring

parks viel mehr als 55 acres(22ha) herausschneiden müßte, um den Bedarf
einer zukünftigen Bevölkerung zu decken. Im Lichte dieser Zahlen

scheint der Antrag der Stadt darauf gerichtet, das Argument des Bevöl-

kerungsutachstums nach dem Eruerb der Teilfläche erneut ins Spiel zu

bringen; das uiürde darauf hindeuten, daß die Gemeindepolitik darauf

abzielt, den lästigen Konkurrenten, das County, immer mehr zurück
zudrängen.

3. Die Stadt behauptet, die von ihr organisierten Erholungsprogramme
vertrügen sich nicht mit den Nutzungs- und Designvorstellungen, die
das County auf 'seinem' Gelände veruiirklichen uolle.
Dieser Punkt ist schuier zu entscheiden. Im ganzen rechtfertigt er sich
kaum, denn auf dem Countygelände sind mit dem großen Golfplatz Formal

flächen und mit dem übrigen erschlossenen Teil der Entuicklungsphase 1

auch naturbelassene Flächen vorhanden. Die Gemeinde schlägt zuar einige

Sportarten vor, die auf dem Countygelände mangels Geräten (Baseball-Pole)

nicht betrieben werden können, aber eine völlig neue Erholform, gemäß
unserem Abschnitt 21, wird nicht gefordert. Wollte man aus funktionalen
Nuancen, die die Stadt einzuführen gedenkt, die Berechtigung auf ver

waltungsmäßige Kontrolle ableiten, so würde das einer Geringschätzung
der Kooperation zwischen Verwaltungsebenen gleichkommen. In der Tat

ist die ausschließliche Durchsetzung der Nutzungsvorstellungen der
Countyplaner bedauerlich; es sollte eine Verbindung aller Nutzungs-
vorsteHungen, einschließlich der gemeindlichen, stattfinden.

A. Die Stadt glaubt, daß für die städtischen Erholungsprogramme mehr
Allgemeinflächen (all-purpose open Space) benötigt werden als verfüg
bar sind. Das ist ein Punkt, der nur im Zusansnenhang mit dem vorgenann
ten Punkt der Segregation der Erholungsvorstellungen der Verwaltungs
ebenen gilt. Wenn man den Punkt 3 aber ablehnt im Interesse der Benutzer
(deren Erholungsabsichten nicht administrativ gebunden sind), dann las
sen sich auch die städtischen Programme auf den weiten Rasenflächen
für ungenormtes Spiel des unter Countyverwaltung stehenden Parkrings
verwirklichen.
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l/ergebens suchen uir In dem Antrag der Stadt nach Zeichen, das

Countyparkland als hilfreich im Sinne einer Verringerung des Defi

zits der Stadt zu apcatrophleren. Ebenso fehlen Hintiieise auf eine

Bereitschaft, mit dem County in der Verualtung eines grcBeren Kom

plexes zu kooperieren. Statt das vom County veruialtete Gelände

anzuerkennen und Kooperation zu fordern, nimmt die Stadt die Lei

stung des County nicht zur Kenntnis und bietet Kooperation nicht

einmal an. Die vorgebrachten Argumente überzeugen funktional nicht.

Es ist uahrscheinlich, daß die wahren Motive der Antragstellung

im Machtanspruch der Stadtverwaltung stecken.

[Jie löst die Bundesebene den üJettbeuierb zwischen County und Gemeinde?

Ein Jahr nach Antragstellung, 1973, wird durch eine Schenkung (quit-

claim deed) dem County das Eigentum an dem Pachtareal von UB5 acres

Ubertragen mit der Auflage, davon 55 acres an die Stadt Fountain

Valley auf 5C Jahre zu verpachten und diese Pacht - wenn die Stadt

es wünsche - zu verlängern. Damit hat die Bundesebene verwaltungs

konform gehandelt: sie hat sich nicht den Benutzeratandpunkt zueigen

gemacht und eine Kooperation aller Planungsträger für den gesamten

Park erzwungen; stattdessen hat sie jede Verwaltungsebene als zu

ständig erachtet und ihr aus dem Ringpark einen Teil überantwortet.

Die scheinbare Vermeidung der Aufteilung, die durch die Pacht des

städtischen Geländes vermieden wird, ist später aufgehoben worden,

indem die Stadt Fountain Valley die 55 acres als Eigentum überschrie

ben erhielt.

Unsere Empfehlungen zu dem Uettbewerb zielen auf die Sicherung des

Gesamtparks. Statt sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, was sicher

auch positive Seiten hat, sollten beide Planungsträger eher daran

arbeiten, die noch bestehenden Nachteile der rechtlichen Situation

auszuräumen. Es bleibt jener schon in dem ersten Pachtvertrag ent

haltene Passus bestehen, nachdem das Land jeder Zeit in den Besitz der

Bundesregierung zurückfällt, wenn es in Zeiten eines vom Kongreß oder

Präsidenten der U.S.A. erklärten nationalen Notstandes benötigt wird.

An die Gefahr der Rückfunktionierung glaubt zwar niemand im gegen

wärtigen Zeitpunkt 1975, aber sie ist implizit gegeben und macht damit

jedes Investment zu einem Risiko; diese paramilitärischen Areale sind
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im Vergleich zu anderen Erhclungsflächen im Besitz der lokalen und

regionalen Vennaltung ein Eigentum zueiter Klasse.

Der Angriff des County auf ein Restareal als Selbstzueck des

Planungsapparates über die Bedarfsdeckung hinaus

197A beginnt das County einen vorsichtigen Angriff auf die letzte

Bastion der Marine: auf das seit den frühen siebziger Jahren nicht

mehr benutzte Zentralfeld. Das Ziel ist der Eruierb dieses Geländes.

Die Parkentuiicklung liefert dem County folgende Argumentationspunkte

an die Hand:

1. Das County hat seine vertraglichen Investitionen planmäßig vorge-

nonnten, der Ringpark ninmt Gestalt an. Damit hat es beuiesen, daß es

Initiative und Durchhaltevermögen zum Nutzen der Erholungsfunktion

aufbringen kann.

2. Das County hat den Ringpark noch nicht so ueit vollendet, daß das

Zentralfeld als nur marginal in den Funktionsrahmen des Ringparkea

passendes Anhängsel hinzukommen könnte: noch ließe es sich in den

Gesamtparkenthiurf einarbeiten. Geschieht das nicht vor Abschluß der

Geaamtausfuhrung des Ringparks, bleiben einige funktionale Möglich

keiten ausgeklannert, die sich aus dem Vorhandensein einer großen

ebenen Landebahnfläche in Triangelform ergeben (vgl. Punkt 3). Daher

versucht das County einen Zeitdruck auszuüben, denn mit dem in den

siebziger Jahren geplanten Abschluß der Investitionen in den Ringpark

wäre die Chance der funktionalen Komplettierung zwar nicht vertan,

aber (mit Kosten verbunden) verschleppt.

3. Bei den Möglichkeiten des Zentralfeldes handelt es sich um Exklu

sivfunktionen (vgl. Abschnitte 22 und 31.b.3.). Für Bodensegeln (land

sailing) wird dem Zentralfeld eine Exklusivität für die ganze Küsten

ebene der Los Angeles-Long Beach Urbanized Area bescheinigt. Segler

haben ähnliche Möglichkeiten erst wieder in einer Entfernung von 1DD

Meilen auf den Trockenseen der High Desert.

A. Das Zentralfeld ist 197A zum Übergangseigentum erklärt worden und

ist seit Frühjahr 1975 per Lizenz für Erholungszwecke dem County nut-

zungsmäßig überlassen worden. Ein Pachtvertrag kam nicht zustande, da

die Erklärung zum Überschußeigentum imminent schien. Inmerhin ist die

Nutzung als Erholungsfläche bereits etabliert und das County kann ar-
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gumentieren, daß es mit dam Erwerb die Stabilisierung eines bereits

bestehenden wünschenswerten Zustandes anstrengt. Auch sehen vor der

Lizenz war das GelSnde von der Marine für interessierte Erholungssuchen

de per Einzelgenehmigung freigegeben worden, und zwar für Bodensegeln

(land sailing), Orachensteigen und Modellflug.

5. Der Schenkungsvertrag schränkt die Nutzung des Ringparks insofern

ein, als sich die Bundesebene das Recht reserviert, jederzeit das gesamte

Gelände mit Flugzeugen zu überfliegen. Die ständige Möglichkeit, den

Erholungswert durch Überfliegungen einzuschränken, würde mit der Über

nahme erlöschen.

An diese Liste objektiver Argumente ist nun allerdings ein Satz ver

steckter Motivationen geknüpft, die ohne genannt zu werden den Anspruch

auf das Zentralfeld ungerechtfertigterweise beflügeln.

1. Momplettierungsdrang. Die Tatsache, daß der Großteil des Geländes

bereits den Besitzer gewechselt hat, gibt Anlaß, den kleineren Teil

psychologisch als viel kleiner anzusehen als er in IJirklichkeit ist.

Die Umschreibung des Zentralfeldea mit Ausdrücken wie 'Restfläche*

belegt diese Auffassung.

2. Arrondierungsdrang. Die Form des Ringparks läßt das Bedürfnis nach

Einschluß der Innenfläche aufkommen, ohne die der Park als nicht abge

rundet erscheint. Das fehlende Innenstück erscheint psychologisch als

'Loch', das gefüllt werden muß. Drange County Planer nähren die Vor

stellung, daß das Zentralfeld auch aus Gründen der gefälligeren Park

form in dem Gesamtpark aufgehen müsse.

3. Zentralitätssyndrom. Geometrisch scheint klar, daß der zentrale

Punkt des Ringparks sich in Form des Zentralfeldes gewissermaßen na

türlich anbiete. Der Eindruck entsteht, als werde der Park durch die

zentrale Lage des Zentralfeldes in seinen Funktionen degradiert, weil

er sich um ein zentrales Gebiet lege, das der Erholungsfunktion nicht

voll zugänglich ist. Dieses Gebiet wirke somit retardierend auf die

übrigen Erholungsmöglichkeiten des Ringparks. Der Parkbesucher könnte

auf seinen Spaziergängen den störenden Eindruck gewinnen, er kreise

um ein zentrales Gebiet, das nicht Teil des Parks ist.

A. Parkinson's Gesetz. Der für Zwecke der aktiven Erholungsflächenpo-

litik verstärkte Planungsapparat von Drange County muß sich weiter

betätigen, wenn er seine Personalstärke und sein Budget rechtfertigen

will. Die für Erholungsflächen zuständige County-Abteilung "Harbers,
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Beaches, Parks District" verstärkte ihr Personal von 1D5 Beschäftig

ten im Haushaltsjahr 1969/7D auf 2^18 Personen im Haushaltsjahr 197't/

75 (Orange, County of, Report on the State, liiorking Paper Number 2,

S.93). Die Verstärkung entfiel zu einem erheblichen Teil auf die

Erholungsfunktion und verleitet die Uerualtung dazu, auch dann noch

uieiterzukämpfen, uenn sie ihr Ziel schon erreicht hat und deshalb

auf eine geringere Größe schrumpfen müßte. Diese Gefahr zieht her

auf, da sich das Bemühen um das Zentralfeld - uiie im folgenden aus

geführt wird - nicht mehr zur Beseitigung eines Flächendefizits recht

fertigen läßt. So entsteht ein Tauziehen um das Zentralfeld aus unter

schiedlichen Gründen, zu denen auch mangelnde Bereitschaft der Ver-

uialtung gehört, sich anzupassen in Zeiten stagnierenden oder sinken

den Aufgabenumfenges.

Schließlich sind auch jene Punkte anzuführen, die gegen einen Ertiierb

der Zentralfläche durch das County sprechen.

Bei Fertigstellung der '♦30 acres iMU ha) des Comtyparks ist der Be
darf der in bequemer Erreichbarkeit zum Park lebenden Beuiohner gedeckt.

Das ergibt sich schon vom Augenschein her aus der geringen Wohndichte
rund um den Park im Verhältnis zu seiner beachtlichen Größe. Wenn man

beispielsweise den in dieser Untersuchung eingeführten Maximalbereich
mit 2,5 km Radius zugrundelegt, ergibt sich bei ungefährer Abschätzung
nach Wegelängen eine Bereichsbevölkerung von weniger als 100.000 Per
sonen (nach dem 1970 Census). Dem steht für den gesamten Ringpark
von '♦85 acres (19'^ ha) eine Kapazität für 19'^.000 Einwohner gegen
über. Selbst bei optimistischer Projektion wird der Park in dieser
Größe auch jede etwaige Bevölkerungszunahme, für die gegenwärtig wenig
Aussicht besteht, bedienen können. Ein Bevölkerungszuwachs ist inso
fern unwahrscheinlich, weil das Gebiet nahezu voll bebaut und die
sehr extensive Bebauung durch die Bauordnung geschützt ist; hinzukommt
die PetalLBna-Zielvorstellung von Fountain Valley.

Die drei Argumentationslisten fließen in der tatsächlichen Politik
zusammen, die sich gegenwärtig nicht zugunsten der CountyVorstellun
gen entwickelt. Es ist dabei unklar, ob der letztgenannte Punkt der
Bedarfsdeckung in der Diskussion eine Rolle spielt, schriftlich fixiert
liegt er in den Akten nicht vor. Jedenfalls ist dieses von der Marine

als Excess Property benannte Zentralstück nicht zum Surplus Property
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erklärt uiorden (Stand: Mitte 1975). Erforderlich ist die Unteretützung

einer Bundesbehörde, hier hakt also die Regionalplanungspolitik wie

der in den sehr weiten und von nationalen Gesichtspunkten getragenen

Rahmen ein: Es fehlt das Plazet des Senate Armed Services Comnittee

und des House Armed Services Committee, beiden Gremien leuchtet nicht

ein, warum die Marine nicht von Anfang an das ganze Areal (RinggelMnde

und Zentralfeld) als Excess Property ausgewiesen hat. Es wird vermutet,

daB diese Komitees glauben, daß die Marine ursprünglich Uerteidigungs-

gründe für die Unterscheidung zwischen Zentralfeld und RinggelMnde

im Auge hatte. So kommt die Bundesebene jetzt auf die Idee, wegen

nationaler Verteidigungsrücksichten das Zentralfeld zurückzuhalten.

Das County arbeitet auf einen KonpromiB hin, der darauf abzielt, even

tuell eine Klausel über die Unterhaltung der Landebahn und weitgehen

der Nutzungsrechte der Marine einzubauen. Damit wird die alte Flughafen

funktion reaktiviert, das Zentralfeld war bis 1970 noch als möglicher

Standort für einen zivilen Flughafen für Drange County im Gespräch,

Erst 1970 wui'de das Gelände von dem County Master Plan For Air Trans

portation gestrichen.

County-Planer vermuten, daß die Empfehlung, das Zentralfeld dem County

als Eigentum zu überlassen, durchfiel, weil die Marine das Zentralfeld

für Landaustauschzwecke benötigt, und zwar für Umlegungszwecke im Rah

men einer Erweiterung der Marine Air Corps Station El Toro. Sollte

dieser unverhoffte Rückschlag für das County verwirklicht werden, dann

könnte das Zentralfeld der Erholungafunktion entgleiten. Denn mit der

Erklärung zum Überhangeigentum und der Nutzungsgenehmigung für Erho

lungszwecke ist die Bundesebene noch keine Verpflichtung eingegangen,

das Gelände im Sinne des Public Law 152 der Erholungsfunktion zuzufüh

ren oder es für diese zu reservieren. Der neue Besitzer brauchte sich

nicht mehr an die Erholungsfunktionsabsichten gebunden zu fühlen, denn

das Gelände kann, da es nicht zum Überschußeigentum erklärt wurde, für

beliebige Zwecke veräußert werden.

Denkbar wäre, daß das County die Pläne eines neuen Besitzers durch

Nutzungsvorschriften (zoning) blockiert, Wenn die Nutzung aber mit der

Erholungsfunktion kompatibel ist (landwirtschaftliche Nutzung oder ein

weiteres Disneyland), wären dem County die Hände gebunden. Es erscheint

kaum denkbar, daß das County die Nutzungavorschriften so einengen kann,

daß einzig und allein eine nichtkommerzielle Erholungsfunktion erlaubt
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wäre. Ebenfalls die CountyplMne blockierend kann der Unstand wirken,

daB ein Anspruch auf das Zentralfeld nicht mehr aus einem gravierenden

ErholungsflMchendefizit bzw. einem größeren Anteil unbedienter Bevöl

kerung herzuleiten ist. Die aktive Erholungsflächenpolitik hat in

diesem Ballungsgebietateil 1975 ihr Ziel erreicht. Insofern ist die

weitere Entwicklung wenig ergiebig; denn selbst wenn das County

schließlich das Zentralfeld nicht nur, wie schon jetzt möglich,

nutzen kann, sondern es durch langjährigen Pachtvertrag oder Eigen

tumsüberschreibung permanent übertragen bekommt, wäre dieser Akt ein

über das notwendige Maß hinausgehender Erwerb, der von den anderen

städtischen Funktionen, die im üJettbewerb um diese Fläche stehen

(z. B. Gartenbau), mit Recht angegriffen werden könnte.

Die Akquisitionsphasen scheinen jedoch abgeschlossen zu sein: Die

aktive Erholungsflächenpolitik hat Erfolg gehabt und das besprochene

Stadtgebiet erholungsflächenmäßig gesättigt.
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^1.b. Die Erholungsfunktion als KompromiBangebot der nationalen Exe

kutive im politischen Konflikt um Höchstrenditeflächen

('Les Halles'-Gelände, Paris)

Im Laufe der Zeit verändern sich die Raumansprüche städtischer Funk-

tionsträger, so daß raumaufiuendige Funktionen oftmals an und Uber den

Stadtrand drängen; oder es erueisen sich Flächen als nicht mehr ad

äquat (liegen ihrer Lage und Struktur, (tias die gleiche Richtung der

funktionalen Mobilität evoziert. Durch diese Diskrepanz zwischen funk

tionalen Erfordernissen und baulich-standortmäBiger Substanz tiierden

von Zeit zu Zeit größere Flächen in zentralen Stadtteilen freigesetzt.

Die genannten kombinierten Flächenanaprüche erhob die Großhandels

funktion; sie gab die Großmarktflächen im Zentrum von Paris auf, und

zwar wegen der unzureichenden absoluten Größe des 'Les Halles'-Areals,

(liegen der veralteten Struktur seiner Markthallen und wegen der Lage

im verkehrsmäßig überlasteten und dem Lastwagenverkehr nicht gerecht
pp

werdenden Arrondissement 1 .Um die freigemachte Fläche entbrennt

nun der lilettbewerb anderer städtischer F(jnktionen. Diese treten aber

wegen der geographischen Merkmale des Areals mit sehr unterschiedli

chen Erfolgsaussichten an. Es handelt sich um eine 10 ha große Fläche,

die somit über die durchschnittliche katastermäßige Größe eines ein-
2

zelnen Grundstücks von allenfalls einigen tausend m weit hinaus geht

(vgl. Grundstückgrenzen auf Abb. A1.b.). Entsprechend der Bedeutung

dieses Areals setzt die Planung auf hoher Ebene ein.

A1.b.1. Vorachlagspriorität der nationalen Exekutive zur Planung einer

Repräsentativfläche

Im Falle der 'Les Halles' in Paris ist die Planungsverantwortung bis

zur Staatsspitze (Staatspräsident) getragen worden, weil es sich um

ein zentral gelegenes hauptstädtisches Areal handelt, das nach Größe

und vor allem Potenz des möglichen künftigen Erscheinungs- und Funktions

bildes verspricht, die gesamte Agglomiration Parisienne mit zu akzentu

ieren.

Die Hauptstadtplanumg genießt in vielen Ländern Privilegien, rrajB dafür

aber Ein- und Mitsprache der höchsten, Staatsinteressen (und nicht
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Stadtinteressen) vertretenden Exekutivstufen hinnehmen. In Frankreich

gilt das in besonderem Maße, denn Paris genießt in der französischen

Gesellschaft einen außerordentlichen Ruf, der weit über die bloße

bevölkerungsmäßige Primatste11ung der Ballung hinausgeht. Insofern

hat sich die Stadt (Uille de Paris) ein Eigenleben gesichert, das

fast mit den Interessen des Staates identisch ist. Der Staat kann

demnach scfujerlich Flächennutzungen durchsetzen, die ihm dienen, aber

der Stadt schaden. Aussprüche wie der von Franpois I. "Paris n'est

pas uns ville, c'eat un monde" (Paris Projekt 1) belegen diese Sonder

stellung, die es der Stadt ermöglicht, die Staatsinteressen gewisser

maßen in ihren Dienst zu stellen, selbst wenn städtische Planungsbe-

hörden nur begrenzt beteiligt werden. Die Uorschlagspriorität des

französischen Staates bei der funktionalen Neubesetzung des Gebiets

'Les Halles' konkurriert mit dem Planungsanspruch der kommunalpoli

tischen Führung der Ville de Paris. Beide werden in einer Gesellschaft

(S.E.M.A.N.) untergebracht, in der die Stadt 51 % und der Staat 25 %

des Geschäftskapitals (1 Mill. francs) haben; der Rest verteilt sich

auf andere Gesellschaften der öffentlichen Hand und auf tertiäre

Steuerungszweige der Privatwirtschaft (u.a. Banken). Stadt und Staat

sind entsprechend dieser Einflußteilung auf gegenseitige Übereinkunft

formal angewiesen. Der Verwaltungsrat setzt sich aus 12 Mitgliedern

zusammen, von denen S politische Vertreter der Stadt, 5 des Staates

sind. Unter den 6 städtischen Mitgliedern sind ausgesprochene Kriti

ker der durch den Staatspräsidenten vorgetragenen Pläne, ihre politi

sche Couleur reicht von Gaullist (La Malens) bis Kommunist (Gajer).

Die 5 staatlichen Mitglieder sind einheitlicher ausgerichtet, meist

Finanzfachleute.

In dieser Gesellschaft sind somit vertreten:

a. unterschiedliche wirtschaftliche Interessen, dagegen keine nicht

wirtschaftlichen Interessen, die zum Beispiel das Erholungsbe

dürfnis der Allgemeinheit vertreten würden.

b. unterschiedliche politische Interessen, was immerhin eine Bresche

in zu fest gefügte Ulirtschaftsinteressen schlagen kann, aber nicht

notwendigerweise in nichtwirtschaftlicherInteressenvertretung mün

den muß.

c. unterschiedliche regionale Interessen, wobei der Gegensatz nicht

so sehr Staatsinteresse kontra Stadtinteresse ist, sondern staat

liches und städtisches Repräsentationsbedürfnis kontra Hilfe für

die Sozialstruktur der lokalen Randbaublöcke des 'Les Halles'-Gebiets.
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Die S.E.M.A.H, hat die Macht der Enteignung, die sie nur zur Wahrung

öffentlicher Interessen einsetzen kann. Damit ist bereits eine Uor-

abentscheidung, was die funktionale Ausrichtung der Fläche angeht,

gefallen: ein rein privatuirtschaftlichen Zielen dienendes Uhtemeh-

men (z. B, ein großes Shopping Center) könnte nicht erstehen. Die

Privatwirtschaft kann ihre Interessen jedoch durch repräsentative

Branchen unterbringen, die mit der Wahrung öffentlicher Interessen

harmonieren, so z.B. das internationale Beherbergungsgewerbe und das

Messegewerbe.

A1.b.2. Wertwendlungen im planerischen Selektionsprozeß

Drei Phasen der bisherigen Planungsüberlegungen (Stand: Mitte 1975)

können unterschieden werden:

1. Phase

Die Planung beginnt interessanterweise nicht mit der Oberfläche, son

dern mit den unterirdischen Anlagen. Die im Vergleich zu den überalter

ten oberirdischen Baulichkeiten wertvolleren unterirdischen Anlagen

der U-Bahn sollen durch die Freisetzung des Geländes verbessert und

erweitert werden. Von allen städtischen Funktionen war die Verkehrs

funktion die erste, welche die zentrale Lage des Areals in der Agglo

meration Parisienne durch Bündelung von Verkehrswegen nutzen will. An

die bisherige U-Bahn-Linienführung nur marginal anknüpfend soll nun

ein neuer Zentralbahnhof eines die gesamte Ballung (und nicht nur die

Ville de Paris) bedienenden Schnellverkehrsnetzes in dieses Gebiet

gelegt werden. Schließlich erweist sich die Gelegenheit als so einma

lig günstig, daß auch noch Verkehrsanlagen für den unterirdischen

Straßenverkehr angegliedert werden sollen. Damit wird der Anspruch

der Verkehrsfunktion ohne oberirdische Flächenabgabe befriedigt.

Die Eleganz dieses Planungsschritts täuscht leicht darüber hinweg, daß

das 'Untertauchen' dieser Funktion auch durch den Druck,der von den

Wirtschafts- und den Repräsentationaanaprüchen des Staates ausging,

erzwungen wurde. Nur Funktionen mit großer Finanzkraft bewarben sich

un Akkommodierung auf oberirdischem Raum, Der Quadratmeterpreis des

'Les Halles'-Geländes wird von Wirtschaftskreisen auf 2,2 Mill. DM

taxiert (Spiegel v. l^tB). Dementsprechend hatten nach dem
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Wegzug der GroBhandelsfunktion zuerst die finanzkräftigen üJirt-

schaftszbieige (Banken) Interesse bekundet souie der Staat, der

für die Errichtung eines neuen repräsentativen Standorts Investi

tionen in beliebiger Höhe zu tätigen bereit schien. Demgegenüber

ist die Verkehrsfmktion eher ein soziales Lhtemehmen, das Lieder

Profit abwirft, noch besonders augenfällig 'la gloire de la nation'

dokumentiert. Und doch wird auf der oberirdischen Fläche in die

ser ersten Phase die unprofitable Erholungsfunktion heimisch.

Biscard d'Estaing hatte 197Ü Begrünungspläne für dieses Gelände

im Kabinett Pompidou und gegen Pompidou's Uorstellungen unter

stützt.

Zwei weitreichende, die anderen Flächennutzungaüberlegungen von

nun an beeinflussende Folgen hatte der Planungszug der unterirdi

schen Verlegung der Verkehrsfunktion;

1. Das bisherige Nebeneinander von Straßen und Grundstücken ist auf

diesem Gelände ablösbar durch unterirdische Straßenführung. Damit

ergibt sich eine geschlossene Großfläche, von der jene Funktionen

auszuschließen sind, die trotz ihres repräsentativen C3narakters

mit weniger als der geschlossenen Großfläche auskommen. Gesucht

werden Funktionen oder Funktionsgemeinschaften, die die Geschlossen

heit der Fläche wahren. Die Aufteilung in Einzelgrundstücke verbot

sich von vornherein, jetzt entfällt auch die segregierende Auftei

lung der Fläche in interessengegensätzliche Nutzungen. Alle Funktio

nen müssen sich zu einem repräsentativen Gesamtimage vereinigen las

sen.

2. Das Beispiel der Verkehrsfunktion zeigte femer, daß man eine

Reihe von Flächenansprüchen unter die Erde verlegen kann. Gberir-

dischkeit ist nur für wenige Funktionen unumgänglich. Ob ein fen

sterloses Kaufhaus mit mehreren Geschossen über oder unter der Erde

entsteht, hat auf seinen Geschäftsumfang vermutlich keinen Einfluß.

Demgemäß täe.ibt die Gberflächennutzung mit leichter Prioritätsnei

gung auf Funktionen bezogen, die der Oberfläche einen wesentlichen

Teil ihrer Existenz verdanken.

Nur der letzte Punkt war in dieser ersten Phase der Planungsüberle

gungen berücksichtigt. Die Fläche sollte zu einem Platz der Begeg

nungen gemacht werden und so wurden - dem Druck der finanziell star

ken wirtschaftlichen Funktion nachgebend - eine einzige kommerzielle
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und - dem Repräsentationsdruck nachgebend - einige kulturelle Funk

tionen gebündelt: Einzelhandelsgeschäfte für gehobene Ansprüche

(Antiquitäten), Hotels für gehobene Ansprüche, Theater und Biblio

theken, Ausstellungs- und Handelsfunktionen sollten in mehreren

Stockliterken unter die Erde gelegt uerden. Oer V/erdrängung der orts

ansässigen Beuiohner uiird durch den vorgesehenen Bau von Sozialiitoh-

nungen vorgebeugt.

Für den größten Teil der Oberfläche utar keine Nutzung, sondern die

Anlage ausgedehnter Pflasterflächen vorgesehen, die den Blick auf

die Kirche Saint-Eustache freigaben.

Grünflächen erschienen nur in kläglichem Umfang: Gartenartige Anlagen
2  2 2 2

von ca. 2.<t00 m , 2.100 m , 1.200 m und 600 m . Im Uerhältnis zur

Gesamtgröße der freien Oberfläche kommt das einer bescheidenen deko

rativen Rolle der Grünanlagen gleich. Einer der vier Gärten ersetzt
2

zumal eine frühere Grünfläche (Square des Innocents 2.100 m , seit

1859 bestehend). Die psychologisch negative Wirkung der "Pflaster

perspektive" stößt auf massive Kritik und leitet eine neue Phase ein.

2. Phase

Bis zum August 197^ hatte ein Konzept einen Konsensus gefunden, das

für das Gebiet drei fest vereinbarte und vier noch offene Projekte

vorsah. Fest stand die Errichtung eines flächenmäßig ausgreifenden

(halbstaatlichen) Handelszentrums, Centre Frankels de Commerce Inter

national (CFCI) am Westrand des Projektgebiets, vis-ä-vis der ausge

dienten Bourse de Commerce. Des uieiteren galt als fest vereinbart

ein unterirdisches komnerzielles Forum im Osten des Projektgebiets.

Zuiischen beiden Polen mit geschäftlichem Charakter sollte ein park

ähnliches Areal angelegt uierden mit teilweise unterirdischen sport

lichen und kulturellen Einrichtungen. Noch im Beratungs- oder Studien-

atadium waren Hotel (ifOO Zimmer), Antiquitätenzentrum, Terrassenluxus-

wohngebäude und ein Gebäude von noch zu bestimmender Nutzung.

Die Grünflächen hatten gegenüber dem Pflaster-Entwurf erheblich an

Fläche gewonnen (nun U ha, vgl. Abb. '»I.b.). Mit der V/erschmelzung

der vier Grünflächenparzellen zu einem größeren 3ardin hatte die

Erholungsfläche sich erstmals aus der bloßen Dekorativrolle für andere

Funktionen gelöst. Die Idee eines Parks nahm konkretere Formen an,

wenngleich dieser Jardin sich noch nicht aus der visuellen Uhiklamme-
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rung inkompatibler benachbarter oberirdischer Bauten löst. Denn das

Gartengelände ist angeschlossen an das visuelle und funktional die

Gesamtfläche beherrschende Handelszentrum, dessen bauliche Erschei

nung es begrünen und damit attraktiver erscheinen lassen seil. Ein

Beharrungsmcment im Entscheidungsprczeß um den Park erujächst letzte

rem durch seine Verknüpfung mit dem Centre Beaubcurg. Dieses ist

das östliche Gegenstück zu dem 'Les Halles'-Projekt und mit ihm durch

einen geplanten schmalen Grünzug verbunden (vgl. Abb. 41.b. scuiie

Lit. verz.: Scciltl ... (S.E.M.A.H.), Deckblatt zu S.11).

3. Phase

Im August 197't streicht der französische Staatspräsident in seiner

(von ihm selbst so verstandenen) Rolle als oberster Hauptstadtplaner

das Handelsgebäude (CFCI) und schlägt dessen Fläche zur Grünfläche

zu. Er arrangiert die kommerziellen Funktionen so, daß sie sich rela

tiv eng um das unterirdische Handelsforum (Forum de Gomiierce et de

Lcisirs) gruppieren müssen. (Dieser Zugeuinn kann auf Abb. 41.b.

folgendermaßen markiert uierden; die Signatur für Grünanlagen wird

auf das uestliche Areal bis an die uiestliche Prcjektgrenze an der

Bcurse de Ccnnerce ausgedehnt.)

Der Durchbruch zu einem selbständigen Park mag mehr in politischen

Überlegungen als in einer beabsichtigten Förderung der Erholungs-

funkticn für Paris liegen; denn die Gruppen der politisch Linken

uaren mit einem eigenen Flächennutzungsplan hervorgetreten, der aus

schließlich für die Fläche "sozio-kulturelle" Einrichtungen beher

bergen sollte und (entsprechend der politischen Zusammensetzung)

keine Mehrheit im Ccnseil de Paris fand. Dieser hatte auch den lilunsch

nach Sozialiirahnungen gestrichen. Giscard d'Estaing schnitt nun durch

die Eliminierung des Kerns der staatlichen Repräsentanz, des CFCI,

jeder Diskussion der Einseitigkeit seines als autoritär kritisier

ten Pianungslenkena (Sarre 5) den Faden ab. Die sich stark polarisie

renden Interessengegensätze zwischen Großkapital (Banken) und politi

schen Linksparteien uurden ebenso überraschend uie effektiv entschärft

durch die Etablierung der von keiner Lobby gestützten Erholungsfunk

tion. Dabei war die für sie vorgesehene Fläche nochmals um ein Hektar

aufgestockt üiorden. Sie genügt mit 5 ha den von uns im 2. Kapitel

angesetzten Größenerfordernissen eines Vollparks; uichtig ist außerdem.
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daß sie durch den Planungsvcrachlag des Staatspräsidenten eine Form

gefunden hatte, die die Ausübung einer Reihe von Erholformen ermög

licht - nicht zuletzt wegen der mit der Streichung des CFCI erfolg

ten visuellen Entlastung des ErholungsflMchenareals. Für diesen

nun erstmals als Park bezeichneten Komplex sind 600 Bäume vorgese

hen, Wenn auf 5 ha Fläche dieses Uegetationsmaterial entsprechend

arrangiert wird, kann es einen ausreichenden visuellen und umu«lt-

schützenden PuffereinfluB ausüben, um selbst so sensiblen Erholfor

men wie der Naturbetrachtung wenigstens eine bescheidene Autonomie

zu gewähren. Die beabsichtigte Einblendung der Kirche St. Eustache

durch die Gewährung einer visuellen Achse vom ehemaligen Square des

Innocents über das (unterirdische) kultur- und Hendelsforum hinii®g,

bewerkstelligt funktionsmäßig die Anbindung einer kompatiblen Flä

chennutzung (Sakralbau).

Größenmäßig liegen jetzt die Gewichte gleichmäßig auf dem Park und

den bebauten Teilen des Gebiets 'Les Halles'. Da das Kulturforum unter

irdisch eingerichtet wird, ist der Park visuell entlastet. Die Uermu-

tung des Pariser Stadtrats, einen der großen Parks oder Gärten plane

risch konzipiert zu haben, ist zwar angesichts der wenigen Grünflä

chen in der Ville de Paris verständlich - jedoch am internationalen

Vergleich gemessen zu hoch gegriffen; im Vergleich zu anderen Welt

städten wie Berlin und London ist die geplante Anlage ein Tropfen

auf den heißen Stein der Pariser Baumassenkonzentration.

Die im Lüertsystem des obersten Planungsapparates zur Priorität auf

gestiegene Erholungsfläche hat sich zwar gut etabliert, aber noch

längst nicht einen den übrigen städtischen Funktionen vergleichbaren

angemessenen Flächenanspruch durchsetzen können. Das vermag ein ein

zelnes Projekt nicht zu leisten. Es könnte aber Vorbildcharakter für

zukünftige Flächenfreisetzungen erlangen. Die Kritik an dieser dritten

Phase der Planungsüberlegungen bemängelt, daß der Park weder struk

turell beschrieben wird noch daß seine Einbindung in die Ungebung

durch 'envi'ronmental impact studies' taxiert wurde.

Gegen die Parkidee treten indirekte Einwände auf durch die nicht be

rücksichtigten Funktionen, vor allem wird die Versorgung der ansässigen

Wohnbevölkerung mit Ersatzwohnraum gefordert. Diese Wohnbevölkermg

lebte in unzureichenden Quartieren, 33 % der Wohnungen in den an das

'Les Halles'-Gebiet angrenzenden Baublöcken sind ohne fließend Wasser.
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Eine Anzahl dieser Baublöcke ist der Projektfläche zugeschlagen und

abgerissen uorden (s. Abb. '»1.b.). Andere Blöcke uerden renoviert,

rechtfertigen dann aber uesentlich höhere Mieten, verdrängen somit

ebenfalls die ansässigen Beuiohner. Diese Verschiebung der sozialen

Zusammensetzung der blohnbevölkerung in den das Gebiet einrahmenden

Baublöcken zuungunsten der ärmeren Bevölkerungsschichten uird ange

prangert durch Bürgerinitiativen: 1. Conf&d&ration Nationale de

Logement; Ffedlraticn de Paris: Arrondissement 1^^; 2. L'union des
Champeaux, benannt nach dem alten Flurnamen des Gebiets. Auch der

Protest politischer Parteien (Hoiranunisten, P.C.F.) macht auf Uer-

ualtung und Pariser Bevölkerung keinen nachhaltigen Eindruck.

A1.b.3. Kompatibilität der parkumrahmenden Funktionen

Zum gegenuiärtigen Zeitpunkt (Mai 1975), an dem die Diskussion über

die Dberflächengestaltung des Gebiets noch nicht abgeschlossen ist,

muB der bestehende Funktionsrahmen mit in die Überlegungen des Für

und Wider der Erholungsfunktion einbezogen uierden. Es ist zu fragen,

ob die Parkvorschläge sich in einen städtebaulich und stadtsozialen

kompatiblen Rahmen hineinbeuiegen oder ob sich eine für Park mie für

umliegende Funktionen unverträgliche Situation abzeichnet. Die um

rahmenden Baublöcke uieisen eine hohe Wohnbevölkerung auf - an poten

tiellen Besuchern mangelt es also nicht. Eine Reihe von Einzelhandels-

untemehmen kann dazu dienen, den Besuch der Erholungsstätte zu för

dern oder zu bereichem. Sie befriedigen den mit dem Parkbesuch ver

bundenen Verbrauch oder Gebrauch von Waren uie Lebensmittel, Obst,

Getränke, Bücher u. ä. Der ehemalige landuirtschaftliche GroBhandels-

standort zog in die Randbaublöcke eine große Anzahl (mehrere Dutzend)

von Gaststätten meist einfachen Zuschnitts; außerdem sind Obst- und

Gemüseläden, Buchläden, touristische Messeeinrichtungen (für Korsika)

und kulturelle Fördereinrichtungen für das Gebiet 'Les Halles' vor

handen. Beschränken wir uns auf diese Branchen und vernachlässigen

wir eine Reihe parkneutraler tertiärer Geschäftsbereiche (Büros, Anti

quitäten) , so läßt sich eine kompatible geschäftliche Kulisse erken

nen.

Ohne Bestandsschutz für diesen Rahmen droht durch das Prestigeobjekt

den finanzschuachen Betrieben die Entwurzelung, An ihre Stelle treten
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dann möglicherueise Einrichtungen des Großkapitals (Banken, Flug

gesellschaften u.a.). Statt Park und umliegende Uirtschaftsfunk-

tionen zu verhaken, erreichten derartige parkneutrale Einrichtun

gen zwischen ihrer Kundschaft und den Parkbesuchem eine scharfe

funktionale Grenze.

Eine Bemerkung zur Standortwahl muß angeschlossen werden. Füllt die

Erholungsfläche eine Lücke im Standortnetz der Kurzzeiterholungs-

flachen? Auf den ersten Blick könnte man annahmen, das Arrondiase-

ment gewinne eine überflüssige Erholungsfläche, da es ohnehin

mit dem(staatlichen) Jardin des Tuileries (L5 ha) die größte Grün

fläche der l/ille de Paris aufweist und mit einer Flächenzumessung

von 1L m /Einw. mit Abstand an der Spitze der 20 Arrondissements

liegt. Es folgen Arrondissement (Jardin du Luxembourg, 22 ha)

sowie Arrondissement 7® mit je 3,5 m^/Einw. (Chlrioux 39-LD). Wenn
wir jedoch von der alten und geographlach nichtssagenden Betrachtung

von V/erwaltungsbezirken abgehen und die Bevölkerung nach formalen

Einzugsbereichen (gemäß Abschnitt 31) um die vorhandenen Erholungs-

flächen gruppieren, ist der formale Bedarfanachweis leicht zu führen.

Es stellt sich heraus, daß bei der hohen Pariser Wohndichte dieser

kleine potentielle Vollpark von 5 ha seinen formalen Bereich ohne

Überschneidung mit anderen Bereichen findet. Diese Tatsache beleuch

tet den großen Bedarf an relativ dicht plazierten V/ollparks in der

Uille de Paris. Nach dem erstaunlichen Aufrücken der Erholungsfunk

tion im 'Lea Halles'-Projekt an die Spitze der städtebaulichen Werte-

rangreihe könnte dieses Beispiel für andere Pariser Sanierungskom

plexe Schule machen.

Ob vergleichbare Einbrüche in verkrustete gesellschaftliche Wertskalen

auch auf dem Wege institutionsfeindlicher Bürgerinitiativen möglich sind,

soll am Beispiel der People's Park-Bewegung in Berkeley erörtert wer

den. Es ist das diametral entgegengesetzte "gesetzlose" Extrem der

Erholungsflächenbeschaffung, das vor dem Pariser Beispiel weltweite

Aufmerksamkeit erregte.
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41,c. Parkgründung durch uilde Bürgerinitiative ('Peaple's Park*,

Berkeley)

41.C.1. Funktionsuandlungen eines städtischen Zentralgeländes bis zur

Abzeichnung kollidierender Gruppeninteressen

Die städtischen Flächennutzer reagieren auf die Dynamik der Flächen-

nutzung unterschiedlich, da sie nicht alle gleichen okoncmischen

Zwängen unterliegen. Während die Privatwirtschaft neu erworbene Flächen

möglichst umgehend nutzen will und daher sobald als möglich Investitio

nen vornimmt, steht der Druck oder Anreiz der Renditemaximiermg nicht

hinter der öffentlichen Hand, Zwar haben wir am Beispiel des Mile

Square-Falles gesehen, daß auch öffentliche Verwaltungsstellen unver

züglich nach Inbesitznahme einer Fläche mit Investitionen zur Herrichtung

der Fläche beginnen, aber diese Ökonomie der Flächennutzung ist dem

Ehrgeiz der Behörde überlassen; Renditeaussichten,wie sie die Privat

wirtschaft kennt, entfallen als Motiv, Dadurch können mitunter Jahre

verstreichen bis eine von der öffentlichen Hand erworbene Fläche genutzt

wird, (Daß derartige Situationen aus steuerlichen Gründen auch in der

Privatwirtschaft herbeigeführt werden können, sei am Rande bemerkt,)

Zu einer Übergangsnutzung ist die öffentliche Hand ebenfalls nicht

gezwungen, da sie von keiner Kontrollinstanz zu umgehender Nutzung

einer erworbenen Fläche engehalten wird.

Eine Institution mit derartigen nutzungsaufschiebenden Privilegien ist

die finanzstarke und öffentliche University of California, Für ihren

Berkeley Campus erwarb sie im Rahmen von Expansionsabsichten 1967 ein

Grundstück im zentralen Siedlungsbereich der Stadt Berkeley, Es hat

eine Größe von ca, 80 m mal 140 m (270 ft mal 450 ft), ca, 11 ODO m^
und liegt drei Baublöcke von der Südgrenze des Areals der Universität

entfernt an den Straßen Dwight Way, Haste Street, Bowditch Street; mit

seiner vierten Seite grenzt es an die Rückseite der bebauten Grundstücke

der Telegraph Avenue,

Der Erwerb dieses Grundstücks ist nicht an eine festgelegte Zweckbe

stimmung gebunden. Die üniversitätsverwaltunq legte lediglich eine Liste

anzustrebender Nutzungsabsichten vor. Vorrangig waren Sport- und Spiel

flächen ("Playing Fields") für Studenten vorgesehen; alternativ war auch

an Studentenwohnheime, Fakultätsgebäude, Parkplätze gedacht. Diese unver

bindlichen Vorstellungen genügten nicht nur für den Erwerb, sondern eben-
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falls für den dem Eruerb folgenden Schritt der Einleitung einer Lh»-

funktionierung des Grundstucks. Dazu gehörte als erstes Stadium die

Beseitigung der bisherigen Nutzung. Zur Geuiährleistung einer ununter

brochenen Rendite uird in der Privatuirtschaft in der Regel eine Nutzung

erst abgebaut, uienn eine andere ohne V/erzug zur Flgchenübemahme vorbe

reitet ist. Wie schon ausgeführt, sah sich die Uhiversität nicht an die

sen Aspekt der Flgchenökonomie gebunden. So verfährt sie unökonomisch

und unsozial: Die auf dem Grundstück befindlichen Wohnhäuser mit Miet-

bjohnungen Lierden - trotz Mieterprotest - abgerissen; die Beseitigung

der ursprünglichen Funktion uird im Dezember 1966 abgeschlossen.

Entscheidend ist, daß in dem Prozeß der tinfunktionierung nun eine

folgenschwere längere Pause eintritt: Das Grundstück bleibt in abge

räumtem Zustand über Monate liegen. Es beginnen sich unautorisierte

Nutzungen einzufinden, u. a, als Parkplatz. Ein so großes Gelände

steht aber nicht nur in einem funktionalen, sondern auch in einem so

zialen Bezugsfeld. Unabhängig von seiner zukünftigen Nutzung ist es

auch im abgeräumten Zustand Teil des sozialen Milieus seiner Umgebung.

Wie sieht die Umgebung des Grundstücks in dieser Hinsicht aus? Südlich

der Universität leben neben 'Normalbürgem' studentische wie nicht-

studentische Angehörige jüngerer Jahrgänge mit extravaganten Lebens

stilen; diese sogenannten "street people" (soviel wie "Leute der Straße")

konzentrieren sich auf das Gebiet Telegraph Avenue. Die Gruppen werden

von offizieller Seite beschrieben als "student and non-student militants,

New Left orators, Hippies, assorted groups of self-proclaimed revolu-

tionary "street people" and radical activists" (California, Governor,1).

Das Grundstück liegt somit in Besucherreichweite von Sozialgruppen,

deren Lebensstile außerhalb des traditionellen U.S.-amerikanischen

Wertsystems stehen. Die Grundstücksanrainer, einschließlich der "street

people" machen sich Gedanken über eine mögliche physische Änderung des

verwahrlosten Zustandes des Grundstücks. Am 31. März wird in der Telegraph

Avenue Ausgabe der San Francisco Express Times, einer Untergrundzei

tung vorgeschlagen, "street people" sollten das leere Grundstück in

einen Park verwandeln und als solchen nutzen. Das Datum dieser ersten

Erwähnung einer Parkerrichtung liegt einige Tage vor der öffentlich

nicht bekannt gemachten Entscheidung der Universität, der Nutzung des

Geländes als Sport- und Spielfläche für Studenten hohe Priorität bei

der Finanzierung einzuräumen. Dies bedeutete aber noch nicht eine end

gültige Bewilligung finanzieller Mittel, so daß auch noch keine Aus-
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sieht auf eine kurz bevorstehende Vorbereitung des Grundstucks für

diese Flächennutzung bestand. Damit kann der sich entuiickelnden

milden Bürgerinitiative nicht unterstellt uierden, daB sie entstand,

um Universitätspläne zu durchkreuzen. Da das Gelände bis heute

(Stand: Mitte 1975) von der Universität nicht genutzt wird, kann

es sich bei dem Parkvorschlag uohl kaum um eine zeitlich mit den

üniversitätsüberlegungen konkurrierende Nutzungsabsicht gehandelt

haben. bJichtig ist, daß schon in dieser ersten Mitteilung keine Ver

bindung zu dem Besitzer des Grundstucks, der Universität, gesucht uurde,

ebensohienig murde eine Unterstützung von Seiten der Stadtverualtung

von Berkeley, die für öffentliche Parka zuständig märe, erbeten.

Von Anfang an ist die Parkinitiative ein Unternehmen, das ohne

Kontakt mit den Hierarchien der öffentlichen Hand läuft. Damit ist

der Kollisionskurs, auf den die unterschiedlichen gruppenbezogenen

und gesellschaftlichen lilertsystema zusteuern, festgelegt. Die zu be

sprechende Konfrontation erscheint paradox, denn das Parkprojekt

wird auf einem Grundstück vorgenommen, das von einem Träger der öffent

lichen Hand mit Steuergeldem gekauft murde, und somit im meiten

Sinne der Allgemeinheit gehört. Noch deutlicher mird die Eigenart

der Konfrontation, menn bedacht mird, daß auch die ursprüngliche Ab

sicht der Universität darauf abzielte, dieses Gelände für institutiona

lisierte Erholungszmecke zu nutzen.

A1.C.2. Der Park als Ausdruck und Symbol eines neuen Lebensstils

Am 18. April erschien in der Untergrundzeitung "Berkeley Barb" ein

Aufruf, am folgenden Sonntag, dem 20. April, das Gelände in einen

Park zu vermandeln. Der Aufruf richtet sich an jeden, ist also nicht

auf die "street people" beschränkt. Die Errichtung mird aber mit so

viel Euphorie garniert, daß kein Zmeifel an dem Parkcharakter besteht!

BS soll ein Park merden, der auf den Lebensstil der "street people"

zugeschnitten ist: "Bring shovels, hoses, chains, grass, paint,

flomers, trees, bull dozers, top soil, colorful smiles, laughter

and lots of smeat. ... All artists should shom up and make the park

their magical possession. ... me mill clear one third of the lot and

do mith it mhatever our fantasy pleases. lile could have a child care

clinic or crafts commune mhich mould communicate its mares by having
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medieval-style fairs, a baseball diamond, a rock concert, or a place

to think and sleep in the am." (California, Govemor 2-3).

In dieser knappen AufzShlmg anvisierter Aktivitäten finden uir ein

weites Spektrum aktiver und passiver Erholformen - ein Zeichen, daß

die von ms in Kapitel 2 zusammengestellte Funktionenvielfalt nicht

notwendigerweise stets amtlich "installiert" zu werden braucht. Die

Alternative wird hier angeboten von den an Freiflächenerholmg md

Freizeitaktivitäten Interessierten. Sehr wichtig ist, daß es ein

offenes Programm ist: Ganz im Gegensatz zu den gerraindlich entwickel

ten Erholmgsprogrammen werden die vorgeschlagenen Aktivitäten als

mögliche Interaktionainduktoren erwähnt, die weder flächenmäßig noch

zeit- oder programmäßig gebmden werden. Auch ist die Zahl der Inter

essen so breit, daß sie listenmäßig weder erfaßt sind noch erfaßt

werden sollen("we could have ..."), In einem Fachbuch über recreational

activities findet sich wohl kaum ein so miverseller funktionaler An

satz des offenen Parks - ein Zeichen, daß wilde Bürgerinitiativen

nicht nur als Ärgernis erscheinen, sondern neue Ausdrucksformen des

gesellschaftlichen Lebens artikulieren, die in den Fmdus des Parkfor

schers md der öffentlichen wie privaten Parkplanung eingehen müssen.

Keine noch so gründliche Erholungsflächenplanung kann ein sozialer

Erfolg werden, wenn nicht der ständige Kontakt mit allen Facetten der

Gesellschaft gesucht wird und die Ergebnisse dieses Kontaktes - hier

in Form einer Anregung in einem underground-Zeitmgsartikel - als sub

stantiell erkannt md akzeptiert werden. Mit der Zurkenntnisnahme ist

nicht eine Umsetzmg automatisch verlangt.

Die Errichtung des Parks am 20. April 1969 verlief ohne Zwischenfälle.

Da außer den "street people" auch Studenten md andere Bürger an der

Aktion teilnahmen, hatte sie den Charakter eines von der Allgemein

heit getragenen Verschönerungsprojekts. Zu dem Zeitpmkt, als die

Universität sich rechtliche Gegenzüge überlegte, war der Park bereits

entstanden. Die physische Umfunktioniermg des mgenutzten Geländes

war als positiver Akt gedacht und ist als Etabliermg der Erholmgs-

funktion überraschendeiueise von der Universität weder gebrandmarkt

noch permanent rückgängig gemacht worden. Durch die Errichtung des

Parks wurde zwar die ursprüngliche IVutzmgsabsicht der Universität

durchkreuzt; eine Konfrontation unterschiedlicher ülertauffassmgen

entzündet sich aber interessanterweise nicht an der funktionalen Ände-

rmg, sondern u.a. an der eigentumsrechtlichen Problematik der Aktion.
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Die auf Küllisianskurs steuernden Parteien verteidigen somit nicht

auf der einen Seite einen "\/olks-"Parl< und auf der anderen Seite

die beabsichtigten studentischen Spiel- und SportflSchen. Ein

zwingender Grund, die etablierte Erholungsfunktion abzulehnen,

weil die verwahrloste Fläche mehr Nutzen für die Allgemeinheit

oder die Uhiveraität gestiftet hätte, wird von Seiten der Univer

sität nicht geltend gemacht. Man kann sogar unterstellen, daß die

Universität von der Richtigkeit der funktionalen Iiiahl überzeugt

wurde und die Parkidee aufgriff. Sie wollte sie jedoch auf einem

größeren Gelände funktionsgerecht verwirklichen. Da sie die Erho-

lungafunktion aus Gründen der Gesichtswahrung nicht auf dem strit

tigen Grundstück dulden wallte, schlug sie vor, in Zusammenarbeit

mit der Stadtverwaltung von Berkeley und der Nachbarschaft nach einem

Gelände für eine parkähnliche Anlage Ausschau zu halten. Dieser V/ar

schlag wurde jedoch von den Parkinitiatoren nicht begrüßt und offen

bar als Element einer Uerzögerungs- oder Umgehungstaktik in der Aus

einandersetzung um den bereits errichteten Park angesehen.

A1.C.3. Die Honfrontation unterschiedlicher Auffassungen einer plura-

listischen Gesellschaft zur städtischen Flächennutzung

Am 30. April fühlt die Uhiveraität sich genötigt, auf ihr Grundeigen

tumsrecht zu pochen, ist jedoch bereit, das Gelände unter eigener

Regie mit der installierten Funktion zu akzeptieren und sogar von

dem alleinigen Nutzungsrecht für Studenten abzugehen. Bei der Suche

nach einer Formel des Kompromisses fallen aber die sonst so forma

tionsfreudigen "street people" md Studenten aus. Mit Mühe kommt

später ein People's Park Committee zustande. Zu diesem frühen Zeit

punkt jedoch sind die Parkbesetzer nicht bereit, auf die Geste der

Universität einzugehen und zu verhandeln; als sie auch nicht bereit

sind, den Park zu räumen, fühlt sich die Uhiversität genötigt, ihre

Rechte in dreierlei Hinsicht durchzusetzen, 1. hinsichtlich der Kon

trolle (Drdnungsrecht), 2. hinsichtlich ihrer Haftpflicht, 3. hin

sichtlich der Gestaltung ihres Eigentums.

Was die Kontrolle angeht, so war der Park zwar eine öffentliche Flä

che, wurde aber von seinen Initiatoren wie Privatbesitz genutzt.
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ZufBi Punkte sind auseinanderzuhalten: zum einen die Parkerrichtung;

sie galt in den Augen der Allgemeinheit als ein positiver Schritt,

indem sie zur Minderung eines von der Stadtveruialtung von Berkeley

attestierten ErholungsflMchendefizits beitrug; zum anderen die ex

klusive Nutzungsabsicht durch Uertreter eines bestimmten und nicht

mehrerer Lebensstile. Nach der Errichtung des Parks boirde klar, daß

die "street people" ein Programm auf dem Park verwirklichen uollten,

das über die Parkfunktion, für die sich die Allgemeinheit erwärmen

könnte, hinausschießt, "üle want the park to be a cultural, political,

freak out and rap center for the Uestem world. ... we will police

our oijn park and not allow its occupation by imperial power."

(California, Govemor, 2-3). Mit der Andeutung, auch strafbare Hand

lungen (wie Drogeneinnahme) zu dulden und der Ankündigung, den Paiic

außerhalb der öffentlichen Ordnung zu halten, wenden sich die Initiato

ren eindeutig von den Grundregeln auch wilder Bürgerinitiativen ab.

Eine dieser Grundregeln ist es, die von der Bürgerinitiative gegen

den lüillen der Behörden durchgesetzte Ordnung an die autorisierte

Ordnung wieder anzuschweißen. Meist soll lediglich den Behörden klar

gemacht werden, daß unautorisierte Entscheidungsebenen politisch ziel

wirksam agieren können, sofern eine zu starke Diskrepanz zwischen den

Auffassungen der Bürgerinitiative und denen der Behörden besteht.

Es muß angemerkt werden, daß die Forderung nach AufSichtshoheit durch

das Vorbild der Universität als einer 'exterritorialen' Einrichtung

vorgeprägt war. Gemäß dieser Stellung sollte das Universitätsgelände

eigentlich nicht von der städtischen Polizei besetzt und patrouilliert

werden. Von der Universität wird erwartet, daß sie ihre Angelegenheiten

durch 'can^us police' regelt. Diese Vorstellung wollten die Parkinitia

toren offenbar für ihre Aktion kopieren. Dafür fehlt es jedoch an einer

gesellschaftlich sanktionierten Grundlage.

tüar somit die Eigenständigkeit des Parks ohne rechtliche und ususmä

ßige Grundlage, so gab es zusätzlich zu dem beabsichtigten Programm

genügend faktischen Anlaß, Kontrolle durch die öffentlichen Ordnungs

kräfte zu fordern. Einige Besucher, die sich als "Parkbewohner" füh

len, beginnen den Schwebezustand der Parkaktion durch zügellose Nutzung

zu gefährden. Übernachtungen und nächtliche musikalische Auftritte

beginnen die Anrainer zu stören. Da innerhalb der letzten 12 Monate

in Berkeley mehrere schwere Zusammenstöße zwischen politischen Demon-
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stranten und Palizei erfalgtan, war es kein übartiie bener Pesaimismus

anzunehmen, daß der Park eventuell der Ausgangspunkt neuer Massende

monstrationen sein könnte. So stellt die Universität am 30. April

die Forderung, daß das Gelände keine Schuierigkeiten für eine poli

zeiliche Kontrolle bieten dürfe.

Eng verknüpft mit der Kontrolle im Park mar das Interesse der Universität

an ihrem Eigentumsrecht über das Grundstück. Das Bodenrecht schützt

auch das veruiahrloste Grundeigentum. Dieser Punkt uurde noch dadurch

verschärft, daß sich die Universität möglicherweise einer Haftpflicht

aussetzt, wenn sie die Bürgerinitiative gewähren läßt. Diese Haftpflicht

könnte aktiv werden, sobald sich ein Besucher auf dem Grundstück verletzt.

Dies ist eine mögliche juristische Auslegung, die in offiziellen

Stellungnahmen als hauptsächlicher Grund für das Einschreiten der Polizei

angeführt wird. Völlig überzeugt, daß eine derartige Haftung besteht,

sind die amtlichen Quellen nicht (California, Govemor, 6-7).

Die in der Folge durchgeführten Maßnahmen der öffentlichen Hand lösen

die Probleme der Kontrolle, Haftpflicht und des Besitzrechts. Die Uni

versität entschied am 13.Mai, den Park einzuzäunen, um den Besuch bis

auf weiteres zu verhindern. Ein Zaun wurde am 15.Mai gezogen. Durch

diese Maßnahme hatte der Park als Stätte der Interaktion ein vorläufiges

Ende gefunden. Dieses Ende war der Anlaß für den Ausbruch von Gewalt

tätigkeiten. Die Demonstranten hatten erkannt, daß zwar der Park als

Standort nicht in Gefahr war, daß jedoch etwas Vitaleres abgeschnürt wur

de: der Park als gesellschaftlicher Prozeß der sich äußernden Lebensstile.

Das Gelände war durch den Zaun von eben diesen Lebensstilen "geschützt"

worden und dagegen richtete sich der Protest der Demonstranten.

Am 15. Mai begannen nach einer Studentenversammlung von 2 DGD Personen

die Unruhen, nachdem der gewählte Präsident der Studentenschaft zur

gewaltsamen Übernahme des Parks aufgerufen hatte. Dies schlug durch
massiven Polizeieinsatz fehl, der sich auch auf eine ständige Bewachung

des Zauns erstreckte. Damit war öffentliches Gelände von öffentlichen

Ordnungskräften vor dem Zugriff einer demonstrierenden Volksmenge ge

schützt worden. Die im Namen des Parks entstandenen Gewalttätigkeiten

führten zu einem Toten, Hunderten von Verletzten und hohem Sachschaden.

Während Kontrolle und Eigentumsrecht von offizieller Seite (Polizeiberich

te, Universitätsmemoranden, Bericht des Gouverneurs Reagan) in den

Vordergrund der Argumentation gestellt wurden, ist eine soziale Frage
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ebenfalls zu diskutieren, und zuar die Frage, wer den Park gestalten

wollte. Hinsichtlich der Prägung des Parks als eines Geländes, auf dem

gesellschaftliche Interaktion(vgl. Abschnitte 21,31) stattfinden kann,

ergibt sich eine vom RgChtlichen her weniger greifbare Art der Kon

frontation. Auf dem Gebiet des Parkdesign und der daran zu beteiligenden

Parteien gibt es mehr Spielraum als hinsichtlich des Kontroll- und des

Eigentumsrechts,denen gegenüber man sich konform verhalten kann oder

gegen die man verstoßen kann. Hinsichtlich der Beteiligung an der

Parkgestaltung verfuhr die offizielle Seite vorsichtig, denn die

Initiatoren hatten den Park bereits als einen Akt der Bestätigung ihrer

Lebensstile errichtet. Der Vorgang der räumlichen Verwurzelung (spatial

identity) wurde durch die Demonstration auf viele Gruppen und Einzel

personen ausgedehnt. Das gipfelte darin, daß der Park abstrahiert und

zu einem gesellschaftspolitischen Symbol wurde. Dadurch beeindruckte

und beeinflußte er noch lange nach den Lhruhen die Teilnehmer: "that

park and the battle to save it, was the most beautiful experience, the

most total experience, the experience which did the most to change me".

(Daily Califomian v. I't.5.1971, 23).

liJie schon angeführt, hatte die Universität zehn Tage nach der Park

gründung durch das Akzeptieren der Erholungsfunktion Konzilianz be

wiesen. Sie trachtete danach, die Gestaltung entscheidend zu bestimmen.

Ein Erfolg in dieser Richtung scheint sich anzubahnen, als es ihr ge

lingt, die Parkgründer Anfang Mai an den Verhandlungstisch zu bringen.

Am S.Mai trafen aich der Kanzler des Berkeley Campus und der Chairman

des 'Chancellor'a Committee on Housing and Environment' (Prof. Sim Van

der Ryn, School of Environmental Design) und ein Mitglied des People's

Park Committee, um das Parkdesign zu besprechen. Eine Frist von drei

Wochen und ein Vetorecht für den Kanzler wurden vereinbart. Am 13. Mai

versicherte Kanzler Heyns nochmals, daß die Idee, das Gelände für Er

holungszwecke zu nutzen, nicht abgelehnt werde (California,Govemor, 13).

Durch die Errichtung des Zauns und die anschließenden Gewalttätigkeiten

zerschlagen sich aber die Parkgestaltungspläne. Der Uhiversität gelang

es nicht, sich als geeignete Institution zum Auffangen unterschiedlicher

Parkgestaltungsvorstellungen auszuweisen. In dem Bemühen, einen öffent

lichen Träger der Parkgestaltung zu finden, bietet sich als 'guter

Makler' die Stadt Berkeley an.

Am 20. Mai macht der Bürgermeister von Berkeley den Vorschlag, die Uni

versität möge der Stadt das Gelände gegen eine formelle Pachtgebühr
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(  1 Dollar ) überlassen. Die Stadt uKirde es dann zwar übernehmen, es

jedoch nicht verualten iiiollen, sondern seinen einzigartigen Status

schützen, den eines "user-developed, user-maintained park". Ebenfalls

noch im Mai erklärt sich der Stadtrat von Berkeley damit einverstanden,

und der Kanzler der Universität unterstützt den Vorschlag für einen Teil

des Geländes. Der Stadtrat konnte nur der Übernahme eines von den

Benutzem unterhaltenen Parks zustimmen; denn der Stadt standen nicht

einmal genügend Gelder für die Pflege des bestehenden Erholungsflächen-

systems in Berkeley zur Verfügung. Der neue Park uar nötig, er fiel

in ein parkleeres Gebiet,und er würde der Stadt keine Kosten verur

sachen.

Der Vorschlag der Stadt Berkeley findet ungeteilte Unterstützung bei

den Studenten. Am 22. Mai stimmte die Studentenschaft in einem üJahlbe-

teiligungsrekord zu B9?6 für das Weiterbestehen eines zaunlasen, von den

Benutzem entwickelten People's Park. Einen Tag später sprach sich der

Senat des Lehrkörpers des Berkeley Campus für die Beseitigung des Zauns

aus. Eine endgültige Entscheidung hatten nun die 'Regents of the

University of Califomia' zu fällen. Kurz vor dieser Entscheidung

wiederholte der Kanzler des Berkeley Campus seine Auffassung, daß mit

der Befürwortung eines von den Benutzem entwickelten Parks, die Uni

versität eine Gelegenheit erhalte, ihre Flexibilität gegenüber denen

zu beweisen, die legitimen sozialen Wandel wünschten ("legitimate

social change"; Berkeley Daily Gazette v. 20.6.1969, 3). Das war eine

weitgehende Konzession an jene, die den Park als Manifestation sich

wandelnder Lebensstile herrichten wollten. So waren sich Kanzler,

Professoren, Studenten, die Parkgründer und der Stadtrat von Berkeley

- einschließlich 30 GQG Demonstranten - einig in dem Wunsch, den Park

zu erhalten. Die 'Rggants of the Uhiversity of Califomia' versagten

am 20. Juni 1969 diesem Wunsch ihre Zustimmung. Sie entschieden sich

demonstrativ gegen den Park und für einen Parkplatz und einen Fußball

platz als künftige Nutzungsform des Grundstücks. Damit war zugunsten

einer konservativen Werteordnunq entschieden worden, und zwar gegen

eine Bewegung, die innerhalb der gesamten Vereinigten Staaten die

Sympathien und den Beistand verdienter und hochgestellter Persönlich

keiten des öffentlichen Lebens erworben hatte. Als ein Beispiel sei

angeführt, daß Thomas Hoving (früherer New York City Parks Commis-

sioner und Direktor des New York Metropoliten Museum of Art)

die Parkidee unterstützte und die Polizeiaktionen in diesem Zusammen-
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hang als "uttar stupidity" bezeichnete (Berkeley Daily Gazette v.

29.5.1909, 2). An den Aktionen Lind Oemonatrationen für und gegen den

Park und die Demonstranten uiaren beteiligt lokale, regionale, bundes

staatliche und nationale Institutionen . Damit ist zum ersten Mal in

der jüngeren Geschichte der städtischen Erholungsflächenpolitik eine

von sehr vielen Schichten getragene spontane 'Parkbeuiegung' hervorge

rufen worden.

Wegen der Bedeutung dieser Bewegung ist es angemessen, nochmals auf den

Kern der Kontroverse einzugehen. "The basic issue was and is whether

public property is to be developed by duly constituted authority or

by any ad hoc group that chooses to assert right and power euer it."

Diese vom City Manager von Berkeley zusammengefaBte Fragestellung

blieb im großen und ganzen offen. Nachdem nach Jahren der Zaun ent

fernt werden konnte, war die Kontrollfrage im Sinne der Behörden ge

löst. Das Gelände harrt aber noch immer seiner Bestimmung. Trotz des

Zaunes war bewiesen worden, daß einige öffentliche Uerwaltungshierarchien

(z.B. der Stadt Berkeley) flexibel genug waren, um eine durch wilde

Bürgerinitiative entstandene Flächenumfunktionierung von öffentlichem

Gelände zu akzeptieren. Dieser relative Erfolg der Bürgerinitiative

wäre unter 'normalen' Umständen kaum möglich gewesen. Ungewöhnliche

Uhistände begünstigten ihn; Es handelte sich um unbewirtschaftetes Ge

lände und es fehlte in diesem Stadtteil des südlichen Berkeley eine

Erholungsfläche. Uerfügbarkeit des Flächenobjekts und konkrete Ziel-

und Handlungsvorstellung der Bürgerinitiative ermöglichten eine zu

nächst kollisionsfreie Parkgründung.

Die Woge des Zuspruchs, die dieses Projekt erfuhr, geht weit über das

hinaus, was die kleine Gruppe der Parkinitiatoren hätte erwarten können.

Der Zuspruch wurzelte in dem Erkennen, daß die alte Rangreihe städti

scher Flächennutzer - mit der Erholungsfunkticn als Schlußlicht -

überholungsbedürftig ist. Ein großer Teil der Öffentlichkeit hatte

neue Prioritäten setzen wollen. Der zeitliche Rahmen bot sich dazu

an. Es war eine Zeit großer Unsicherheit der Allgemeinheit hinsicht

lich der Richtigkeit der amerikanischen Außenpolitik(Uietnamkrieg),

eine Zeit, die Zweifel an der Gültigkeit einiger Teile des gesell

schaftlichen Wertsystems - in diesem Falle der Bodenordnung und des

Bodenrechts - aufkommen ließ.
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Gegenwärtig (Stand: Juli 1975) liegt das Grundstück als halb verwilderter

Park mit einigen Raaenflecken und verwahrlosten Beeten da. Einige Be

sucher lagern sich auf dem Rasen und unter dem hohen Nadelbaum, der den

optischen Mittelpunkt des Grmdstücks bildet. So führt die'Anlage' ein

Dasein, weniger manikürt, aber besuchermäBig nicht kümmerlicher als

öffentliche gepflegte Anlagen - auch ohne legalen Parktitel. Die

Fläche ist zu klein, um nach unseren Merkmalsbestimmungen l/ollpark-

funktionsbreite zu erhalten. Rechtlich könnte er jederzeit wieder

umfunktioniert werden, ohne daß es vermutlich energischen Protest

dagegen gäbe. Überlebt hat die Erkenntnis, daB einige der in Jeder

Stadt vorhandenen ungenutzten öffentlichen Flächen zumindest vorüber

gehend der Öffentlichkeit als Erholungsflächen überlassen werden

können.

Der People'a Park hat eine über seine physische Existenz hinausgehende

symbolische Bedeutung gewonnen, so daß die Initiatoren mehr von dieser

letzteren sprechen, wenn sie - zwei Jahre nach den Unruhen - den

"spirit of People's Park" beschwören: "Let a thousand parks blccm!"

(Beide Zitate aus Daily Califomian v. 23).

Ein zweiter People's Park entstand während der Kontroverse um den

ersten, am 25. Mai 1969 westlich der Universität durch 3DÜ Enthusiasten

auf dem Gelände der Ü-Bahntrasse an der Kreuzung Hearst Avenue und

Grant Street. Der Park entstand trotz der Ankündigung, daß innerhalb

der nächsten beiden Jahre ein Teil dieses einige tausend Quadratmeter

umfassenden Geländes im Zuge einer StraßBnverbreitBrung(Grove Street)

gebraucht würde. Sechs Jahre später liegt das Gelände genauso unberührt

da wie vor der Bürgerinitiative, nur mit dem Unterschied, daß es nun

begrünt ist und Kinderspielgeräte sowie steten Besuch aufweist. Dieser

zweite People's Park - dem möglicherweise weitere folgten - nimmt nur

einen kleinen Teil des der U-Bahntrasse folgenden Geländes ein. Sieht

man das ganze offen zugängliche Gelände als eine Einheit (die durch

kaum befahrene Querstraßen unterbrochen wird), so besteht zwischen

Grove Street und California Avenue potentielles Parkgelände in der

Form eines (gemäß Abschnitt 23 nicht idealen) langgezogenen Rechtecks

und von der Größe eines l/ollparks.

Bemerkenswert an dieser zweiten von uns diskutierten Bürgerinitiative

ist einmal, daß sie sich mehr nach der Verfügbarkeit als nach der
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Qualität des Geländes richtete. Die Fläche , im Besitz von BART

(Bay Area Rapid Transit), uar durch Planierarbeiten derartig verfestigt,

daBsie uienig geeignet für das Anpflanzen von Strauchwerk u.ä. erschien.

Die Initiatoren haben diesen Nachteil in Kauf genommen und Uberwunden.

Zum anderen ist'auffallend!,daß die Anlage in einem Gebiet ohne Erholungs

flächen erfolgte. Man kann nicht unterstellen, daB wilde Bürgerinitiativen

mit weniger Überlegung an die Standortwahl von Parkflächen gehen als
ein professionelles privates oder amtliches Planungsteam - ein Hinweis,

der an die Adresse jener Parkverwaltungen geht, die geringen Kontakt

mit den potentiellen Parkbesuchern haben. Die Stadt Berkeley wird sich

hier nicht angesprochen fühlen. Die Konmunalpolitik des Stadtrats und

anderer öffentlicher Institutionen (BART) hat die Initiative toleriert.

Erst dadurch konnten die interessierten Bürger öffentliches Gelände ohne

amtliche Reglementierung gestalten.
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U2, Konsequenzen aus Modellvorstellungen und Fallstudien als Erfor

dernisse einer offensiven Lknsetzungspolitik

Die im vorigen Abschnitt besprochenen Fälle sind an unbebaute Flä

chen gebunden. Der Master Plan der Erholungsflächen für Orange

County, in dem das Mile Square-Gelände ein Prioritätsobjekt ist,

konnte gar nicht bedarfsgerechte Standortuahl treiben, Lieil er

stillschweigend die Unverletzlichkeit rendite-erzeugender üJirtschafts-

flachen akzeptierte. Im Falle des 'Les Halles'-Gebiets ist die Erho

lungsfunktion nur durch die Hintertür, gewissermaßen als Puffer von

Interessengegensätzen auf eine lilirtschaftsfläche höchster Rendite-

potenz plaziert worden; niemals hätte sie aufgrund eines noch so

plausiblen Erholungsflächenprogramms im Alleingang genügend politi

sche Stützung gefunden und die für sie vorläufig vorgesehene Fläche

allein wegen eines akuten Flächenbedarfs erhalten. Und schließlich

hat sich die Bürgerinitiative, die den People's Park schuf, auf eine

ungenutzte Fläche konzentriert, ohne zu fragen, ob dieser Standort

nach Größe und anderen Merkmalen in einem System städtischer Erho-

lungsflächen Bestand haben könnte,

Uenn eine pluralistische Gesellschaft ihre Identität nicht mehr aus

technologischen Fortschritten und Produktionsziffern, sondern aus

den Lebensstilen der Großstädter herleitet, bekommt die Frage nach

einer offensiven Erholungsflächenpolitik Gewicht, Dann werden Flächen

ansprüche ohne Rücksicht auf vorhandene Bebauung erhoben. Diesem

letzten Schritt aktiver Erholungsflächenpolitik wäre es eigen, An

spruch auf Flächen nach ihrem geographischen Wert gemäß der Kapitel

2-3 ungeachtet ihrer bisherigen Nutzung anzumelden. Der aktive Pla

nungswille des Planungsträgers würde nach erholungsfunktional adäquaten

und stadtstrukturell kompatiblen Grundstücken suchen. Deshalb bedarf

eine offensive Erholungsflächenpolitik einer stärkeren Ausrichtung auf

wissenschaftlich abgesicherte Grundsätze, Alle drei raumpolitischen

Fälle können als Zufallsstandortwahlen interpretiert werden; zufälliger

weise ist in allen drei Fällen eine Bedarfsdeckung durch das Objekt

nachweisbar. Es wäre aber gefährlich, auf dieser Ebene der Erholungs-

flächenetablierung in Richtung des geringsten Widerstandes weiterzu-

verfahren, denn dies führt zu Einzelerfolgen, denen keine positive

Bilanz für das gesamtstädtische Nächsterholungsflächensystem gegenüber-
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steht.

In den folgenden Abschnitten weisen wir auf einige ausgewählte Aspekte

der städtischen Erholungsflächenpolitik von Gesellschaften hin, die

sich von dem 'age of high mass-consumption' (Rostow 10-11) zu lösen

beginnen.

kZ.a. Uirtschaftlichkeitsdenken

Die Städte der von uns beispielhaft zitierten Nationen leiden an dem

verfestigten Llertsystem industrieller Gründerjähre. Es läßt sich
sogar mit einiger Evidenz behaupten, sie seien hinsichtlich der städ
tebaulichen Möglichkeiten durch den Zustand der Uollbebauung eingeengter

als jene Gründerjähre. In der wirtschaftlichen take-off-Phase der U.S.A.
(Rostow 9), deren wirtschaftliche Rigorosität soziale Bedürfnisse

übersprang, gab es Persönlichkeiten wie Glmstedt, die so überzeugend

innerhalb des Ulertsystems ein Gleichgewicht forderten, daß Erholungs-

flächen trotz ihres hohen Bodenwertes in Industriestädten freigestellt

wurden (New York's Centrai Park). Dabei entstanden der Stadt weder uner

schwingliche Erwerbskosten für die Fläche,noch mußte sie Unfunktionie-

rungen auf der gewählten Fläche vornehmen - zwei Faktoren, mit denen

heutige Erholungsflächenakquisition zu kämpfen hat.

Was die Erwerbskosten angeht, so entstehen sie sehr früh in einem Ak-

quisitionsverfahren. Der Mile Square-Fall war eine rühmliche Ausnahme.

Generell wird für Möglichkeiten, Grundstücke für öffentliche Erholungs

zwecke zu nutzen, meist der Erwerb als Voraussetzung gesehen. Der Er

werb wird nicht nach der Dringlichkeit der Funktion und der Angemessen-

heit des Standorts, sondern nach dem Badenpreis (Uerkehrswert) ausge

handelt. Der Preis läßt sich von üJirtschaftsfunktionen bei liberaler

Bodenordnung durch intensive Nutzung (Hochhäuser) leicht auffangen.

Erholformen dagegen vertragen keine Intensivierung. Liegen dieser notwen

digen Intensivierungsunverträglichkeit ist Parkland viel kostspieliger

als Wirtachaftsgelände. Kostspielig heißt aber nicht unökonomisch. Nicht

nur kann darauf verwiesen werden, daß auch die Wirtschaft von dem Park

profitiert; denn die Anrainergrundstücke von Stadtparks gehören zu den

besten Wohn- und manchmal auch Geschäftslagen in Ballungen. Wichtiger

noch ist der Hinweis auf eine breite Fassung des Investitionsbegriffs.
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liJenn eine Genteinde einen Baublock auaspart für Grünanlagen, so hat

sie damit eine Investition getätigt. Es ist nun wichtig, den Wert

der Investition nicht am absoluten Betrag, sondern an seiner funk

tionalen Richtigkeit zu messen. Eine geglückte Investition ist

dann mit einer hohen Investition gleichzusetzen, geglückt für die

Belange der Bewohner. Denn auf die Verbesserung der städtischen Le

bensqualität wird in den verbindlichen Festsetzungen der Gesellschaft

mindestens ebensoviel liiert gelegt wie auf hohe nationale bJirtschafts-

kraft. Die Eingliederung von Freizeiteinrichtungen in das tiJirtschaft-

lichkeitsdenken beginnt sich auch in gesamtwirtschaftlichen Modellen

einzustellen. Funktionen und Merkmale der Infrastruktur werden heute

nicht mehr von allen Sozialforschem nur auf solche Faktoren bezogen,

die unmittelbar auf die üiirtschaftsleistung Einfluß nehmen. So hat eine

EldG-Sachverständigengruppe neben der wirtschaftlichen Infrastruk

tur (Industrieanlagen u.a.) eine "kulturelle und soziale Infrastruktur"

ausgewiesen, zu der Freizeiteinrichtungen zählen (Jochimsen und Gustafs-

son 1327, ähnlich Boesler 197). Diese tragen zur Anziehungskraft einer

Region bei und gehören daher zum "Rahmen für das Iilirtschaftsleben"

(Jochimsen und Gustafsson 1327).

Nicht nur als Teil einer kulturellen und sozialen Infrastruktur können

sich die Erholungsflächen ausweisen, sie sind auch Teil eines einzig

und allein auf die Erholungsfunktion bezogenen Netzes von Strukturein

richtungen. Analog zum Infrastrukturbegriff definiert Hübler den Be

griff der Freizeitinfrastruktur; "Unter Freizeitinfrastruktur sollen ...

alle öffentlichen (also bundes-, landes-und kommunalen) md privat

wirtschaftlichen Einrichtungen verstanden werden, die mittelbar oder

unmittelbar die verschiedenen Freizeitbetätigungen gewährleisten oder

fördern." (Hübler A).

Dementsprechend können Praktiken der Privatwirtschaft auch bei der Flä-

chenakquisition nützen. Das Gebaren, Anlageobjekte auszutauschen und

zu verkaufen, sollte auch für die Parkplanung eingesetzt werden. Die

öffentliche Hand gelangt manchmal an Freiflächen, die beispielsweise

aus überholten Autobahnplanungen stammen. In Deutschland gibt es Grund

besitz des Bundes, der eingesetzt werden könnte. Parkstandorte, die

eine geringe Bedienungsquote aufweisen, sollten ebenfalls in Verkauf-

und Tauschaktionen einbezogen werden (ähnlich argumentiert Gold, Nonuse,

377, Punkt 5).
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Die Frage der freien Standorte in Ballungen ist für eine offensive

Umsetzungspolitik nur eine scheinbare. Wie uir im 1. Kapitel aus

führten, schuf die traditionelle Bauleitplanung die "reinen Wohn

gebiete" mit ErschlieBungsgrünanlagen. Sie bedeuten eine Bevormun

dung des Bürgers, dem auf diesen Flächen wie seinem Hund Auslauf

gewährt wird, jedoch keine Möglichkeit zu freiräumlicher Eigen

schöpfung (re-creation), zu dem, was er als Erholung oder Freizeit

betätigung erachtet. Diese Aussperrmg von Uollparka erfolgt im gan

zen Stadtgebiet. Die Privatwirtschaft nimmt zwar Umfunktionierung

vor, kauft ganze Häuserblocks auf, ersetzt die bestehenden Gebäude

durch Bürohäuser, aber aus funktionalen Gründen ist sie, wie wir ge

zeigt haben, nicht gehalten, Erholungsflächen einzuplanen. Das Wirt

schaftsgebaren bei Flächenumfunktionierungen bietet jedoch auch für

die Parkplanung ein Vorbild. Denn ebenso wie z. B. in Bunker Hill

(Los Angeles) ein soziales ("slum"-) Milieu beseitigt und durch eine

Bürohochhauskulisse ersetzt wurde, kann ein bebauter Baublock zur Er

holungsfläche umfunktioniert werden. Dabei wird der hohe Stellenwert,

den die Gesellschaft der innerstädtischen Erholung zugebilligt hat

(vgl. Kapitel 1),lediglich in der geographischen Wirklichkeit umge

setzt. Als Beispiel kann das Industriegelände zwischen Slauson Ave.,

Florence Ave., Avalon Blvd., Centrai Ave. in Los Angeles angeführt

werden. Diese Fläche hat ihre wirtschaftlichen Ziele überlebt und

ist ein gutes Studienobjekt für die Lftnwandlung in einen Vollpark.

Offensive Erholungsflächenpolitik wird sich bei der Frage des Erwerbs

bebauter, kostspieliger Flächen wie die Privatwirtschaft am Prinzip

der Bedarfsdeckung (und Bedarfsweckung) orientieren. Bei nachgewiese

nem Bedarf wird in einer erholungsflächenfreundlichen Gesellschaft

ein Parkobjekt Lsngesetzt werden müssen, wenn sein geographisches Merk-

malsbündel (vgl. Kapitel 2,3) günstig ist und die Einschränkung wirt

schaftlicher und sozialer Belange zumutbar erscheint. Hier muß die

Bedarfsnachweismethode der cost-benefit-analysis erwähnt werden. Als

Beispiel wäre Hirsch zu nennen, der costs und benefits von Erholungs

flächen für Städte gegeneinander auflistet (Hirsch 379). Dagegen kann

eingewandt werden, daß wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analysen bei dem

gesellschaftlichen Entscheidungsprozeß der Stellenwertbestimmung der

städtischen Eipholungsfunktion nicht ohne weiteres herangezogen werden
können. Denn hier geht es lbü den Vergleich verschiedener städtischer
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Funktionen, bzui. im Staat um die konkurrierenden Ansprüche von

Funktionen, die nicht in gleicher bJeise quantifizierbar sind.

"Je höher die Entscheidungsebene ist, um so geringer ist die

Bedeutung des Effizienzkriteriums, und um so entscheidender

sind andere Ziele. Die Entscheidung über die Aufteilung der

staatlichen Mittel auf bildungspolitische, soziale, verteidi-

gungspolitiache und andere Zwecke kann nicht aufgrund von Uirt-

schaftlichkeitsüberlegungen erfolgen," (Knigge 21),
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k2,h. Bodenrechtsrefarm und Hommunalpolitik

Eine Bodenrechtsreform ist von einer Reihe von Juristen und Stadt

planem als Schlüssel zu einer effektiven Politik zur Schaffung von

Flächen für den Gemeinbedarf genannt uorden. Dieser Ansicht muß mit

dem Hinueis begegnet uerden, daß eine Bodenrechtsreform lediglich

ein Mechanismus uäre, um denjenigen Gemeinden, die ohnehin eine

offensive Erholungsflächenpolitik betreiben, zu größeren und besseren

Standorten für neue Parks in kürzerer Zeit zu verhelfen, als das bei

den Mechanismen der gültigen Bodenordnung der Fall ist, Gemeinden

jedoch, die sich eine offensive Erholungsflächenpolitik aus wirt

schaftlichen Gründen (u.a. Steuerausfall) nicht leisten können oder aus

gesellschaftspolitischen Gründen (u.a. Interessen der Grundbesitzer)

nicht leisten wollen - diese Gemeinden werden auch nach einer Bodenrechts«

reform keine Ausdehnung ihres Erholungsflächenprogramms betreiben.

Ein Bodenrecht, das den kotimunalen Entscheidungsspielraum in Richtung

auf ein Mindestangebotspostulat für Erholungsflächen einengt, ist auch

von einer künftigen Reform kaum zu erwarten. Diese einschränkende

Bemerkung über die Auswirkungen einer Bodenrechtsreform auf das Grün-

flächenangebot in Städten der Bundesrepublik muß bedacht werden,

wenn wir im folgenden den Rahmen einer Vereinfachung der verfahrens

mäßigen Bereitstellung von Flächen für den Gemeinbedarf abstecken.

Befürworter einer Reform verweisen auf die Niederlande, in denen nach

dem 2. Weltkrieg Innenstadtgrundstücke von der öffentlichen Hand

mühelos erworben werden konnten: "Das allgemeine Rechtsempfinden be

trachtet es offenbar als logisch, daß der Boden zerstörter Grundstücke

auf die Gemeinde übergeht" (Jansen 13). In der Bundesrepublik scheinen

dagegen Vollbebauung und Schutz des Privateigentums (das auch den

Boden umfaßt) die Belange der Allgemeinheit in unerträglichem Umfange
zu bedrängen. LJohlgemerkt: diese Ansicht wird nur von jenen Gemeinden

getragen, die eine Politik der Akquisition von Flächen für den Gemein

bedarf betreiben. Nur für diese expansionistische Kommunalflächen-

politik gilt die Feststellung Schernbergs: "Im städtebaulichen Bereich

ist das Mißverhältnis zwischen den Bedürfnissen der Allgemeinheit und

der Rechtsstellung des Bodeneigentümers ... himmelschreiend geworden".

(Schamberg U5), Daß es sich bei dieser Äußerung nicht um eine Ein
zelstimme handelt, belegt ein Antrag auf dem Deutschen Juristen—



- 178 -

tag (1972): "Eine Reform des geltenden Bodenrechts im städtebaulichen

Bereich ist notwendig und dringlich." Dieser Antrag wurde mit Stim-

menbei drei Enthaltungen angenommen (Verhandlungen Juristentag 2B1).

Der Bodenrechtsreform wird eine "Schlüsaelfunktion für den Städtebau"

zugebilligt (Schamberg ̂ iS). Wie diese Reform auszusehen hat - dar

über ist die Diskussion noch im Gange. Besonders ist die Frage einer

Erweiterung der Rechte der Gemeinde ungeklärt. Die umfassenden Pla

nungskompetenzen, die den Gemeinden vom Gesetzgeber z. 6. im Bundes-

baugesetz gegeben wurden, sind von diesen Gemeinden in Hinsicht auf

das Gemeinwohl nicht gut genutzt worden. Jetzt werden Stimmen laut,

die fordern, den Gemeinden nicht noch mehr Kompetenzen einzuräumen

(WolfSteiner 87).

Wenden wir uns nun den bodenrechtlichen Verfahren zu, die für die

offensive Erholungsflächenpolitik von Belang sind. Zu nennen wären

in erster Linie Enteignung und Vorkaufsrecht.

Es gibt zwar Befürworter einer Enteignung von Grund und Boden gemäß

Artikel 15 GG für Zwecke einer "sozialen Stadtplanung" (Verhandlun

gen Juristentag 287 Antrag Nr.18a); aber gerade die Mittel 'Enteig

nung' und 'Vorkaufsrecht' haben sich zur Beschaffung von Grünflächen

nicht bewährt. Der Enteignung wird von Rechtsexperten zwar Pflicht

beifall gezollt, praktikabel ist sie nicht: "Die Enteignungsmöglich-

keit gehört historisch und zwangsläufig zum Wesen des Privateigentums,

aus dem Gemeineigentum entstanden ist; sie macht individuelle Boden

herrschaft erst erträglich." (Schamberg 36). Sie ist "als Ultima

ratio für jedes Baugesetz unentbehrlich", (Emst 16). In der Praxis

ist sie an ein langwieriges Verfahren geknüpft und im Endergebnis zu

kostspielig, da für die enteigneten Grundstücke der Verkehrswert gezahlt

werden muß. Abgesehen von den Kosten, die bei den regelmäßig großen

Vollparkflächen anfallen, ist es besonders die Tätsache, daß ein Park

meist mehrere Privatgrundstücke umfaßt, die es verfahrensmäßig zu

langwierig erscheinen läßt, Enteignungen einzuleiten. Diese Schwierig

keit steht im Gegensatz zur Errichtung anderer infrastruktureller

Anlagen, bei denen nur ein einziges Grundstück erworben werden muß.

Auch das Vorkaufsrecht wird diese Reform des Bodenrechts nicht ersetzen

können: "Ein gemeindliches Vorkaufsrecht zu behördlich festgesetzten

Preisen (also ein sog. gemeindliches Grunderwerbsrecht nach dem Vorbild
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etuia des Stgdtebauförderungsgeaetzes) - uird zu einer Zurückhaltung

von Grund und Boden vom Markt führen iBid ist daher nicht zu enpfehlen."

(Emst 15),

Neue Verfahren der Grundstücksbeschaffung in bebauten Stadtteilen

uären erstens die Landbeschaffung gegen Entschädigung und zioeitens

die Umlegung.

Schon Anfang dieses Jahrhunderts hat Uhuin vorgeschlagen, die zu

befriedigenden Parteien nicht mit Geldsiminen oder irgenduelchen

Grundstücken abzufinden, sondern ihnen einen Profit durch die Lage

an dem neuentstehenden Park zu verschaffen. Er bezeichnet dieses

Verfahren als "Uertumlegung*'. Itlenn die Stadt ein Gelände als Bauland

kaufen muB, muB sie uegen des EruiartungsiijertZLniiachses einen hohen

Bodenpreis zahlen. Die an den Park später angrenzenden Grundstücke

erzielen aber einen noch häheren lilertzuuiachs, sie sind dann Bauland

(Eruartungsuertzuiiiachs) in bester lilohn- evtl. auch Geschäftslage

(erneuter lilertzuhjachs durch Prestigelage). (Unuin 112). Angestrebt

kierden muB folglich, daB der lilertzuuiachs der Gebiete, die durch die

Stadtplanung gewinnen (Anrainer von Parkflächen), für die Entschädi

gung derjenigen verwendet wird, die durch die Planung ihre Grund

stücke abgeben mußten. Dieses Verfahren hat gegenüber der Enteignung

entscheidende psychologische Vorteile, indem die Beteiligten zur

Schaffmg einer "guten Sache", z. B. eines Stadtparks, beitragen.

Die Niederlande praktizieren Umlegungen schon während des 2. hlelt-

krieges in zerstörten Stadtteilen (Rotterdam). Deutschland hätte

hier den Niederlanden strikt folgen können und durch einen Mittel

weg zwischen Enteignung und Lknlegung eine förmliche Entschädigungs

summe festsetzen und diese dann in Form von Boden umlegen können.

Stattdessen wurde am alten Eigentumsprinzip festgehalten und in den

alten Grundstücksgrenzen wieder aufgebaut. Daher stehen wir heute

vor der Notwendigkeit, in einer offensiven Erholungsflächenpolitik

der nahen Zukunft relativ neue Bauten beseitigen zu müssen, sobald

die gesellschaftliche lilerterangordnung innerstädtischen Raum für die

Erholungsfunktion erzwingt.

Neuerdings hat sich die Unlegung wieder einen Namen gemacht - ange

sichts der Schwierigkeiten des Enteignungsverfahrens und der Finanz

aufwände des Vorkaufsrechts. Den Vorstoß zugunsten der Unlegung
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führte liJ. Emst gerade im Hinblick auf die Erhclungaflächen, "Die

vielfältigen Notuendigkeiten zur Umuiidmung von Grund und Boden

auch außerhalb eigentlicher baulicher Nutzung, vor allem im Rah

men der Freizeit- und Erholungaplanung, laaaen ea rataam erachei-

nen, ala Uorauaaetzung der Zuläaaigkeit der Umlegung nicht ateta

einen Bebauungaplan zu fordern, aondem die ütnlegung achlechthin

zur Realiaierung gemeindlicher Entmicklungapläne anzuuienden."

(Emat 15).

Ein Mittelding zuiachen Enteignung und ütnlegung bleibt auch zu er

mähnen. Emat achlägt ala üorbild die "Landbeachaffung für öffent

liche Zuiecke gegen Entachädigung, etuia nach dem V/orbild dea §87

dea FlurBG" auch für den atädtiachen Bereich vor, und zuiar "für

alle öffentlichen V/erkehra- und Grünflächen und für den Gemein

bedarf." (Emat 16). Zutar aei daa nach §55 BBauG möglich, aber doch

zu beachränkt. Daa Städtebauförderungageaetz achließe unglücklicher-

meiae die Lknlegung ganz aua (Emat 15-16).

Auf einen michtigen Zmeig der Bodenreform geht die biaherige Diakua-

aion nicht ein: Uie ea mit der Entachädigung von Parkland ateht, daa

an andere Funktionaträger abgetreten morden iat. Mit einer Entachä

digung 'in gleicher Münze' märe ein michtigea Moment der Zurückdrän

gung von beatehendem Parkland aufgehoben. Der Bundeaataat Kalifomien

verfügt aeit 1971 über eine gesetzliche Regelung, die verlangt, daß

die Erstattung in Form von Eraatzareal in gleicher Größe und Lage

mie daa entzogene Land zu geschehen habe: "substitute park land and

facilitiea shall be of comparable characteriatics and of subatantially

equal size located in an area mhich mould allem for use of the

substitute park land and facilities by generally the aame persona

mho uaed the acquired park land and facilities." (§ 5L07.1 Public

Park Preservation Act; s. Lit.verz.).
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kZ.c» Kompetenzkorrektur für öffentliche y/erualtungsapparate

In einer deutschen Gemeindeveruialtung hat sich oft kein Platz für

die ErhclungsflMchen gefunden. Tab. 42.c. läßt offen, ob Sport-,

Garten-, Friedhofsamt oder irgendein anderes Amt eine formale Zu

ständigkeit ausübt, oder ob die Zuständigkeit zersplittert ist.

Das deutsche gemeindliche Planungsrecht sollte geographisch diffe

renziert tiierden, d.h. für jene Flächen des Gemeinbedarfs sollte

die kommunale Kompetenz beschnitten uerden, deren Benutzerradius

über das Gemeindegebiet hinausragt. Das gilt imner noch für sehr

viele Uollparkstandorte trotz der vollzogenen Gencindegebietare-

form. Jede Gemeinde verfolgt grundsätzlich eigene Ziele und ent-

uiickelt eine eigene Strategie hinsichtlich der Standortiuahl und

Akquisitionapolitik, ohne Rücksicht auf die im gleichen V/erdich-

tungsraum operierenden übrigen Gemeinden. Dabei muß eine viel-

gliedrige Uerualtungsstruktur einer Ballung nicht notuiendigerueise

zersplitterte Freiflächenpolitik bedeuten. Ansätze zu einer ge

meindlichen kooperativen Parkpolitik sind z. B. für den Siedlungs

verband Ruhrkohlenbezirk erkennbar. Ein einheitlich operierender

Planungsuiille in einer Ballung hat aber nur Sinn, LBnn es, uie in

diesem Falle, einen Konsensus über einen geeigneten Uerteilungs-

rahiiffin der Erholungsflächen in der Ballung gibt (vgl. z. B. Abb.4

bei Bonczek 61).

Eine Lösung der Schwierigkeiten der Standortwahl aus übergemeind

licher Sicht würde sich ergeben, wenn diese Entscheidungsbefugnis

von den Gemeinden, für die ein Park zu planen ist, auch auf Kreis-

ebene ausgedehnt würde. Die Übernahme von Gemeindeaufgaben wird von

Göb et al. angeregt. "Die Kreise sind bisher als Planungsebene recht

lich nicht existent." (Göb et al. 11). Dennoch wirken sie sowohl bei

der Bauleitplanung (Beteiligung nach §2Abs5 BBauG) wie auch bei der

Landesplanung (z.B. §4 LPlaG NU) begrenzt mit. Die Landesgesetzge
bung bedient sich ebenfalls der Kreisebene im Landschaftsgesetz

für Nordrhein-Uestfalen vom 18.2.1975. Letzteres weist den Kreisen

(und kreisfreien Städten) die Rolle der "unteren Landschaftsbehörde"

zu. Ihnen obliegt "die Durchfuhrung der im Landschaftsplan vorgesehe

nen Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen (§26).

Es geht aber nicht nur um eine Verschiebung des Planungsschwergewichts
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Tab. 42.c. Eine deutsche Konanunalverualtungsgliederung

(nach Daub 52. Quelle: Werualtungscrganisaticn der Gemeinden,
Grundaatzgutachten der Kcmmunalen Gemeinschaftsatelle für Uer-
(ijaltungavereinfachung,Teil II, Uerualtungsgliederungsplan,
3. Aufl., Köln 1968, S.67)

1  ALLGEMEINE UERUIALTUNG

10 Hauptamt
11 Peracnalamt

12 Statistischea Amt

13 Presseamt

14 Rechnungsprüfungaamt
2  FINANZUERlüALTUNG

20 Stadtkammerei

21 Stadtkaaae

22 Stadtateueramt

23 Liegenachaftaamt
24 Amt für Uerteidigungslasten

3  RECHTS-, SICHERHEITS- UND QRDNüNGSUERüJALTUNG
3G Rechtaamt

31 Polizei

32 Amt für öffentliche Ordnung
33 Einuohnermeldeamt

34 Standesamt
35 Uersicherungaamt
36 -

37 Feuerurehr

38 Amt für Zivilachutz
4  SCHUL- UND KULTURUERtilALTUNG

40 Schulverualtungaamt
41 Kulturamt

5  SOZIAL- UVD GESUNDHEITSUERldALTUNG
50 Sozialamt

51 Jugendamt
52 Sportamt
53 Gesundheitsamt

54 Amt für Krankenanstalten
55 Ausgleichaamt

6  BAUV/ERülALTUNG
60 Bauveruialtungsamt
61 Stadtplanungaamt
62 Vermeasungs- und Kataateramt
63 Bauordnungsamt
64 Amt für bJohnungauiesen
65 Hochbauamt

66 Tiefbauamt

67 Garten- und Friedhofaamt

7  UERÜJALTUNG FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
70 StraBenreinigungsamt
71 Schlacht- und Viehhof

72 Marktamt

73 Leihamt

74 Böderamt

8 VERUALTUNG FÜR WIRTSCHAFT UND VERKEHR
80 Amt für Wirtachafta- und Verkehrsförderung
81 Eigenbetriebe
82 Foratarnt.
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von einer Ebene auf verschiedene Planungaebenen, sondern such um

eine größere Durchlässigkeit zum Bürger hin, besonders, uenn er

von den Planungsmsßnahmen betroffen ist, also beispielsweise im

Bereich (s. Kapitel 3) eines potentiellen Vollparks wohnen wird,

"Planungen für breite Schichten der Bevölkerung sind unter frühe

rer und stärkerer Beteiligung der Öffentlichkeit, insbesondere

der künftigen Bewohner und Benutzer, mehr sozialbezogen zu ent

wickeln." (Beschluß des 49. üuristentages, siehe üuristentag 266).

Ein Beispiel einer erholungsflächenadäquaten Verwaltungsatruktur

bietet die Stadt Los Angeles mit dem Board of Recreation and Parks

Commissioners (Abb. 42.c.). Die Erholungsflächen verfügen ebenso

über ein eigenes Ressort auf Countyebene. Das County unterhält

75 Erholungsflächen auf eigenem, "unincorporated" Land und hat

außerdem Service-Verträge über Parkunterhaltung mit nshreren der

78 Gemeinden (incorporated coimtunities) im Countygebiet (Republican

Centrai Connittee 149, 160). Erstaunlicherweise hat diese großzügige

Ausstattung der Erholungsflächeninstanz in der Verwaltungshierarchie

auf der Ebene des County zu Fehlentwicklungen geführt. liJie eine

"Politik mit Erholungsflächen" statt einer bedarfsdeckenden Erholungs

flächenpolitik in Ballungsrandlagen einfließt, sei am folgenden Bei

spiel erläutert.

Auch öffentliche Parkpolitik hat einen Hang zur Verselbständigung:

sie kann sich von den Zielen absetzen, denen sie ihre Existenz ur

sprünglich verdankt und eine nur noch an ihren eigenen Zielen der

Machterweiterung sich orientierende Strategie schaffen. Die Parkver

waltung des Los Angeles County wird nicht daran gemessen, wo ihre

Flächen liegen, sondern wie groß sie sind; eine Kontrollinstanz,

welche die Zweckmäßigkeit einer Parkgründung nicht an ihrer vermutli

chen Nützlichkeit, sondern ihrer lagespezifiechen Nützlichkeit mißt,

fehlt. Inwiefern eine Erholungsfläche den schlecht bedienten Gemein

den und Stadtteilen nützt, wird nicht vorab ermittelt. Daraus begrün

det sich eine die Wünsche der zukünftigen Benutzer nicht erfassende

Randlagenakquisitionspolitik. Denn in einer Randlage zur Ballung kann

ein ErholungsflMchenträger seine politischen Ziele billig und schnell

verwirklichen. Die Bodenpreise sind vergleichsweise niedrig, Kleinpar

zellierung zu Bebauungszwecken ist noch nicht erfolgt, das Land ist

im Besitz der öffentlichen Hand oder von Großgrundbesitzern, so daß
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langwierige Enteignungs- oder Entschgdigungsverfahren mit vielen Partei

en nicht varkcmmen.

Eine solche Situation liegt vor im nordwestlichen Randgebiet des Los

Angeles-County zwischen der Stadt Pomona und den San Gabriel Mountains.

Zum Nachweis der Übererfüllung des klochenendbedarfs und der Nichter

füllung des Kurzzeiterholungsbedarfs im County bedienen wir uns der

im 3. Kapitel vorgelegten Formalsubstitutionen. Selbst stark von die

sen abweichende Standards würden noch die Schlüssigkeit der gemachten

Beobachtungen stützen. Das genannte Gebiet wird dominiert durch den

Angeles National Forest, der Bundeseigentum ist. Die sehr große Erho

lungsfläche steht der Allgemeinheit offen, wenngleich sie nur sparsam

durch ülege und Straßen gegliedert und als begehbares Terrain nur be

grenzt zugänglich ist. Den Nächsterholungsbereich bedient die Erholungs

fläche 'spielend'. Legen wir den Maximalbereichsradius von 2,5 km zu

grunde, so läßt sich selbst bei V/emachlässigung des Hangneigungsfaktors,

der den Bereich auf der Karte verkleinern würde, ein Bereich abstecken,

der nur sehr wenig Wohnbevölkerung umfaßt. Der National Forest begrün

det seine Existenz stärker durch seine Dienste für den wöchentlichen

Erholungszyklus. Da er für den potentiell-täglichen Erholungszyklus

kaum Bedeutung hat, scheint die Vermutung am Platze, daß es keinem

Parkplaner einfallen wird, in diesem bevölkerungsmäßigen V/akuum unmit

telbar südlich des Angeles National Forest weitere Erholungsflächen

anlegen zu wollen. Gelder für die Akquisition von Erholungsflächen

wären unseres Erachtens besser in den Brennpunkten des Bedarfs, in dem

Bereich der Bevölkerungskonzentration von Los Angeles, anzulegen. Ein

weiterer Park in der Nähe einer Erholungsfläche läßt sich dann nur

rechtfertigen, wenn die Bereichsbevölkerung nach einem akzeptierten

Flächenstandard die Parkgröße kapazitätsmäßig übersteigt. Das kann

selbst bei Berücksichtigung der geringen Erschließung des Angeles

National Forest nicht angenummen werden. Diese Standortbedingungen

wurden aber vom County nicht berücksichtigt, sondern es legte seine

Pläne in den Bereich der geringsten Erschließungskosten. üJo nicht erst

der Grund von Bauten u.ä. bereinigt werden muß, dort schien dem County

am leichtesten ein machtpolitischer Einflußzuwachs möglich. Man muß ihn

so nennen, denn vom Bedarf her läßt sich das ganze Arsenal von County-

initiierten Parkplanem in diesem Gebiet nicht rechtfertigen; als Bei

spiel greifen wir den geplanten 879 acres (356 ha) großen Marshai Canyon

Park heraus. Er schließt sich an die Südgrenze des Nationalforsts an.
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Zieht man dessen Maximalbereich ab, so bleibt dem Marshai Canyon
2Park, der nach unserem FlMchenstandard von 10 m /Pers. 356.000

Personen bedienen könnte, eine ausschließlich durch ihn bediente

Bereichabevölkerung von weniger als 1.000 Personen. Damit hat er

eine Hapazitätsnutzung von weniger als 1 %. Hat das County somit

ohne Rücksicht auf das Defizit an Kurzzeiterholungsflächen in der

Los Angeles Urbanized Area gehandelt, so hat es doch verwaltungs

politisch an Boden im wörtlichen Sinne gewonnen. Auch eine auf

Besucherzahlen gestützte Berechtigung seiner Planung wird es bei

bringen können. Es hat sich mit mehreren Erholungsanlagen zwischen

den Nationalforst und die ülohnbevölkerung im Pomonastadtbereich

geschoben. Da diese Anlagen als intervening opportunities (Ullman

A77) agieren, wird das County den Besucherstrom, den der National

forst anzieht, ebenfalls für sich verbuchen. Die Gemeinden leisten

dem County-Uormarsch keinen Widerstand, sondern benutzen dessen

Verwaltung - um sich der unprofitablen Erholungsfunktion zu entle

digen - auf Kosten der Erholungseffizienz, denn in den Gemeinden

und nicht auf den unerschloasenen Arealen, fern der BevÖlkerungskon-

zentrationen, werden zusätzliche Parka für die NMchsterholmg be

nötigt.

Dieses Beispiel belegt, daß die öffentliche Parkplanung ohne geogra
phische Kriterien zu Standort, Größe usw. einer ErholungsflBche

nicht auskommt - gerade dann nicht, wenn aktive Erholungsflächen

politik möglich ist. Bietet der wissenschaftlich-geographische Rah

men bei schleppender Erholungsflächenpolitik einen Anreiz zu deren

Aktivierung, so übt er im anderen Extrem einer übereifrigen Erholungs-
flächenpolitik eine Kontrollfunktion aus. Koordination der Planungs-
ziele verschiedener kompetitiver Erholungsflächenträger (Gemeinden,
County, Bundesstaat, Bundesbehörden) ergibt sich zwingend für beide
Situationen.
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42.d. Gebletsentuicklungsplanung

lilie können die im folgenden Kapitel zusammengefaßten Forschungsergeb

nisse und die sich anbahnenden lilertuiandlungen im üJirtschaftlichkeits-

denken, im Bodenrecht und in den Verwaltungsstrukturen von der Pla
nung in die geographische Realsituation umgesetzt uierden? Ein relativ
neuer Weg führt über die sogenannte Entuicklungsplanung. Diese zeich
net sich gegenüber der traditionellen staatlichen Raumplanung dadurch
aus, daß sie neben dem räumlichen einen investiven und zeitlichen
Planungs- und Uollzugsrahmen absteckt. Die traditionelle Raumplanung,
als Bauleitplanung, Regionalplanung, Landesplanung, Bundesraunrardnung

ist uienig flexibel, uias die Aufnahme neuer Erkenntnisse angeht. Zu oft
uird z. B. das Verfahren der Flächenvoraussicherung dazu mißbraucht,

notwendige Vorhaben im Schuiebezustand zu belassen. "Die Landesplanung

muß ... von der ... bloßen FlMchenfreihalteplanung zu einer den zeit

lichen Aspekt und den Einsatz der öffentlichen Mittel umfassenden,

gebietlichen Entwicklungsplanung fortentwickelt werden." (Emst 12).
Auf diese Forderung sind neue Instrumente der Planung wie die Stadt-

entwicklungsplMne bis hinauf zum Investitionsprogranm des Bundes zuge

schnitten. Sie alle sind, wie üJaterkamp sie nennt, "strategische Pläne

und Zielvorhaben der politischen Führung" (üJaterkamp 112). Diese Ziel

vorhaben sind anspruchsvoll formuliert als "räumliche Daseinsvorsorge",

aber so anspruchsvolle Programme sind gerade deshalb, weil sie den

Rahmen, den sie setzen, nicht ausfüllen können, offen für wissenschaft

liche Beiträge (z. B. Systematiken für Entwicklungsplanungen, vgl. Lit.

verz. Gesellschaft für Landeskultur). Von der Durchschlagkraft der neu

en Erholungsflächenforschung auf die Entwicklungsplanung hängt dann

die entsprechende Novellierung der Rechtsquellen (Gesetz, Verordnung)

ab. Damit ist die im 1. Kapitel dieser Uhtersuchung analysierte gesetz

liche Stellung der Erholungsflächen gemeint, welche die Grundlage der

im 2. und 3. Kapitel erarbeiteten Standort- und Merkmalsvorschläge war

und die auf das im A. Kapitel angerissene Spektrum politischer Alterna

tiven ausgerichtet ist. Die Gesamtheit der ausgearbeiteten Themen ist

stäodige gesellschaftspolitische Aufgabe und kann daher als Material

zur Entwicklungsplanung aufgefaßt werden. "Entwicklungsplanung muß ...

als zielgerichtete Methodik zur kontinuierlichen oder diskontinuierli

chen Änderung von wesentlichen Umweltbedingungen im Sinne von auf demo

kratischem Wege zu bestimmenden Grdnungsprinzipien aufgefaßt uffirden."

(Weyl L79).
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5. Zusammenfassung

Folgende Ergebnisse seien zusammenfassend herausgestellt:

1. Die städtischen Erholungsflächen des potentiell-täglichen Besuchszyklua

(hier auch Nächsterholungs- und Kurzzeiterholungsflächen genannt) werden

als eine gesellschaftliche Ausdrucksform erkannt, der die Gesellschaft
unterschiedliches Gewicht (Stellenwert) in ihren Bezugssystemen beilegt.

Unsere Betrachtungsweise verbleibt innerhalb eines verbindlichen gesell
schaftlichen Uertrahmens (Wertsystems) und gibt für diesen Eigenschaften

und Entwicklungsmöglichkeiten städtischer Erholungsflachen an. - Bezug:

Abschnitt 11 und Abb. 11.b.

2. Die üJertsetzungen einer pluralistischen Gesellscbaft wie die der Bundes
republik Deutschland zur Flächennutzung sind sehr unterschiedlichen Ursprungs.

Der Gesetzgeber aller Regionalkompetenzebenen ist einem breiten Spektrum poli

tischer Wertungen durch Gruppen, Verbände etc. ausgesetzt, während davon die

Rechtsprechung aller Regionalkompetenzebenen als ein neutrales und kontrol

liertes Grgan freigehalten wurde. Das hat zur Folge, daß die Ausstrahlung

des Rechtssystems auf die Raumordnungsvorstellungen der Gesellschaft voll

ständiger durch den Geaetzestext, detaillierter durch Rechtsprechungsentschei

dungen erfolgt. Gesetzgebung und Rechtsprechung bedürfen des wissenschaftli

chen Beitrags. Die geographische Wissenschaft hat als Rechtszuträgerin einen

wertenden Standpunkt einzunehmen. Es wird vorgeschlagen, daß sie in der For

schung bei fehlendem gesellschaftlichem Konsensus mit Formalsubstitution ar

beitet. - Bezug: Abschnitt ll.c.

3. Die Diskussion Ober die Terminologie zur 'Grünfläche' im BBauG ergibt,

daß der Gesetzgeber keine ausreichend spezifische Begriffsbildung für Er

holungsflächen vorgenommen hat. Die Forderung nach Nichtaustauschbarkeit

einer bestimmten Nutzungsform der Grünfläche wird als Konkretisierungser-

fordemis von der Rechtsprechung in Ergänzung zum Gesetzestext eingeführt. -

Bezug: Abschnitt 12.a.

A. Wir wiesen nach, in welcher Weise die 'Grünanlage' im BBaiii mit umfas

senden Erholungsaufgaben befrachtet wird ohne Rücksicht auf die geographi

schen Merkmale und Eigenschaften dieser Fläche. Dadurch entsteht eine starke

Diskrepanz zwischen rechtlichem Auftrag und tatsächlichen Erholungs- und

Freizeitbetätigungsmöglichkeiten auf städtischen Grünanlagen als Erschließungs-

anlagen. - Bezug: Abschnitt 12.b.
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5. Die ueltgehende V/emachlässigung der Erholungeflächen - souelt sie

nicht ErschlieQungeanlagen sind - im BBauG läQt sich relativ leicht

überiitinden, da erhebliche operationelle Schuiierigkeiten bestehen, beitrags

fähige und nicht beitragsfähige Grünanlagen zu trennen. Daraus resultiert

unser V/orachlag, auch die bisher nicht beitragsfähigen, großen Ortsteil

grünanlagen in ein Beitragsrecht künftig einzubeziehen, zumal sie ihrer

erholungsbezogenen geographischen Qualität nach den beitragsfähigen über

legen sind. - Bezug: Abschnitte 12.b.3,, 1A.

6. Neben die begrifflichen Festsetzungen und aufgabenmäßigen Befrachtungen

der Erholungsflächen tritt ein ueites Spektrum an potentiellen Standorten,

das Gesetzgeber, aber auch Rechtsprechung den Erholungsflächen im Flächen

verbund der städtischen Funktionen einräumen. Diese Lagepositionen sind aus

geschöpft morden im Außenbereich, (gemäß § 35 BBauG) mährend die gesetzli

chen Möglichkeiten im Innenbereich bisher meder von den Gemeinden genutzt,

noch von der Rechtsprechung ausgelotet murden. Der Außenbereich hat für den

Innenbereich in dieser Hinsicht eine abträgliche Rolle gespielt (Aufgaben-

entzug). Da der Außenbereich als Rechtsbegriff nicht notmendigermeise die

Randgebiete einer Gemeinde bezeichnet, ergeben sich auch im Außenbereich

Möglichkeiten der Erholungsflächenetablierung in Gebieten mit städtischem

Siedlungscharakter. - Bezug: Abschnitt 13.

7. Die Erholungsflächenpositionen im Außenbereich sind durch die traditionel

len Rechtsquellen, mie z.B. Landschafts- und Naturschutzgesetze vorgezeichnet.

Es ist kritisch anzumerken, daß die Rechtsprechung z.B. den Begriff der

'Eigenart der Landschaft' (BBauG) in einer lileise auslegt, die nicht die

geographischen Bedingungen der Landschaft als einer (rechtlich postulierten)

Erholungsfläche berücksichtigt. Unverträglichkeiten zmischen Erfordernissen

für Erholungsflächen und denen anderer Nutzungen (z.B. Landmirtschaft) sind

z.T. nicht ausräumbar. - Bezug: Abschnitt 13.a.L-7.

8. Für jene Areale des Außenbereichs, die mit dem(inoperationellen)Begriff

der 'im Zusammenhang bebauten Ortsteile' (§ 3A BBauG) umschrieben merden,

dekretiert die Rechtsprechung ohne fachgeographischen Nachmeis häufig die

Entbehrlichkeit von Erholungsflächen. Es empfiehlt sich, bei einer Novellie-

rirnig des BBaüG und sonstiger künftiger Gesetzgebung zur kotranunalen Raumord

nung nicht mehr Außen- gegen Innenbereich abzusetzen, sondern den funktiona

len Oiarakter der einzelnen Gemeindegebiete zur Grundlage der Standortlegi-

timation für Erholungsflächen zu machen. - Bezug: Abschnitt 13.b.
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9. Erholungsflachen, soweit sie ErschlieBungsanlagen sind, werden im Beitrags

und Vorkaufsrecht des BBauG favorisiert, ohne daß der Gesetzgeber ihre geogra

phischen Eigenarten wie auch Standort- und Bereichsmerkmale berücksichtigt.

Erst eine Finanzmittelallokation auf geographisch-funktionaler Basis würde

ein bedarfsspezifischea ErholungsflSchensystem sicherstellen.-Bezug:Absch.14.

10. Dem Pauschalerholungspoatulat der im 1. Kapitel aufgeführten Gesetzgebungs

und Rechtsprechungsfestsetzungen stellen wir (in den Punkten 10-15 dieser Zu

sammenfassung) Konkretisierungsangebote gegenüber. Als erstes wird eine Syste

matik von Erholformen und ihren Raumansprüchen angeboten.-Bezug:Abschnitt 21.

11. Die Mindestgröße für vollfunktionale ErholungsflMchen errechnen wir mit

4 ha. Kleinstflächen wie bJestentaschenparks und Hinterhofoasen sind wegen

ihrer funktionalen und umweltmäßigen Verkrüppelung nur als flankierende

Dekorativflächen der städtischen Erholungsfunktion einzustufen. - Bezug:

Abschnitt 22.b-c.

12. Wir erkennen spezifische Formbedingungen für eine Vollparkfläche und ent

wickeln eine Idealform (Cassini-Kurve). Die Form ist als eine Konsequenz aus

der funktionalen Eigenständigkeit der Erholungsfläche abgeleitet worden und

steht im Gegensatz zu der traditionellen Auffassung, die Grünfläche vornehm

lich als Gliederungselement zu sehen und in Form von Bändern, Keilen, Gürteln

anzulegen. Es sollten Parks der Cassini-Form in Gürtelsysteme eingebaut

werden. - Bezug: Abschnitt 23.

13. Ansprüche der Erholungsflächen an die Umweltqualität und Qualitätsrisi

ken durch Luftverschmutzung, Lärm und visuelle Störungen sind unbedingt in

ein Merkmalssystem für Erholungsflächen einzubeziehen. Dabei ist die ökolo

gische Rolle der Flächen von ihrer sozialökologischen Rolle zu trennen.

Wegen der engen Verknüpfung mit der Umweltqualität, z.B. einer Ballung, kann

erst eine stärkere Sensibilität der Gesellschaft und der Institution Recht

gegenüber der gesamtstädtischen Umweltqualität die Voraussetzungen dafür

schaffen, daß Spezifikationen zur Umweltqualität von Erholungsflächen Aus

sicht auf Umsetzung haben. - Bezug: Abschnitt 24.

14. Am Beispiel der visuellen Störsilhouetten wird nachgewiesen, daß über den

Rahmen der auch rechtlich bereits erfaßten Umweltstörfaktoren Lärm und Luftver

schmutzung hinaus Komponenten der Umweltqualität bestehen, die schwierig zu

messen sind und dennoch auf die Qualität der Erholungssuche bzw. der Freizeit-



- 190 -

betätigungen großen Einfluß haben können, lilir empfehlen, daß zu den recht

lichen Un«i®ltqualitätafeataBtztBigen von der liJisaenachaft Ausführungakon-

trollen beigebracht werden, die auch ao achuiierige Fragen wie z.B. die

äathetiachen Anaprüche der Parkbeaucher an Erholformen und deren räumliche

Auaprägung beurteilen. - Bezug: Abachnitt 2A.b.

15. Für die von der Geaellachaft geforderten Erholungamöglichkeiten in der

Stadt muß eine Konkretiaierung von Bedarfanachueia und Bedarfadeckung für

Erholungaflächen erfolgen. Hierzu iat ea notwendig, Flächenatandard und

Parkbereiche (ala Formalaubatitute) aufzuatellen, in Fortführung der in

Anaätzen von der Rechtaprechung aufgeatellten Erachließungagebietaabgrenzung.

Dabei iat die geographiache Verbindlichkeit, z.B. in Form einea atandortape-

zifiachen und nicht einea geaamtatädtiachen Flächenatandarda zu verlangen.

Bezug: Kapitel 3.

16. Auf den geaellachaftlichen Bewertungen eineraeita und der wisaenachaft-

lichen Erforachung der Erholungaflächen andereraeita basiert das politische

Unaetzungaverfahren zur Bauleitplanung. Ea wird dringend empfohlen, daß die-

der Stadtplaner die in anderen Ländern (hier: U.S.A., Frankreich) ent

wickelte Umaetzungspolitik in seinen Informationaachatz aufnimmt.

Bezug: Kapitel A.

17. Ein kalifornisches Beispiel belegt,^daß Umaetzungaatrategien der kommunal-
und regionalpolitischen Führung bei flächenfreiaetzender Bundesgesetzgebung

Flächen von erholungafremden Funktionen abziehen können und dabei sogar über

die Bedarfadeckung hinausgehen können. Abzuleiten ist daraus zum einen die

Lehre, daß nur eine offensive Erholungsflächenpolitik die gesetzlichen Möq-

lichkeiten ausschöpft. Diese Auaachöpfung iat besonders im kommunalen Innen-

bereich in der Bundesrepublik noch nicht erfolgt. Zum anderen ergibt die Fall

studie die negative Lehre, daß die fehlende Orientierung an einem (z.B. von

uns im 2. und 3. Kapitel entwickelten) Katalog von Erholungsflächenmerkmalen

zur Unglaubwürdigkeit einea nie endenden Anspruchs einer Planungsinstitution

auf zusätzliche Erholungaflächen führt. Hier ist zu empfehlen, die politischen

Entscheidungaträger beim Erreichen eines bedarfsdeckenden Zieles zur Umatufung

ihrer flächenpolitiachen Ziele zu zwingen, und zwar von Expanaiona- zu Koordi

nations- und Reaaourcenbewertungazielen.- Bezug: Abschnitt ijl.a.
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16. Ein Beispiel aus der französischen Hauptstadtplanungspraxis analysiert

ein Planungsverfahren, das sehr vielen Einflüssen von lokalen Ueruialtmgs-

apparaten bis zur nationalen Exekutive (Staatspräsident) ausgesetzt ist.

In diesem V/erfahren gewinnt die Erholungsfläche an Boden, jedoch nicht um

ihrer selbst willen, sondern wesentlich als Kompromiß in Zielkonflikten, die

aus widerstreitenden politischen Interessenlagen resultieren. Die Möglich

keit der Erholungsfunktion,als LGckenfüller eines politischen Vakuums zwi

schen verfestigten Flächennutzungavorstellungen aufzutreten, sollte in ver

wandten Parkplanungssituationen ausgelotet werden. - Bezug: Abschnitt <»1.b.

19. In der Auseinandersetzung zwischen den Drdnungsvorstellungen der öffent

lichen Hand und den Flächennutzungszielen nicht organisierter gesellschaft

licher Aktionen (hier: in Form einer wilden Bürgerinitiative in Berkeley)

kann eine Vermittlung nur dann gelingen, wenn sich die Institutionen der

öffentlichen Hand weniger auf ihre Maßnahmenkompetenz als auf ihre Verpflich

tung besinnen, ein Erholungsflächensystem in engem Kontakt auch und vor allem

mit den nicht organisierten Bürgern als den potentiellen Parkbesuchem festzu

legen. - Bezug: Abschnitt '4l.c.

2G. üJir erkennen drei relevante ausgewählte Bedingungen für eine zukünftige

offensive Erholungsflächenpolitik (s. Punkte 20-22 dieser Zusanvnenfassung).

Die Erholungsflächen müssen als Teil einer 'sozialen und kulturellen Infra

struktur' erkannt werden, die eigenen Gesetzen unterliegt, zu denen auch ein

spezifisches Wirtschaftlichkeitsdenken gehört. Der Uirtschaftlichkeitsbegriff

für Erholungsflächen wird bisher nur ungenügend methodisch abgedeckt (Kosten

nutzenanalyse). - Bezug: Abschnitt h2»a,

21. Die Frage einer Bodenrechtsreform kann nicht das gemeindliche Interesse

ersetzen, das Umsetzungspolitik betreibt oder unterläßt. Die Bodenrechtareform

als Vorbedingung einer die geographischen Bedingungen beachtenden Flächen

nutzungspolitik zu verlangen, verschleiert die gemeindliche Verantwortlich

keit als Planungshoheitsträger. - Bezug: Abschnitt '»2.b.

22. Das Unsetzungsverfahren für einen geplanten Vollpark zieht meist einschnei

dende Anpassungsvorgänge im städtischen FlMchennutzungsgefüge nach sich und

erfordert für alle Institutionen, die Erholungsflächenpolitik territorial

konkurrierend betreiben, ein Kooperations- und Abstimmungsgebot. Gebietsentwick

lungsplanung sollte auf diese schwierige Aufgabe einer Kooperationspolitik zur

Vermeidung institutioneller Zielkonflikte gerichtet werden. - Bezug:Abschnitte

und ^2.d.
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8 u m m a r y

Chopter 1.

Urban recreation areas uhich are visited daily have been recagnized as a

aocial mediuni; aociety attaches different ueight to these areas ulthin the

general value ayatem. In the courae of thia thesls, an examinatlon ia made

□f the aituation of urban recreation areas ulthin the franeuork of ülest

German leu, both for the aspects of legislation and Juriadiction. In the tiieat
German Federal Building Lau (Bundeabaugeaetz, BBaüG), the term^ipen apace^
(GrOnfläche) haa been inveated uith a large nimber of functions uithout

regard to specific geographic characteristica auch aa size and location
of open apaces. Thua there ia conaiderable diacrepancy betueen legal pro-

visiona and actual recreational poaaibilitiea available in urban open apaces.
&)th legal and legislative decisiona allou a uide variety of potential loca-

tiona for open apacea uithin the areal planning concept of urban faictiona.
Houever, in actual planning practice recreation areaa have been located in

"outer areaa" (uhite land, AuBenbereich §35 BBauG); the legal poaaibilitiea
of locating auch in "inner areaa" {Innenbereich, BBaiiG) haa not been imple-
mented by corrmunity authoritiea and legialatora. 8ince the legal term outer

areaa doea not neceaaarily refer excluaively to Community outakirta, more

enphaaia ahould be placed in developing recreation areaa uithin settled areaa
uhich are outer areaa . Juriadictional Interpretation of the legal term

"characteristica of the landacape"('Eigenart der Landschaft'BBauG) haa not
taken the geographic conditiona of the landscape as a legally poatulated
recreation area into account. Thia leada to incompatible demanda relating
to agricultural or recreational use in a particular area.
For thoae apacea referred to aa "continuously built-up areaa" (im Zusammen»
hang bebaute Drtsteile, §3U BBauG) Juriadiction often decrees that recreation
areaa are superfluous; uithout, houever, due regard to geographic evidence
to the contrary. In future aupplementa to the BBaUG and other atatutea per-
taining to regional planning it is recommended that inatead of a diatinc»
tion betueen "outer areaa" and "inner areaa" the functional characteristica

of coirmunity diatricts ahould determine the location of recreation areaa.

Chapter 2.

The global postulate - that open apacea are to be uaed for recreational
purpoaea - aa given in the lau,i8 more narrouly defined in thia theaia ac-
cording to a ayatem of recreation activitiea and their proapective apace
requirementa. The minimim aize haa been determined eis four hectarea (10 acrea)
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for a fully functional recreation area. Functlonally end environmentally

diaadvantaged mlcro'-areaa auch as "veat-pocket parko" and "backyaTd oaaea"

are clasaified aa decorative apacea aubaidlary to the main urban lecreatlon

functlon.

The concluaion ia that there are apecific form requirementa for "full-acale

parka" (\/bllparka), uihlch can be expreaaed aa an ideal fonn (Caaainl curve).

The derivation of apecific fonn requirenenta reaulted frotn ccnaidering rec

reation areaa aa fmctionally independent apacea, and differa therefore

from the traditional vieu of theae aa atructural and diviaional elementa,

i.e. green atripa along freeuaya.

An evaluation matrix for urban recreation apacea muat include the variablea

of environmental quality and riaka thereto - air, noiae and viaual aourcea

of pollutirai. Concurrently a diatinction ia to be made bettiieen ecological

and aocio-ecological ftnctiona of recreation areaa, aa theae are not iden-

tical aapecta. Specificationa regarding env/ironmental quality of recreation

areaa can firat be put into effect, after aociety and legialature have becoine

more aenaitive to the neceaaitiea of overall urban environmental quality.

Therefore it ia recomnended that in addition to legal stipulationa of envi

ronmental quality acientific controla be placed on actual conatruction of

recreation areaa, in order to ansuer auch difficult queations as to park uaers*

aeathetic demanda on recreation activitiea and their apatial arrangementa.

Chapter 3.

In order to implement aociety'a demaid for recreation poaaibilitiea in urban

areaa it ia neceaaary to determine areal Standards. A geographic requirement

ia the derivation of apecific location apace Standards rather than non-specific

Overall urban Standards.

Chapter 4.

Social evaluation and acientific inveatigation of recreation areaa foim the

basia of political tranapoaition into urban maater plane. In order to adequate-

ly Judge uhich aolutiona are best auited to recreation areaa mithin his Juris-

diction, it ia recommended that the urban planner add caae atudiea of examplea

in foreign countries to his thesaurus of implementation techniques. In thia

thesia reference ia made to American and French modele, uhich each in ita oun

uay illuatrate unique implementation procedurea of operational park apace

acquiaition policy.

Mile Square Recreational Park in Orange County, Southem California ia aituated

on fortner ndlitary property, and illuatratea the implementation of federal
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legislation by a pouerful county recreation department. Thia caae atudy

ahotiia that a forceful recreation policy can take füll advantage of planning

poaaibilitiea in^licit in the prevailing laue. On the other band, the lack

of a catalog of recreation area characteriatica - auch a catalog aa ia

preaented in chaptera 2 and 3 of thia theaia - can lead to claima on addi-

tional parcela of land by recreation departFnenta to an extent far beyond

actual and future needa. Preferable uould be that after acquiaition of

aufficient land to meet demanda for recreation, political authoritiea be

obliged to auitch from a aitnple expanaion concept to coordination of rec

reation functiona uithin the larger complex of other urben functiona and

reaourcea.

The area of 'Lea Hailea' in Paria ia aituated in an exorbitantly priced C80

location, uhere planning ia influenced by all levela of political intereata

fron local diatrict adminiatration 141 to the national executive. Through

con^romiaea arranged betueen conflicting intereata, the recreation function

haa been allocated apace here for future needa.

The unique caae of the 'People'a Park' in Berkeley California, indicatea

that unauthorized 'citizena' initiativea' tnay not be able to bring about

ad hoc change in urban land-uae projecta. There ia, hotitever, evidence that

thia particular movement uaa influential in altering the public adminiatratora'

attitude. Their previoua vieu uaa that public property could be uaed for'ex-

cluaive' purpoaea uithout aaking the public. Uhder the preaaure of the above

nmvement the authoritiea uere inclined for a Short period to change their

attitude to that of being coordinators of all public intereata through tnak-

ing nore itnoediate contact uith non-organized citizena' groups.
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